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Protokoll

über die 142. Sitzung vom 3. Februar 2021

Beginn: 10:02 Uhr

Präsidentin Muhterem Aras: Guten Morgen, meine Damen 
und Herren! Ich eröffne die 142. Sitzung des 16. Landtags von 
Baden-Württemberg.

Von der Teilnahmepflicht befreit sind Frau Abg. Boser, Herr 
Abg. Halder und Herr Abg. Stauch.

Seitens der Regierung haben sich aus dienstlichen Gründen 
entschuldigt ab 14:30 Uhr Herr Ministerpräsident Kretsch-
mann, ab 17 Uhr Frau Ministerin Dr. Eisenmann und bis 
13 Uhr Herr Minister Hauk. 

Dienstlich entschuldigt ist außerdem Herr Abg. Frey. 

Meine Damen und Herren, wir haben heute wieder einen Ge-
burtstag zu feiern, auch wenn er trocken ausfällt, aber immer-
hin in großer Runde. Sehr geehrter, lieber Herr Kollege Dr. 
Boris Weirauch, ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen 
Hauses alles Gute zum Geburtstag, vor allem Gesundheit und 
Erfolg. Alles Gute!

(Beifall)

Wir kommen nun zu einer Nachwahl bezüglich des Stiftungs-
rats der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg. Nachdem 
Herr Abg. Jürgen Walter auf seine Mitwirkung verzichtet hat, 
schlägt die Fraktion der FDP/DVP Herrn Abg. Daniel Karrais 
als Mitglied des Stiftungsrats der Klimaschutzstiftung vor 
(Anlagen 1 und 2). 

Sind Sie damit einverstanden, über diesen Wahlvorschlag of-
fen abzustimmen? – Dies ist der Fall. Vielen Dank. Wer die-
sem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dem Wahlvor-
schlag ist einstimmig zugestimmt, und Herr Abg. Karrais ist 
in den Stiftungsrat der Klimaschutzstiftung gewählt worden. 
Somit sind alle im Landtag vertretenen Fraktionen in diesem 
Gremium vertreten. 

Wir haben noch über den Einspruch von Herrn Abg. Dr. 
Fiecht ner gegen die beiden ihm in der 141. Plenarsitzung am 
27. Januar 2021 erteilten Ordnungsrufe abzustimmen. Das 
Schreiben von Herrn Abg. Dr. Fiechtner vom 3. Februar 2021 
liegt Ihnen als Tischvorlage vor. 

Nach § 93 Absatz 1 Satz 2 der Geschäftsordnung entscheidet 
der Landtag über diesen Einspruch ohne Beratung. Wir kom-
men daher gleich zur Abstimmung über diesen Einspruch. Wer 
den Einspruch des Herrn Abg. Dr. Fiechtner für begründet hält 
und die Aufhebung der beiden Ordnungsrufe fordert, den bit-
te ich um das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? 
– Die Mehrheit des Landtags hält den Einspruch des Herrn 

Abg. Dr. Fiechtner für nicht begründet und lehnt daher die 
Aufhebung der Ordnungsrufe ab. 

Wir treten ein in die – – Ach so, Entschuldigung. Herr Abg. 
Dr. Fiechtner zur Geschäftsordnung, bitte. 

(Zurufe)

Abg. Dr. Heinrich Fiechtner (fraktionslos): Sehr verehrte 
Frau Präsident, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
Sonstige A bis Z! Nach § 84 der Geschäftsordnung stelle ich 
den Antrag: Der Ministerpräsident möge erläutern, warum er 
die Bürger dieses Landes unterscheidet nach Goldwaage und 
Viehwaage und wie er es begründet, dass Menschen, die älter 
sind als zehn Jahre, im Rahmen der Coronadebatte auf einer 
Viehwaage gewogen werden müssten, die Kleinen allerdings 
auf einer Goldwaage. Sieht er die Bürger als Nutzvieh, mit 
dem man entsprechend wie mit Rindern umgehen könne, oder 
nicht? 

(Zurufe)

Hier erwarte ich vom Ministerpräsidenten eine Klarstellung.

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Dr. Fiechtner, Ihr 
Antrag ist nicht zulässig, da er auf eine Erweiterung der Ta-
gesordnung abzielt. Eigentlich sollten Sie es jetzt nach meh-
reren Sitzungen wissen, dass eine Erweiterung der Tagesord-
nung nicht von Ihnen beantragt werden kann. Daher kann ich 
gar keine Abstimmung darüber durchführen. 

Wir treten nun in die Tagesordnung ein. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: Regierungsinforma-
tion durch die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport – Be-
richt über die Ländervereinigung – – Nein:

a) Regierungsinformation durch die Ministerin für Kul-
tus, Jugend und Sport – Bericht über die Länderver-
einbarung über die gemeinsame Grundstruktur des 
Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung 
der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen

 und Aussprache 

b) Mitteilung der Landesregierung vom 15. Dezember 
2020 – Bericht der Landesregierung über die Länder-
vereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des 
Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung 
der Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen – 
Drucksache 16/9432

Zunächst erteile ich das Wort Frau Ministerin Dr. Eisenmann.
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Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Dr. Susanne Ei-
senmann: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! – Frau Präsidentin, eine Ländervereinigung wäre doch 
ein sehr weitreichendes Thema für heute Morgen.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jenseits der Themen, 
die uns aktuell beschäftigen, auch jenseits von Corona, freue 
ich mich, dass wir heute über ein Thema sprechen können, 
das seit vielen Jahren wichtig ist, über das wir seit vielen Jah-
ren auf allen Ebenen diskutieren. Deshalb freue ich mich, dass 
wir innerhalb der Kultusministerkonferenz hier deutlich vor-
angekommen sind und ich Ihnen dies heute mit der Bitte um 
positive Begleitung vorstellen darf.

Im Sommer des Jahres 1967 begann in der Bundesrepublik 
ein neues Zeitalter. Gewissermaßen per Knopfdruck wurde 
das Farbfernsehen eingeläutet, damals hochmodern und zeit-
gemäß. Heute sehen wir eher die schrillen Töne des Internets. 
In dieser Zeit, nämlich 1967, hat der Landtag von Baden-
Württemberg das damals bereits drei Jahre zuvor verabschie-
dete Abkommen zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens, das 
sogenannte Hamburger Abkommen, beschlossen. 

Baden-Württemberg war damals übrigens das einzige Land, 
das dies per Gesetz verabschiedet hat. Das ist auch der Grund, 
warum wir heute hier gemeinsam über dieses Thema spre-
chen. 

Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte gab es von Nord 
nach Süd einen gemeinsamen Schuljahresbeginn am 1. Au-
gust, einheitliche Notenstufen von 1 bis 6, einheitliche Be-
zeichnungen der Schularten und eine einheitliche Fremdspra-
chenabfolge.

(Zuruf)

Vieles davon ist sicher heute noch richtig und wichtig. Zu 
manchen Aspekten wie z. B. der Digitalisierung fehlt – natür-
lich – jegliche Aussage, anderes ist im Hamburger Abkom-
men geregelt, aber überholt. Man denke nur an Spanisch als 
zweite Fremdsprache. Spanisch hat in vielen Bundesländern 
inzwischen der im Hamburger Abkommen präferierten zwei-
ten Fremdsprache Französisch den Rang abgelaufen – übri-
gens nicht in Baden-Württemberg; darauf legen wir großen 
Wert. Aufgrund unserer Nähe zu Frankreich ist das auch rich-
tig. Aber in vielen Teilen Deutschlands hat es sich inzwischen 
anders entwickelt.

(Beifall)

Es ist natürlich heute schlicht eine Tatsache, dass die Men-
schen viel häufiger umziehen. Dies bringt für die Eltern, für 
die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte oftmals 
erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Die Leute fragen sich zu 
Recht bei einem Umzug: Was ist eine Stadtteilschule?

(Zuruf des Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU) 

Welche Schulart entspricht der sächsischen Mittelschule, wel-
che der bayerischen? Werden meine Zeugnisse woanders an-
erkannt? Wofür gibt es eine Gemeinschaftsschule?

Daher kann niemand bestreiten, dass es jetzt etwas Neues, et-
was Zeitgemäßes braucht. Dass wir seit vielen Jahren darüber 
diskutieren, wie wir dies umsetzen können, 

(Zuruf)

ist natürlich diesen notwendigen Entwicklungen geschuldet. 

Mit der Ländervereinbarung haben wir ein konkretes Beispiel 
für funktionierenden Föderalismus, für Qualität, Transparenz 
und Vergleichbarkeit erarbeitet. Über 16 Bundesländer hin-
weg ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal, vor allem an die-
jenigen, die den Bildungsföderalismus auch als Relikt der Ver-
gangenheit ansehen und ihn lieber heute als morgen abschaf-
fen wollen. Diese haben aus meiner Sicht etwas Grundsätzli-
ches nicht verstanden, nämlich dass eine Zentralität aus Ber-
lin oftmals eben nicht zu einer besseren oder schnelleren Lö-
sung führt, sondern dass dies aufgrund von Unkenntnis der je-
weiligen regionalen Gegebenheiten vor Ort zusätzliche Pro-
bleme schaffen würde.

(Beifall)

Ich will in diesem Zusammenhang nur an den mühsamen Pro-
zess – vor wenigen Wochen abgeschlossen – in der Frage der 
Ganztagsbetreuung – flexibel, verbindlich – in den Diskussi-
onen mit Berlin hinweisen. In diesen ist deutlich geworden, 
dass regionale Besonderheiten künftig auch Berücksichtigung 
finden müssen. Deshalb ist es aus meiner Sicht ein Trug-
schluss, zu glauben, dass man in Berlin besser weiß, was man 
in den Schulen lernen muss. Nichts wird durch Berliner Zen-
tralismus einfacher, aber vieles komplizierter. 

(Beifall)

Aber es ist natürlich dann eine Aufgabe des Bildungsfödera-
lismus selbst, 

(Zuruf)

sich zu erneuern und sich weiterzuentwickeln. Eine bessere 
Vergleichbarkeit und Transparenz sowie eine höhere Qualität 
des Bildungswesens sind die maßgeblichen Ziele, die es zu 
erreichen gilt.

Ebendieser Schlagworte hat sich die Kultusministerkonferenz 
angenommen, um ein neues Bildungsabkommen zu erarbei-
ten. Dieses liegt jetzt auf dem Tisch, mit ganz konkreten Er-
gebnissen. Die Kultusministerinnen und Kultusminister aller 
Länder – und im Übrigen auch aller Parteien des demokrati-
schen Spektrums – haben es nach intensiven Verhandlungen 
geschafft und dies auch einstimmig beschlossen. Es ist ein 
starkes und ein gutes Zeichen. Die Herangehensweisen wa-
ren sehr differenziert, sehr unterschiedlich, aber es freut mich, 
dass es 16 Mal gelungen ist, hier gemeinsam und einmütig zu 
dieser Vorlage zu kommen.

(Beifall)

Beschrieben werden in insgesamt 44 Artikeln zentrale Fragen 
der Qualitätssicherung, Grundsätze der Bildung und Erzie-
hung in den Ländern, die Aufgaben der an Schule Beteiligten, 
eine abgestimmte Ferienregelung, die Gliederung und Orga-
nisation des Schulsystems sowie Fragen der Lehrerbildung. 
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Mit dieser Vereinbarung schaffen wir mehr Verbindlichkeit in 
der länderübergreifenden Verantwortung für das Bildungswe-
sen. Wir haben uns auf Standards und verbindliche Regelun-
gen in der Bildung geeinigt. Wir verbessern u. a. die Ver-
gleichbarkeit der Schulabschlüsse und sichern damit die Mo-
bilität für Schülerinnen und Schüler, für Eltern sowie für Lehr-
kräfte. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Stärken unseres 
föderalen Bildungssystems für die Zukunft auszubauen und 
dieses leistungsfähig zu halten.

Betonen will ich auch, dass mit dem Abkommen eine Ständi-
ge Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonfe-
renz eingerichtet wird, welche die Länder künftig in Fragen 
der Weiterentwicklung des Bildungswesens, insbesondere bei 
der Sicherung und Entwicklung der Qualität, bei der Verbes-
serung der Vergleichbarkeit des Bildungswesens sowie bei der 
Entwicklung von Strategien, beraten wird. 

In Verbindung mit der Ländervereinbarung haben wir uns in 
der Kultusministerkonferenz außerdem auf eine Reihe politi-
scher Vorhaben verständigt, die nun in den nächsten Jahren 
verbindlich umgesetzt werden müssen.

Bei der Qualitätssicherung verpflichten sich die Länder, Bil-
dungsstandards, nationale und internationale Vergleichsstudi-
en sowie den Abituraufgabenpool zu nutzen und in ihre eige-
ne Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung einzubinden. 
Wir haben in dieser Richtung in den letzten Jahren auch schon 
wichtige Schritte unternommen und wollen auf diesem Weg 
nun weiter vorangehen.

Des Weiteren werden die Länder die Ziele aus der KMK-Stra-
tegie „Bildung in der digitalen Welt“ und den „DigitalPakt 
Schule“ konsequent weiterverfolgen. Dabei geht es um die 
Verankerung der Fachdidaktik zur Nutzung digitaler Medien 
in der Lehrerausbildung, digitale Lehr- und Lernmittel bis 
2025 und verbindliche Schnittstellen zwischen den Medien-
portalen der Länder.

Darüber hinaus wird die KMK die „Empfehlungen zur Arbeit 
in der Grundschule“ bis 2022 überarbeiten und sich dabei auch 
auf einen Mindestumfang in Deutsch, Mathematik und dem 
Sachkundeunterricht sowie auf die Vermittlung einer verbun-
denen Handschrift und einen verbindlichen Rechtschreibrah-
men verständigen. 

Darüber hinaus überarbeiten wir, die KMK, bis 2022 die „Ver-
einbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekun-
darbereich I“. Hierdurch wollen wir zu einer klaren Struktu-
rierung des Sekundarbereichs I nach Bildungsgängen kom-
men. Es wird einheitliche Kategorien und eine einheitliche 
Benennung der Abschlüsse geben, nämlich „Erster Schulab-
schluss“ und „Mittlerer Schulabschluss“. Ziel dabei ist es, dass 
hinter derselben Bezeichnung auch die gleiche Schulart und 
eben der gleiche Schulabschluss stehen sollen. Ich habe ein-
gangs bereits darauf hingewiesen, dass wir hiervon in Teilen 
durchaus noch weit entfernt sind. 

Einer der ganz wesentlichen Punkte der Ländervereinbarung 
– schon immer viel diskutiert; es geht aber nun um alle ent-
sprechenden Schularten – ist natürlich die weitere Anglei-
chung der Rahmenvorgaben für die Gestaltung der gymnasi-
alen Oberstufe. Hier legen die Länder bis 2023 verbindlich ei-
ne Zahl verpflichtender und in der Gesamtqualifikation ein-

zubringender Fächer fest. Sie verständigen sich außerdem auf 
eine Zahl von Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau. 

Beim Abituraufgabenpool werden Aufgaben und Entnahme-
modalitäten künftig so gestaltet, dass die Verwendbarkeit der 
Aufgaben für jedes Land sichergestellt wird und spätestens 
zur Abiturprüfung 2023 in den Fächern Deutsch, Mathema-
tik, Englisch und Französisch bzw. bei den Naturwissenschaf-
ten bis zur Abiturprüfung 2025 mindestens 50 % der Aufga-
ben aus dem Pool zu ziehen sind. Mehr noch: Wir entwickeln 
den Aufgabenpool so weiter, dass auch eine Entnahme von 
100 % der Aufgaben möglich sein wird. Es ist also in weni-
gen Jahren möglich, dass länderübergreifend identische Abi-
turprüfungen in den einzelnen Fächern geschrieben werden. 

Diesen Auftrag, meine sehr geehrten Damen und Herren – das 
wissen Sie –, haben wir nicht zuletzt auch vom Bundesver-
fassungsgericht vor einigen Jahren erteilt bekommen.

Um eines klar zu sagen: Es geht dabei darum, dass ein hohes, 
ein sehr hohes Abiturniveau erhalten bleibt und künftig in 
ganz Deutschland erreicht wird.

(Beifall)

Baden-Württemberg ist in allen Kommissionen vertreten, 
wenn es um die Erstellung und die Auswahl von Aufgaben 
geht. Es geht also nicht darum, Niveau abzusenken, Niveau 
nach unten anzugleichen; ganz im Gegenteil: Es geht um ein 
hohes Niveau im Abitur. Darüber sind die Länder sich einig 
– und Sie können mir glauben: Gerade auch Länder wie Bay-
ern oder Sachsen würden dieser Ländervereinbarung nicht zu-
stimmen, wenn dies nicht gewährleistet wäre, genauso wenig, 
wie ich es uns empfehlen würde, wenn dies nicht gesichert 
wäre.

(Beifall)

Darüber hinaus sind an Aufgaben noch zu nennen, um die Ver-
gleichbarkeit herzustellen: die weitere Stärkung der berufli-
chen Schulen, Qualitätsverbesserungen in der Lehrerbildung, 
ein Qualifikationsprofil für Schulleitungen sowie die Ver-
pflichtung zur Erhöhung der Lehrkräftemobilität.

Insgesamt steht für mich daher fest: Der Bildungsföderalis-
mus lebt, und er ist auch handlungs- und zukunftsfähig. Dass 
dies die Kultusministerinnen und Kultusminister aller Länder 
in Kenntnis der eigenen Traditionen und in Kenntnis der ei-
genen Bedürfnisse vor Ort besser können als die Entschei-
dungsträger in Berlin, darauf habe ich eingangs bereits hinge-
wiesen. 

(Zuruf)

Die Ländervereinbarung, um die es heute geht, regelt vieles 
neu und zeitgemäß. Dieses Neue ist maßgeblich in vielen Ge-
sprächen, in vielen Abstimmungsrunden zwischen den Part-
nern, zwischen den einzelnen Ländern und den Kultusminis-
terinnen und Kultusministern unterschiedlicher Herkunft, un-
terschiedlicher Parteizugehörigkeit entwickelt worden und 
entstanden. 

Natürlich weiß ich, dass manche sagen: „Ja, das geht alles 
nicht weit genug. Wieso nicht gleich der ganz große Wurf? 
2022, 2023, 2025.“ Ja, das ist natürlich ein schrittweises Ent-
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wickeln, weil wir in den Ländern durchaus auch noch weit 
voneinander entfernt sind. Aber der Wille und die Definition 
und die verbindliche Regelung, diesen Weg nun zu beschrei-
ten und bis 2025 in diesem Bereich auch diese Vergleichbar-
keit zu haben, die sich Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte wünschen, das ist das zentrale Ziel. Es ist daher gut, 
dass wir dieses mit dieser Ländervereinbarung auch in die 
Umsetzung bringen. 

Ich bin also überzeugt davon, dass das Hamburger Abkom-
men über die Jahrzehnte, in denen es Gültigkeit hatte, vieles 
Positive bewirkt hat. Aber es wird Zeit für etwas Neues, und 
es wird Zeit dafür, dass wir uns darauf verständigen, was El-
tern, Schüler und Lehrer sich seit Langem wünschen, nämlich 
Vergleichbarkeit – egal, in welchem Bundesland man lebt. 
Deshalb freue ich mich, dass wir mit dieser Ländervereinba-
rung diesen Schritt endlich angehen und ihn bis spätestens 
2025 auch umgesetzt haben werden. 

Daher werbe ich voller Überzeugung für dieses Abkommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, das 
Präsidium hat für die Aussprache – so viel Zeit muss sein – 
eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion festgelegt, und 
zwar für die Tagesordnungspunkte 1 a und 1 b zusammen. 

Für die SPD-Fraktion erteile ich das Wort Herrn Abg. Dr. 
Fulst-Blei. 

Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Herzlichen Dank. – Frau 
Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Am 15. Oktober 2020 
haben die Länder eine Vereinbarung über die gemeinsame 
Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Ver-
antwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen Fra-
gen beschlossen. Am 15. Dezember wurde diese an den Land-
tag versandt; heute, am 3. Februar, hören wir von der Kultus-
ministerin die Regierungsinformation dazu. – So weit der Ab-
lauf. 

Das Dokument löst das sogenannte Hamburger Abkommen 
von 1964/1971 ab. Es ist in der Tat ein Update für das 21. Jahr-
hundert. 1967 wurde das letzte Dokument, das Vorgängerdo-
kument, im Landtag verabschiedet. 

Die Kultusministerin hat ausgeführt, dass damals die Zeit des 
Farbfernsehers eingeläutet wurde. Ich habe mich beim Lesen 
dieser Zeilen gefragt: Wie werden eigentlich die Kolleginnen 
und Kollegen beim nächsten Abkommen, das hier vielleicht 
auch wieder debattiert wird, an die heutige Zeit zurückden-
ken? Möglicherweise denken sie: Das war die Zeit, in der die 
Lehrkräfte noch keine eigenen IT-Geräte hatten, oder die Zeit, 
in der man jahrelang an einer Bildungsplattform gearbeitet 
hat, die dann aber trotzdem nicht gekommen ist, die geschei-
tert ist. 

(Vereinzelt Lachen)

Möglicherweise sagt man auch: „Das war die Zeit! Stimmt, 
damals gab es in Baden-Württemberg noch nicht in allen 
Grundschulen oder überhaupt in allen Schulen eine WLAN-
Ausleuchtung, und von stabiler Datenleitung und guter Rou-
tergeschwindigkeit reden wir erst gar nicht.“

(Zuruf) 

Aber vermutlich werden die Leute sagen: „Das war das Jahr, 
in dem Corona wütete und in dem danach dann im Bildungs-
system vieles neu gestaltet werden musste – und zwar nicht 
nur in der Digitalisierung.“ Davon haben wir heute nichts ge-
hört. Auch das wäre aber angemessen gewesen, und zwar ge-
rade heute; denn das ist eine Frage, die nicht nur besorgte El-
tern, aber gerade diese, in diesem Land heute umtreibt. 

(Beifall)

Die KMK-Ländervereinbarung ist in der Tat ein längst über-
fälliges Update zum alten Hamburger Abkommen. Sie betont 
stark die Werte unseres Landes, sie ist fest verankert im 
Grundgesetz: Menschlichkeit, Toleranz, Kritikfähigkeit, An-
erkennung von Freiheit und Demokratie, europäische sowie 
internationale Orientierung und nicht zuletzt auch Schutz der 
Umwelt – Werte, die wir viel zu lange als selbstverständlich 
angesehen haben, die wir heute aber auch in diesem Haus Tag 
für Tag immer wieder neu stärken und verteidigen müssen. 
Ich betone dies, weil es in Ihrer Regierungsinformation, Frau 
Ministerin, nur unter „ferner liefen“, aber noch nicht einmal 
mit einem kompletten Satz vorkommt.

Bildung ist aber mehr als das Aufzählen operativer, um nicht 
zu sagen technokratischer Strukturvorgaben. Bildung muss 
sich immer auf ein Ziel beziehen. Dieses Ziel muss der selbst-
bestimmte Mensch sein, der in Freiheit und Demokratie lebt, 
ein Mensch, der seine Potenziale unabhängig von seiner Her-
kunft oder vom Geldbeutel der Eltern frei entfalten kann. Die-
sem Auftrag ist die Politik, sind aber eben auch die Pädago-
ginnen und Pädagogen Tag für Tag verpflichtet – gerade jetzt, 
gerade heute, wenn rechtsradikale Populisten wieder einmal 
nach der Macht streben. 

(Beifall)

Das Abkommen hat in der Tat eine besondere Bedeutung. Es 
verpflichtet die Länder zu Qualitätssicherung, Transparenz, 
Vergleichbarkeit, gemeinsamen Aufgaben für Prüfungen und 
die entschiedene Fortentwicklung der Digitalisierung, um nur 
einige Punkte zu nennen. Bedeutend ist auch die nochmalige 
Betonung der gemeinsamen Orientierung am wissenschaftli-
chen Arbeiten und an wissenschaftlichen Institutionen. Auch 
hierzu gab es zur Jahreswende einmal andere Signale aus die-
sem Land. 

Wichtig sind aber auch die Punkte Integration und Inklusion. 
Fragen Sie sich selbst, wie weit wir damit in den letzten fünf 
Jahren vorangekommen sind. Es tut gut, die ausdrücklichen 
Bekenntnisse der KMK zur Inklusion zu lesen. Hier ist im 
Land die frühere Aufbruchstimmung leider der Ernüchterung 
gewichen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich das Zwei-Pädagogen-Prinzip hervorheben; es ist 
zentral für gelingende Inklusion.

Im Bereich Ganztagsschule hätte ich mir gewünscht, die 
Rhythmisierung als wichtige Grundlage der Bildungsgerech-
tigkeit konkret zu benennen. Gute Bildung ist mehr als nur 
Betreuung und höchstmögliche Flexibilität. 

Schließlich das wichtige Update: Lernen in der digitalen Welt. 
Inhaltlich hätte ich mir an dieser Stelle erst einmal gewünscht, 
die Bedeutung von Coding, also Programmierung, stärker zu 
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betonen. Wir müssen den Anspruch haben, nicht nur fremde 
IT-Produkte anwenden zu können, sondern solche auch selbst 
zu entwickeln. Dies muss bereits in der Schule angelegt wer-
den. 

Insgesamt tut mir aber vor allem Artikel 14 Absatz 2 weh, 
wenn es darin heißt, dass sichergestellt werden soll, dass die 
Digitalisierung bei den praktizierten Lehr- und Lernformen 
oder auch der Gestaltung von Lernumgebungen genutzt wer-
den soll. Weh tut mir das, wenn ich auf den aktuellen Entwick-
lungsstand in unserem Bundesland sehe. Die Jahre 2016 bis 
2021 sind fünf Jahre, in welchen wir viel zu langsam voran-
gekommen sind.

(Beifall)

Ich habe den Eindruck, Frau Ministerin, Sie fliehen heute auf 
die Bundes- und KMK-Ebene, weil die Realität vor Ort zu 
düster ist. 

(Vereinzelt Lachen)

Ich stimme Ihnen an einer Stelle ausdrücklich zu, auch wenn 
es interessant ist, dass Sie diesen Satz selbst gestrichen haben 
– er ist zwar versandt worden, wurde aber nicht genannt. Die-
ser Satz heißt: „Es ist Zeit für etwas Neues, für etwas Zeitge-
mäßes!“ 

Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die Fraktion GRÜNE er-
teile ich Frau Abg. Zimmer das Wort.

Abg. Elke Zimmer GRÜNE: Liebe Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Diese Tage machen mehr als deut-
lich, wie wichtig gute Bildungspolitik ist. Deswegen ist für 
mich und meine Fraktion klar: Investitionen in gute Bildung 
stehen ganz oben auf unserer Agenda. 

Wir stärken die Schulleitungen mit einem 20-Millionen-€-
Paket. Wir sorgen für digitale Endgeräte und legen auf das 
Bundesprogramm noch mal 65 Millionen € drauf. Wir sind 
ergänzend in die Schulbausanierung eingestiegen, obwohl das 
zuvörderst eine kommunale Aufgabe ist. 

(Zuruf: Richtig!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildung steht oben auf un-
serer Agenda, und da gehört sie auch hin.

(Beifall)

Jeder vierte Euro in unserem Haushalt geht in die Bildung; 
das ist eine Investition in die Zukunft. Damit machen Bil-
dungsausgaben den bei Weitem größten Anteil im Landes-
haushalt aus. 

Wenn es einen Bereich gibt, in dem es so etwas wie einen ge-
lingenden föderalen Wettbewerb gibt, dann ist das genau in 
diesem Bereich. Föderaler Wettbewerb um die besten Model-
le und ein hohes Maß an lokaler Steuerung, das ist das eine. 
Gleichzeitig zeigt die aktuelle Krise, wie wichtig ein einheit-
licher Rahmen ist; das ist das andere.

Deshalb begrüßen wir es, dass jetzt ein Vorschlag auf dem 
Tisch liegt, wie mit einer Ländervereinbarung gemeinsame 
Standards und Rahmenbedingungen für die Zukunft festge-
legt werden können. Die Länder zeigen hier deutlich ihre 
Handlungsfähigkeit.

(Beifall)

Das sogenannte Hamburger Abkommen – das wurde schon 
gesagt – stammt aus dem Jahr 1964. Schon die Jahreszahl 
zeigt, dass eine grundlegende Neufassung sinnvoll und not-
wendig ist. Es ist auch richtig, dass wir es heute hier im Par-
lament beraten. Denn wenn Bildung eine der zentralen Län-
derkompetenzen ist, dann ist es richtig, dass wir hier in die-
sem Haus darüber debattieren.

(Beifall)

Gerade weil Schulpolitik eine Kernkompetenz des Landes ist, 
gehen hier die Haltungen und Meinungen der einzelnen Par-
teien oft weit auseinander. Die einen betonen Noten und Prü-
fungen, die anderen führen Jahr um Jahr Strukturdebatten. 

Mir und meiner Fraktion ist es wichtig, Bildung vom Kind her 
zu denken. Denn in unseren Kindertagesstätten und Schulen 
werden Weichen fürs Leben gestellt. Hier fallen Vorentschei-
dungen über Chancen und Lebensläufe. Wir stehen für eine 
Bildungspolitik, in der jedes Kind nach seinen Fähigkeiten 
gestärkt wird – ganz unabhängig vom Elternhaus und von ir-
gendwelchen Vorurteilen, die man vielleicht aufgrund einer 
Herkunft oder eines Namens hat.

(Beifall)

Wir stehen für eine Schule, in der sich die Kinder entfalten 
können, in der sie begleitet, gefördert und auch gefordert wer-
den. Das ist es, was Schule leisten muss und was Schule leis-
ten kann. Das ist ein starkes, leistungsgerechtes und gerech-
tes Bildungssystem – unabhängig von der sozialen Herkunft. 
Das ist die Orientierung für unsere Bildungspolitik seit dem 
Jahr 2011.

(Vereinzelt Beifall)

Wir haben nicht nur die Bildungsausgaben erhöht. Wir haben 
mit der Gemeinschaftsschule auch ein Erfolgsmodell auf den 
Weg gebracht, das zeigt, wie vom Kind her gedachte, an den 
individuellen Stärken orientierte Bildungspolitik aussehen 
kann.

(Beifall)

Gerade diese Schulen haben mit als Erste auf digitale Platt-
formen gesetzt und konnten jetzt, in der Situation der Coro-
nakrise, ihre Erfahrungen einbringen.

Wir haben den Bildungsplan neu aufgestellt. Damit haben wir 
mehr Berufsorientierung und mehr Demokratiebildung an un-
sere Schulen gebracht. Und wir haben in den Bildungsplänen 
den Weg für mehr Medienbildung, für digitale Grundbildung 
und für die Informatik frei gemacht – ganz entscheidende 
Kompetenzen, wenn es um zukünftige Chancen der Kinder 
und Jugendlichen in unserem Land geht.

(Beifall)
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Was eine gute Bildungspolitik auch braucht, ist eine gute Da-
tengrundlage. Deswegen ist es mir und meiner Fraktion sehr 
wichtig, dass wir ein systematisches Qualitätsmanagement 
aufbauen. Es geht darum, Daten zu erheben, nicht um Ran-
kings aufzustellen oder um Druck auszuüben, sondern um em-
pirisch hinzuschauen: Wo läuft es richtig gut, wo gibt es viel-
leicht noch Nachsteuerungsbedarf, und wo kann ich von an-
deren lernen? Mit den neu aufgestellten Instituten gehen wir 
in diese Richtung. Hier liegt aber noch ein weiter Weg vor 
uns.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Kern der Länderverein-
barung, über die wir heute sprechen, ist aus unserer Sicht das 
Thema Qualitätssicherung. Gemeinsame Standards und Rah-
menvorgaben sind das eine. Fast noch wichtiger sind aber die 
Feedbackschleifen, die jetzt eingerichtet werden: eine ständi-
ge wissenschaftliche Begleitung der Bildungspolitik, ein Aus-
bau der Bildungsstatistik und des Monitorings sowie der Auf-
bau gemeinsamer wissenschaftlicher Einrichtungen.

Das sind aus unserer Sicht die richtigen Schritte, damit das 
Bildungssystem zu einem lernenden, zukunftsfähigen System 
wird.

(Beifall)

Neben diesen grundlegenden Elementen enthält die Länder-
vereinbarung auch einige Punkte, die schlicht das Leben ein-
facher machen. Das betrifft etwa die weitgehende Vergleich-
barkeit und Annäherung beim Thema „Umzug über Länder-
grenzen hinweg“ und ebenso die Möglichkeit, dass Lehrerin-
nen und Lehrer nach ihrem Studium das Bundesland wech-
seln können.

Der Bildungsföderalismus lebt und ist lebendig. Er muss sich 
an den Anforderungen der Zukunft orientieren. Dafür sorgt 
die Neufassung des Abkommens. Deshalb unterstützen wir 
diese Ländervereinbarung.

Die Ländervereinbarung gibt uns hier im Land den Raum, un-
sere Bildungspolitik weiterzuentwickeln – wenn es darum 
geht, Bildungspolitik vom Kind her zu denken, wenn es dar-
um geht, Schulen stark und zukunftsfähig aufzustellen.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Hebel, die wir jetzt in 
diesem Zusammenhang anwenden müssen. Bei der stetigen 
Qualitätsverbesserung – ich habe es schon genannt – haben 
wir mit den Instituten den Weg begonnen. Hier liegt die Stre-
cke noch vor uns. Wir wollen die Digitalisierung in diesem 
Bereich nutzen, um ein datengestütztes empirisches Rückmel-
desystem aufzubauen. 

Überhaupt zum Thema Digitalisierung: Da haben wir einiges 
erreicht. Aber die Krise zeigt auch, wo das Innovationsland 
Nummer 1 noch hinmuss. Deswegen werden wir weiter mas-
siv in die Digitalisierung unserer Schulen investieren, in den 
Einsatz digitaler Lernformate – auch nach der Pandemie.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Frau Abg. Zimmer, lassen Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Kern zu?

Abg. Elke Zimmer GRÜNE: Nein, ich möchte meinen Ge-
danken noch zu Ende führen.

Wir wollen die Schulleitungen weiter stärken. Denn eine 
Schule im 21. Jahrhundert besteht nicht allein aus Lehrkräf-
ten, sondern sie zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen 
verschiedenster Professionen tätig sind: Schulsozialarbeite-
rinnen, Logopädinnen, Schulpsychologinnen. Diese multipro-
fessionellen Teams garantieren Bildungsgerechtigkeit. Dafür 
setzen wir uns ein.

(Beifall)

Nicht zuletzt möchte ich die Grundschulen erwähnen. Auf den 
Anfang kommt es an. Deswegen sind uns wohnortnahe Grund-
schulen wichtig. Hier setzen wir auf Qualität, die z. B. durch 
eine Zusammenarbeit von verschiedenen Grundschulen er-
reicht werden kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bedeutung der Grund-
schulen zeigt sich gerade in der Krise, nämlich in der öffent-
lichen Debatte darüber, dass Grundschulen die Schulen sind, 
an denen Lockerungen – wenn wir mit den Lockerungen an-
fangen – zuerst vorgenommen werden müssen.

(Beifall)

Die Kultusministerin hat sich eben nicht dazu geäußert, aber 
für unsere Fraktion ist ganz klar: Solange es die epidemiolo-
gische Lage hergibt, ist es aus unserer Sicht richtig, die ers-
ten Schritte zur Öffnung an den Grundschulen zu machen, mit 
Wechselmodellen, mit guten Hygienekonzepten, mit Schutz-
masken für Lehrerinnen und Lehrer.

Es war richtig, letzte Woche die Notbremse zu ziehen. Die 
richtige Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt: „Gesundheit 
first“. 

(Zuruf: Ah!)

Aber wenn es die Lage erlaubt, müssen wir öffnen.

(Beifall – Zurufe)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ländervereinbarung ist 
das richtige Instrument, um im föderalen System Qualitätssi-
cherung zu betreiben und einheitliche Standards durchzuset-
zen. Wir sprechen uns klar dafür aus, Bildung als föderale 
Kompetenz zu erhalten.

So hilfreich es sein kann, wenn der Bund mit finanziellen Mit-
teln einspringt, so haben die Programme im Regelfall zwei 
Nachteile: 

(Zuruf: Ja!)

Zum einen sind sie normalerweise zeitlich befristet, 

(Zuruf: Richtig!)

zum anderen sind sie oft davon begleitet, dass der Bund in-
haltlich mitsprechen möchte. 

(Zuruf: Ja!)

Das ist irgendwie verständlich, aber auch schwierig. Letzten 
Endes ist das, was uns hier oft angeboten wird, süßes Gift.

(Beifall)
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Besser wäre es, Artikel 106 des Grundgesetzes anzugehen und 
den Länderanteil am Steueraufkommen so zu verteilen, dass 
er für die Aufgaben der Länder tatsächlich auskömmlich ist.

(Beifall – Zurufe: Ja!)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Bildungspolitik ist Zu-
kunftspolitik. Wir stehen für eine Bildungspolitik, die den Bil-
dungserfolg aller Kinder in den Mittelpunkt stellt und die ge-
recht ist, weil Chancen unabhängig von sozialer Herkunft ver-
teilt werden. Wir haben uns auf diesen Weg gemacht. Es liegt 
noch einiges an Strecke vor uns.

Wenn Politik, wie Max Weber gesagt hat, darin besteht, dicke 
Bretter zu bohren, dann ist Bildungspolitik ganz sicher eines 
der dicksten Bretter.

In diesem Sinn herzlichen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Das Wort für die CDU-Frak-
tion erteile ich Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Reinhart.

Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Frau Präsidentin, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst danke ich der Kul-
tusministerin, auch im Namen unserer Fraktion, sehr herzlich 
für diese Regierungsinformation. Das Bundesverfassungsge-
richt hat die Kulturhoheit einmal als das „Hausgut der Eigen-
staatlichkeit der Länder“ bezeichnet. Es geht hier nicht um 
Nuancen oder um Befindlichkeiten, sondern um die Kernar-
chitektur unseres föderalen Staatswesens. Deshalb ist es wich-
tig, dass wir auch heute hier in diesem Parlament darüber de-
battieren.

(Beifall)

Ich stimme mit der Kollegin Zimmer völlig überein. Ich weiß, 
in manchen Köpfen und in einigen Parteizentralen hat der Bil-
dungsföderalismus nicht mehr allzu viele Anhänger. Dort wür-
de man lieber alles gleich zentral von Berlin aus festlegen und 
gar „top-down“ durchregieren. 

(Zuruf)

Aber gerade dort würde man beim Zentralismus einem Fehl-
schluss unterliegen. Denn gleiche Bildung ist nicht die beste 
Bildung. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. 

(Beifall)

Zentralismus ist nicht besser. Denn man kann horizontal über 
Staatsverträge oder KMK-Vereinbarungen, wie wir das heu-
te von der Kultusministerin dargelegt bekommen, sehr wohl 
mit Qualitätsvereinbarungen besser vorankommen. Wettbe-
werb bringt Leistung. Gerade bei der Bildung gilt der Grund-
satz: „Der föderale Wettbewerb kann ein wahrer Qualitätstrei-
ber sein“, und darum muss es gehen. 

(Beifall)

Es wurde zu Recht gesagt, dass wir immerhin jeden vierten 
Euro – genau genommen 24 % unseres Haushalts – in den 
Kultusbereich investieren. 2016 war der Anteil um 22 % nied-
riger. Hier üben wir Landespolitiker eine wichtige Kompetenz 
aus. 

Auch in der Bildungspolitik gilt in Anlehnung an Fukuyama: 
Das föderale Deutschland ist ein 16-Länder-Labor für gute 
Lösungen. 

Deshalb ist es richtig, dass sich die Kultusministerin – übri-
gens Seite an Seite mit der ganzen Landesregierung, auch dem 
Ministerpräsidenten – für einen lebendigen, vielfältigen und 
handlungsfähigen Bildungsföderalismus einsetzt. Da unter-
stützen wir sie aus ganzer Überzeugung. Wir wollen starke 
Länder in einem starken föderalen Deutschland, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen.

(Beifall)

Ich finde, sie hat zu Recht dargelegt – ich habe es mir noch-
mals vor Augen gehalten –: Föderalismus ist eben kein Relikt 
der Vergangenheit; denn nichts wird durch Zentralismus ein-
facher. Das hat auch meine Vorrednerin zu Recht unterstri-
chen. 

Die neue KMK-Ländervereinbarung bietet dafür jetzt ein 
wichtiges Rahmenwerk. Die Ministerin hat die Themen, Auf-
gaben und gemeinsamen Ziele dargestellt, auf die sich die 
Länder verständigt haben. Und dass es nach über 50 Jahren 
gelungen ist, die Ländervereinbarung zu erneuern, ist auch der 
Arbeit unserer Kultusministerin zu verdanken. Deshalb: Kom-
pliment und Anerkennung hierfür! 

(Beifall)

Entscheidend ist: Das Bildungsabkommen wurde frei und un-
ter Gleichen ausgehandelt und eben nicht von oben herab ver-
ordnet. Nur diese Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht Lö-
sungen, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg, Lösungen, 
die Raum für regionale Besonderheiten lassen. 

Kollegin Zimmer hat zu Recht gesagt: Länder zeigen hier 
Handlungsfähigkeit. Darum geht es. Ein Beispiel für diese Be-
sonderheiten sind die erwähnten flexiblen Ganztagsangebote, 
die es bei uns eben auch in der Regie der Gemeinden vor Ort 
gibt. Sie sind ein wichtiges, ja ein wertvolles, von den Fami-
lien übrigens hoch geschätztes Element unserer Bildungs- und 
Betreuungslandschaft. Die klare Mehrheit der Eltern im Land 
setzt auf diese besonders familienfreundliche Form der Ganz-
tagsbetreuung. Wir hatten einmal eine Umfrage gemacht. Über 
70 % der Eltern wollen diese Form. Darum muss es gehen, 
dass wir auch den Wunsch der Eltern berücksichtigen.

(Beifall)

In Berlin waren für diese besondere baden-württembergische 
Ganztagskultur zunächst nicht wirklich Antennen vorhanden. 
Dass unsere kommunalen Betreuungsangebote jetzt trotzdem 
von den Bundesmitteln profitieren können, das ist ein großer 
persönlicher Erfolg der Ministerin und auch der Landesregie-
rung und damit des Landes Baden-Württemberg, und damit 
auch der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.

(Beifall – Zuruf)

– Ja. – Dazu gratuliere ich, und ich möchte mich auch aus-
drücklich bedanken für diesen beeindruckenden, engagierten 
Einsatz. Denn da gilt jetzt wirklich: Ende gut, alles gut.

Wahr ist: Die Bildungspolitik in dieser Periode ist eine Er-
folgsgeschichte – vom ersten Tag an und konsequent.

(Beifall)
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Da können gern alle Kolleginnen und Kollegen der Fraktio-
nen applaudieren. Das steht im Grunde genommen in Über-
einstimmung mit der Bilanz, die die Vorrednerin gerade auch 
angesprochen hat. 

(Zurufe)

Wir haben vom ersten Tag an konsequent auf Bildungsquali-
tät gesetzt. Wir haben klargemacht: Auf die Lehrer kommt es 
an – Lehrer, die Sie in der vergangenen Legislaturperiode teil-
weise noch als Lernbegleiter abgewertet hatten. 

Wir haben mit dieser Ministerin den Abbauplan von 11 000 
Lehrerstellen aus der vorherigen Zeit gestoppt. Wir haben die 
unfairen Gehaltsabschläge für junge Lehrer abgeschafft. Wir 
haben 5 000 Haupt- und Werkrealschullehrern den Aufstieg 
nach A 13 ermöglicht und Stellenhebungen für Fachlehrer um-
gesetzt und auch den Grundschul-Schulleitern den Weg zu 
A 13 eröffnet. Das sind doch Leistungen, verehrte Kollegin-
nen und Kollegen.

(Beifall – Zurufe)

– Ja. – Und diese Regierung hat Studienplätze für das Grund-
schullehramt neu geschaffen, die zuvor gestrichen worden wa-
ren. Die Bildungsausgaben haben wir im Vergleich zum Jahr 
2016 um fast ein Viertel erhöht; ich habe die Zahlen genannt. 
Und mit dem kommunalen Sanierungsfonds haben wir 480 
Millionen € in die Modernisierung von Schulhäusern inves-
tiert. Wir haben zudem die Kindergartenförderung, die unter 
der früheren Regierung gedeckelt war – wir wissen das –, in 
dieser Periode auf über 1 Milliarde € verdoppelt. Ich wieder-
hole: verdoppelt in diesem Bereich!

(Beifall)

Die Finanzministerin – –

(Abg. Dr. Timm Kern FDP/DVP meldet sich.)

– Gerade am Ende. – Sie strahlen in der Tat. – Wir haben Le-
sen, Rechnen und Schreiben in der Schule gestärkt, 

(Zurufe)

die Realschule mit einem neuen Konzept weiterentwickelt, 
die gymnasiale Oberstufe neu konzipiert und die Schulleitun-
gen aufgewertet. Und wir haben Schluss gemacht mit dem 
Schreiben nach Gehör. Das alles sind wichtige Errungenschaf-
ten.

(Beifall – Unruhe)

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Dr. Reinhart, lassen 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Kern zu?

Abg. Dr. Timm Kern FDP/DVP: Herr Professor Reinhart, 
Sie haben gerade eben auf die Gemeinsamkeit mit Ihrer Vor-
rednerin im Bildungsbereich Bezug genommen. Ihre Vorred-
nerin hat gesagt: Bei den Gemeinschaftsschulen wird Bildung 
vom Kind her gedacht – so die grüne Abgeordnete Zimmer. 
Sie hat meine Zwischenfrage nicht zugelassen; deshalb rich-
te ich meine Frage an Sie: Teilen Sie diese Einschätzung, dass 
an den Gemeinschaftsschulen Bildung vom Kind her gedacht 
wird, und, wenn Sie das teilen, wie wird denn dann an den Re-
alschulen, an den Werkrealschulen und an den Gymnasien 
über Bildung gedacht?

(Vereinzelt Beifall – Zurufe, u. a.: Ebenso! – Unru-
he)

Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Herr Kollege Kern, mich 
wundert nicht, dass Sie diese Frage stellen. Es ist auch kein 
Geheimnis, dass sozusagen auch Reibung Energie erzeugt,

(Vereinzelt Lachen)

und wir haben uns natürlich auch da und dort gefunden, wo 
wir Kompromisse gefunden haben. Es wäre ja auch so: Wenn 
man morgens aufwacht und gleich denkt, dann braucht man 
keine zwei, sondern dann würde immer einer reichen. So hat 
Churchill sinngemäß einmal gesagt.

(Vereinzelt Beifall – Unruhe)

Insoweit will ich Ihnen sagen: Das ist die naturgemäße Situ-
ation, dass wir uns hier auch in dem einen oder anderen Punkt 
mit unterschiedlicher Auffassung aufeinander zubewegt ha-
ben.

(Zurufe)

Aber gerade in diesem Jahr Corona hat diese Regierung, ha-
ben diese Regierungsfraktionen gezeigt – betrachten Sie heu-
te unsere Leistungen für die Schülerbeförderung –, dass wir 
uns einigen, dass wir Probleme lösen, 

(Zuruf: Genau!)

dass wir zusammenkommen. Da passt im Moment gar kein 
Blatt zwischen uns.

(Beifall – Zurufe)

Wir haben mit vielen Dingen Schluss gemacht. Wir haben 
auch Ordnung in das Chaos gebracht, das sich natürlich – das 
weiß ich – auch mit der Abschaffung der Grundschulempfeh-
lung da und dort eingestellt hat. Das ist kein Geheimnis. Da-
rüber reden Sie, darüber reden wir. Wir wollen ja alle das Bes-
te für die Kinder. 

(Beifall)

Insoweit ist es auch kein Geheimnis, dass wir es als richtig 
empfinden, Grundschulen zuerst wieder zu öffnen und dort zu 
lockern, wenn dies die Lage bald hergibt.

Der Bildungsföderalismus lebt im Grunde, er ist lebendig. Wir 
wollen Schulen stark und zukunftsfähig aufstellen. Da gibt es 
überhaupt keinen Dissens zwischen dem, was gesagt wurde.

Das gilt auch hinsichtlich der Digitalisierung. Ich will ab-
schließend nur ein Beispiel nennen. Ich komme aus dem länd-
lichen Raum. Dort ist es am schwierigsten, an die Digitalisie-
rung anzuschließen.

(Abg. Anton Baron AfD: Main-Tauber! Ja, ja! – Zu-
ruf: Bis zum letzten Bauernhof!)

– Ja. – Wir haben mittlerweile alle 70 Schulen – alle 70 Schu-
len! – an das Glasfasernetz angeschlossen. 

(Abg. Carola Wolle AfD: Und die Haushalte?)
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Auch im ländlichen Raum ist mittlerweile ein großer Schritt 
nach vorn gemacht worden, weil sich unter dieser Regierung 
die Mittel für Digitalisierung – hier sitzt der Digitalisierungs-
minister – in dieser Periode verzehnfacht haben. Das war die 
Möglichkeit.

(Beifall – Zurufe)

Insoweit, verehrte Kolleginnen und Kollegen: Ja, wir haben 
vieles neu aufgestellt. Wir haben auch in der Informatik und 
den MINT-Fächern die Kompetenzen betont. 

Wir sagen auch: Auf den Anfang kommt es an. Diese Kultus-
ministerin kämpft für das Recht auf Bildung. Sie kämpft da-
für, dass gerade die Kleinsten möglichst schnell eine Perspek-
tive bekommen. Ihr Kurs ist richtig, ihr Kampf um Vorfahrt 
für die Bildung ist richtig, und ihr Einsatz für Kinder und El-
tern ist ebenso richtig.

(Beifall – Zuruf: Genau! – Abg. Karl Zimmermann 
CDU: Das war eine gute Rede!)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die Fraktion der AfD er-
teile ich Herrn Abg. Dr. Balzer das Wort.

(Abg. Anton Baron AfD: Jetzt geht’s rund!)

Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren Kollegen Abgeordnete! Sie 
alle erinnern sich an eine große Inszenierung unserer Kultus-
ministerin anlässlich der Grundgesetzänderung im Jahr 2018. 
Als Verteidigerin des Bildungsföderalismus ließen Sie sich, 
ließ sie sich zusammen mit Herrn Ministerpräsident Kretsch-
mann feiern.

(Zuruf: Zu Recht!)

– Ja, durchaus. – Frau Eisenmann, Sie fangen in Ihrer Rede 
mit dem Jahr 1967 an; das ist ein durchaus eleganter Einstieg. 
Und wir bedanken uns ausdrücklich dafür, dass Sie 2018 un-
sere Aufforderung aufgegriffen haben, den Bildungsföderalis-
mus ernst zu nehmen und zu verteidigen – im Lichte des heu-
tigen Tages betrachtet allerdings ein eher blasses Manöver. 
Denn die Grundgesetzänderung wurde beschlossen – mit we-
nigen Änderungen, aber dafür mit umso mehr Theaterdonner 
drumherum.

Natürlich ist es richtig, wenn Sie in Ihrer Rede sagen, dass die 
Menschen nicht erst seit gestern und nicht erst seit heute häu-
figer umziehen. Ob dies für Eltern, Schüler und Lehrkräfte 
wirklich eine große Schwierigkeit darstellt, darf in Zweifel 
gezogen werden.

Wichtig hingegen ist der Auftrag des Bundesverfassungsge-
richts. Dieser zielt vor allem darauf, die Vergleichbarkeit des 
Abiturs herzustellen. Doch in dieser Ländervereinbarung ist 
man einerseits thematisch weit darüber hinausgegangen, an-
dererseits ist hier und jetzt zu fragen, ob die Vorgaben hinrei-
chend erfüllt wurden.

Frau Eisenmann, Sie verweisen auf die Schultypen. Sie er-
wähnen in diesem Zusammenhang die Hamburger Stadtteil-
schule – ungemein wichtig –, die sächsische Mittelschule und 
die von der grün-roten Vorgängerregierung eingerichtete Ge-
meinschaftsschule, die von Ihnen und auch von Frau Eisen-

mann als willige Vollstreckerin des links-grünen Ministerprä-
sidenten 

(Zuruf: Na, na, na!)

weiter ausgebaut wurde. Und dabei entstehen die Schwierig-
keiten der Vergleichbarkeit der Abiturnoten doch genau da: 
bei diesen neuen Erfindungen rot-grüner Regierungen, bei den 
neuen Schulformen und der Verwässerung des Anspruchs auf 
Leistung in der Schule.

(Beifall – Zuruf)

Nach dieser Ländervereinbarung soll es also in wenigen Jah-
ren möglich sein, dass länderübergreifend identische Abitur-
prüfungen in den einzelnen Fächern geschrieben werden. 

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Dr. Balzer, lassen 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Fulst-Blei zu? 

Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Wenn sie Qualität hat, dann ja. 

(Heiterkeit)

Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Herr Kollege, vielen herz-
lichen Dank. Ich werde mich nicht auf das AfD-Niveau bege-
ben, dementsprechend hat sie Qualität. 

(Zurufe – Unruhe)

Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Das werden Sie auch kaum er-
reichen, aber das ist ja auch egal. 

(Zuruf: So hoch kommen Sie gar nicht! – Zuruf der 
Abg. Carola Wolle AfD – Anhaltende Unruhe)

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, 
Herr Abg. Dr. Fulst-Blei hat das Wort. 

Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Herr Dr. Balzer, können Sie 
bestätigen, dass die Schulpreise, die in den letzten Jahren in 
diesem Land am häufigsten gewonnen wurden – auch im Be-
reich der Digitalisierung –, insbesondere von Gemeinschafts-
schulen, in erster Anzahl, für dieses Land gewonnen wurden? 
Können Sie das bestätigen, oder bestreiten Sie das auch? 

Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Ich bestätige, und ich bestrei-
te es auch nicht. 

(Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Vielen Dank!)

Aber was bedeuten diese Preise? Sie müssen doch genau wis-
sen, um was es in der Schule geht. Schule bereitet nicht auf 
Preise vor, sondern auf ein erfolgreiches Berufsleben und auf 
sinnvolle Kenntnisse von Inhalten. 

(Beifall – Abg. Dr. Christina Baum AfD: Sehr gut! 
Genau so ist es!)

Deswegen komme ich hier wieder auf unser Thema zurück. 
Wir wollen also länderübergreifend die gleichen Abiturprü-
fungen. Was bedeutet das für den Bildungsföderalismus? Im 
Grunde genommen wird er zur Makulatur verkommen. 

Auch Baden-Württemberg möchte ja die gymnasiale Oberstu-
fe an den Gemeinschaftsschulen weiter ausbauen. Wenn wir 
ehrlich wären, müssten wir sagen: All diese bildungspoliti-
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schen Experimente der letzten Jahre sollten zügig beendet 
werden. 

(Beifall – Abg. Dr. Christina Baum AfD: Bravo!)

Diese Ländervereinbarung soll also das Hamburger Abkom-
men von 1964 ersetzen. Ich muss schon sagen, wenn ich die-
ses Abkommen lese und es mit den heutigen Entwürfen ver-
gleiche, fällt mir eine erfrischende Nüchternheit und Klarheit 
in der Sprache auf. Das finde ich schön. 

Sachlich gesehen brauchten wir natürlich einige Erneuerun-
gen. Das größte Problem sind die unterschiedlichen Abitur-
niveaus in den verschiedenen Ländern. Was ist denn die Ur-
sache für dieses Absinken des Leistungsniveaus? Statt dies 
klar zu benennen, teilen Sie, Frau Ministerin Eisenmann, uns 
mit, dass Sie in der Kommission, die jetzt gegründet wird, fe-
derführend tätig sein dürfen. 

In Wirklichkeit ist ja die Leistungsfeindlichkeit in unsere 
Schulen hineingetragen worden, und das wird wohl mit die-
ser CDU in dieser Zeit nicht mehr repariert werden. 

(Abg. Dr. Christina Baum AfD: Ja!)

Statt diese Probleme also anzugehen, statt die Gemeinschafts-
schule abzuschaffen und die verbindliche Grundschulempfeh-
lung verbindlich festzuschreiben, gehen Sie auf Kuschelkurs 
zu den Grünen. 

(Beifall)

Sie rühmen sich in Ihrem Beitrag der Federführung in dieser 
Ländervereinbarung. 

(Lachen der Abg. Dr. Christina Baum AfD)

Was haben Sie aber in den vergangenen fünf Jahren gemacht? 
Wir haben heute schon vom großen Thema Digitalisierung ge-
hört. Wurde eine Zusammenarbeit mit den anderen Bundes-
ländern angestrebt? Leider nicht. Vielleicht wären wir dann 
weiter, vielleicht hätten wir jetzt eine funktionierende gemein-
same Bildungsplattform. Haben Sie möglicherweise auf Ele-
mente der Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts zu-
rückgegriffen? Hier hätte man auch der Einheitlichkeit Vor-
schub leisten können. Nein, das haben Sie auch nicht getan. 
Unsere eigene baden-württembergische Bildungsplattform 
sollte der ganz große Wurf sein. Wahrscheinlich war es ein 
Rohrkrepierer namens „ella“. 

Und wo ist die beschworene Stärkung der beruflichen Schu-
len, die auf ein erfolgreiches Berufsleben vorbereiten sollen? 
Glatte Fehlanzeige, ich höre nichts. 

Eine zentrale Zuständigkeit in Berlin würde noch mehr Pro-
bleme schaffen, die wir dann vor Ort zu beseitigen hätten. 

(Abg. Anton Baron AfD: So ist es!)

Warum wird aber dann diese zentrale Wissenschaftliche Kom-
mission in Berlin angesiedelt? Ausgerechnet in einem Bun-
desland mit den allerschlechtesten Schulen, wie man so sagt. 

(Abg. Dr. Christina Baum AfD: Ja!)

Wozu braucht es überhaupt eine wissenschaftliche Kommis-
sion, wenn es darum geht, welches die Grundprinzipien der 

Bildungspolitik, der Bildung in Deutschland sein sollen, wäh-
rend es aber tatsächlich doch hauptsächlich um formale Rah-
menbedingungen geht? Da zitiere ich an dieser Stelle den 
schönen alten Ausspruch: „Wenn ich nicht mehr weiterweiß, 
gründe ich einen Arbeitskreis.“ 

Diese Kommission bestimmt in Zukunft die formalen Bedin-
gungen und die inhaltliche Ausrichtung unseres Schulsystems. 
Das ist vor allem eines: im Kern undemokratisch. Denn es 
wird etwas als wissenschaftliche Objektivität getarnt, was der 
politischen Diskussion und der politischen Entscheidungsfin-
dung unterworfen sein muss. 

Ich muss an dieser Stelle auch fragen: Warum schreibt man in 
die Ländervereinbarung etwas hinein, was durch das Grund-
gesetz schon hervorragend formuliert und sichergestellt ist?

(Beifall)

Ich zitiere:

... der Sicherung gleicher Chancen für alle Schülerinnen 
und Schüler, unabhängig von Geschlecht, von Abstam-
mung, von ethnischer Zugehörigkeit, von Sprache, von 
Heimat und Herkunft, von Glauben und religiösen oder 
politischen Anschauungen ... 

Will man also in Zukunft die Schüler oder die Schulen in die 
Pflicht nehmen, an die Kandare nehmen, um einen Schuldi-
gen zu haben, wenn beispielsweise Integration nicht gelingt? 
Es ist undenkbar, dass das passiert, 

(Lachen der Abg. Dr. Christina Baum AfD)

aber man könnte ja darüber nachdenken. Wenn das in be-
stimmten Stadtteilen nicht gelingt, dann ist also die Schule 
schuld. Dann muss der Staat – und mit ihm der Steuerzahler 
– in die Pflicht genommen werden. Schöne neue Welt! Diese 
neue Ländervereinbarung liest sich in ihrer Schönfärberei 
praktisch wie ein modernes EU-Dokument. 

Ich darf zitieren:

Die Implementierung und Überprüfung von Bildungsstan-
dards, die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Vergleichsstudien, die Bildungsberichterstattung sowie 
die Maßnahmen der Qualitätssicherung auf Ebene der 
einzelnen Schulen sind wesentliche Grundlage für die Si-
cherung, die Evaluation und die Weiterentwicklung eines 
Bildungssystems, das qualitativ gute Bildung, Leistungs-
orientierung, gesellschaftliche Teilhabe, Chancengerech-
tigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. 

Viel mehr geht nicht in diesen einen Satz hinein. Ich frage: 
Was haben Vergleichsstudien in Schulen mit gesellschaftli-
cher Teilhabe zu tun? Wenn Leistung abgefragt wird, eigent-
lich nichts, könnte man meinen. Wenn jedoch andere Parame-
ter untersucht werden sollen – es ist durchaus zulässig, Para-
meter zu untersuchen –, dann wird genau durch diese interna-
tionalen Vergleichsstudien unser Schulsystem eben internati-
onal ausgerichtet. Das wird genau hier durch Frau Ministerin 
Eisenmann, die sich als Verfechterin des Bildungsföderalis-
mus inszeniert, 

(Zuruf: Sie ist es!)
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dem demokratischen Diskurs entzogen und internationalen 
Vorgaben geopfert. 

So, wie man hier weiche Ziele definiert, so deutlich gibt man 
eine Richtung vor. Das Recht auf allgemeine und berufliche 
Bildung, auf lebenslanges Lernen von hoher Qualität und in-
klusiver Form – haben Sie es verstanden? – wird dort als ers-
ter Grundsatz in der europäischen Säule sozialer Rechte pro-
klamiert, wohlgemerkt als Recht, nicht als Ziel. Der angebli-
che Bildungsföderalismus der CDU erscheint hier lediglich 
als Wahlkampfbegriff, der irgendwann – na ja – wahrschein-
lich aufgegeben wird. Die Ziele und die Inhalte werden von 
der Europäischen Union vorgegeben, und die Länderverein-
barung bildet den äußeren schönen Rahmen, man kann auch 
sagen, den schönen Schein.

Wenn die Kultusminister eine Bevormundung aus Berlin ab-
lehnen, sich aber Vorgaben über internationale Vergleichsstu-
dien machen lassen, dann haben wir im Grunde den Teufel 
mit dem Beelzebub ausgetrieben. – Passt ja auch irgendwie 
zusammen. 

(Abg. Dr. Christina Baum AfD: Interessant!)

Im Endeffekt ist aber dieses – dies beides – dem demokrati-
schen Diskurs entzogen. Unter dem Anschein einer – vermut-
lichen, vermeintlichen – wissenschaftlichen Objektivität wer-
den Parameter abgefragt, die politisch diskutiert und entschie-
den werden müssen. Ich nenne die Inklusion, die Integration, 
die Ganztagsschule, die Ganztagsbetreuung usw. 

Aus dem Hamburger Abkommen, einem nüchternen, klaren 
Dokument, in dem die Grundzüge unseres Bildungssystems 
auf sechs Seiten knapp und verständlich festgelegt wurden, 
wurde ein 28 Seiten langes, vollmundiges, sentimental trie-
fendes Bekenntnis zu Erziehungsstilen. Das ist etwas ganz an-
deres als Bildung. 

(Beifall – Abg. Dr. Christina Baum AfD: Sehr rich-
tig! Ganz genau!)

Daher sehen wir diese Ländervereinbarung als äußerst prob-
lematisch – nicht nur wegen ihrer Vereinheitlichung, sondern 
wegen der mangelnden Verbindlichkeit in den äußeren Vor-
gaben und der Verpflichtung auf eine Qualitätsentwicklung, 
deren Kriterien möglicherweise oder sogar ziemlich sicher 
ausschließlich politischen Vorgaben entsprechen.

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Dr. Balzer, kommen 
Sie zum Schluss, und schauen Sie mal, ob – –

Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Ich habe die Seite schon über-
sprungen. 

(Zuruf: Sehr gut!)

Dazu passt der Titel einer Pressemeldung Ihrer Parteikollegin 
Karliczek: „Daten sind der Schlüssel für unsere Zukunft“. Für 
uns sind nicht die Daten der Schlüssel der Zukunft, sondern 
es sind die Menschen,

(Zuruf: Aha!)

und in der Schule ist es die Beziehung zwischen Lehrer und 
Schüler. Das ist der Kern des Unterrichtens. Wenn zugunsten 

einer vermeintlichen Objektivität der Daten die Schüler-Leh-
rer-Beziehung außer Acht gelassen wird – diesen Kurs steu-
ert man hier an –, dann ist das das Ende der humanistischen 
Bildung, wie wir sie fordern und realisiert sehen möchten.

Ich danke Ihnen.

(Beifall – Abg. Karl Zimmermann CDU: Jetzt habe 
ich gedacht, dieses Jahr fällt Fasnet aus! – Gegenruf 
des Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Fasnet findet statt! 
– Gegenruf des Abg. Karl Zimmermann CDU – Wei-
tere Gegenrufe, u. a.: Genau! – Und jetzt? – Verein-

zelt Heiterkeit) 

Präsidentin Muhterem Aras: Für die Fraktion der FDP/DVP 
erteile ich das Wort Herrn Abg. Dr. Kern.

Abg. Dr. Timm Kern FDP/DVP: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Als Freie Demokraten haben wir uns 
in den letzten Jahren und insbesondere in der Zeit der außer-
parlamentarischen Opposition auf Bundesebene auf liberale 
Werte besonnen. Wir haben danach gefragt, wozu es liberale 
Politik im 21. Jahrhundert braucht und was ihre Schwerpunk-
te sein müssen. Als wir in diesem Prozess das ambitionierte 
Ziel weltbester Bildung formuliert haben, wurden wir oft be-
lächelt. Aber wir beanspruchten dieses gesellschaftliche Ziel 
auf der Grundlage unserer liberalen Überzeugung, dass jun-
ge Menschen durch weltbeste Bildung ihre Talente zur Ent-
faltung bringen und Biografen ihres eigenen Lebens werden 
können. 

(Beifall – Zurufe)

Dass dieser für uns entscheidende Politikbereich endlich auch 
für die Gesellschaft insgesamt zu einem Topthema werden 
muss, zeigte die Coronapandemie leider überdeutlich. Denn 
in kaum einem anderen Bereich hat die Coronapandemie die 
vorhandenen Schwächen im System so klar aufgezeigt wie in 
der Bildungspolitik: Tausende Schulen sind sanierungsbedürf-
tig, die Digitalisierung hat Deutschland im Gegensatz zu an-
deren Ländern um Jahrzehnte verschlafen – erst am Montag 
gab es erneut Probleme mit Moodle –, Schülerinnen und Schü-
ler schneiden im internationalen Vergleich regelmäßig unter-
durchschnittlich oder nur mittelmäßig ab, besonders Kindern 
aus finanziell ärmeren Familien fehlt häufig noch immer der 
Zugang zu technischen Endgeräten, zu ausreichend Bandbrei-
te und zu digitalen Lernmitteln. 

(Zuruf)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns Freie Demokraten 
ist die Bildungsfrage  d i e  soziale Frage des 21. Jahrhun-
derts.

(Beifall)

Über die KMK-Vereinbarung wurde schon viel gesagt, was 
wir auch unterstützen: mehr Vergleichbarkeit und Mobilität, 
verbindliche einheitliche Bildungsstandards und ein verstärk-
tes gemeinsames Qualitätsmanagement der Bundesländer. 
Man muss aber auch hier stets einen genauen Blick auf die 
einzelnen Punkte haben, z. B. auf den entsprechenden Arti-
kel 12. In diesem werden die sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren erst in Absatz 4 erwähnt, und zwar mit 
der Formulierung: 
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Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf kann in den verschiedenen Schulstufen auch 
eine Beschulung an einer Förderschule bzw. sonderpäd-
agogischen Bildungseinrichtung erfolgen, ...

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier hätten wir uns ein noch 
deutlicheres Bekenntnis zum Erhalt der SBBZ bzw. Sonder-
schulen gewünscht. Wir treten jedenfalls dafür ein, dass die 
SBBZ und ihre Außenklassen ihre erfolgreiche Arbeit der Bil-
dung von jungen Menschen mit Behinderungen ohne Ein-
schränkung fortsetzen können. Wir werden auch bei der Um-
setzung der Vereinbarung sehr genau darauf achten, dass dies 
so eingehalten wird.

(Beifall – Zuruf)

Die Debatte über das, was im Rahmen der KMK-Vereinba-
rung an Qualitätsverbesserung kommen soll, darf auch nicht 
von dem ablenken, was hier in Baden-Württemberg an Qua-
litätsverbesserung nicht gekommen ist. 

Frau Ministerin, Sie sind zu Beginn der Legislaturperiode mit 
einem grundlegenden Qualitätsversprechen angetreten. Nach 
fünf Jahren grün-roter Bildungspolitik war Baden-Württem-
berg in den bundesweiten Schülerleistungsvergleichen drama-
tisch abgerutscht. Sie, Frau Eisenmann, haben vielen Bürge-
rinnen und Bürgern Hoffnungen gemacht, und wir Freien De-
mokraten haben versucht, Sie konstruktiv zu begleiten. Doch 
nun, am Ende der Legislaturperiode, kommen wir zum Schluss 
– dies zeigt die eisenmannsche Qualitätsbilanz –: All dies wa-
ren leider ganz überwiegend leere Versprechen.

(Beifall)

Ich belege das an sechs Beispielen.

Erstens: Sie, Frau Ministerin Eisenmann, haben die Abschaf-
fung der verbindlichen Grundschulempfehlung als Fehler be-
zeichnet. Sie konnten sich in dieser entscheidenden Frage aber 
nicht gegen Ihren grünen Koalitionspartner durchsetzen. Da-
bei ist es offensichtlich, dass eine verbindliche Grundschul-
empfehlung die Bildung von Klassen aus Schülern mit ver-
gleichbaren Begabungen und Leistungsvoraussetzungen in er-
heblichem Maß erleichtert. Dies ist eine Voraussetzung dafür, 
dass jeder Schüler, jede Schülerin bestmöglich gefördert wer-
den.

(Beifall)

Zweitens: Die Wahlfreiheit zwischen G 8 und G 9 haben Sie, 
Frau Eisenmann, anders als beispielsweise Nordrhein-West-
falen nicht hinbekommen. Stattdessen wurde der Schulver-
such G 9 in einem Gymnasium pro Landkreis fortgesetzt – die 
denkbar schlechteste Alternative. Längst machen andere die 
Arbeit, die eigentlich die Kultusministerin oder wenigstens 
die CDU-Fraktion machen müssten. In diesem Fall hat der 
Philologenverband ein detailliertes Konzept für eine G-8/ 
G-9-Wahlfreiheit vorgelegt.

Drittens: Auch die Privilegierung der Gemeinschaftsschule, 
wie sie die grün-rote Vorgängerregierung auf den Weg ge-
bracht hat, hat die CDU einfach fortgesetzt, beispielsweise 
beim besseren Klassenteiler für die Gemeinschaftsschulen. 
Mehr noch: Weitere gymnasiale Oberstufen wurden unter 
Grün-Schwarz an den Gemeinschaftsschulen eingeführt und 

machen nun ohne Not den beruflichen Gymnasien Konkur-
renz.

Viertens: Bei der Ganztagsschule zitiere ich aus dem grün-
schwarzen Koalitionsvertrag:

Nach den Grundschulen sollen auch an den weiterführen-
den Schulen die Ganztagsangebote gesetzlich verankert 
und primär in der Unterstufe bis Klasse 7 ausgebaut wer-
den.

Was ist die Realität? Nach wie vor findet sich im Schulgesetz 
nur die von Grün-Rot verankerte Ganztagsgrundschule in der 
verbindlichen Form und in der Wahlform, von einer gesetzli-
chen Verankerung der Ganztagsschule für die weiterführen-
den Schularten fehlt jede Spur. Gleiches gilt für die Ganztags-
schulen in offener Form, die wir Freien Demokraten immer 
wieder gefordert haben.

Fünftens: Bei der Unterrichtsversorgung formulierte Grün-
Schwarz im Koalitionsvertrag den kleinsten gemeinsamen 
Nenner. Zitat:

Wir sichern unseren Schulen in Baden-Württemberg eine 
verlässliche Unterrichtsversorgung zu. Neben dem Pflicht-
unterricht werden wir für einen angemessenen Ergänzungs-
bereich sorgen.

Wie sieht die Realität im laufenden Schuljahr aus? 645 Lehrer-
stellen waren zum Schuljahresbeginn 2020/2021 noch offen, 
und zum Schuljahresbeginn 2019/2020 waren es 790 Stellen. 
Sie, Frau Eisenmann, lassen aber das Programm der pädago-
gischen Assistenten langsam auslaufen, und Sie sperren sich 
dagegen, in Pandemiezeiten, wie Bayern es tut, Assistenzlehr-
kräfte einzustellen. Aber auch längst überfällige Verbesserun-
gen der Arbeitsbedingungen unserer Lehrkräfte sind Sie den 
Betroffenen schuldig geblieben. So besteht die unwürdige Pra-
xis der Sommerferienarbeitslosigkeit für Lehrkräfte und Re-
ferendare weiter fort, und von einem Klassenteiler von 28 für 
alle weiterführenden Schulen wird gar nicht mehr gesprochen.

Sechstens – Zitat aus dem grün-schwarzen Koalitionsver-
trag –:

Die Schulen werden wir auf ihrem Sprung ins Digitalzeit-
alter fördern und eine sichere, landesweit verfügbare di-
gitale Bildungsplattform für alle Schulen im Land einfüh-
ren. Durch die Bildungsplattform schaffen wir einen 
strukturierten Speicherort für Lehr- und Lernmaterialien 
sowie einen digitalen Lern- und Lehrraum.

Die gescheiterte Bildungsplattform „ella“ steht sinnbildlich 
für die gescheiterte Digitalisierung der Schulen insgesamt. Bis 
heute warten unsere Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und 
Schüler auf die angekündigte Nachfolgebildungsplattform. 
Fünf weitere Jahre sind verschenkt worden.

(Beifall)

Wir, die FDP/DVP, haben für digitale Anwendungen ein Zu-
lassungsverfahren mit einem Vetorecht für den Datenschutz-
beauftragten vorgeschlagen, damit die Schulen ihre eigene 
Auswahl unter datenschutz- und datensicherheitskonformen 
Produkten treffen können. Grün-Schwarz hat dies abgelehnt. 
Auch unser Gesetzentwurf für die digitale Schule sowie der 
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Antrag auf einen Digitalpakt 2.0 zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen wurden in diesem Haus abgelehnt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur bei diesen sechs 
strategischen Zukunftsbereichen der Bildungspolitik verken-
nen Sie, Frau Ministerin Eisenmann, und Ihre grün-schwarze 
Koalition die Zeichen der Zeit. Nach fünf Jahren grün-roter 
Irrfahrt im Bildungsbereich und fünf Jahren grün-schwarzem 
Stillstand im Bildungsbereich werden nun immer mehr An-
strengungen notwendig sein, um wieder an die ehemaligen 
Bildungserfolge Baden-Württembergs anzuknüpfen. 

Wir Freien Demokraten haben ein umfassendes Konzept für 
einen Kraftakt für weltbeste Bildung vorgelegt. Wir wollen 
der Bildung endlich mehr politische Priorität einräumen. Denn 
nur so werden wir unsere Bildungseinrichtungen zu Treibhäu-
sern der Zukunft machen, die junge Menschen zu einem ei-
genständigen Lebensweg ins 21. Jahrhundert befähigen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall – Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Was steht 
auf der Tagesordnung heute, Herr Kollege? Hambur-
ger Abkommen! – Gegenruf des Abg. Dr. Timm Kern 
FDP/DVP: Dazu habe ich auch Stellung genommen! 
– Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Ich habe sehr 
ausführlich dazu Stellung genommen! – Zuruf: Es 
ging um Bildungsföderalismus! – Weitere Zurufe – 

Vereinzelt Heiterkeit)

Präsidentin Muhterem Aras: Nun erteile ich das Wort Herrn 
Abg. Dr. Gedeon. 

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Hat er sich auch ein 
Attest ausgestellt? – Weitere Zu- und Gegenrufe, 

u. a.: Nein!)

Abg. Dr. Wolfgang Gedeon (fraktionslos): Passen Sie auf, 
dass ich Sie nicht belange, Herr Zimmermann. 

(Zurufe)

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Jetzt habe ich aber 
Angst! – Heiterkeit – Unruhe) 

Erstens: Bildung hat, überspitzt ausgedrückt, nichts mit Digi-
talisierung zu tun. Zweitens: Bildungspolitik – – 

(Anhaltende Unruhe) 

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, 
Herr Abg. Dr. Gedeon hat das Wort. Ich darf um Ruhe bitten. 

Abg. Dr. Wolfgang Gedeon (fraktionslos): Bildungspolitik 
war früher die Kulmination des Föderalismus; heute ist sie nur 
noch das Feigenblatt des Föderalismus. Der Staat ist durch 
und durch zentralistisch geworden. Das haben wir besonders 
beim Thema Corona gesehen. Man spricht heute auch von 
Schwächen, meint das aber ganz anders, als es tatsächlich war: 
Die Schwäche bei Corona war, dass kein Wettbewerb zwi-
schen den Ländern stattgefunden hat. Da hätte die Chance be-
standen, eine grottenschlechte zentralistische Politik auf Län-
derebene zu korrigieren und durch den Wettbewerb zu zeigen, 
dass das eine Land – das vielleicht wesentlich anders, als es 

Frau Merkel wünscht, vorgegangen wäre – besser dastehen 
würde als ein anderes. 

Das hat man aber eben gerade nicht gemacht. Stattdessen 
möchte ich Ihnen ein Merkel-Zitat in Erinnerung rufen, das 
die Situation treffend charakterisiert: 

Solange es nach wie vor so ist, dass nur ein kleiner Teil 
der Menschen geimpft ist, wird es keine neuen Freiheiten 
geben. 

(Zurufe) 

Ein DDR-Kader gebietet also autokratisch über unsere Frei-
heiten, meine Damen und Herren. Das ist die Situation heute. 
Was machen die Ministerpräsidenten? Sie lassen sich am Na-
senring durch die Merkel-Manege ziehen. Und was machen 
die Parlamente? Sie betätigen sich als Abnicktruppe der Re-
gierung. Das ist die traurige Wahrheit des Föderalismus 2021 
in Deutschland. 

Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall – Zurufe)

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, in 
der zweiten Runde liegen mir keine weiteren Wortmeldungen 
vor. 

Damit kommen wir zur geschäftsordnungsmäßigen Behand-
lung der Mitteilung der Landesregierung, Drucksache 
16/9432. Ich schlage Ihnen vor, von dieser Mitteilung Kennt-
nis zu nehmen. – Dem stimmen Sie zu. Vielen Dank. 

Damit ist Punkt 1 unserer Tagesordnung erledigt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Aktuelle Debatte – Baden-Württembergs Arbeitnehmer 
und Pendler unter Druck – CO2-Steuer vertieft die Coro-
nakrise! – beantragt von der Fraktion der AfD

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für die Aktuel-
le Debatte eine Gesamtredezeit von 50 Minuten festgelegt. 
Darauf wird die Redezeit der Regierung nicht angerechnet. 
Für die Aussprache steht eine Redezeit von zehn Minuten je 
Fraktion zur Verfügung. 

Für die Fraktion der AfD erteile ich das Wort Herrn Frakti-
onsvorsitzenden Gögel. 

Abg. Bernd Gögel AfD: Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren! Als ob die Coronakrise und die immer gleichen un-
sinnigen Lösungsansätze der Regierung mit all ihren negati-
ven Folgen wie Insolvenzen, Kurzarbeit, baldige Arbeitslo-
sigkeit der Bürger nicht schon belastend genug wären, hat die-
ses Jahr die EU mit der CO2-Steuer nun einen weiteren Brems-
klotz an unsere wirtschaftliche Entwicklung angehängt, dem 
übrigens auch noch weitere folgen werden.

So soll nach der diesjährigen Einführung von 25 € je Tonne 
CO2 bis 2025 eine weitere jährliche Steigerung um jeweils 
10 € pro Tonne CO2 hinzukommen; so weit ist das schon be-
schlossen. Aber es geht weiter: Ab 2026 wird es aufgrund der 
Eingliederung in den CO2-Zertifikatehandel deutlich mehr – 
eine deutlich höhere Steigerung.
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Was bedeutet das nun konkret für die einzelnen Bürger in un-
serem Bundesland? Kurz und knapp gesagt: Während die Ein-
kommen durch Kurzarbeit oder gar Jobverlust stagnieren oder 
sinken oder wie bei den Selbstständigen aktuell wegbrechen, 
steigen die Lebenshaltungskosten immens, meine Damen und 
Herren, und zwar nicht nur Kosten der Mobilität in Gestalt 
höherer Spritpreise – die insbesondere die Pendler und die Be-
völkerung im ländlichen Raum hart treffen –, sondern es stei-
gen eben auch die Kosten für alle anderen Bedürfnisse der 
Bürger in unserem Land. 

So steigen etwa die Energiekosten. Dank des aus derselben 
Ideologie stammenden, völlig verfehlten Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes 

(Abg. Dr. Christina Baum AfD: Oh nein!)

haben wir inzwischen die höchsten Strompreise der Welt zu 
bezahlen. Erinnern Sie sich noch an das Versprechen, dass die 
monatlichen Zusatzkosten für das EEG für den Bürger nicht 
höher ausfallen sollten als der Preis für eine Kugel Eis? In-
zwischen haben die Menschen da draußen im Land begriffen, 
dass sie sich für die Kostensteigerung beim EEG täglich ei-
nen ganzen Eisbecher gönnen könnten, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall)

Denken Sie auch an die weiter ansteigenden Heizkosten, wel-
che schon jetzt viele Bürger dazu zwingen, nur noch ein Zim-
mer im Haus zu heizen, oder an Bürger, denen der Strom auf-
grund offener Rechnungen gleich ganz abgeschaltet wird, wes-
halb sie buchstäblich im Dunkeln sitzen. 

Die Folgen der CO2-Steuer erreichen jedoch noch weitaus 
mehr Bereiche. Sie betreffen sämtliche Lebensmittel über 
Transportkosten und Produktionskosten in der Landwirtschaft 
sowie sämtliche Konsumgüter, bei deren Herstellung CO2 an-
fällt – also alle. Meine Damen und Herren, hier wurde bewusst 
eine Verarmungsspirale der Gesamtbevölkerung in Gang ge-
setzt, welche durch die Coronakrise nun noch unkalkulierbar 
verschärft wurde. 

(Beifall – Abg. Dr. Christina Baum AfD: Hört, hört!)

Über kurz oder lang werden sich viele Bürger entscheiden 
müssen, ob sie isoliert im Dunkeln frieren oder hungern müs-
sen. 

Doch wozu das Ganze? Selbst bei einer angenommenen Kli-
mawirkung von CO2 bleibt eine Wirkung der Bepreisung von 
CO2 auf das Klima aus. Dies liegt am unsinnigen Pariser Kli-
maschutzabkommen und dem schon vorab zum Scheitern ver-
urteilten Versuch einer großen Transformation, 

(Beifall)

ein Versuch, der anstatt in das von Links-Grün geplante kol-
lektive Paradies auf Erden – wie bei allen ideologisch geplan-
ten Projekten aus dieser Ecke – geradewegs in die Hölle füh-
ren wird. 

(Zurufe)

Meine Damen und Herren, durch dieses sogenannte Klima-
schutzabkommen, aus dem Präsident Trump übrigens zu 
Recht ausgestiegen ist, 

(Zurufe, u. a.: Der ist abgewählt worden! – Unruhe)

werden Länder wie die USA oder Deutschland, welche schon 
seit 1990 ihre CO2-Emissionen senken – z. B. Deutschland 
um 25 % –, nochmals weiter belastet, 

(Zurufe)

wohingegen Schwellen- und Entwicklungsländer bis 2030 von 
jeglichen Auflagen befreit sind, darunter der mit Abstand 
größte CO2-Emittent China. 

Meine Damen und Herren, damit Sie überhaupt einmal ein 
Gefühl für die Größenordnung bekommen: Allein die jährli-
che Steigerung der CO2-Emissionen von China in Höhe von 
etwa 1 000 Millionen t ist größer als der Gesamtausstoß von 
Deutschland in Höhe von ca. 900 Millionen t jährlich. Anders 
gesagt: Eine totale Nullemission von Deutschland wäre inner-
halb eines Jahres allein durch China überkompensiert,

(Zuruf)

eine Nullemission der gesamten EU innerhalb von sieben Jah-
ren, also noch bevor China im Jahr 2030 beschränkt wird – 
von Indien oder Brasilien gar nicht zu reden.

Meine Damen und Herren, wir sollen in der EU für nichts, al-
so für eine nicht signifikante Senkung des CO2-Gehalts in der 
Luft, ca. 2 000 Milliarden € im Rahmen eines New Green 
Deals der EU ausgeben. Dazu soll uns noch vorgeschrieben 
werden, wie wir zu leben haben und wann Strom zur Verfü-
gung steht, damit wir unsere Kaffeemaschine einschalten kön-
nen.

(Beifall – Zurufe)

Meine Damen und Herren, zurück zur Wirtschaft: Jegliche 
Form von Gewerbe in der grünen Produktion hat sich doch 
als Subventionsernter herausgestellt. Bestes Beispiel hierfür: 
Tesla. Ein Mittelklasse-Tesla-E-Fahrzeug können Sie in den 
USA für 35 000 Dollar erwerben. Das gleiche Modell kostet 
in Deutschland ca. 44 000 €.

(Zuruf)

Das Unternehmen Tesla generiert ca. 44 000 € für dieses Fahr-
zeug in Deutschland. Der Kunde bekommt beim Kauf dieses 
E-Fahrzeugs eine Subvention von bis zu 9 000 €. Jetzt frage 
ich Sie, meine Damen und Herren – Sie sind ja alle Rechen-
künstler –: Wer hat letztlich die 9 000 € eingesteckt?

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Gögel, lassen Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Poreski zu?

Abg. Bernd Gögel AfD: Gern.

Abg. Thomas Poreski GRÜNE: Herr Gögel, ist Ihnen be-
kannt, dass es diese 35 000-Dollar-Version in den USA gar 
nicht mehr gibt und dass es diese in Deutschland nie gegeben 
hat, sondern nur eine Version, die wesentlich besser ausgestat-
tet war, und dass in den 35 000 Dollar überdies keine Steuer 
enthalten war? Wenn Sie dann noch 19 % Mehrwertsteuer da-
zurechnen, landen Sie bei ungefähr 44 000.

(Vereinzelt Beifall)
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Abg. Bernd Gögel AfD: Wir werden jetzt sicher 

(Abg. Paul Nemeth CDU: Ja, wollen Sie einen kau-
fen?)

keine Kleinklauberei um einzelne Beträge machen.

(Lachen)

Vielmehr werden Sie zugeben müssen, dass die Subventio-
nen, die die EU, der Bund, das Land ausschütten, ausschließ-
lich dem Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

(Zurufe – Unruhe)

Schauen Sie, wie viele Milliarden Tesla allein für sein Werk 
in Brandenburg eingesteckt hat.

(Zurufe, u. a.: Peinlich! Peinlich!)

Meine Damen und Herren, unsere wertschöpfende produzie-
rende Industrie wie Daimler oder Bosch wandert aufgrund 
dieser vollkommen verfehlten Klimapolitik in ebendiese un-
beschränkten Länder ab, mitsamt den Arbeitsplätzen und den 
CO2-Emissionen. Nur: Dort kosten die Emissionen nichts.

Globalen Unternehmen ist es völlig egal, wo sie produzieren, 
den Bürgern in unserem Land aber nicht. Sie sind auf die Ar-
beitsplätze hier im Land angewiesen. Hier geht es um unser 
aller Existenz. Um die Industrie hier zu halten oder neu anzu-
siedeln, müssen Sie die Rahmenbedingungen erleichtern und 
dürfen nicht ständig regulieren, meine Damen und Herren.

(Vereinzelt Beifall)

Der Markt und die Innovationen in der Technik werden, wie 
übrigens auch in den letzten 50 Jahren schon zu beobachten 
gewesen ist, zu stetig geringeren Umweltbeeinträchtigungen 
führen. Doch diese Entwicklung wird durch Ihre verfehlte Po-
litik verhindert. Denn das Geld, das für die CO2-Emissionen 
ausgegeben werden muss, fehlt der Wirtschaft für Investitio-
nen und für Forschung an Innovationen.

Das heißt, wir geraten immer mehr ins Hintertreffen gegen-
über Ländern wie China – beispielsweise in der Brennstoff-
zellentechnologie, bei der China uns schon weit enteilt ist. In 
völliger Verkennung der Lage wird diesen Ländern sogar noch 
Entwicklungshilfe gezahlt. Man glaubt es nicht: China be-
kommt von Deutschland noch immer Entwicklungshilfe. 

(Abg. Anton Baron AfD: Von der Bundesregierung! 
Da wundert mich gar nichts mehr!)

Unglaublich, meine Damen und Herren. Ein weiterer Abstieg 
unserer Wirtschaft und unseres Wohlstands ist somit vorpro-
grammiert – übrigens auch ohne Ihre schädlichen Coronamaß-
nahmen.

Wir fordern daher die Landesregierung auf, sich im Bundes-
rat und bei der Ständigen Vertretung des Landes in Brüssel 
dafür starkzumachen, dass die Besteuerung von CO2 wegen 
ökonomischer und ökologischer Unsinnigkeit sofort aufzuhe-
ben ist.

(Beifall)

Des Weiteren ist die Chancengleichheit für die Wirtschaft 
durch die Beendigung der Ausnahmen im Pariser Klimaab-
kommen wiederherzustellen, oder es ist aus diesem Abkom-
men auszusteigen.

Am Notwendigsten ist: Wir erwarten von Ihnen endlich eine 
klare Aussage zur sofortigen Beendigung des Lockdowns und 
eine Strategie zum Wiederanfahren unserer Wirtschaft.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Ich erteile Herrn Abg. Walter 
für die Fraktion GRÜNE das Wort. – Nach meinem Kenntnis-
stand ist es Ihre letzte Rede im Plenum, Herr Abg. Walter.

(Zurufe, u. a. Abg. Paul Nemeth CDU: Mal sehen!)

Abg. Jürgen Walter GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, meine Damen und Herren! Wenn auch in diesen Wochen 
und Monaten die Pandemie praktisch alle politischen Diskus-
sionen beherrscht, dürfen wir nicht vergessen, dass die Kli-
makatastrophe derzeit die größte Herausforderung für die 
Menschheit ist. Sie ist bereits mitten unter uns.

Wir alle wissen: Das CO2, das wir heute emittieren, wird noch 
100 Jahre in der Atmosphäre zu finden sein. Am Beispiel der 
Ozeane möchte ich Ihnen die komplexen Zusammenhänge er-
läutern. Die Ozeane haben dankenswerterweise ca. 30 % des 
vom Menschen seit Beginn der Industrialisierung erzeugten 
CO2 aufgenommen. Das Resultat ist: Die Ozeane werden im-
mer wärmer und versauern, was wiederum zu einer Vermin-
derung ihres Sauerstoffgehalts führt. Hinzu kommt: Das 
Schmelzen von Eiskappen und Gletschern verursacht einen 
höheren Meeresspiegel. 

Sie sehen, welche Auswirkungen der hohe CO2-Gehalt in der 
Luft auf das gesamte Ökosystem hat. Das ist kein Wunder; 
seit Beginn der Industrialisierung ist der Anteil des CO2 von 
280 ppm auf 415 ppm gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 
drei Millionen Jahren.

(Zurufe)

Der Isländer Andri Snaer Magnason hat in seinem Buch „Was-
ser und Zeit: Eine Geschichte unserer Zukunft“ auf verschie-
dene Dinge hingewiesen. Wir stoßen weltweit täglich sechs-
mal so viel CO2 aus, wie der Vulkan – bitte entschuldigen Sie 
meine isländischen Sprachkenntnisse; ich hoffe, ich spreche 
seinen Namen halbwegs verständlich aus – Eyjafjallajökull 
2008 ausgestoßen hat,

(Beifall)

allerdings – daher ist das CO2 für uns nicht so sichtbar – oh-
ne die Asche, die den Flugverkehr damals weltweit zum Er-
liegen brachte. Wäre das Gas sichtbar oder könnten wir es mit 
der Nase wahrnehmen, dann hätten wir diese Debatte wahr-
scheinlich nicht.

Magnason hat noch ein anderes, vielleicht sogar für die AfD 
leicht verständliches Bild zu bieten:

(Vereinzelt Heiterkeit)

Ein Flug innerhalb Europas verbraucht pro Passagier unge-
fähr ein Barrel Öl. Es stellt sich die Frage, wie die Welt wohl 
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aussehen würde, wenn jede und jeder von uns die Menge an 
Öl, die sie oder er verbraucht, in Fässern vor ihrem oder sei-
nem Haus stapeln würde. Ein Beispiel: Eine Strecke von 
100 000 km mit dem Familienauto entspricht nach seiner 
Rechnung 50 Barrel Öl. Diese Menge an Öl vor dem Haus des 
Kollegen Schwarz – – Da würden die Leute sagen: „Er braucht 
ein neues Auto.“

(Vereinzelt Heiterkeit)

Diese Bilder, meine Damen und Herren, veranschaulichen auf 
plastische Weise, dass gehandelt werden muss. Es ist Zeit für 
einen Paradigmenwechsel. Die Zeit für ein neues Denken und 
Handeln ist gekommen, und damit brauchen wir nun neue In-
strumente, in diesem Fall eine CO2-Steuer.

Ich wundere mich schon, dass der sogenannte Spitzenkandi-
dat der AfD behauptet, die EU habe diese Steuer eingeführt – 
dabei war das ein Beschluss von Bundestag und Bundesrat.

(Beifall – Abg. Bernd Gögel AfD: Woher kommt es 
denn?)

Wenigstens die einfachsten Dinge sollte man schon wissen, 
wenn man hier redet. 

Nur mit neuen Instrumenten, meine Damen und Herren, wer-
den Innovationen ausgelöst; man muss neue Instrumente in 
die Hand nehmen. Gerade diese bringen unsere Wirtschaft vo-
ran. Hat nicht die BDI-Studie von vor zwei Jahren gezeigt, 
dass ein konsequenter Klimaschutz Wachstum erzeugt? 

(Zuruf: Das glauben Sie doch selbst nicht!)

Selbst eine Studie des BDI hat das ergeben. Das muss man 
doch mal zur Kenntnis nehmen.

(Beifall – Zurufe)

Meine Damen und Herren, wir wollen doch eine andere Mo-
bilität. Wir wollen mehr E-Autos, und wir wollen mehr  ÖPNV. 
Wie sonst sollen wir denn unsere Klimaziele erreichen? Ist 
nicht der Verkehr neben der Wärmeerzeugung das große Sor-
genkind beim Klimaschutz?

(Zuruf)

Gerade Deutschland muss doch vorangehen. Wir haben das 
technische Know-how. Und wir können uns in den absoluten 
Zahlen doch nicht mit China vergleichen. Es geht doch dar-
um, was wir pro Kopf verbrauchen, und da liegen wir leider 
auf dem sechsten Platz weltweit. Das heißt, wir müssen end-
lich unser Handeln verändern. 

(Beifall – Zuruf)

Wir haben nun seit dem 1. Januar eine Steuer von 25 € pro 
Tonne CO2, und im Gegensatz zu den Behauptungen der AfD 
ist die Belastung der Pendler minimal. 

(Lachen)

Die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer wurde von 30 auf 
35 Cent erhöht, und sie wird dann, wenn sich die CO2-Steuer 
erhöht, wieder angehoben. Geringverdiener erhalten ab dem 
21. Kilometer eine Mobilitätsprämie. Wir sollten auch wis-

sen, dass 50 % derjenigen, die für den Weg vom Wohnort zur 
Arbeit das Auto nicht nutzen, die also mit dem Rad fahren 
oder zu Fuß gehen, eine Strecke von weniger als 20 km zu-
rücklegen und deshalb gar keine Pendlerpauschale in diesem 
Sinn in Anspruch nehmen müssen. 

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Walter, lassen Sie 
eine Zwischenfrage der Frau Abg. Reich-Gutjahr – oben auf 
der Tribüne – zu?

Abg. Jürgen Walter GRÜNE: Gern. Wo ist sie denn?

(Abg. Gabriele Reich-Gutjahr FDP/DVP: Hallo!)

– Ach da. Hallo!

Abg. Gabriele Reich-Gutjahr FDP/DVP: Herr Kollege Wal-
ter, Sie haben gerade ausgeführt, dass diese negativen sozia-
len Auswirkungen dieser Steuer durch bestimmte Gegenmaß-
nahmen gedämpft werden. Wie kommt denn dann die Wir-
kung auf das Klima zustande? Ich dachte, die Wirkung ent-
steht dadurch, dass weniger gefahren wird. Da müsste aber 
die Masse der Menschen weniger fahren – und nicht bloß ei-
nige wenige. 

(Zurufe)

Abg. Jürgen Walter GRÜNE: Gut, dazu komme ich noch. 

(Lachen)

Ein bisschen mehr Geduld! Ich war noch nicht so weit. Ich sa-
ge Ihnen gleich, wie das geht.

(Zurufe)

Zunächst einmal weise ich noch darauf hin: Nach einer aktu-
ellen Studie – das ist ein echtes Problem – sind die Preise für 
die Nutzung des Autos trotz CO2-Steuer seit 2016 nur um 4 % 
gestiegen, 

(Zuruf: „Nur“!)

während die Preise für den ÖPNV – aber diesen Teil der Pend-
ler kennt die AfD ja nicht – in der gleichen Zeit um 16 % ge-
stiegen sind. Darin liegt doch das Problem. Wir wollen doch 
eine umweltfreundliche Mobilität.

(Beifall – Zurufe)

Ich möchte nur an das zweifache Trauerspiel erinnern, das die 
Landräte hier in der Region aufgeführt haben, als sie den sehr 
guten Vorschlag von Winne Hermann, beim VVS auf die 
Preiserhöhung zu verzichten, einfach abgelehnt haben, ob-
wohl es vom Land ein super Angebot gab. So werden wir den 
ÖPNV nie stärken.

(Vereinzelt Beifall)

Außerdem, meine Damen und Herren, hat eine Studie im Auf-
trag der „Wirtschaftswoche“ ergeben, dass eine höhere CO2-
Steuer – jetzt komme ich zu dem, was Sie gefragt haben, Frau 
Kollegin – nicht zu einer höheren Belastung führt. Wir wol-
len – das hat der Umweltminister immer gesagt –, dass die al-
te Welt durch eine höhere Belastung die neue Welt bezahlt. 

(Zuruf)
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Deswegen wird beispielsweise die EEG-Umlage reduziert, 
und darum haben wir einen niedrigeren Strompreis. Wir wol-
len ja, dass regenerativer Strom genutzt wird.

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD)

Für ein derartiges Modell plädiert im Übrigen auch der DGB-
Vorsitzende Reiner Hoffmann. Er spricht sich beispielsweise 
für eine Mobilitätsprämie für Geringverdiener aus, wie sie 
jetzt beschlossen wurde.

Ein ähnliches Modell – die alte Welt zahlt die neue Welt – be-
inhaltet ein Vorschlag, den die LBBW im letzten Jahr zu Recht 
gemacht hat. Wir müssen ja viel Geld in die Hand nehmen, 
um z. B. die E-Mobilität voranzubringen, etwa durch den Auf-
bau von Ladestationen. Deswegen hat die LBBW vorgeschla-
gen, das Dieselprivileg abzuschaffen und mit dem dadurch 
eingesparten Geld die E-Mobilität voranzubringen.

(Zuruf: Ach!)

Meine Damen und Herren, es ist auch nicht so, dass die CO2-
Steuer eine deutsche Erfindung wäre. Vorbild Schweiz: 95 Fran-
ken pro Tonne CO2. Vorbild Schweden: 115 € pro Tonne CO2. 
Ist Ihnen bekannt, dass diese Länder darunter leiden?

(Zurufe: Ja!)

Im Gegenteil: Sie bringen Innovationen voran. 

Ein ganz kleines Beispiel aus unserem Bundesland: Das Was-
ser des Bodensees wird in der Schweiz thermisch genutzt. Das 
lohnt sich, weil es eine CO2-Steuer gibt. In Baden-Württem-
berg können wir das nicht machen, weil wir bisher keine CO2-
Steuer hatten oder noch nicht bei dem Preis sind, bei dem die 
Schweiz ist.

Das heißt: Mit diesem neuen Instrument werden Innovatio-
nen freigesetzt, und das muss unser Ziel sein.

(Beifall)

Herr Gögel hat das Beispiel China angesprochen. In der AfD 
hat man ein Faible für autoritäre Staaten. Deswegen interes-
siert man sich hier auch für China.

(Zurufe – Unruhe)

Jetzt gibt es ganz aktuell eine Untersuchung in China, die zu 
massiver Kritik an der bisherigen Energiepolitik geführt hat, 
und deswegen wird auch dort ein Emissionshandel eingeführt 
werden. Auch deswegen wird es dort noch mehr Klimaschutz 
geben. Das heißt, die sind schon weiter in ihrem Denken. 
Selbst das ZK in China ist weiter als die AfD in Baden-Würt-
temberg.

(Beifall – Zu- und Gegenrufe – Unruhe)

Meine Damen und Herren, egal, was Sie denken und was Sie 
hier alles erzählen:

(Zurufe, u. a. Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Immerhin 
denken wir auch!)

Die Zukunft wird kommen,

(Vereinzelt Beifall – Zu- und Gegenrufe)

und wir können uns entweder von dieser Zukunft überrollen 
lassen oder sie gestalten.

(Unruhe)

Wir Grünen haben uns für das Gestalten entschieden, und ich 
hoffe, die Mehrheit dieses Hauses ebenfalls.

(Beifall)

Die Parlamentspräsidentin hat schon darauf hingewiesen: Dies 
ist meine letzte Rede in diesem Parlament.

(Vereinzelt Beifall)

Ich hätte deswegen eine Idee, die Sie in der nächsten Legis-
laturperiode vielleicht aufgreifen möchten. Wir alle wissen: 
Der Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die auch all diejenigen betrifft, die hier sitzen. Wir alle müs-
sen da an einem Strang ziehen. Warum setzen wir – oder Sie 
dann – in der nächsten Legislatur nicht eine Enquetekommis-
sion ein, in der man mit Fachleuten darüber diskutiert: Was 
sind die richtigen Instrumente? Wie kann man am besten die 
Bevölkerung mitnehmen? Das wäre so ein Abschiedswunsch 
von mir zum Thema Klimaschutz, und ich würde mich freu-
en, wenn Sie sich für diese Idee erwärmen könnten.

Meine Damen und Herren, ich war 29 Jahre lang Abgeordne-
ter dieses Hauses,

(Zuruf)

davon 19 Jahre in der Opposition. Sie wissen: Das sind harte 
Bänke. Aber unser Credo – nicht nur meines, sondern das der 
ganzen Fraktion; auch der Kollege Untersteller gehörte ja da-
zu – war immer: Eine gute Opposition regiert mit. Und das 
gelingt nur, wenn man keine fundamentale Oppositionspoli-
tik betreibt, sondern ab und zu auch merkt, dass die, die da re-
gieren, nicht immer alles schlecht machen.

Ein Zweites, was mir in diesem Haus immer sehr gut gefal-
len hat, war der persönliche Umgang. Ich nenne jetzt ein Bei-
spiel von einem Kollegen, der schon lange nicht mehr Mit-
glied dieses Hauses ist, sodass sich niemand irgendwie ange-
sprochen fühlen muss. Ich hatte mal mit dem damaligen Wirt-
schaftsminister Walter Döring eine ganz harte inhaltliche Aus-
einandersetzung, und nachdem der Tagesordnungspunkt vor-
bei war, kam er zu mir, hat mich abgeklatscht und hat gesagt: 
„Du hast eine super Rede gehalten, die hat mir inhaltlich rich-
tig wehgetan – aber das ist gelebte Demokratie.“

Ich denke, so sollten wir in diesem Haus miteinander umge-
hen. Dann bringen wir das voran.

(Zuruf)

Dass der zwischenmenschliche Umgang hier bei allen politi-
schen Gegensätzen eingehalten werden soll und auch einge-
halten wurde – von vielen oder von den meisten –, dafür 
möchte ich mich bei allen, die heute da sind, ganz herzlich be-
danken.

Ich möchte noch ein Beispiel bringen: Leider korrespondiert 
unser eigentlich positiver Umgang miteinander manchmal 
nicht mit der Wahrnehmung in der Bevölkerung. Ich war vor 
zwei Jahren mit dem Kollegen Stoch mal bei einem Basket-
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ballspiel. Da sagte ein Zuschauer zu mir: „Jetzt bin ich aber 
ganz erstaunt. Es gab doch einen Regierungswechsel, und Sie 
gehen trotzdem noch mit dem Kollegen Stoch zum Basket-
ball?“ Darauf habe ich gesagt: „Ja, warum nicht? Die Kolle-
gen der SPD habe ich früher geschätzt, und auch wenn es die 
Wählerinnen und Wähler anders entschieden haben, schätze 
ich sie persönlich genauso wie vorher.“

(Beifall)

Auch das sollten wir immer beibehalten.

Ein Letztes, was ich noch sagen will und was ich, Frau Präsi-
dentin, unbedingt sagen muss: Egal, welcher politischen Cou-
leur wir angehören und angehört haben, wir hier drin haben 
dieses Haus immer als einen Hort der Demokratie gesehen. 
Es war uns also sozusagen immer ein heiliger Ort. Natürlich 
gab es auch Verletzungen in die eine oder andere Richtung. 
Und es menschelt natürlich auch, wie überall. Auch ein 
Rechtsstaat überstrapaziert die Gesetze manchmal. Aber es 
war eine Selbstverständlichkeit, die Demokratie und ihre In-
stitutionen zu verteidigen. Und das, meine Damen und Her-
ren, sollten wir beibehalten. 

Das war sogar so, als die Republikaner damals neun Jahre hier 
vertreten waren. Das hat sich erst jetzt, in den letzten fünf Jah-
ren, geändert, 

(Zuruf)

nachdem eine Fraktion hier in den Landtag einzog, 

(Zurufe)

die versucht, die Institutionen, die Menschen, die diese Insti-
tutionen vertreten, lächerlich zu machen. Dem müssen wir 
energisch entgegentreten.

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Walter, kommen Sie 
jetzt zum Schluss, bitte.

Abg. Jürgen Walter GRÜNE: Jetzt komme ich zum Schluss. 
– Ich wollte mich ganz zum Schluss – Frau Präsidentin, er-
lauben Sie mir das bitte noch – bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landtags bedanken. Dass dieser Landtag so 
großartig funktioniert, haben wir diesen Menschen zu verdan-
ken. Und dafür sollten wir ihnen eigentlich täglich dankbar 
sein.

Herzlichen Dank für die Zeit mit Ihnen! Machen Sie es gut in 
den nächsten fünf Jahren.

(Anhaltender Beifall – Zahlreiche Abgeordnete spen-
den stehend Beifall. – Zuruf: Vielleicht geht er ja 

noch mal raus!)

Präsidentin Muhterem Aras: Eine Zugabe gibt es nicht – 
trotz Applaus.

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abg. Nemeth das 
Wort. – Ich glaube, auch bei Ihnen, lieber Kollege Nemeth, 
ist es die letzte Rede im Parlament.

(Abg. Anton Baron AfD: Wechselt er zu den Grü-
nen?)

Abg. Paul Nemeth CDU: Frau Präsidentin, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Mein Kollege Jürgen Walter ist ja 
mit Leib und Seele Parlamentarier. Das hat er immer gezeigt, 
auch jetzt wieder in seiner Rede zu dem Thema der heutigen 
Aktuellen Debatte, die die AfD beantragt hat. Man hat es ja 
gemerkt: Wenn sich die AfD um Klimaschutz kümmert, geht 
das meist schief. Und der Fraktionsvorsitzende hat das mal 
wieder bewiesen. Denn schon im Titel der von Ihnen bean-
tragten Debatte arbeiten Sie mit zwei Unwahrheiten.

(Zurufe, u. a.: Ach so! – „Unwahrheiten“!)

– Ja. – Denn die Pendler haben bei der Einführung des CO2-
Emissionshandels überhaupt keinen Nachteil. Sie haben so-
gar einen Vorteil, weil wir die Pendlerpauschale von 30 auf 
38 Cent erhöht haben. Das ist eine Steigerung um fast 30 %. 

(Zuruf des Abg. Bernd Gögel AfD)

Das ist eine ganz klare Aussage und Zusage für die ländlichen 
Räume in Baden-Württemberg und Deutschland sowie die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

(Beifall)

Wir wollen diesen Wandel, den wir volkswirtschaftlich zu or-
ganisieren haben, weil CO2 klimaschädlich ist, nämlich so ge-
stalten, dass er auch sozial akzeptabel ist. Genau deswegen 
haben wir diese Regelung für die Pendler eingeführt – ein Plus 
von fast 30 %. 

Zweitens handelt es sich auch nicht um eine Steuer, sondern 
um die Einführung eines Emissionshandels für Wärme und 
Mobilität in Deutschland. 

(Abg. Anton Baron AfD: Das heißt doch CO2-Steu-
er!)

Das ist deshalb klug und richtig, weil der Preis ab 2025 nicht 
vom Staat bestimmt wird. Vielmehr werden die Regeln der 
sozialen Marktwirtschaft angewandt und wird der Preis von 
einem Markt, nämlich der Nachfrage nach CO2-Zertifikaten, 
bestimmt.

(Abg. Anton Baron AfD: Das ist doch keine soziale 
Marktwirtschaft!)

Deswegen wollten alle Gewerkschaften, der Mittelstand, der 
Handel, die Industrie und die Energiewirtschaft die CO2-Be-
preisung, die wir jetzt umgesetzt haben.

Dann muss man natürlich sehen, was CDU/CSU und SPD in 
Berlin gelungen ist: Das ist mit das größte Innovations-, Sa-
nierungs- und Modernisierungsprogramm unseres Landes.

(Vereinzelt Beifall)

7 Milliarden € nur für die Wasserstoffstrategie, geleitet von 
einem eigenen Beauftragten der Bundesregierung, der sogar 
aus Stuttgart kommt, Dr. Stefan Kaufmann.

(Abg. Anton Baron AfD: Oje!)

14,5 Milliarden € für die Gebäude- und Wärmesanierung. Da-
von profitieren wir in Baden-Württemberg ganz besonders, 
weil es noch eine Million Ölheizungen im Land gibt. Das be-
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deutet für den einzelnen Häuslebesitzer eine Förderung von 
bis zu 45 % für seine Investition. Das ist ein riesiges Konjunk-
turprogramm für die Handwerker, die Bauwirtschaft und den 
Mittelstand in Baden-Württemberg. 

(Beifall)

20 Milliarden € pro Jahr für alle Bahnfahrer durch die Mehr-
wertsteuersenkung.

(Abg. Anton Baron AfD: Und das soll sozial sein? 
Nicht jeder hat einen Bahnanschluss!)

Das sind Beträge, die Bahnfahren nachhaltig günstiger ma-
chen. Das ist eine sehr soziale und kluge Maßnahme für die 
Bürgerinnen und Bürger.

11 Milliarden € zur Senkung der EEG-Umlage sowie riesige 
Investitionen in die Elektromobilität, die Ladeinfrastruktur 
und die Dienstwagenregelung. 

Das sind insgesamt 54 Milliarden €, die Deutschland fit ma-
chen werden – ein Programm, das unser Land so noch nie ge-
sehen hat. 

Weswegen tun wir das? Wir tun das, damit unsere Natur in-
takt bleibt. Denn es ist unsere Heimat. 

(Beifall)

Wir wollen, dass unsere Wälder nicht vertrocknen. So einfach 
ist das. Gleichzeitig stärken wir mit diesem Gesetz aus Ber-
lin unsere Wettbewerbsfähigkeit quasi in allen Branchen und 
Sektoren. Denken Sie nur an das Projekt „Smart Grids, Smart 
Metering“ – schlaue Netze, intelligente Sensorik. Das ist ei-
nes der größten Digitalisierungsprojekte in unserem Land. 

Denken Sie an die Mobilität. Was ist die Primärenergie des 
Automobils von morgen? Tesla geht voran.

(Abg. Anton Baron AfD: Wo werden die Batterien 
hergestellt?)

Wenn es in unserer eigenen Wirtschaft keine Veränderungen 
gibt, wird Baden-Württemberg weltweit nicht vorn bleiben 
können. 

(Beifall)

Deswegen brauchen wir für die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im Land diese Veränderungen.

(Abg. Anton Baron AfD: Unter welchen Bedingun-
gen werden die Batterien hergestellt?)

Wir geben viel Geld aus in einem Bereich, in dem wir tradi-
tionell die Besten sind, nämlich im Bereich der Energieeffizi-
enz, und auch beim ökologischen Bauen werden – ich habe 
darauf hingewiesen – Milliarden investiert, damit es morgen 
möglich sein wird, CO2-neutral im Haus zu leben. 

Das alles ist eben nicht nur gut für die Natur, sondern auch für 
die Arbeitsplätze im Land. Das schafft Wohlstand und Export-
chancen, Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze für die nächs-
ten Jahrzehnte. Europa geht diesen Weg mit dem großen eu-
ropäischen Grünen Deal, Deutschland geht diesen Weg, und 

Baden-Württemberg ist ihn in den letzten Jahren genauso ge-
gangen. Wir tun dies mit sozialer Akzeptanz. Wir nehmen die 
Menschen mit. Wir tun dies aus ökologischer Verantwortung 
und auch mit wirtschaftlicher Kompetenz. 

(Beifall)

Das, was die AfD hier durch ihren Fraktionsvorsitzenden vor-
getragen hat, erinnert eigentlich nur an ein Zitat des ersten 
Bundespräsidenten, Theodor Heuss, der gesagt hat: 

Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessi-
mist. 

Das haben Sie hier vorgetragen. 

(Heiterkeit – Beifall)

Damit bleiben Sie in diesem Haus im Abseits, ganz im Ge-
genteil zu meinem Kollegen, dem ich noch mal danken will, 
Herrn Jürgen Walter, der zwar ab und zu auf Abseits gespielt 
hat, 

(Heiterkeit)

sich aber an der Grenze des Ganzen bewegt hat. 

Das ist auch meine letzte Rede heute hier im Landtag. Ich 
möchte mich zunächst bei der Opposition bedanken, bei der 
SPD, bei der FDP/DVP. Wir haben im Umweltausschuss im-
mer gerungen. Mit der SPD hatten wir auch in Berlin quasi 
eine Koalition und viel erreicht. Man muss es einfach sagen: 
80 % der Klimaschutz- und Energiepolitik laufen in Berlin 
und in Brüssel. Aber das, was wir tun konnten, haben wir hier 
gemacht. 

Ich bedanke mich natürlich bei unseren grünen Partnern, auch 
bei Minister Untersteller, der 2006 mit mir gemeinsam in den 
Landtag gewählt wurde. Er war zwar immer Saarländer, aber 
wir haben ihn integriert. 

(Heiterkeit – Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Der 
war schon immer hier im Hause! Seit Jahrhunderten!)

Meine Damen und Herren, worauf es in den nächsten fünf Jah-
ren ankommt – das gilt nicht nur für die Klimaschutzpolitik 
–, ist der soziale Zusammenhalt. Darauf ist hier im Haus bei 
allen Themen zu achten. Ich wünsche Ihnen dabei eine glück-
liche Hand. Gott schütze unsere Heimat Baden-Württemberg! 

(Anhaltender Beifall – Zahlreiche Abgeordnete spen-
den stehend Beifall.)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die SPD-Fraktion erteile 
ich das Wort Herrn Abg. Gruber.

Abg. Gernot Gruber SPD: Liebe Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die Stimmung wird fast ein bisschen 
wehmütig, weil die beiden Kollegen Walter und Nemeth hier 
ihre letzten Reden gehalten haben. Mit Letzterem saß ich zehn 
Jahre zusammen im Umweltausschuss. Ich bedanke mich bei 
beiden Vorrednern für die gute, kooperative, unter Demokra-
ten immer konstruktive Zusammenarbeit. Ein bisschen habe 
ich mich auch gefreut, als der Umweltminister mir zugerufen 
hat, für mich werde es nicht die letzte Rede sein. Das hoffe 
ich natürlich. Ich bin hier also der Erste, der zu diesem The-
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ma spricht, der wieder zur Wahl antritt. In diesem Zusammen-
hang danke ich auch dem Umweltminister für den Rücken-
wind und seine Arbeit. Er wird nachher noch zu Wort kom-
men. Auch er wird heute wahrscheinlich seine letzte Rede hier 
im Landtag halten, wenn er zu diesem Thema spricht.

Die Themen, die uns bewegt haben, sind ernsthaft, auch wenn 
der Titel der heutigen Aktuellen Debatte das entscheidende 
Thema Klimaschutz aus meiner Sicht eigentlich nicht ernst-
haft behandelt. Es ist angesprochen worden, dass sich das Kli-
ma leider noch viel schneller erwärmt, als wir es erwartet ha-
ben.

(Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Nein! Stimmt nicht!)

Wir haben im letzten Frühjahr und Sommer bei uns Trocken-
heit gehabt. Die Landwirtschaft hatte riesige Probleme, es gab 
viel zu wenig Wasser im Wald. Schon jetzt sehen wir, dass 
Unwetter, Starkregen, Hochwasser weltweit und immer wie-
der auch bei uns enorme Kosten und wirtschaftliche Schäden 
verursachen. 

Deswegen ist es unverantwortlich, das Thema Klimaschutz 
nicht ernst zu nehmen. Es ist das Gebot der Stunde, deutlich 
mehr Treibhausgase und deutlich mehr CO2 einzusparen.

(Abg. Anton Baron AfD: Klimaschutz geht nur glo-
bal!)

Ich finde, Ihr gefährlichstes Argument, Herr Gögel, basiert auf 
dem Motto: Die Musik spielt nur in China, weil es da so vie-
le Menschen gibt. Aber das entscheidende Argument – Herr 
Walter hat es auch aufgegriffen – ist, dass auch wir einen sehr 
hohen CO2-Ausstoß haben. Ich möchte den Kollegen Walter 
jetzt nicht belehren, aber den Platz 6 nehmen wir in Bezug auf 
den Gesamtausstoß ein, und beim Pro-Kopf-Ausstoß liegen 
wir ungefähr gleichauf mit China. Das zeigt: Wir können uns 
nicht aus der Verantwortung ziehen, wenn wir von anderen in 
der Welt einen Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2-Einspa-
rung erwarten.

(Beifall)

Für den Klimaschutz, für die CO2-Einsparung ist es ganz 
wichtig, dass wir die richtige Mischung zwischen Einsicht, 
Freiwilligkeit, Preisgestaltung und staatlichen Vorgaben fin-
den.

(Abg. Anton Baron AfD: Freiwilligkeit bei der CO2-
Steuer! Ich weiß nicht!)

Aus meiner Sicht stellen sich vier entscheidende Fragen. Ers-
tens: Hilft der CO2-Preis dem Klimaschutz? Das wurde auch 
angezweifelt. 

(Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Natürlich hilft er 
nicht!)

Zweitens: Ist er auch für die Wirtschaft vertretbar? Das wur-
de praktisch mehr oder weniger im Titel der Aktuellen Debat-
te verneint. 

Drittens: Was ist der richtige Preis, und was ist das richtige 
Verfahren?

(Zuruf: Ja!)

Viertens – Kollege Nemeth hat ganz eindringlich auf das The-
ma „Sozialer Zusammenhalt in der Gesellschaft“ hingewie-
sen –: Schaffen wir es, die nötige Unterstützung für die wich-
tigen Maßnahmen in der Breite der Bevölkerung zu finden? 

Ich fange einmal mit der ersten Frage an: Hilft ein CO2-Preis 
dem Klimaschutz? Dass ein CO2-Preis hilft, das zeigt sich am 
EU-Zertifikatehandel. Als in der EU die CO2-Zertifikate für 
Kraftwerke und Industrie im letzten Jahr den Preis von 20 € 
überschritten hatten, hat auch Baden-Württemberg einen 
Sprung gemacht. Lange Zeit ist Baden-Württemberg bei ei-
ner CO2-Einsparung von 12 %, 13 % gegenüber dem Jahr 
1990 herumgedümpelt. Dann erfolgte endlich der Sprung auf 
19 %, im Bund auf 35 % CO2-Einsparung. Das sind wichtige 
Schritte; trotzdem müssen wir noch schneller und besser vo-
rankommen. 

(Abg. Anton Baron AfD: Schauen Sie mal den glo-
balen CO2-Ausstoß an!)

Uns ist es auch wichtig, die anderen Bereiche, die noch nicht 
vom CO2-Preis abgedeckt waren, wie den privaten Verbrauch,

(Zuruf)

um den es hier geht, anzugehen.

(Abg. Anton Baron AfD: Der globale CO2-Ausstoß 
ist gestiegen!)

Das ist mit dem CO2-Preis, der im Bund und auch zwischen 
Bund und Bundesrat vereinbart wurde, gelungen. 

Zur zweiten Frage: Ist der CO2-Preis wirtschaftlich vertret-
bar? Darauf möchte ich mit einem Zitat aus einem offenen 
Brief von immerhin 3 500 US-Ökonomen, darunter 27 No-
belpreisträger und alle vier lebenden Ex-Chefs der US-Zent-
ralbank, antworten:

Eine Steuer bietet den kosteneffizientesten Hebel, um 
Kohlendioxid-Emissionen in dem Ausmaß und der Ge-
schwindigkeit zu reduzieren, die nötig sind.

(Abg. Anton Baron AfD: Nur in einem gemeinsamen 
Markt! Aber doch nicht so!) 

Frage 3: Was ist der richtige Preis, das richtige Verfahren? 
Zum richtigen Preis sind schon Beispiele genannt worden: 
Schweiz 89 €, Schweden 115 €, Frankreich 45 €. Vor diesem 
Hintergrund zeigt sich, dass wir die Debatte sachlicher füh-
ren können. Da ist unser Korridor von 25 bis 55 € von 2021 
bis 2025 angemessen gewählt. Natürlich sagen manche Kli-
maschützer: „Das ist zu niedrig.“ Das Umweltbundesamt sagt, 
180 € wären das Ideale unter klimaschutzpolitischer Sicht. 
Aber ich denke, da hätten wir sozialen Sprengstoff, den die 
Gesellschaft nicht aushalten würde.

Wichtig ist aber, dass wir die Aufgaben konsequent angehen. 
Wenn wir das schaffen, hat die schrittweise Einführung auch 
den großen Vorteil, dass sich die Technik darauf einstellen 
kann, dass wir eine Effizienzrevolution haben können. Kolle-
ge Nemeth hat in seiner Rede mit vielen Beispielen eindring-
lich darauf hingewiesen. Gerade wir im Land der Tüftler und 
Denker haben die technologischen Chancen im Mittelstand 
und im Maschinenbau.

(Beifall)
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Darüber hinaus finde ich es ganz arg wichtig, dass die CO2-
Abgabe auch klimaschutzpolitisch wirkt, beispielsweise beim 
dringend notwendigen stärkeren Austausch von Heizungsan-
lagen. Die hohen Beträge muss ich nicht noch einmal wieder-
holen, da diese vom Kollegen Nemeth dankenswerterweise 
schon aufgeführt wurden. Das ist ein wirklich guter Beitrag 
zum Klimaschutz und bringt uns in Baden-Württemberg hof-
fentlich bei der viel zu geringen Quote beim Austausch von 
Heizungen und der Gebäudesanierung voran.

(Zuruf)

Ich komme zur entscheidenden Frage, auf die die Debatte 
zielt. Die Debatte zielt darauf, sozialen Unfrieden zu stiften, 
Unzufriedenheit zu mobilisieren und letztendlich gegen den 
Klimaschutz zu agitieren. Das Beispiel Schweiz ist genannt 
worden, wo es eine sehr große Akzeptanz gibt, auch weil gro-
ße Beträge

(Zuruf)

über die Krankenversicherung zurückgegeben werden, was 
den Menschen mit geringem Einkommen noch mehr nützt. 
Das wäre auch ein schönes Modell gewesen. Aber auch der 
bei uns gewählte Weg ist gangbar, 

(Zuruf)

ist ein guter Weg. Ich hoffe, dass es am Ende des Tages für 
den Klimaschutz, die Wirtschaft und für uns in Baden-Würt-
temberg ein erfolgreicher Weg sein wird. 

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Gruber, lassen 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Baron zu?

Abg. Gernot Gruber SPD: Des Abgeordneten?

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Baron.

Abg. Gernot Gruber SPD: Nein. 

(Abg. Anton Baron AfD: Och!)

Ohne die Einnahme aus der CO2-Abgabe wäre die EEG-Um-
lage auf 8,6 Cent angestiegen, so sinkt sie auf 6,5 Cent. Das 
ist immerhin eine Einsparung von 60 € bei 3 000 kWh Jahres-
verbrauch.

(Zurufe)

Hinzu kommt – das ist schon angesprochen worden –, dass 
gerade die Pendler entlastet werden, dass der ländliche Raum 
eine Entlastung bekommt, dass aber trotzdem der CO2-Preis 
in Richtung technologischer Entwicklung ökologisch wirkt.

Ich bin davon überzeugt, dass die CO2-Abgabe die Corona-
krise nicht vertieft, wie es im Titel der Aktuellen Debatte 
heißt, sondern auf Sicht Teil der Lösung für eine bessere, ef-
fizientere Technik ist, die gerade bei uns Beschäftigung si-
chert, im Maschinenbau in Baden-Württemberg, in der mit-
telständischen Wirtschaft. 

Kurzum: Unterm Strich setze ich darauf, dass der schrittwei-
se eingeführte CO2-Preis und dann ab 2026 der CO2-Emissi-
onshandel – ähnlich wie der Zertifikatehandel auf EU-Ebene 
für die Kraftwerke – der Wirtschaft, den Arbeitsplätzen im 
Land und sicherlich nicht zuletzt der ganz wichtigen Aufga-
be des Klimaschutzes helfen werden. 

Abschließend möchte ich noch anmerken: Für das Leben auf 
unserem Planeten halte ich in der überlebenswichtigen Zu-
kunftsaufgabe Klimaschutz eine partei- und fraktionsübergrei-
fende Zusammenarbeit für unverzichtbar, insbesondere dann, 
wenn es darum geht, dass eine breite Mehrheit in der Bevöl-
kerung auch auf den ersten Blick zunächst ungeliebte Maß-
nahmen wie die CO2-Abgabe unterstützt.

In diesem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Auf-
merksamkeit. Danke fürs Zuhören.

(Beifall – Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Du darfst 
gern wiederkommen! – Heiterkeit)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Als Nächster spricht Herr 
Abg. Haußmann für die FDP/DVP.

Abg. Jochen Haußmann FDP/DVP: Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Klimaziele von 
Paris sind für uns alle ein wichtiger und mahnender Hand-
lungsauftrag im Hinblick auf die Klimabelastung auf unserem 
Planeten. Auch die FDP hat diese Ziele als Leitlinien aufge-
nommen.

Es ist aber bekannt, dass die FDP der CO2-Steuer einen euro-
päischen Emissionshandel vorziehen würde. Der aktuelle 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung der amtierenden Bundesregierung hat in 
seinem Gutachten auch festgestellt, dass der CO2-Zertifika-
tehandel einer Steuer im Hinblick auf die Klimaschutzwir-
kung überlegen ist. Das zeigt auch, dass man diesen Weg der 
CO2-Besteuerung, der auch nie die Sicherheit gibt, dass die 
Gelder richtig eingesetzt werden, überdenken sollte. Der 
Emissionshandel für den Verkehr und für die Gebäude hat den 
Vorteil, dass Mengenbegrenzungen eingezogen werden. Des-
wegen haben sich die Freien Demokraten auf diesen Pfad be-
geben. Dieser würde unserer Meinung nach am Ende des Ta-
ges dem Klimaschutz mehr helfen.

(Beifall)

Beim Thema Verkehr brauchen wir natürlich eine klimaneut-
rale und auch ideologiefreie Verkehrspolitik. Ich habe in den 
letzten Wochen viele Gespräche mit Automobilherstellern und 
Zulieferern in Baden-Württemberg geführt. Wenn ich mir die 
Programme des Bundes – Stichwort „Synthetische Kraftstoffe“, 
da gibt es vielleicht doch noch einen Weg, wie es aussieht –, aber 
auch die Überlegungen zum Euro-7-Diesel auf europäischer Ebe-
ne ansehe, dann mache ich mir schon Sorgen. Denn dann droht 
Baden-Württemberg in der Transformation der Automobilwirt-
schaft ein Strukturbruch, wie wir ihn noch nie erlebt haben. 
Herr Kollege Nemeth, wenn Sie vorhin den sozialen Zusam-
menhalt angesprochen haben, dann müssten Sie besser heute 
als morgen Frau von der Leyen dazu bewegen, hier nicht in 
einen Strukturbruch hineinzugehen, der den sozialen Zusam-
menhalt in dieser Form in Baden-Württemberg massiv beein-
trächtigt.

Deshalb, glaube ich, sollten wir auf dem Weg zur Klimaneu-
tralität eben nicht nur auf die Batteriemobilität setzen und mit 
politisch-ideologischen Maßnahmen den Verbrennungsmotor, 
der auch klimaneutral unterwegs sein kann, auf die Seite drän-
gen.

(Beifall – Zurufe)
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Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Haußmann, las-
sen Sie eine Zwischenfrage zu?

Abg. Jochen Haußmann FDP/DVP: Ich will jetzt meine Ge-
danken weiterführen, die ich mir schön vorbereitet habe.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Deshalb sind Strukturveränderungen wichtig. Ich bin wirklich 
davon beeindruckt, was die Automobilhersteller und Zuliefe-
rer in Baden-Württemberg an Innovation und Impulsen her-
vorbringen.

(Beifall)

Die geben uns, der Politik, den Handlungsauftrag, diesen 
Strukturbruch nicht zuzulassen, sondern eine Strukturverän-
derung auf den Weg zu bringen, die dazu beiträgt, dass wir 
sowohl die Ziele bei der Mobilität als auch bei der Klimaneu-
tralität erreichen. 

Sie wissen: Die FDP steht für echte Technologieoffenheit. Wir 
setzen liberale Impulse; das betrifft neben der Batteriemobi-
lität die synthetischen Kraftstoffe sowie eine innovative Was-
serstoffstrategie für Baden-Württemberg. 

(Beifall)

Wir stehen nun am Ende dieser Legislaturperiode; es wurden 
ja jetzt auch schon große Dankesworte gesprochen. Sehen Sie 
es mir daher bitte nach, dass auch ich nach zehn Jahren, die 
ich nun dem Landtag angehöre, noch einen Blick auf die Ver-
kehrspolitik des Landes werfe. Zehn Jahre Verkehrsminister 
Winfried Hermann: Was steht in der Bilanz? Wie steht es um 
den Weg in die mobile Klimaneutralität? Es geht gerade in 
Baden-Württemberg zudem um mehr als nur um Rad- und 
Fußverkehr. 

(Beifall)

Wir brauchen den Blick auf die gesamte Mobilität, die als Im-
pulsgeber für die Wirtschaft wichtig ist und die eine Pulsader 
für die Innovationen darstellt, die wir mit den Unternehmen 
in Baden-Württemberg erreichen wollen. 

Ich nenne ein paar Beispiele: Der Schienenpersonennahver-
kehr wurde ja als  d e r  Impuls für Baden-Württemberg ge-
lobt – die „neue Welt“ des Schienenpersonennahverkehrs. Tat-
sächlich aber gab es noch nie so viele Qualitätsprobleme in 
Baden-Württemberg wie jetzt, nach der Einführung der neu-
en Schienenpersonennahverkehrszüge; solche Probleme hat-
ten wir bislang in Baden-Württemberg noch nie erlebt. Was 
den Güterverkehr angeht, gab es, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, Studien zum kombinierten Verkehr; praktisch jedoch 
ist nur sehr wenig passiert. Dasselbe zeigt sich bei der City-
logistik. 

Ein Blick auf die Schienenmobilität in der Region Stuttgart 
zeigt: Es wäre dringend notwendig gewesen, zur Arrondie-
rung des Projekts Stuttgart 21 auch weitere Projekte voranzu-
treiben. Da sind wir in den zehn Jahren kaum vorangekom-
men. 

Dies alles trägt die Handschrift von Winfried Hermann, der 
die Dinge einfach hat laufen lassen. 

(Beifall)

Barrierefreiheit ist ebenfalls ein ganz wichtiges Thema. Un-
ser Handlungsauftrag lautet, Barrierefreiheit bis 2022 umzu-
setzen. Auch da hätte man landesseitig deutlich mehr Ehrgeiz 
zeigen können. 

In puncto motorisierter Individualverkehr ist Baden-Württem-
berg ein Standort mit sehr kompetenten Unternehmen. Hier 
hätte es darum gehen müssen, im Bereich Digitalisierung 
deutlich besser zu flankieren. Stattdessen aber stellt man im-
mer wieder fest, dass bestimmte Bereiche vorrangig behan-
delt werden. Da nimmt man auch keine Rücksicht auf die Au-
ßenwirkung. Aktuell ging es um das Thema, dass die Landes-
verkehrswacht mit 400 000 € finanziell unterstützt wurde für 
ein Projekt, für das die Automobilwirtschaft bzw. die Händ-
ler in Baden-Württemberg, die momentan ja nicht richtig tä-
tig werden können, weil die Automobilverkaufsräume ge-
schlossen sind – – 

Herr Minister Hermann, da müssten Sie mal mit den Händ-
lern sprechen und sie fragen, wie diese es empfinden, dass die 
Landesverkehrswacht mit 400 000 € steuerlich subventioniert 
wird bei einem Thema, für das die Händler Millionen inves-
tieren, um die E-Mobilität zu fördern. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich finde dies bodenlos in einer Zeit, in der wir Steuerminder-
einnahmen haben; es ist unverantwortlich, so etwas zu ma-
chen. 

Ein weiteres Beispiel sind die Schnellladeparks, die ohne Aus-
schreibung an die EnBW gingen. So können wir Verkehrspo-
litik in Baden-Württemberg nicht machen. 

(Beifall)

Deswegen sollten wir die nächste Legislaturperiode angehen, 
um Innovationen in der Verkehrspolitik in Baden-Württem-
berg voranzutreiben, und zwar nicht nur im Fuß- und Radver-
kehr, sondern eben auch in den anderen Bereichen, von der 
Logistik bis hin zur Schieneninfrastruktur. Dafür tritt die FDP/
DVP ein. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Nun spricht Herr Minis-
ter Untersteller. 

Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Franz 
Untersteller: Frau Präsidentin, verehrte, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist ja schon angeklungen: Das ist heute auch 
meine letzte Rede hier im Landtag. Wenn ich zurückblicke: 
Ich bin 1980 an das wenige Jahre zuvor aus der Zivilgesell-
schaft heraus gegründete Öko-Institut nach Freiburg gekom-
men, zunächst als Praktikant, später dann als Mitarbeiter. Da-
mals – wohlgemerkt: vor 40 Jahren – wurde an diesem Insti-
tut eine Studie geschrieben, die den Untertitel hatte: „Konzept 
für eine Energieversorgung ohne Uran, ohne Öl und ohne 
Kohle“, damals sehr visionär. Es ging um eine Energiewelt, 
die sauber, sicher und klimafreundlich ist. Die Studie hatte 
den Titel „Energiewende“. Damals wurde dieser Begriff ge-
prägt; er hat sich bis heute in der ganzen Debatte gehalten.
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Das ist für mich seither gewissermaßen zu einem beruflichen 
Lebensthema geworden, das mich ab 1983 als parlamentari-
scher Berater der grünen Landtagsfraktion und später, ab 
2006, gemeinsam mit Herrn Kollegen Nemeth hier im Land-
tag als Abgeordneter zunächst in der Opposition und ab 2011 
als für die Energiepolitik und Energiewirtschaft zuständiger 
Minister begleitet hat. 

Die hinter dem Begriff „Energiewende“ steckende neue Ener-
giewelt – davon bin ich zutiefst überzeugt – ist ökologisch 
sinnvoll. Sie ergibt aber auch ökonomisch Sinn, sie ist öko-
nomisch sinnvoll; dazu wurde von meinen Vorrednern schon 
einiges gesagt.

(Abg. Anton Baron AfD: Höchste Strompreise welt-
weit! Toll! Glückwunsch!)

Darin steckt meine tiefe Überzeugung, die mich in den zu-
rückliegenden Jahren geleitet hat.

Gerade im letzten Jahrzehnt, meine Damen und Herren, ist 
das Thema Klimawandel in wachsendem Maß auf die öffent-
liche Agenda gekommen. Das Thema steht natürlich im Zu-
sammenhang mit den fossilen Energieträgern, die das CO2 
emittieren. 

Seit 1881, um einmal ein paar Zahlen zu den Folgen der CO2-
Emissionen zu nennen, werden regelmäßig die Temperaturen 
aufgezeichnet, gibt es regelmäßige Klimaaufzeichnungen, 140 
Jahre lang. Wenn man sich das für uns in Baden-Württemberg 
einmal anschaut: Seither ist die Durchschnittstemperatur um 
1,5 Grad gestiegen. Das eigentlich Dramatische ist aber, dass 
1 Grad dieser 1,5 Grad auf die Entwicklung der letzten 30 Jah-
re zurückgeht.

Vielleicht noch eine andere Zahl, die das deutlich macht: 16 
der wärmsten Jahre seit 1881 fallen auf die letzten beiden 
Jahrzehnte. So könnte man eigentlich fortfahren. Daran wird 
deutlich: Es tut sich etwas in unserem Klima. Das hat durch-
aus gravierende Auswirkungen; das wissen wir mittlerweile. 

Wir sehen die Schäden, die beispielsweise in der Landwirt-
schaft verursacht werden. Wir sehen die Schäden, die wir in 
der Forstwirtschaft haben. Wir sehen das bis hin in unsere 
Wirtschaft. Vor zwei Jahren hatten wir Riesenprobleme, auf 
unseren Flüssen die Güter nach Baden-Württemberg zu be-
kommen, die MiRO mit Rohstoffen und die Kraftwerksstand-
orte mit Kohle zu versorgen. All das sind Beispiele dafür, dass 
dies mit erheblichen Auswirkungen verbunden ist. 

Diese erfordern auch einen immer höheren Mitteleinsatz für 
den Hochwasserschutz, für die Sicherstellung der Wasserver-
sorgung. Die Kosten angesichts zunehmender Wetterextreme 
wie Hagel, Stürme und Starkregenereignisse steigen. Manche 
Folgen gerade für die Umwelt – ich nenne die Veränderungen 
des Artenspektrums – können wir finanziell gar nicht bezif-
fern.

Die Kosten des Klimawandels tragen wir und unsere Nach-
kommen, unsere Kinder und Kindeskinder, letztendlich alle, 
und zwar ausnahmslos. 

Der wesentliche Treiber der Klimakrise – ich habe es schon 
erwähnt – ist das beim Verbrennen fossiler Energieträger frei 
werdende CO2. Lange Zeit war es schlicht kostenlos, CO2 in 
der Atmosphäre zu deponieren. Das war kostenlos. Wenn et-

was kostenlos zu haben ist – in diesem Fall das Deponieren 
eines Schadstoffs –, weshalb soll ich mir dann den Kopf dar-
über zermartern, wie ich diesen Schadstoff reduziere?

(Abg. Anton Baron AfD: Hören Sie auf zu atmen?)

Das gilt umso mehr, als das in Deutschland seit den Siebzi-
gerjahren des letzten Jahrhunderts bestehende Immissions-
schutzrecht CO2 gar nicht als einen Schadstoff geführt hat oder 
Grenzwerte festgesetzt hat.

Geändert hat sich diese Situation grundsätzlich mit dem 2005 
in Kraft getretenen europäischen Emissionshandel.

CO2 bekam zumindest für die Kraftwerksbetreiber und für die 
großen Industriefeuerungen – sprich: Anlagen über 20 MW – 
einen Preis. 

Das Ganze hatte damals ein paar Webfehler. Erstens: Von An-
fang an waren bei diesem neuen Instrument zu viele Zertifi-
kate im Markt. Die Preise waren zu niedrig. Jahrelang haben 
wir hier keine Effekte gesehen. 5 €, 6 €, 7 € pro Tonne CO2 
waren nun wirklich kein Anreiz, um etwas zu tun, um umzu-
steuern. Geändert hat sich das eigentlich erst, in den letzten 
Jahren beginnend, im Jahr 2018 und dann 2019, als wir plötz-
lich Preise von 23 €, 24 €, 25 € pro Tonne CO2 gesehen ha-
ben.

Was für Folgen hat das für Baden-Württemberg gehabt? In 
Baden-Württemberg haben die 150 Anlagen, die unter den eu-
ropäischen Emissionshandel fallen – so viele sind es nämlich: 
die Kraftwerke, Zementwerke, die MiRO in Karlsruhe und et-
liche andere –, im Jahr 2019 nach Jahren der Stagnation 4,8 
Millionen t weniger CO2 emittiert. Denn man hat plötzlich ge-
merkt, dass es zu teuer wird, wenn man Kohlekraftwerke wei-
terhin in diesem Umfang laufen lässt. In der sogenannten Me-
rit-Order sind die Kohlekraftwerke plötzlich nach hinten ge-
rutscht. Das hat sich im letzten Jahr übrigens nochmals fort-
gesetzt. 

Ich werde in den nächsten Tagen auch eine Bilanz öffentlich 
vorlegen, die dann zeigen wird, zu was das geführt hat. Ha-
ben wir die Klimaschutzziele in Baden-Württemberg einge-
halten oder nicht? Mehr will ich dazu noch nicht sagen.

Der zweite grundlegende Webfehler im europäischen Emissi-
onshandel – das wurde vorhin, glaube ich, schon angespro-
chen – war, dass der Emissionshandel damals nicht auf den 
Wärmesektor und die fossilen Energieträger im Verkehrssek-
tor usw. ausgedehnt wurde. Erst mit dem Brennstoffemissi-
onshandelsgesetz in Deutschland, das im Dezember 2019, wie 
Sie alle wissen – ich sage mal dazu: Gott sei Dank – im Ver-
mittlungsausschuss gelandet ist – – Bis dahin waren 10 € pro 
Tonne vorgesehen. Das hätte 3 Cent pro Liter Benzin bedeu-
tet, um das mal an einem Beispiel zu veranschaulichen. Das 
ist im Grunde das, was wir an den Tankstellen morgens zwi-
schen 8 und 9 Uhr an Schwankungen sehen. Es ist aber nun 
wirklich kein Preissignal, das uns irgendwie zum Lenken an-
halten würde. Erst in den Verhandlungen des Vermittlungs-
ausschusses – das sage ich ganz deutlich: durch Baden-Würt-
temberg und seinen Ministerpräsidenten – ist damals heraus-
gekommen: Wir starten mit 25 € pro Tonne CO2, und bis zum 
Jahr 2025 steigern wir den Preis dann auf 55 € pro Tonne.

(Abg. Anton Baron AfD: Der Gesamt-CO2-Ausstoß 
weltweit steigt!)
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Drei Punkte sind dabei allerdings für mich stets klar und wich-
tig gewesen. Erstens: Klimafreundliches Verhalten muss Vor-
teile bringen. Zweitens: Die Einnahmen aus der CO2-Beprei-
sung dürfen nicht einfach zusätzliche staatliche Mittel sein, 
sondern müssen, soweit es möglich ist, den Bürgerinnen und 
Bürgern wieder zurückgegeben werden. Drittens: Soziale Här-
ten müssen abgefedert werden. Es braucht analog zu dem eu-
ropäischen Emissionshandel bei den großen Anlagen und im 
Kraftwerkssektor Regelungen für Unternehmen, die im inter-
nationalen Wettbewerb stehen, damit es nicht zum sogenann-
ten Carbon Leakage kommt, also zur Abwanderung von Un-
ternehmen, und die Emissionen dann andernorts trotzdem an-
fallen.

(Zurufe, u. a. Abg. Anton Baron AfD: Das passiert 
doch schon die ganze Zeit! Ich weiß nicht, in welcher 

Welt er lebt!)

Gerade gestern hat das Kabinett auf meinen Vorschlag hin ei-
ne Bundesratsinitiative beschlossen, die das Ziel hat, die Ver-
ordnung zur Umsetzung des Brennstoffemissionshandelsge-
setzes so zu gestalten, dass die Unternehmen nicht zusätzlich 
mit Dokumentations-, Rechenschafts- und Berichtspflichten, 
also mit einem riesigen bürokratischen Aufwand, der aus mei-
ner Sicht nicht zu rechtfertigen ist, belastet werden. Wir wol-
len, dass sie CO2 vermeiden, aber wir wollen ihnen nicht auch 
noch zusätzlich einen riesigen bürokratischen Aufwand auf-
erlegen, der in dieser Form nicht mal beim europäischen 
Emissionshandel notwendig ist. Ich hoffe bei diesem Verfah-
ren natürlich auch auf Unterstützung durch die anderen Bun-
desländer.

Die Entlastungsfragen wurden schon angesprochen, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen. Die Zahlen zur Pendlerpauschale 
wurden schon genannt. Zunächst soll sie um 5 Cent und ab 
2024 dann um insgesamt 8 Cent pro Kilometer angehoben 
werden.

(Zurufe, u. a. Abg. Bernd Gögel AfD: Linke Tasche, 
rechte Tasche!)

Es kommt noch dazu – das war ein wesentliches Ergebnis des 
Vermittlungsausschussverfahrens –, dass ein weiterer Teil der 
Einnahmen zur Absenkung der EEG-Umlage genommen wird. 
Diese wäre in diesem Jahr richtig durch die Decke gegangen. 
Ich will nicht im Detail erklären, warum.

(Abg. Anton Baron AfD: Versagen!)

Es hing natürlich mit den coronabedingten Auswirkungen zu-
sammen: weniger Stromverbrauch auf der einen Seite, mehr 
erneuerbare Energien im letzten Jahr auf der anderen Seite, 
auch die Preise an der Strombörse usw.

(Zuruf: Diesen Schwachsinn zahlen wir!)

Wir wären bei einem Preis von fast 9 Cent je Kilowattstunde 
gelandet. Durch die Verwendung der Aufkommen aus dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz gelingt es uns in diesem 
Jahr, die EEG-Umlage bei 6,5 Cent zu stabilisieren. Im nächs-
ten Jahr wird der Preis noch einmal runtergehen, und zwar auf 
6 Cent.

An diesen Beispielen sieht man: Wir geben das Geld den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern wieder zurück. Das, was mit 

dem Titel der Aktuellen Debatte an die Wand gemalt wurde, 
ist einfach Unsinn; das wurde auch schon gesagt.

(Beifall)

In anderen Ländern, z. B. in der Schweiz, gibt es seit 2008 ei-
nen CO2-Preis für fossile Energieträger von 96 Schweizer 
Franken.

(Abg. Anton Baron AfD: Ja, und der CO2-Ausstoß 
steigt!)

Auch die Schweizer geben den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern einen Gutteil der Mittel zurück, und zwar zwei Drit-
tel der Mittel; ein Drittel geht in ein Förderprogramm zur Sa-
nierung von Gebäuden.

(Abg. Anton Baron AfD: Schauen Sie doch einmal, 
global steigt der CO2-Ausstoß!)

Ich denke, diesen Grundansatz

(Abg. Anton Baron AfD: Das bringt doch nichts!)

müssen wir in den kommenden Jahren ständig weiterverfol-
gen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das der richtige An-
satz ist. 

Paul Nemeth hat es schon gesagt: Wir reden über ein markt-
wirtschaftliches Instrument. Das soll Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen anhalten, sich zukünftig anders zu ver-
halten. Das hängt immer auch mit anderen Technologien zu-
sammen. Da kommt Baden-Württemberg ins Spiel mit dem, 
was bei uns im Schaufenster steht. Das ist doch gerade für Ba-
den-Württemberg eine Riesenchance für die Unternehmen, 
für die Arbeitsplätze in unserem Land.

(Beifall)

Preise senden in einer Marktwirtschaft nun einmal Signale 
aus. Weil Sanierungen oft kostenintensiv sind, gibt es – das 
möchte ich auch noch erwähnen – eine Vielzahl von Förder-
programmen. In den letzten Jahren wurden diese auf Bundes-
ebene ständig ausgedehnt. Es gibt KfW-Darlehen; auch das 
BAFA stellt Mittel bereit.

Daher kann man wirklich nicht sagen, dass den Bürgerinnen 
und Bürgern nicht wieder Geld zurückgegeben würde. In die-
sem Umfang gab es noch nie Förderungen für die Sanierung 
von Gebäuden oder Heizungen; die Zuschüsse betragen bis 
zu 40 %. Das, was hier an öffentlichen Mitteln für die Sanie-
rung von Heizungen bereitgestellt wird – das will ich an die-
ser Stelle auch sagen –, ist schon grenzwertig.

Der CO2-Preis – davon bin ich fest überzeugt – wird ein ganz 
wesentlicher Faktor sein für mehr Klimaschutz, um die in die-
sem Zusammenhang notwendige Energiewende voranzutrei-
ben. Er macht deutlich: CO2 verursacht Schäden, und das kos-
tet Geld. Er sorgt zugleich dafür, dass wir weniger CO2 aus-
stoßen werden. Am Ende wirkt er also ökologisch und öko-
nomisch, und zwar – wenn man es richtig anlegt – ohne die 
Menschen zu überfordern, und hilft dabei, den kommenden 
Generationen gute Lebensbedingungen zu erhalten.

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Minister, lassen Sie 
eine Zwischenfrage der Frau Abg. Wolle zu?
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Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Franz 
Untersteller: Nein. 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist 
heute meine letzte Rede in diesem Hohen Haus. Für mich war 
es keine Selbstverständlichkeit, Abgeordneter des Landtags 
zu sein. Erst recht war es keine Selbstverständlichkeit, in den 
letzten zehn Jahren Minister für ein Themenfeld sein zu dür-
fen, das mich über all die Jahre begleitet hat und – das weiß 
man auch – intensiv umgetrieben hat und umtreibt.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Aufgabe wahrneh-
men durfte und noch ein paar Wochen wahrnehmen darf.

An dieser Stelle habe ich manches einstecken müssen, gern 
aber auch mal ausgeteilt.

(Zuruf: Jawohl! Das muss sein!)

Meist war es, glaube ich, durchaus ein faires Ringen. Das 
wünsche ich auch dem neuen Landtag: hart in der Sache, aber 
fair im Umgang zu sein und die Wahrheit – das ist mir sehr 
wichtig – in den Tatsachen zu suchen. Das zeichnet gute De-
mokraten aus, nämlich die Wahrheit in den Fakten zu suchen. 

Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit und für das gu-
te Miteinander. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch für die Zu-
kunft alles Gute wünschen, vor allem, dass Sie gesund blei-
ben.

Herzlichen Dank.

(Anhaltender Beifall – Zahlreiche Abgeordnete spen-
den stehend Beifall.)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Meine Damen und Her-
ren, gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann können wir die Aktuelle Debatte unter Punkt 2 der Ta-
gesordnung abschließen.

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Aktuelle Debatte – Mehr Tatkraft statt Wahlkampfgezänk 
in der Krise – beantragt von der Fraktion der SPD

Das Präsidium hat 50 Minuten Gesamtredezeit vorgesehen. 
Die Redezeit der Regierung wird darauf nicht angerechnet. 
Für die Aussprache stehen zehn Minuten pro Fraktion zur Ver-
fügung. Auch die Mitglieder der Landesregierung werden sich 
sicherlich an den vorgegebenen Redezeitrahmen halten. 

Zuerst spricht für die SPD Herr Fraktionsvorsitzender Stoch.

Abg. Andreas Stoch SPD: Frau Präsidentin, liebe Kollegin-
nen, liebe Kollegen! Ich weiß nicht, ob es jedem außerhalb 
dieses Parlaments klar ist: Heute ist die vorletzte reguläre Sit-
zung dieses Landtags vor der kommenden Landtagswahl. Es 
ist für unsere Gesellschaft, für unser Land, aber auch für die 
Politik und die Parteien eine außerordentlich schwierige Zeit. 
Wir befinden uns nämlich mitten in einer Pandemie und 
gleichzeitig am Beginn eines wichtigen Wahljahrs und weni-
ge Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. 
Dass es für unser Land eine äußerst schwierige Situation ist, 
zeigen die Diskussionen der letzten Tage und Wochen, als es 
um die politischen Entscheidungen rund um die Coronakrise 
und um die Bekämpfung der Pandemie ging. 

Ja, das soll heute auch ein Aufruf zum Umgang zwischen Re-
gierung und Opposition sein. Es ist aber nicht zuletzt auch ein 
Aufruf zum Umgang auch innerhalb der Regierung. Denn den 
größten Knatsch der vergangenen Tage und Wochen gab es 
nicht zwischen SPD und Grünen, nicht zwischen FDP und 
CDU, nein, den gab es zwischen den Noch-Regierungspart-
nern. Ich rede hier nicht von dem schon seit Beginn der Le-
gislatur schwelenden Streit zwischen Grünen und CDU. Ich 
rede hier von dem täglichen Kleinkrieg, dem zähen Kampf 
um politische Positionsgewinne, die nichts anderem als der 
gegenseitigen Profilierung und dem Wahlkampf geschuldet 
sind, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall)

Der Ministerpräsident hat es erst gestern selbst beklagt – zu 
Recht, meine ich. Und noch mehr recht hatte er, als er über 
das fragile Gut der Akzeptanz all dieser Maßnahmen sprach. 
Diese Akzeptanz wird immer fragiler, denn uns allen hängen 
schließlich – wir merken das; die Stimmung in der Bevölke-
rung ist nicht sehr positiv – die damit verbundenen Belastun-
gen zum Hals heraus. Deswegen müssen wir alle, die wir Ver-
antwortung haben, ob Regierung oder Opposition, dafür sor-
gen, dass die Akzeptanz der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie gelingt, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen.

(Beifall)

Was wir da auf gar keinen Fall brauchen können, ist unsinni-
ges Gezänk innerhalb der Regierung. Was wir nicht brauchen, 
sind sture Politiker, die nicht wissen, was im Land läuft. Was 
wir nicht brauchen, sind Debatten, bei denen gute Argumen-
te es nicht über vernagelte Parteigrenzen schaffen können.

(Zuruf)

Über die Bildungspolitik haben wir in den vergangenen Wo-
chen und Monaten so viel gesprochen, dass ich es bei ein paar 
Stichworten bewenden lassen will: angepasste Lösungen nach 
der Inzidenz, Differenzierung zwischen Kitas und Schulen, 
aber auch innerhalb des Schulsystems, 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin) 

anstatt unsinniger Pauschalierungen, Wahrung von Chancen-
gleichheit aller Kinder, Unterscheidung zwischen jüngeren 
und älteren Kindern, Wechselunterricht, gute Schutzausrüs-
tung, optimale Testkonzepte. 

Was wir aber erlebt haben, ist Kopf-durch-die-Wand-Politik 
à la Eisenmann anstatt differenzierter Konzepte. Wir haben 
schon im Oktober gefordert: Verfolgen Sie differenzierte Kon-
zepte, die der Pandemie angemessen sind, sonst riskieren Sie 
die Schließung der Bildungseinrichtungen, und das ist der ma-
ximale Schaden für unser Land, meine sehr geehrten Damen 
und Herren.

(Beifall)

Natürlich gipfelt das dann auch darin, dass zwischen den Re-
gierungspartnern entsprechende Kommentare abgegeben wer-
den. In sozialen Medien lesen wir, wie einzelne grüne Abge-
ordnete die Kultusministerin zum Rücktritt auffordern. Ich 
kann das nachvollziehen. Aber, meine sehr geehrten Damen 
und Herren: Krisenbewältigung funktioniert so nicht. 
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All das sind Dinge, die wir monatelang beklagt haben. Wir 
haben monatelang eigene Vorschläge gemacht – übrigens ge-
nauso wie die Kolleginnen und Kollegen der FDP –, aber man 
hat uns viel zu lange nicht zugehört. An ganz vielen Punkten 
ist die Landesregierung heute bei dem angelangt, was wir ihr 
teilweise schon vor Wochen und Monaten empfohlen hatten. 
Aber es ging unheimlich viel Zeit verloren. Es gingen auch 
Vertrauen und guter Wille verloren. Musste das wirklich sein? 

Ich habe es schon einmal gesagt: Die SPD hat wie alle demo-
kratischen Parteien dieses Hauses von Anfang an den Grund-
satz der Coronapolitik dieses Landes mitgetragen. Umso be-
dauerlicher ist es dann aber, wenn jeder noch so konstruktive 
Vorschlag in Bausch und Bogen abgetan wird.

Wenn die regierenden Rechthaber dann nicht Recht behalten, 
dann tritt man noch nach, Herr Ministerpräsident. Nicht jeder, 
der sich im Moment in Baden-Württemberg mit dem Thema 
„Impfen in Baden-Württemberg“ beschäftigt, vor allem auch 
mit den Abläufen, vor allem auch mit der Frage, wie das Imp-
fen organisiert ist, vor allem auch, wie es damit bestellt ist, 
wie wir beim raren Gut Impfstoff priorisieren, nicht jeder, der 
diese Themen anspricht und Verbesserungsvorschläge macht, 
wie wir das getan haben, Herr Ministerpräsident, ist ein 
„Schlaumeier“.

Es sind in aller Regel Menschen, die wollen, dass dieser Pro-
zess in diesem Land auch gelingen kann, liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen.

(Beifall)

Seit Wochen hören sich die Abgeordneten meiner Fraktion – 
ich glaube, auch die der anderen Fraktionen – die Beschwer-
den über die Corona-Impfungen an. Nein, es herrscht kein 
Chaos, und nein, weder Herr Kretschmann noch Herr Lucha 
können den Impfstoff in ihrem Hobbyraum anrühren – das ist 
nämlich keine Sprudelbrause –, nicht einmal Frau Eisenmann 
kann das. Das sagen wir auch allen Menschen, mit denen wir 
reden.

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Mons-
terimpfung!)

Aber den Mangel, den wir alle haben, könnten wir insgesamt 
deutlich besser verwalten.

(Zuruf des Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktions-
los]) 

Wir haben Vorschläge gemacht; wir haben auch ein effizien-
teres Anmeldesystem angemahnt. Wir haben angemahnt, dass 
es Sinn machen würde, vielleicht diejenigen, die in der Impf-
reihenfolge dran sind, proaktiv anzuschreiben und einzuladen 
und ihnen am besten gleich einen Termin zu geben. Wir ha-
ben diese Vorschläge gemacht. Herr Lucha hat gestern ange-
kündigt, dass die, die anrufen, nicht stundenlang in Warte-
schleifen sein müssen, sondern zurückgerufen werden. Das 
ist ein erster Schritt.

Aber warum denn erst jetzt? Warum denn nicht gleich reagie-
ren, wenn wir merken, dass die Verfahren nicht funktionie-
ren? Es hätte alles viel schneller gehen können, wenn man un-
seren Rat umgesetzt hätte.

(Beifall)

Wenn wir jetzt sagen, dass eine genauere Priorisierung inner-
halb der STIKO-Gruppen alles leichter machen würde, dann 
wird er wohl wieder erst Wochen danach darauf reagieren, 
nach einem Monat voll unnötigem Frust für Tausende, viel-
leicht Hunderttausende Menschen. Ich lasse mir keinen Wahl-
kampf vorwerfen. Hätte diese Regierung unseren Rat offener 
angehört, wäre das wahlkampfstrategisch doch gar nicht gut 
für die Opposition. Aber vielleicht begreifen Sie es endlich, 
dass es uns wichtiger ist, dass Baden-Württemberg so gut wie 
möglich durch diese Krise kommt, dass die Eltern sich auf die 
Schulpolitik verlassen können, dass ältere Menschen sich 
nicht für Impftermine plagen müssen, dass man nicht Dinge 
verspricht, 

(Zuruf des Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktions-
los]) 

die man nicht einhalten kann, so wie einen Schulstart bei je-
der Inzidenzlage. Das war absehbar Quatsch, das konnte man 
sich ausrechnen. Aber bin ich deswegen ein Schlaumeier? Ich 
glaube, dieses Land braucht eher Schlaumeier in der Regie-
rung als ignorantes Weghören, liebe Kolleginnen, liebe Kol-
legen.

(Beifall)

Es geht eben auch da weiter, wo es um die trockenen Zahlen 
geht. Der Verkehrsminister hat gestern auf der Regierungs-
pressekonferenz wieder bewiesen, dass er nicht genau verstan-
den hat, dass ihm nicht die Kabinettskollegen, sondern dieser 
Landtag und vor allem die Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
ler das Geld zur Verfügung stellen. Das haben wir auch reich-
lich getan. Was die Regierung dann aber leisten muss, ist, dass 
diese Gelder auch abfließen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
eben nicht wie bei der Kultusministerin, die Schulen öffnen 
möchte, aber die genehmigten Mittel für Testungen bei Leh-
rern noch nicht einmal angerührt hat. Immerhin unterlässt sie 
das tatsächlich unabhängig von der Inzidenz.

Eben auch nicht wie bei Frau Hoffmeister-Kraut: Dem Schau-
steller- und Taxigewerbe wurde von diesem Landtag im Juli 
ein Tilgungszuschuss von 92 Millionen € versprochen, der erst 
Ende 2020 richtig anlief. Bis heute sind nicht einmal 10 % 
ausgezahlt.

Ähnlich peinlich ist es auch bei der „Digitalisierungsprämie 
Plus“ angelaufen. Musste das sein? Warum nehmen Sie nicht 
die Füße in die Hand und bringen das Geld, das wir, der Land-
tag, das die Menschen in diesem Land Ihnen anvertraut ha-
ben, so schnell wie möglich zu denen, die es brauchen? Sozi-
alminister Lucha hat der Landtag fast 2 Milliarden € extra zur 
Verfügung gestellt. Warum sind noch nicht einmal 500 Milli-
onen € investiert? Warum gaben wir Ihnen 11 Millionen € al-
lein für Tests in Kitas, und Sie hatten zuletzt noch keinen ein-
zigen Euro ausgegeben? Muss das denn sein?

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Wochen 
werden wir alle einen merkwürdigen Wahlkampf erleben. Vie-
les ist wegen der Pandemie verboten, anderes verbietet sich. 
Aber das Virus kennt keine Wahlkampfpausen. Deswegen bit-
te ich uns alle, aber eben auch die Regierungsfraktionen, in 
den kommenden Wochen richtig zu priorisieren, nicht nur 
beim Impfen, sondern auch bei Ihrem politischen Handeln. 
Wenn Sie für ein paar Stimmen hin oder her das Vertrauen der 
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Menschen in die Politik erschüttern, riskieren Sie gewaltige 
Schäden. 

(Beifall)

Wenn Sie dagegen ab und an die Finger aus den Ohren neh-
men und zuhören würden – den Senioren, den Schulen, den 
Kliniken, den Künstlern, den Friseuren und natürlich auch 
gern der SPD –, dann könnten wir schneller und noch besser 
als bisher anpacken. 

Herzlichen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der Schwarz, Sie haben das Wort.

Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Es sind noch wenige Wochen, weni-
ge Tage bis zur Landtagswahl. Das ist jetzt offensichtlich auch 
der Aktuellen Debatte, die die SPD beantragt hat, anzumer-
ken. Gleichwohl bietet die Debatte die Gelegenheit, ein paar 
Sätze zu Baden-Württemberg und zu dem zu sagen, wo wir 
stehen. Und ich finde: Baden-Württemberg steht gut da. Das 
sehen viele Menschen in diesem Land so.

(Vereinzelt Beifall)

Die Menschen sind mit der Arbeit der Landesregierung zu-
frieden.

(Zurufe, u. a.: Zumindest einer!)

Das sage nicht ich, sondern das sagt der Baden-Württemberg-
Trend, den der SWR veröffentlicht hat. 

(Zuruf: Gekaufter Rundfunk!)

Zwei Drittel der Befragten sind mit der Arbeit der Landesre-
gierung einverstanden. Insofern muss ich ganz klar sagen: Ich 
halte nichts davon, das Land, die Arbeit der Ministerien und 
die Arbeit der Menschen hier schlechtzureden, Herr Kollege 
Stoch. Davon halte ich nichts.

(Beifall – Zuruf)

Es ist legitim und es sind auch Aufgabe und Geschäft der Op-
position, zu kritisieren und auf Missstände hinzuweisen, wenn 
es solche gibt. 

(Zuruf: Genau!)

Doch Ihr Generalangriff, den Sie über alle Ministerinnen und 
Minister gestartet haben, ist in meinen Augen daneben. Er ent-
behrt jeder Grundlage, und er lässt sich in dieser Pauschalität 
auch nicht belegen, Herr Kollege Stoch.

(Beifall – Zuruf)

Sie haben den Gesundheitsminister angesprochen. Ich möch-
te es hier einfach noch einmal transparent machen: Die Infra-
struktur zum Impfen steht – mit zentralen Impfzentren, mit 
Impfzentren in den Stadt- und Landkreisen, mit zwei Impf-
zentren in den größeren Landkreisen. 

(Zuruf des Abg. Andreas Stoch SPD)

Punkt 2: Alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben 
dieser Tage ein Informationsschreiben erhalten. Jede Bürge-
rin, jeder Bürger ist informiert worden, wie das Impfen vor 
sich geht. Auch das steht.

(Zurufe)

Punkt 3: Es wird ein Recall-System eingerichtet, sodass die 
Menschen, die sich in der nächsten Woche telefonisch mel-
den, zurückgerufen werden.

(Zuruf)

Das steht; da hat der Gesundheitsminister geliefert. Früher 
wurde gesagt: „Ja, ja, irgendwann im Februar starten wir mit 
dem Impfen.“ 

(Zuruf)

Und jetzt sind wir damit viel früher unterwegs. Ich finde, da ist 
eine gute Arbeit gemacht worden, meine Damen und Herren. 

(Beifall – Zuruf)

– In der zweiten Runde. – Ich halte auch nichts davon – da bin 
ich ganz beim Kollegen Spahn, der es neulich gut auf den 
Punkt gebracht hat –, 

(Zuruf: Wie viele sind denn nach der Impfung schon 
gestorben?)

dass Landräte oder Abgeordnete auf die Landesregierung zei-
gen, während die Landesregierung wiederum auf die Bundes-
regierung zeigt, 

(Zuruf des Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktions-
los])

die Bundesregierung auf die EU-Kommission und die EU-
Kommission auf die Hersteller. Nein, wir sind hier eine Ver-
antwortungsgemeinschaft, und nur in dieser Verantwortungs-
gemeinschaft lösen wir die Krise, meine Damen und Herren. 

(Beifall – Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: 
Wir sind eine Verwahrlosungsgemeinschaft!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Einen kleinen Moment 
bitte, Herr Schwarz. – Entschuldigung, Herr Abg. Dr. Fiecht-
ner, wenn Sie so weitermachen, haben Sie Ihre Redezeit ver-
braucht. Dann brauchen Sie gar nicht mehr nach vorn zu kom-
men.

(Heiterkeit – Beifall – Zuruf des Abg. Dr. Heinrich 
Fiechtner [fraktionslos]) 

– Das sind keine Zwischenrufe. Das ist eine Störung. Jetzt hal-
ten Sie sich bitte zurück. Es stört extrem. 

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Sie müs-
sen Zwischenrufe ertragen!) 

Herr Fraktionsvorsitzender Schwarz, Sie haben das Wort.

Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Ein sehr kluger Vorschlag, 
Frau Präsidentin. Die Redezeit des Kollegen Fiechtner ist 
längstens aufgebraucht.

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Das hät-
ten Sie gern!)
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Ich habe aber noch einen weiteren Vorschlag: Wenn Sie etwas 
leisten wollen, dann gehen Sie auf Ihren Bundesfinanzminis-
ter zu. 

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Sie ha-
ben eine totalitäre Auffassung!)

Die Auszahlung der Hilfsmittel an die Unternehmen muss 
schneller vonstattengehen. Die Unternehmen sind auf die 
Hilfsgelder angewiesen. 

(Beifall – Zurufe)

Ich möchte aber nicht über die SPD reden, sondern ich möch-
te über Baden-Württemberg reden. Uns geht es darum, Ba-
den-Württemberg nach vorn zu bringen. Wir machen Politik 
für das Land, die Baden-Württemberg jeden Tag ein bisschen 
besser macht. 

(Zurufe)

Die Regierung arbeitet Tag und Nacht, die Fraktionen arbei-
ten Tag und Nacht – da komme ich gleich noch auf einen ak-
tuellen Punkt –, und der Ministerpräsident spricht vom Licht 
am Ende des Tunnels, das allmählich zu erkennen ist. Das gibt 
uns Hoffnung. Das ist Ansporn, Baden-Württemberg stärker 
aus der Krise zu bringen. Denn wir sind davon überzeugt, dass 
dieses Land ein Land der Tatkraft ist, ein Land des Mutes, ein 
optimistisches Land. Mir gibt es Zuversicht, zu sehen, wie en-
gagiert überall im Land gemeinsam daran gearbeitet wird, die-
se Krise zu bewältigen. 

Diese Tatkraft brauchen wir, wenn es darum geht, uns diesen 
großen Herausforderungen zu stellen. Wir wissen ganz genau, 
was Baden-Württemberg kann, meine Damen und Herren. 

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Schwarz, las-
sen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Abg. Dr. Schweickert 
zu? 

Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Nein, ich lasse die Zwi-
schenfragen in der zweiten Runde zu. Da gibt es ausreichend 
Redezeit. 

Ich habe davon gesprochen, dass wir wissen, was die Men-
schen in Baden-Württemberg können. Denn Baden-Württem-
berg lebt von seinen engagierten Menschen, von einer inno-
vativen Wirtschaft und von starken und eigenständigen Kom-
munen. Wie kein anderes Bundesland sind wir am Gedanken 
der Subsidiarität orientiert: Was in der Stadt, in der Gemein-
de geregelt werden kann, hat dort seinen Platz. Umso wichti-
ger ist ein gutes Zusammenspiel zwischen Land und Kommu-
nen – auch hier kommt wieder der Begriff Verantwortungsge-
meinschaft zur Geltung –, sodass wir gemeinsam diese Krise 
lösen. Mit dem 3 Milliarden € schweren Paket, das wir im letz-
ten Jahr verabschiedet haben, zeigen wir, dass Land und Kom-
munen gemeinsam diese Krise lösen. Gemeinsam bekommen 
wir das hin: Land, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger so-
wie die Wirtschaft. 

Wir haben gestern auch noch mal aktuell nachgesteuert. Des-
wegen, Herr Kollege Stoch, passt auch Ihr Wort „Gezänk“ im 
Titel der Aktuellen Debatte in keiner Weise. 

(Vereinzelt Lachen – Zuruf: Meine Güte!)

Die Regierungskoalition hat sich gestern auf ein Familienent-
lastungspaket verständigt. Dieses Paket hat einen Wert von 
über 100 Millionen €. Das haben wir gestern auf den Weg ge-
bracht, weil wir in dieser Krise gezielt Familien bei den Kin-
dergartengebühren, bei den Kosten für die Schülermonatskar-
te entlasten wollen. Wir bringen einen Rettungsschirm für den 
öffentlichen Nahverkehr aus. Das heißt, auch wenige Wochen 
vor der Landtagswahl haben wir hier gemeinsam sehr rele-
vante, sehr wichtige Entscheidungen für das Land getroffen. 

Ich darf mich beim Kollegen Reinhart und der CDU-Frakti-
on ganz herzlich bedanken. Das ist verlässliche und gute Re-
gierungsarbeit, die wir hier geleistet haben. 

(Beifall – Zuruf: So ist es! Jawohl!)

Ich weiß ja nicht, ob das, was Sie hier als Aktuelle Debatte 
angesetzt haben, so etwas wie eine Generaldebatte hätte sein 
sollen. Aber ich will einfach nochmals einen Rückblick auf 
die letzten Jahre geben. Ich glaube, wir haben das ganz gut 
hinbekommen. Baden-Württemberg ist in den vergangenen 
Jahren nachhaltiger, digitaler und innovativer geworden, welt-
offener und ökologischer. Da schließt sich der Kreis zu der 
hohen Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur Arbeit 
der Landesregierung, die ich vorhin zitiert habe. 

Aber ich denke, Herr Kollege Stoch, meine Damen und Her-
ren – Minister Untersteller hat es vorhin angesprochen und 
auch die anderen Kollegen, die nicht mehr kandidieren –: Gu-
tes Regieren ist immer wieder das Ringen um die beste Lö-
sung. Meine Fraktion wird sich jeden Tag nach der Decke stre-
cken. Wir werden uns jeden Tag ins Zeug legen mit Mut, Tat-
kraft und guten Ideen. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, 
dieses Land stärker aus der Krise zu bringen. Wenn wir da al-
le mitmachen, wird uns das auch gut gelingen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall – Zuruf: Bravo!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Dann darf ich als Nächs-
ten Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Reinhart ans Redepult 
bitten.

Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Frau Präsidentin, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Kollege Stoch, Sie fordern 
Tatkraft in der Krise. Ich kann Ihnen die Antwort geben. So 
viel Tatkraft wie in den letzten zwölf Monaten gab es noch 
nie in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg. 

(Beifall)

Diese Koalition – Herr Kollege Schwarz hat es zu Recht an-
geführt – hat ab dem ersten Tag der Pandemie kraftvoll ange-
packt. 

(Zuruf)

Ja, wir sind eine Kampfgemeinschaft gegen die Krise und ste-
hen Schulter an Schulter, wie Sie eben gehört haben, verehr-
te Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall)
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Das heißt schlichtweg: Wir entscheiden, wir handeln, und vor 
allem liefern wir. 

(Zuruf: Die Frage ist nur, wann!)

Unser Land steht gut da. Der Baden-Württemberg-Trend, nach 
dem zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit 
der Landesregierung einverstanden sind, wurde zu Recht an-
gesprochen. Deshalb geht eines nicht: Schlechtreden in einer 
solchen Zeit ist völlig fehl am Platz in diesen Tagen.

(Beifall – Zurufe)

Uns eint die Verantwortung in dieser schweren Zeit, und zwar 
über alle Lagergrenzen hinweg – darum geht es uns –, und das 
ist wichtig. Wir ringen dabei auch um die beste Lösung. Das 
gehört dazu, das macht uns stark, gerade im Umgang mit der 
Krise. Dass Regierungsmitglieder mit unterschiedlichen Res-
sorts dabei auch Unterschiedliches sagen, das gehört – Sie wa-
ren doch mal in der Regierung – doch zum politischen Hand-
werk dazu. Es ist das normale Regierungsgeschäft.

Wenn es um so viel geht, wenn wir beispielsweise hier über 
Eingriffe in Grundrechte, in Freiheitsrechte entscheiden müs-
sen, dann müssen die Dinge ausdiskutiert werden. Das ist das 
eine. 

(Beifall)

Vor allem geht es darum, dass im Grunde genommen exakt in 
diesen Fragen Minister ihren Job machen. Die „Süddeutsche 
Zeitung“ hat zu Recht gesagt: Wenn sich eine Kultusministe-
rin beispielsweise für Kinder, für Familien, für Präsenzunter-
richt einsetzt, dann ist das ihr Job, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Abg. Dr. Fulst-
Blei zu?

Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: In der zweiten Runde 
bekommen wir genug Gelegenheit zum Austausch. Herr Kol-
lege Schwarz hat es zu Recht angesprochen. 

Wir können doch nicht erwarten, dass wir bei solchen Heraus-
forderungen morgens aufwachen und immer alle das Gleiche 
denken. Ich habe vorhin unter Tagesordnungspunkt 1 Chur-
chill zitiert:

Wenn zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, 
ist einer von ihnen überflüssig.

Das gilt hier genauso. Deshalb ist diese Debatte heute – sei-
en Sie mir nicht böse – ein ziemlich kleines Karo. 

(Beifall)

Am Ende geht es um die große Linie. Hier stimmt die große 
Linie bei beiden Regierungsfraktionen. Als Demokraten tei-
len wir doch die Überzeugung: Das Ringen um den besten 
Weg ist kein Hemmnis erfolgreicher Politik, sondern Voraus-
setzung, ja, es ist Garant dafür. 

Herr Kollege Stoch, Sie selbst haben mit uns zusammen im-
mer Wert darauf gelegt, dass das Parlament in der Pandemie 

die Chance zur Debatte wahrnimmt. Sie selbst nehmen zu 
Recht in Anspruch, dass man um den richtigen Weg streitet. 
Auch diese Debatte und Ihr Vortrag setzen bewusst auf Kon-
troverse, auch auf Profilierung. Und das ist das Gezänk? Für 
mich ist es kein Gezänk. Für mich ist es eine Debatte der Aus-
einandersetzung. Oder ist es sonst nicht auch Wahlkampf in 
der Krise, was Sie hier beantragen? 

(Beifall – Zuruf: Sehr gut!)

Oder sind Wahlkampf und Gezänk immer nur das, was die an-
deren machen? Darum muss es doch im Grunde genommen 
gehen, wenn ich es subsumiere. 

(Beifall)

Ich muss zugeben, ich habe etwas Schwierigkeiten mit dem 
Gegensatz, den Sie im Titel dieses Tagesordnungspunkts auf-
bauen: Sie setzen Tatkraft in Widerspruch zu Gezänk, als ob 
Tatkraft nur ohne Debatte möglich wäre. Bestimmt ist das Ih-
rer Sorgfalt entgangen. Denn die These – –

(Abg. Andreas Stoch SPD: Debatte oder Gezänk?) 

– Ja, die These, Herr Kollege, Parteienzank statt Tatkraft, das 
ist eigentlich der Kern der populistischen Erzählung. 

(Vereinzelt Beifall – Zurufe, u. a. des Abg. Andreas 
Stoch SPD)

Daran wollen wir als Vertreter der demokratischen Parteien 
nicht mitarbeiten.

(Zurufe)

– Ich weiß, das ist nicht Ihre Haltung. Das will ich ganz klar 
sagen. 

(Zurufe)

Das ist nicht Ihre Haltung. Aber wir sollten vorsichtig sein mit 
solchen Begriffspaaren, mit dem, was dabei mitschwingt. Da-
rum geht es im Grunde genommen, wenn wir darüber debat-
tieren. 

(Beifall – Zurufe, u. a. der Abg. Dr. Christina Baum 
AfD)

Nicht jede Diskussion in der Sache ist Wahlkampf.

(Zurufe)

Selbst der Ministerpräsident hat es in dieser Woche richtig ge-
sagt: Er habe gar keinen Anlass, z. B. der Kultusministerin 
wahlkampftaktische Gründe zu unterstellen, wenn sie für of-
fene Schulen kämpft. Das können Sie nachlesen. Das ist auch 
richtig so. Alle Mitglieder im Parlament, in der Regierung ar-
beiten Tag und Nacht. Genau darum geht es. Ich zitiere noch 
einmal die „Süddeutsche Zeitung“: 

Wenn Schulpolitiker sich dafür einsetzen, zumindest 
Grundschüler bald wieder in die Klassen zu lassen, dann 
ist das kein Skandal, sondern ihr Job.

Genau darum geht es nämlich. 

(Beifall)
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Insoweit soll jeder zu Recht seinen Job machen: mit ganzem 
Einsatz, mit voller Energie. Dafür sind wir dankbar, und das 
unterstützen wir auch. 

Diese Koalition hat gerade in der Krise gut und mit hoher 
Schlagzahl zusammengearbeitet und das Land zusammenge-
halten. Ich will es einmal rekapitulieren: Wir haben der Wirt-
schaft mit Vollgas geholfen. Wir haben ein Land geprägt mit 
Tatkraft, mit Mut und mit Zuversicht. Wir haben gleich im 
März einen Nachtrag in Milliardenhöhe an einem einzigen 
Tag gewuppt. Wir haben für die Kommunen, für die Famili-
en, für die Vereine,

(Zuruf)

für die Krankenhäuser, für den ÖPNV, für die Gastronomie, 
für den Tourismus enorm viel getan, damit sie diese Krise 
überhaupt überstehen konnten. 

(Beifall – Zurufe)

Das ist doch die Frage, mit der wir uns befassen. 

Ich will schon erwähnen: 2,4 Milliarden € Soforthilfen für 
250 000 Unternehmen, 2,9 Milliarden € für unseren kommu-
nalen Coronapakt, 330 Millionen € zusätzlich speziell für die 
Gastronomie und Hotellerie. 

Kollege Schwarz hat zu Recht angesprochen: Wir haben ges-
tern das Familienentlastungspaket noch einmal in dreistelli-
ger Millionenhöhe erweitert, weil uns Familien, weil uns Kin-
der, weil uns der ÖPNV wichtig sind. Darum geht es hierbei. 

(Beifall)

47 Millionen € für Vereine und das Ehrenamt, 300 Millionen € 
für den Mittelstand durch Invest BW. Heute Morgen haben 
sich die Regierungsfraktionen darauf geeinigt, noch einmal, 
wie gesagt, den ÖPNV-Rettungsschirm zu erweitern. Wir star-
ten mit dem Programm „Zukunftsland BW“ eine echte, kraft-
volle Post-Corona-Agenda für Baden-Württemberg, 

(Zuruf: „Stärker aus der Krise“!)

und zwar unabhängig von Ressorts und Parteiinteressen, weil 
es um das Land geht, um die Bürgerinnen und Bürger. Wir 
wollen helfen.

(Beifall)

In den letzten Monaten hat eine historische Vielzahl von Vor-
lagen das Kabinett passiert, die meisten davon völlig ge-
räuschlos. Das ist eine starke Leistungsbilanz für die Men-
schen im Land, aber auch für die Mitglieder dieser Landesre-
gierung. Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren 
Ministerinnen und Minister, wir stehen dahinter, wir haben 
das mitgetragen, und wir haben diese Krise bisher gemeinsam 
gut durchgestanden. 

Die Menschen im Land erkennen das übrigens sehr gut. Sie 
vertrauen uns, und sie sehen das Land bei uns auch in guten 
Händen – selbst Anhänger, Herr Kollege Stoch, der SPD. Ich 
will jetzt gar nicht das „Morgenmagazin“ von heute Morgen 
zitieren. Es ist so, dass 47 % der SPD-Anhänger sagen, sie 
seien mit dem Coronakrisenmanagement der Landesregierung 
hochzufrieden – 

(Zuruf: Aha!)

siehe Baden-Württemberg-Trend. 

(Beifall – Zurufe, u. a. Abg. Dr. Heinrich Fiechtner 
[fraktionslos]: Wir warten noch ein paar Tage, dann 

hört das auf, Herr Reinhart!)

„Ist das nichts?“, muss ich fragen, wenn die Opposition hier 
selbst bei ihren Anhängern – –

(Zurufe)

Dieser breite Rückhalt freut uns. Wir haben in dieser Koaliti-
on immer gesagt – ich habe es heute Morgen schon einmal ge-
sagt –: Nur wo es Spannung gibt, kann auch Energie entste-
hen. Wir haben in diesen fünf Jahren die produktive, manch-
mal auch komplementäre Spannung gut genutzt – auch schon 
vor der Krise –, und zwar zum Wohl des Landes. 

In der Bildungspolitik haben wir die ideologischen Experi-
mente der Ära Warminski, wie Sie wissen, beendet. Beim 
Breitbandausbau haben wir die Landesmittel gegenüber der 
Vorgängerkoalition verzehnfacht. Wir haben zusammen die 
größte Sicherheitsoffensive der Landesgeschichte gefahren – 
mit Tausenden neuen Stellen für Polizisten, Richter, Staatsan-
wälte. Wir haben miteinander für den Artenschutz und für den 
Klimaschutz viel erreicht und gute Lösungen gefunden. Der 
Kollege Untersteller ist nicht mehr da, aber ich will schon sa-
gen, es gab mehrere Gespräche, in denen wir gesagt haben: 
Bauern und Bienen. Wir haben das Thema unter den Partnern 
harmonisch gelöst.

(Abg. Anton Baron AfD: Bienen in Gambia!)

Ich will auch hinzufügen, dass wir nicht nur in den Bereichen 
Breitbandausbau und Sicherheitsoffensive, sondern auch auf 
Gebieten wie der Landarztquote, dem kommunalen Woh-
nungsbaufonds, dem Cyber Valley viele neue Innovationen 
geschaffen haben. Ich verspreche Ihnen, wir fürchten auch in 
Zukunft nicht den Wettbewerb der Demokraten, denn nur aus 
dem Wettstreit entsteht die wahre Tatkraft. Wir treten nicht an, 
um es behaglich und bequem zu haben, sondern wir arbeiten 
für unsere Überzeugungen. Wir kämpfen für dieses Land, für 
seine Zukunft. Darauf können sich die Menschen auch im 
nächsten Jahr, in den nächsten Monaten und an jedem Tag ver-
lassen, verehrte Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall – Zuruf: Sehr gut!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der Sänze, Sie haben das Wort.

(Zuruf: „Fraktionsvorsitzender“? Habe ich was ver-
passt? – Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Aber er 
freut sich wie ein Schneekönig! – Weitere Zurufe)

– Entschuldigung, Herr Abg. Sänze.

Abg. Emil Sänze AfD: Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren! Zunächst vielen Dank an die SPD für die Aktuelle 
Debatte, gibt diese doch Gelegenheit, eine Generalabrechnung 
mit der Regierung durchzuführen.

Beginnen wir mit der „Tatkraft“, wie im Titel der Aktuellen 
Debatte beschrieben. Tatkraft ist die Fähigkeit, etwas zu leis-
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ten bzw. etwas vollbringen zu wollen. In der Tat hat diese Re-
gierungskoalition etwas vollbringen wollen – nein, sie hat so-
gar etwas vollbracht. Sie hat es geschafft, dieses Land um Jah-
re zurückzuwerfen. Sie hat es geschafft, uns nahezu in allen 
Leistungsbilanzen schlecht aussehen zu lassen. 

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Richtig!)

Sicherlich trägt diese Landesregierung daran nicht die Allein-
schuld, aber da Herr Kretschmann ein getreuer Garant der 
merkelschen Politik ist, kann ihm nicht der Satz erspart wer-
den: Auch er hat für Deutschland die Stellschrauben maßgeb-
lich negativ beeinflusst. 

(Vereinzelt Beifall – Abg. Dr. Heinrich Fiechtner 
[fraktionslos]: Schieflage, sage ich da nur!)

China verzeichnet laut OECD im Jahr 2020 ein Wirtschafts-
wachstum von 1,8 %. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozo-
ne ist um nie da gewesene 7,5 % geschrumpft – fast ein Zehn-
tel der gesamten volkswirtschaftlichen Leistung einfach weg 
– und damit doppelt so stark wie in den USA, um nicht im-
mer wieder von China zu reden. 

Und Deutschland? Deutschland findet sich wie üblich toll, 
weil es etwas weniger schlecht dasteht als der Rest der Euro-
zone, und verliert in der Krise noch mehr den Anschluss an 
diese Welt. Im Übrigen wird Baden-Württemberg schlechter 
abschneiden als Deutschland insgesamt – mit einem negati-
ven Wirtschaftswachstum von mindestens 6 bis 7 %.

Die Fachleute sagen für das Jahr 2021 ein verhaltenes Wachs-
tum voraus. Nach minus 5,5 % im Jahr 2020 soll das Wachs-
tum in Deutschland 2021 gerade einmal bei 2,8 % liegen – 
mit Verlaub: ein erbärmliches Ergebnis und vermutlich noch 
viel zu optimistisch, wenn wir unser Totalversagen in Bund 
und Land anschauen. Lockdown für immer, Lockdown for 
ever – wenigstens noch bis zum Sommer –, 

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Bis zur 
Bundestagswahl!)

totales Chaos bezüglich der Soforthilfen, die nach drei Mona-
ten noch immer nicht ausgezahlt sind, Impfchaos in der EU, 
die jetzt in Russland, China, Großbritannien und den USA da-
rum bettelt, Impfstoff zu bekommen. 

Da gibt es eine völlig idiotische Ausgangssperre. Da gibt es 
faktisch ein Demonstrationsverbot. Da sind demokratische 
Grundrechte nicht mehr die Freiheit der Bürger, sondern Gna-
denakte der Regierenden. Da gibt es einen Online-Schulbe-
trieb, der Kinder und ihre Eltern in den Wahnsinn treibt. Da 
gibt es eine Landesregierung, die sich freut, wenn die Auto-
mobilindustrie in unserem Land zerschlagen wird, eine Lan-
desregierung, die sich freut, dass mitten in die Krise hinein 
Steuern erhöht und CO2-Steuern erhoben werden, eine Lan-
desregierung aus Grünen und CDU, die das Lied der höchs-
ten Strompreise singt. 

„Tatkraft statt Wahlkampfgezänk in der Krise“ – dieses The-
ma hat uns die SPD gesetzt. Ja, Tatkraft ist geboten. Aber noch 
wichtiger als die Tatkraft ist, dass in die richtige Richtung ge-
arbeitet wird. 

Worauf richtet sich die Tatkraft der Landesregierung und der 
Bundesregierung? Was sind die großen Linien? Ist es die Li-

nie, noch mehr Macht nach oben zu verlagern, weg von den 
Menschen, raus aus dem Land, hin zum Bund und hin zur EU? 
Ich nenne nur das merkelsche Corona-Küchenkabinett, das 
wöchentlich tagt, oder ich verweise auf die ganzen Beschlüs-
se, um die EU mit viel mehr Geld und viel mehr Macht aus-
zustatten. 

Der Unwille und die Unfähigkeit, sich auf Landesebene eine 
eigene Meinung zu bilden und die Landespolitik entsprechend 
zu betreiben, sind deutlich. Man wirft mit Geld um sich, das 
man von der EZB im Ergebnis geschenkt bekam. Im Mittel-
alter wollte man aus Dreck Gold machen. Die Alchemie Ihrer 
glorreichen EZB geht noch viel weiter: Sie macht Geld aus 
dem Nichts. 

(Lachen der Abg. Dr. Christina Baum AfD – Verein-
zelt Beifall – Zuruf)

Das geht alles so lange gut, wie niemand bemerkt, dass Geld 
aus dem Nichts nichts wert ist. 

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Genau!)

Den Bürger zu knechten und zu knebeln, bis hin zur Diskus-
sion über den Impfzwang – die Bürger sollen nicht einmal 
mehr über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen –, das sind 
die großen Linien Ihrer Politik. 

Es gibt in diesem großen Ganzen einige gute Elemente; das 
will ich nicht verleugnen. Das Programm Invest BW, das wir 
in der letzten Woche diskutiert haben, ist dafür ein Beispiel. 
Auch die Soforthilfen sind, wenn man einen Lockdown er-
zwingt, im Prinzip richtig – wenn sie denn auch ausgezahlt 
werden! 

(Beifall – Abg. Carola Wolle AfD: Die Dezemberhil-
fe kommt im Februar!)

Aber ich möchte bei den großen Linien bleiben: Wir können 
aus unserer Sicht, aus der Sicht der Alternative für Deutsch-
land, mit Tatkraft aus der Krise herauskommen. Wir müssen 
anerkennen, dass nicht Corona das Problem ist, sondern die 
gesundheitspolitische und wirtschaftspolitische Reaktion auf 
Corona. 

(Beifall)

Wir müssen die Kultur der Angst und der Vereinsamung hin-
ter uns lassen und stattdessen mit Mut und Zuversicht in die 
Zukunft gehen. Krankheit und Tod gehören zum Leben. Un-
sere Lebenszeit ist beschränkt. Es geht immer nur darum, was 
wir mit dieser Zeit machen. Weil das so ist, ist die ganze Kul-
tur des Lockdowns geradezu ein Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit. Noch nie in der Menschheitsgeschichte wurden ganze 
Völker gesunder Menschen in Zwangshaft geschickt. Sie steh-
len jedem einzelnen Bürger dieses Landes das Wertvollste, 
nämlich die Lebenszeit und die Lebensqualität. 

(Zurufe, u. a. Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktions-
los]: Genau!) 

Kranke kann man in Quarantäne schicken. Besonders gefähr-
dete Menschen soll man auf die Gefahren hinweisen und ih-
nen Schutz anbieten. 
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Noch einmal: Der Zwang, dem die Bürger ausgesetzt sind, 
kommt nicht von einem Virus. Dieser Zwang ist staatliches, 
menschengemachtes, politisches Handeln. Deshalb: Schluss 
mit dem Lockdown! Schluss mit der Kultur des politischen 
Zwangs! 

(Beifall – Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: 
Bravo!)

Zugleich sollen die Bürger über die Fakten aufgeklärt werden, 
und zwar über alle Fakten. Gefährdete Gruppen sollen Schutz 
und Hilfe angeboten bekommen – wohlgemerkt: als Angebot 
und nicht als Zwang. 

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Jawohl! 
Genau!)

Grund- und Freiheitsrechte sind nicht nur eine moralische 
Pflicht; vielmehr sind diese die notwendige Grundlage für ei-
ne dynamische, wachsende Wirtschaft. Wir brauchen mutige, 
selbstständige, selbst denkende Menschen, Menschen, die ih-
re Freiheit haben und die diese Freiheit nutzen, und zwar so, 
wie sie es für richtig halten. 

Tatkraft bedeutet deshalb für uns, für die AfD, vor diesen Frei-
heiten, vor den unveräußerlichen Rechten jedes Menschen un-
bedingten Respekt zu haben. Diesen Respekt haben Sie schon 
lange verloren. 

(Beifall)

Damit ist auch klar, dass wir einen Impfzwang in jeder Form 
ablehnen. Es ist unerträglich, wie respektlos vonseiten dieser 
Altparteien über das Recht auf den eigenen Körper geredet 
wird. 

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Richtig!)

Kein Mensch darf zum reinen Mittel für ein von der Politik 
heute so und morgen anders bestimmtes Gemeinwohl gemacht 
werden. Wenn Impfen sinnvoll ist, dann werden die Menschen 
Einsicht haben. So oder so hat die Politik nicht die Verfü-
gungsgewalt, in das Recht auf den eigenen Körper einzugrei-
fen. 

(Beifall)

Ausgehend von der verheerenden Lage, in die wir durch Grü-
ne, CDU, aber auch durch die SPD in Land und Bund geführt 
wurden, ist eine temporäre Verschuldung unvermeidbar. Al-
lerdings lehnen wir einen Rückgriff auf das „Geld aus dem 
Nichts“ der EZB ab. In Deutschland gibt es genug Kapital. 
Wir brauchen Fantasie und intelligente Modelle, die eine Ver-
zinsung sicherstellen. Da bin ich mir sicher, dass die Bürger 
Investments wollen, die in die Zukunft gerichtet sind und nicht 
konsumptiv verbraucht werden, wenn sie ihr Geld anlegen. 

(Vereinzelt Beifall)

Die Krise hat gezeigt: Bürgernähe ist Trumpf. Das Versagen 
der EU und der Bundesregierung bestätigt uns darin, dass 
mehr Macht nach unten gehört. Das braucht aber auch eine 
Landesregierung, die mutig ist und diese Macht wieder zum 
Bürger zurückbringen will. Das bedeutet Kärrnerarbeit an der 
Basis.

Gesundheitsämter mit zeitgemäßer Technik, Krankenhäuser 
in der Fläche, Daseinsvorsorge als staatliche Pflicht: Mit die-
sem Paket alternativer Maßnahmen würde Baden-Württem-
berg tatsächlich aus der Krise herauskommen, aber nicht mit 
plattem Geschwätz über Vorhaben, die keinen Mehrwert ha-
ben. 

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der Dr. Rülke, Sie sprechen nun als Nächster.

Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Die SPD-Fraktion hat eine 
Aktuelle Debatte beantragt, die den beiden Regierungsfrakti-
onen nicht gefällt. Das war erkennbar. 

(Zuruf: Ja!)

Da war davon die Rede, Herr Kollege Reinhart, Herr Kolle-
ge Schwarz, das Land werde schlechtgeredet. Das zeigt, dass 
Sie nach nicht einmal fünf Jahren schon so viel Realitätsver-
lust erlitten haben, 

(Vereinzelt Heiterkeit)

dass Sie diese Koalition mit dem Land gleichsetzen. 

(Beifall – Zuruf: Sehr gut!)

Niemand hat das Land schlechtgeredet. Vielmehr beschäftigt 
sich diese Debatte mit einer schlechten Regierung, und das zu 
Recht, meine Damen und Herren. 

(Beifall)

Das Zweite sind die Treueschwüre, die wir aus dem Fußball 
kennen, Stichwort: Das Präsidium steht hinter dem Trainer. 

(Vereinzelt Heiterkeit)

Bei Wolfgang Reinhart heißt das – ich zitiere –: „Diese Koa-
litionspartner stehen Schulter an Schulter.“ Schulter an Schul-
ter stehen sie? 

(Zuruf des Abg. Andreas Stoch SPD) 

Na, dann schauen wir uns einmal an, wie es mit „Schulter an 
Schulter“ aussieht. Wir nehmen gern noch den Ministerpräsi-
denten ins Boot, der ja gebetsmühlenartig erklärt: „Wir haben 
uns in die Hand versprochen, keinen Coronawahlkampf zu 
führen.“ 

(Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Kein Blatt geht 
dazwischen!)

– Ja, kein Blatt geht dazwischen, Herr Kollege Reinhart. – Ich 
zitiere mal – nicht eine Zeitung, sondern ein ganzes Zeitungs-
konglomerat, das in der vergangenen Woche, am 29. Januar, 
darüber berichtet hat, dass die Kultusministerin jetzt plötzlich 
für Schnellteststrategien zuständig ist und eine solche entwi-
ckelt habe –: 

Nicht eingebunden war offenbar ihr zuständiger Kabi-
nettskollege, ...
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Da passt kein Blatt dazwischen, Herr Kollege Reinhart, 
stimmt’s?

(Zurufe, u. a. Abg. Andreas Stoch SPD: So steht es 
hier: „Lucha wirft Eisenmann Inkompetenz vor“!)

– Ja, das kommt noch, Herr Kollege Stoch. Er warf ihr man-
gelnde Kooperation und Inkompetenz vor. Das sagt nicht die 
Opposition, sondern der Kollege Lucha über seine Kabinetts-
kollegin Eisenmann. Passt da kein Blatt dazwischen, Herr 
Kollege Reinhart? 

(Vereinzelt Heiterkeit)

Ist das „Schulter an Schulter“? Haben sich da alle in die Hand 
versprochen, keinen Coronawahlkampf zu führen?

Die Kollegin Eisenmann setzt auch wieder einen drauf. Mich 
erinnert das eher an eine Tortenschlacht aus alten „Dick und 
Doof“-Filmen als an die Zusammenarbeit einer Regierungs-
koalition. 

(Zuruf, u. a. Abg. Andreas Stoch SPD: Die Frage ist 
nur, wer Dick ist und wer Doof!)

Kollegin Eisenmann mutmaßt, sie sei über den Tisch gezogen 
worden: Der Corona-Ausbruch in einer Freiburger Kita werfe 
zahlreiche Fragen auf. Das Sozialministerium müsse aufklä-
ren. 

Das ist ja in der Tat, Frau Eisenmann, schon ein bemerkens-
wertes Menetekel, dass die Kita, an der Ihre Politik scheitert, 
ausgerechnet „Immergrün“ heißt. 

(Heiterkeit – Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Da 
hast du echt Glück gehabt mit dem Namen!)

Das ist ein Menetekel, aber es spricht auch nicht für die Zu-
sammenarbeit einer Regierungskoalition. Stattdessen wirft sie 
Lucha vor, die Lebenswirklichkeit der Familien zu verken-
nen. Und Lucha erklärt, er sei überrascht, dass sie die Test-
strategie in Baden-Württemberg, die sie selbst mit beschlos-
sen hat, offenbar nicht kennt.

Herr Kollege Reinhart, „Schulter an Schulter, kein Blatt passt 
dazwischen“ – da scheinen Sie entweder die Augen zu ver-
schließen vor dem, was in dieser Landesregierung, die Sie mit-
tragen, vor sich geht, oder Sie reden hier wider besseres Wis-
sen aus Wahlkampfgründen. Aber nein, das kann nicht sein, 
denn Sie haben sich ja in die Hand versprochen, keinen Co-
ronawahlkampf zu führen.

(Beifall)

Das ist auch nicht neu. Wir haben so etwas auch schon vor 
Weihnachten bei der Diskussion um die Schulschließungen 
erlebt. Da sagte die Kollegin Eisenmann zunächst, das trage 
sie mit. Dann: „Nein, doch nicht“, und schließlich: „Ja, doch, 
die Schulen werden doch geschlossen.“ Dann musste der Mi-
nisterpräsident mal zwischen der Wirtschaftsministerin und 
dem Sozialminister schlichten, als es bei einer Regierungs-
pressekonferenz auf offener Bühne um Click and Collect ge-
gangen ist. 

Oder erinnern wir uns an die Diskussion über die Schulöff-
nung im neuen Jahr. Die Kultusministerin verkündet zunächst: 

„Wir öffnen unabhängig von Inzidenzzahlen“, und anschlie-
ßend wird nicht geöffnet, was der Ministerpräsident dann als 
einvernehmlichen Kabinettsbeschluss verkündet. Daraufhin 
sagt die Kultusministerin in die Fernsehkameras: „Der Minis-
terpräsident hat das entschieden. Ich bin da anderer Meinung.“ 
Herr Kollege Reinhart, was verstehen Sie unter „Schulter an 
Schulter“ und unter „kein Blatt passt dazwischen“?

(Vereinzelt Heiterkeit)

Da scheint in dieser Regierung ein erhebliches Maß an Rea-
litätsverlust stattzufinden.

(Beifall)

Herr Ministerpräsident, Ihre Koalition verfolgt keinen einheit-
lichen Kurs. Es ist klar, dass manche Dinge dann verändert 
werden. 

Der Kollege Schwarz versteht das Handwerk des Schönredens 
fast genauso gut wie der Kollege Reinhart, wenn er die Ver-
änderungen in der Impfstrategie durch den Sozialminister 
auch noch als Erfolg verkauft. Der Sozialminister hat eine 
Impfstrategie entwickelt, die nicht funktioniert. Die alten Leu-
te, die vor vier Wochen die Hotline anrufen wollten, sind noch 
immer in der Warteschleife, und das Buchen funktioniert auch 
nicht.

(Zuruf: So ein Quatsch!)

– Sie sagen: „So ein Quatsch!“ Warum hat denn Herr Lucha 
jetzt verkündet, er ändere das Verfahren? Warum stellt sich 
der Kollege Schwarz hin und sagt: „Hurra, es kommt jetzt Re-
call“?

(Zuruf des Ministers Manfred Lucha)

Das kommt doch daher, dass das Bisherige nicht funktioniert 
hat. – Herr Kollege Lucha, ich verstehe Ihren Zwischenruf 
nicht. 

(Abg. Brigitte Lösch GRÜNE: Es gibt keinen Impf-
stoff!)

Könnten Sie vielleicht kurz den Mundschutz entfernen?

(Vereinzelt Heiterkeit)

Der Grund ist, dass Ihre Strategie nicht funktioniert. Das, was 
Sie anlangen, klappt nicht. Und das andere, was Sie sich zu-
gutehalten, haben Sie auch geändert.

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Sie haben doch immer erzählt: „Wir sind deshalb bundesweit 
Letzter, weil wir die Hälfte des Impfstoffs zurückhalten, da-
mit die zweite Impfung gesichert ist.“ Mittlerweile haben Sie 
diese Rücklage angegriffen. Das stimmt doch. Sie haben alle 
Parameter Ihrer Impfstrategie verändert.

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Ich bin ja froh, dass Sie lernen. Aber Sie können hier doch 
nicht sagen: „Alles super. Wir machen alles gut in diesem 
Land.“ Nein, Sie machen es eben nicht gut. Ich hoffe, dass Sie 
es in Zukunft besser machen.

(Beifall)
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Herr Ministerpräsident, der „Schlaumeier“ wurde vom Kol-
legen Stoch schon angesprochen.

(Zuruf)

Wenn jemand Ihre Regierung kritisiert – Schlaumeier. 

(Abg. Anton Baron AfD: Das ist ein Schlaumeier, ja!)

Wenn Lanz Sie kritisiert – auch Schlaumeier. Das sind ja le-
gendäre Auftritte. Wahrscheinlich können Sie irgendwann mal 
mit dem berühmten Auftritt von Gerhard Schröder am Wahl-
abend 2005 konkurrieren.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Ihre Aussage, durch diese „Schlaumeier-Debatten“ gebe es 
keine Dosis Impfstoff mehr, mag schon stimmen, Herr Minis-
terpräsident. Aber Sie selbst waren in diesem Parlament 30 
Jahre in der Opposition. Wie viele zusätzliche Impfdosen ha-
ben Ihre Reden in diesen 30 Jahren hervorgebracht, Herr Mi-
nisterpräsident? Wahrscheinlich auch keine. Mit dieser Argu-
mentation kann man den demokratischen Diskurs abräumen 
und erklären: „Eine Opposition brauchen wir nicht. Diskussi-
onen im Parlament brauchen wir auch nicht. Es wird das ge-
macht, was die Regierung will, und damit basta.“ 

Das ist im Grunde die Aussage, Herr Ministerpräsident, 

(Zuruf der Abg. Carola Wolle AfD) 

und das kann sich dieses Parlament in dieser Form nicht bie-
ten lassen.

(Beifall – Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Gott sei 
Dank gibt es die Kita „Immergrün“!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Dr. Fiechtner, 
das Redepult wird für Sie abgewischt.

Abg. Dr. Heinrich Fiechtner (fraktionslos): Frau Präsident, 
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Sonstige A bis Z! 
Was wir erleben, ist eines der typischen Scheingefechte unter 
den Blockparteien, initiiert von der SPD, eingeschlossen aber 
auch die FDP/DVP – CDU und Grüne ohnehin. Sie sind sich 
einig im mörderischen Zerstörungswillen gegen die Menschen 
und in der Vernichtung unseres Landes und unseres Volkes. 
Denn „Tatkraft“ zum Nutzen des Volkes sähe anders aus.

(Zuruf)

Kein Wunder: Die Akzeptanz der Maßnahmen wird geringer, 
weil die Menschen merken, was ihnen blüht. Der Lockdown 
wird wieder verlängert. Zur Diskussion steht die Zeit bis zum 
Sommer. Dann wird der Lockdown bis zur Bundestagswahl 
weiter verlängert, um über die Briefwahl und Ähnliches mög-
lichst gut fälschen zu können.

(Zurufe – Unruhe)

Wie uns die Regierung sieht, erkennen wir an den Äußerun-
gen des Ministerpräsidenten bei „Markus Lanz“, der das Volk, 
das von diesen Maßnahmen betroffen ist, mit der Viehwaage 
messen will. Das ist genau die Einstellung: Das Volk ist nur 
dummes Nutzvieh, mit dem man nach Belieben verfahren 
kann. 

Nicht umsonst glaubt man, es sich leisten zu können, so vie-
le Unsinnsmaßnahmen über die Bürger ergehen zu lassen wie 
den Hitlergruß unserer Zeit, nämlich die Maske, wie eine Vic-
tor Frankenstein’sche Monsterimpfung, von der wir nicht wis-
sen, ob damit die Büchse der Pandora geöffnet wird. 

(Zurufe – Große Unruhe)

Wie viele Tote gibt es bereits? Wie viele Schwerstkranke gibt 
es bei dieser Mörderimpfung? Hier wird eine Impfung emp-
fohlen, von der wir überhaupt keine langfristigen Beobach-
tungen, keine toxikologischen Beobachtungen haben. Und Sie 
empfehlen diese. Das ist ein grobes Vergehen an den Bürgern 
dieses Landes. Aber es wird durchgesetzt. Es wird durchge-
setzt mit massiver Polizeigewalt, mit Propaganda und am En-
de auch mit den Gewehrläufen der Polizei. 

Wir brauchen Tatkraft im Volk. Wir brauchen ein Volk, das 
nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes aufsteht. Aber da 
ist ja die „Gestasi“ von Herrn Strobl schon dazwischen. 

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Dr. Fiechtner, 
„si tacuisses“. – Jetzt ist aber gut. 

Abg. Dr. Heinrich Fiechtner (fraktionslos): Das Volk muss 
aufstehen und nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes 
diese Regierung von ihrem Posten vertreiben ...

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Würden Sie bitte zum En-
de kommen. Es wird nur schlimmer. 

Abg. Dr. Heinrich Fiechtner (fraktionslos): ... – und eine 
feindselige, verfassungswidrig handelnde Präsidentin gleich 
mit.

(Abg. Andreas Stoch SPD: Jetzt gehen wir schön zum 
Arzt! – Abg. Karl Zimmermann CDU: Es gibt viele 

Formen der Selbstzerstörung! – Weitere Zurufe)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Ja, gut. – Herr Minister-
präsident, ich darf Ihnen das Wort geben.

(Abg. Dr. Heinrich Fiechtner [fraktionslos]: Grüß 
Gott, Pol Pot! – Gegenrufe)

Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Sehr geehrte 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber 
Kollege Stoch, beim Titel der Aktuellen Debatte – „Mehr Tat-
kraft statt Wahlkampfgezänk in der Krise“ – dachte ich zuerst, 
dies sei ein Appell an Ihre Parteifreunde in Berlin.

(Vereinzelt Heiterkeit – Zuruf: Was war da?)

Das wäre auch naheliegend. Heute gab es dazu einen erhel-
lenden Artikel in der FAZ.

(Abg. Andreas Stoch SPD: Die lese ich nicht! – Zu-
ruf des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP) 

Es ist mir übrigens selbst aufgefallen bei den Auftritten sonst 
geschätzter SPD-Kollegen in verschiedenen Runden, dass da 
doch ziemlich Wahlkampf im Schwange war. Das zeigt sich 
auch, wenn der Vizekanzler der Kanzlerin offiziell 24 Fragen 
überreicht und das sozusagen öffentlich zelebriert.

(Abg. Reinhold Gall SPD: Ihre Regierungsmitglie-
der schreiben sich doch auch Briefe! – Zuruf des Abg. 

Andreas Stoch SPD) 
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Das kann man ja nüchtern etwas anders machen. 

(Vereinzelt Heiterkeit)

Aber Sie meinen ja offensichtlich die Landesregierung. 

(Zurufe: Genau! – Abg. Andreas Stoch SPD: Deswe-
gen sind wir ja hier im Landtag!)

– Gut. Sei’s drum. 

Ich habe zu der Frage, ob wir in dieser Krise einen Corona-
wahlkampf machen, schon öfter etwas gesagt. Das kann ich 
gern noch mal wiederholen. Wir machen keinen Coronawahl-
kampf. Was soll das eigentlich heißen? Das soll heißen, dass 
wir unsere Entscheidungen nicht nach Wahlkampfgesichts-
punkten treffen, sondern aus der Sache heraus. Ich habe es 
schon mal gesagt und sage es noch mal mit allem Ernst: Da-
rauf muss sich die Bevölkerung verlassen können, 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Das würde sie gern! – Zu-
ruf des Abg. Peter Hofelich SPD) 

dass wir aus Sachgründen entscheiden und nicht, indem wir 
den Finger in die Luft halten und denken: „Diese oder jene 
Maßnahme schadet mir vielleicht in wenigen Wochen bei der 
Wahl.“ Ich habe es schon mal gesagt und wiederhole es noch 
mal: Wenn wir so handeln würden, wäre dies verantwortungs-
los, und wir müssten damit rechnen, dass uns die Leute bei 
den Maßnahmen von der Fahne gehen, wenn sie den Eindruck 
haben, wir würden Wahlkampf auf ihrem Rücken machen. 

Darüber hinaus dürfte dies auch ein einigermaßen schwieri-
ges Unterfangen sein. Den einen sind die Maßnahmen immer 
zu wenig und den anderen zu viel. Wie soll man das überhaupt 
unter Wahlkampfgesichtspunkten machen? Das dürfte schon 
an sich ziemlich schwierig sein. Man lässt es also auch aus 
wahlkampftaktischen Gründen besser bleiben und macht das, 
wovon man überzeugt ist, dass man es in einer solchen Krise 
machen muss – nach der Beratung mit vielen Experten, auch 
mit Kollegen aus den Fraktionen und der Regierung und der 
Kenntnisnahme der vielen Briefe, die man aus der Bevölke-
rung bekommt, und vielem anderen mehr. 

(Beifall – Zuruf)

Werte Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition, Baden-
Württemberg liegt jetzt bei den Infektionszahlen am Ende al-
ler Bundesländer. Das sagt doch wohl aus, dass wir offensicht-
lich nicht alles falsch machen; sonst könnte das doch gar nicht 
sein. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Das sagt ja niemand!)

Die Infektionszahlen sinken doch nicht durch Wahlkampfge-
zänk, sondern durch Tatkraft. Dadurch sinken sie.

(Beifall – Zurufe)

Jetzt bin ich nicht so vermessen, zu glauben, dass das alles nur 
an den Taten der Regierung hinge. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Da fängt es schon mal 
an!)

Aber es hängt auch an ihren Taten. 

(Zuruf des Abg. Andreas Stoch SPD) 

Wenn wir nur Wahlkampf machen würden oder nur hinterm 
Ofen schlafen würden, wäre das sicher nicht so. 

(Beifall)

Ein Beispiel: die nächtliche Ausgangssperre. Die Entschei-
dung hierfür ist sehr tatkräftig gewesen; die habe ich schon 
sehr früh getroffen. Da habe ich zum ersten Mal vor der MPK 
gehandelt, weil ich bei der damaligen Inzidenzlage der Mei-
nung war, dass ich nicht noch vier Tage verlieren darf. Das 
war sehr tatkräftig. Nur: Die Tat hat Ihnen nicht gefallen; das 
muss sie auch nicht. Aber eine Tat war es in jedem Fall. Sie 
ist vielleicht kritikwürdig, aber es war eine Tat und kein Wahl-
kampfgezänk. 

(Beifall – Zuruf)

Jetzt kann man die Maßnahmen durchgehen. Wir haben eine 
landesweit sehr gut ausgebaute Testinfrastruktur, 1 438 An-
laufstellen in Coronaschwerpunktpraxen, Fieberambulanzen, 
Test- und Abstrichzentren. Schnelltests sind inzwischen gut 
verfügbar, auch über die Testung in Apotheken – was viele 
noch nicht wissen. Wir haben eine Notreserve von fünf Mil-
lionen Antigenschnelltests angelegt; die sind jederzeit mobi-
lisierbar. Der Innenminister macht Schwerpunktkontrollen zur 
Einhaltung der Quarantänepflicht – auch erfolgreich.

Notorische Quarantäneverweigerer können zukünftig zwangs-
weise untergebracht werden.

(Zuruf)

In Windeseile haben wir zentrale Impfzentren und Kreisimpf-
zentren aufgebaut, und sie funktionieren gut.

(Beifall – Zuruf)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Ministerpräsident, 
Herr Abg. Dr. Schweickert würde gern eine Zwischenfrage 
stellen. Lassen Sie sie zu?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Wer will eine 
Zwischenfrage stellen?

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Dr. Schweickert 
von der FDP/DVP.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Bitte schön.

Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP: Herr Ministerpräsi-
dent, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. – Sie 
haben sich mit Ihrem Koalitionspartner geeinigt, bei der Wahl 
nicht gleich die Wahlunterlagen mit zu verschicken. Das heißt, 
am Ende dieses Wahlkampfgezänks werden wir eine Wahl ha-
ben, in der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer relativ viel zu tun 
haben.

Sie haben gerade die Reserve der Coronatests angesprochen. 
Frage: Wird die Landesregierung die Kommunen bei dieser 
Wahl dabei unterstützen, die Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer vorher zu testen, und zwar nicht nur logistisch unterstüt-
zen, sondern auch dadurch, dass dafür gesorgt wird, dass die-
se Kosten übernommen werden?
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Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Danke für die 
Frage. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, aber ich 
nehme jetzt Ihre Anregung mal mit.

Wo liegt das Problem beim Impfen? Wir haben im ersten 
Quartal zu wenig Impfstoff. Das ist das Hauptproblem, das 
wir beim Impfen haben. Alle anderen Probleme sind davon 
abgeleitet. Der Impfgipfel, den die Kanzlerin zutreffend als 
Impfgespräch charakterisiert hat, hat keine wesentlich neuen 
Erkenntnisse gebracht. Aber er hat welche bestätigt. Er hat be-
stätigt.

Der Impfstoffmangel ist im ersten Quartal nicht behebbar. Das 
ist leider eine schlechte Botschaft, und diese schlechte Bot-
schaft können wir nicht ändern. Das heißt, es gibt keinerlei 
Maßnahmen – es sind keine vorgetragen worden, von nieman-
dem –, die ermöglichen würden, dass dieser Mangel im ers-
ten Quartal behebbar wäre. Das ist leider eine schlechte Nach-
richt, aber sie ist so.

Die gute Nachricht fängt im zweiten Quartal an. Im zweiten 
Quartal wird der Hochlauf kommen.

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Und für das dritte Quartal hat man eine sehr gute Nachricht. 
Diese lautet, dass wir dann allen, die geimpft werden wollen, 
ein Impfangebot machen können. Wenn die Zusagen einge-
löst werden, können wir seitens Deutschlands auch Impfstof-
fe an andere abgeben – das hat die Kanzlerin noch mal so ge-
sagt –,

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

es sei denn – diesen Vorbehalt muss man allerdings machen 
–, es treten Mutanten auf, die gegen die Impfung resistent 
sind. Wenn das auftritt, haben wir natürlich ganz neue Prob-
leme.

Wir haben das bei der geplanten Öffnung der Kindertagesstät-
ten und Schulen gesehen: Wir saßen in der Vorbereitung, die 
Kollegin Eisenmann war schon auf der Fahrt zum Staatsmi-
nisterium, wo wir das verkünden wollten. Und da kam diese 
Meldung aus der Kindertagesstätte in Freiburg herein. In die-
sem Moment konnten wir das geplante Vorhaben natürlich 
nicht umsetzen, sondern mussten es nochmals aussetzen, bis 
wir genauer wissen, wie die Situation mit diesem Mutanten 
in Deutschland ist.

Deswegen finden jetzt die Sequenzierungen statt; die sind an-
gelaufen. Baden-Württemberg wird – das Land geht damit 
über das hinaus, was andere Länder machen – jeden positiv 
Getesteten sequenzieren. Das ist Tatkraft, was wir hier ma-
chen, und nicht Wahlkampfgezänk.

(Beifall)

Die Zahl der Infektionen in Pflegeheimen geht erfreulicher-
weise stark zurück. Das heißt, das Konzept mit Masken, Tes-
ten und Impfen scheint zu greifen. Die großartige Zusammen-
arbeit mit den Hilfsorganisationen ist eine Stärke dieses Lan-
des und funktioniert auch.

Ich finde, die Einschränkungen, die in der Tat drastisch sind, 
haben sich ausgezahlt. Das zeigt etwa ein Blick nach Portu-

gal, wo es nun wirklich dramatische Entwicklungen gibt. Gott 
bewahre uns davor, dass uns so etwas trifft.

Das Personal für die Kontaktverfolgung wurde massiv ausge-
baut. Wir sind mittlerweile deutlich besser als die Mindest-
vorgabe des Bundes von einem Team aus fünf Personen pro 
20 000 Einwohner. So können wir Werte unter 20 Kontakten 
nachverfolgen und, wenn wir so weit sind, auch wieder mehr 
Freiheiten ermöglichen. 

Wir treiben auch die Digitalisierung der Gesundheitsämter vo-
ran. So soll z. B. bis Ende Februar in allen Gesundheitsäm-
tern das Digitaltool SORMAS installiert sein. Der neue Lei-
ter des Landesgesundheitsamts hat im Gesundheitsamt Reut-
lingen vorgemacht, wie Digitalisierung geht. Jetzt ist er für 
das ganze Land zuständig. Sie sehen auch da: Tatkraft.

In der nächsten Woche tagt die Ministerpräsidentenkonferenz 
mit der Kanzlerin. Dabei werden wir über Öffnungsstrategi-
en diskutieren, die allerdings – das muss man klar sagen – 
auch an eine Inzidenz von 50 gebunden sind.

Das Ganze müssen wir natürlich mit einer Teststrategie ver-
binden. Da gab es in der Tat Differenzen in der Landesregie-
rung; das kann man nicht bestreiten. Aber das sind Differen-
zen in der Sache. Zunächst einmal werden wir bestimmte 
Sachklärungen herbeiführen. Das wird in dieser Woche ge-
schehen. Dabei müssen wir eine Differenz klären, die sich auf 
die Frage bezieht, ob man anlassbezogen oder – auch für be-
stimmte Berufsgruppen – nicht anlassbezogen testet und, 
wenn ja, in welchem Umfang, mit welchen Ressourcen, mit 
welchem Personal und in welcher Breite man das machen 
kann. Dazu werden wir Ihnen in der nächsten Woche einen 
Vorschlag machen.

Solche Differenzen sind ganz normal; die tauchen überall auf. 
Es kommt immer wieder vor, dass man unterschiedliche Ein-
schätzungen hat. Die muss eine Regierung austragen, und sie 
muss zu Ergebnissen kommen. Und diese Regierung wird da-
zu zu Ergebnissen kommen. 

Wenn ein solcher Konflikt nun mit etwas öffentlicher Begleit-
musik erfolgt, finde ich das auch nicht gut. Aber das ist auch 
nicht so tragisch, wie Sie tun. Sie erwecken den Eindruck, der 
Konflikt würde die Tatkraft ersetzen und wir würden uns nur 
streiten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Andernfalls könnten 
wir nicht die Ergebnisse haben, die wir erzielt haben. Das wä-
re ein Ding der Unmöglichkeit.

(Beifall)

Ich habe nie behauptet, Herr Kollege Rülke, dass wir die Op-
position oder gar das Parlament nicht brauchten. 

(Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: Sie haben 
gesagt: „Schlaumeier-Debatten“!) 

– Aber mit „Schlaumeier“ habe ich nicht Sie persönlich ange-
sprochen, 

(Heiterkeit – Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: 
Ach so! – Weitere Zurufe, u. a. Abg. Dr. Wolfgang 
Reinhart CDU: Das muss man sich erarbeiten! – Un-

ruhe)

auch nicht – – Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen – –
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(Zurufe, u. a. Abg. Anton Baron AfD: Also, den Herrn 
Balzer haben Sie schon „Schlaumeier“ genannt!)

– Aber das ist nicht meine Schuld. Wenn Sie sich selbst ver-
dächtigen, ein „Schlaumeier“ zu sein, kann ich auch nichts 
dafür.

(Heiterkeit – Beifall – Zuruf des Abg. Dr. Hans-Ul-
rich Rülke FDP/DVP) 

Nein, ich wollte etwas ganz anderes sagen. Es ging um die 
Verhandlungen der EU und vieles andere mehr. Ich war bei 
den Verhandlungen nicht dabei. Ich kann es im Einzelnen 
nicht beurteilen. 

(Abg. Anton Baron AfD: Wer ist der Schuldige?)

Aber in dem Moment, in dem man eine Entscheidung treffen 
muss, tut man das anhand der Erkenntnisse, die man zu dem 
betreffenden Zeitpunkt hat – unter diesen Bedingungen. Und 
die waren wohl etwas anders, als sie im Nachhinein beurteilt 
werden. Das meinte ich damit – nicht mehr und nicht weni-
ger.

(Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: Aber wer 
sind denn diese „Schlaumeier“?)

Vor allem aber nützt das nichts mehr. Man kann an Fehlern, 
selbst wenn es welche waren, jetzt nichts mehr ändern. 

(Abg. Anton Baron AfD: Es geht um Milliarden!)

Und das schafft keine einzige Impfdosis mehr. Nur das war 
meine Botschaft. 

In einer Krise muss man zusammenhalten 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

und darf sich nicht zerstreiten. Allerdings muss man nach der 
Krise Konsequenzen daraus ziehen und überlegen, was man 
in der Zukunft besser macht. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Das sollten wir dann alle gemeinsam tun. Da bin ich gern mit 
dabei.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, jetzt wird es länger. Jetzt komme 
ich nämlich zur Tatkraft dieser Regierung,

(Vereinzelt Heiterkeit)

zum zweiten Teil Ihrer Ansage. Ich habe irgendwie den Ein-
druck, Sie waren in den letzten Monaten nicht so richtig da-
bei. 

(Zuruf: Das kann schon sein!)

Jetzt will ich Ihnen mal einiges von der Tatkraft dieser Regie-
rung deutlich machen.

Erstes Beispiel: die Wasserstoff-Roadmap, die wir vor weni-
gen Wochen verabschiedet haben. Das ist ein klarer Fahrplan, 
der aufzeigt, wie Baden-Württemberg zum weltweiten Aus-

rüster für die Wasserstofftechnologie werden kann. In dieser 
Technologie steckt enormes Potenzial, etwa bei der Herstel-
lung von Stahl oder chemischen Produkten oder auch für den 
Flug- und Schwerlastverkehr. Hier geht es um ein Paradebei-
spiel der Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Das ist 
seit jeher ein Markenzeichen dieser Regierung, und dafür ist 
das ein hervorragendes Beispiel, dass Baden-Württemberg als 
erstes Bundesland eine solche Roadmap auf den Weg gebracht 
hat. 

(Beifall)

Zweites Beispiel: der Innovationspark Künstliche Intelligenz, 
den wir mit 50 Millionen € fördern. Dieser wird neben dem 
Cyber Valley ein weiterer Leuchtturm für Forschung zur 
künstlichen Intelligenz in Baden-Württemberg sein. 

Schon heute haben wir in diesem Bereich einen Spitzenplatz 
in Europa erkämpft. Den geben wir jetzt nicht mehr auf. Ganz 
im Gegenteil, wir legen nach, wir bauen aus und setzen alles 
daran, diese Technologie nun vor allem auch dem Mittelstand 
zugänglich zu machen. Denn eines wollen ich und diese Lan-
desregierung eben nicht: dass wir zukünftig auf Technologi-
en aus China angewiesen sind, die dem autoritären Denken 
dieser Regierung verpflichtet sind. 

(Abg. Anton Baron AfD: Ja, ja, die Batterien kom-
men nicht aus China! Mann, Mann, Mann!)

Ebenso wichtig ist der Gedanke, dass wir auch nicht vom Si-
licon Valley abhängen. Deswegen setzen wir auf baden-würt-
tembergische Exzellenz und auf europäische Souveränität. 

(Abg. Anton Baron AfD: Oh Gott!)

In der gestrigen Kabinettssitzung haben wir dafür wieder weg-
weisende Beschlüsse gefasst, zusammen mit dem Max-
Planck-Institut eine GmbH im Cyber Valley zu gründen – 

(Abg. Anton Baron AfD: Oje!)

das Land wird die Mehrheit haben –, um dort Bedingungen 
zu schaffen, die wir ansonsten hervorragenden Wissenschaft-
lern unter den Bedingungen des öffentlichen Dienstes nicht 
einfach schaffen können. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Zum Zweiten haben wir ein großes Programm aufgelegt. Dan-
kenswerterweise hat die Hector Stiftung 100 Millionen € zur 
Verfügung gestellt, um beste Leute aus der ganzen Welt zu ak-
quirieren. Auch das ist also ein ganz wichtiger Meilenstein, 
die Zukunft dieses Landes zu sichern und auch in der Krise 
daran zu denken. 

(Beifall)

Drittes Beispiel: Wir stellen 100 Millionen € bereit für den 
strategischen Kooperationsverbund Hochschulmedizin und 
den Innovationscampus Lebenswissenschaften in der Rhein-
Neckar-Region. Der strategische Kooperationsverbund Hoch-
schulmedizin wird die Standorte der medizinischen Forschung 
weiter voranbringen. Sie sind schon heute stark, werden da-
durch aber noch stärker. Denn mit dem Innovationscampus 
spielen wir in der Gesundheitsforschung in einer neuen Liga. 
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Es geht hier um eine Kombination aus exzellenter Wissen-
schaft und Nachwuchsförderung, aus Grundlagenforschung 
und Anwendung in neuen Unternehmen, die sich rund um den 
Campus gründen werden. Das hilft uns in der Pandemie und 
darüber hinaus. 

Man sieht das auch daran – das ist genau das Beispiel, das 
hierher passt –, dass wir in der Lage sind, mit unseren Uni-
versitätskliniken tatsächlich auch die Sequenzierung für jeden 
positiv Getesteten hinzubekommen. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Das zeigt, dass wir da auf der Höhe der Zeit und handlungs-
fähig in solch einer Krise sind. Jeder positive Test wird also 
in Zukunft daraufhin untersucht, ob eine Mutante vorliegt. 

(Zurufe, u. a. Abg. Anton Baron AfD: Super!)

Meine Damen und Herren, ich kann weitermachen. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Ich kann Ihnen die ganzen Kabinettsbeschlüsse bis zum Som-
mer abarbeiten. 

(Abg. Anton Baron AfD: Das ist Wahlkampf!)

Dann werden Sie sehen, dass von dem, was Sie behaupten, 
überhaupt keine Rede sein kann. 

(Beifall)

Ein paar Beispiele will ich schon noch nennen. Der Kollege 
Untersteller hat heute den Klimawandel angesprochen. Die-
ser ist bei uns angekommen. 

(Abg. Anton Baron AfD: Das ist Angstmache! Panik-
mache!)

Wir sehen, was durch die heißen Sommer, die wir hatten, mit 
unseren Wäldern passiert. Das Land muss sich darauf vorbe-
reiten, sich auch dem schon eingetretenen Klimawandel an-
zupassen. Deshalb haben wir die Waldstrategie 2050 vorge-
legt, die wir zusammen mit allen relevanten Akteuren erarbei-
tet haben. Damit verfolgen wir das Ziel, unseren Wald kli-
mastabil und zukunftsfähig zu machen.

(Abg. Anton Baron AfD: Mit Angst regiert man gut! 
Ängste schüren!)

Nächstes Beispiel, auch ganz frisch: In den letzten Jahren ha-
ben sich Anschläge und Angriffe auf jüdische Einrichtungen 
sowie auf Jüdinnen und Juden leider gehäuft. Wir hatten da-
zu sehr viele Gespräche. Wir können und wollen das niemals 
hinnehmen. Der Antisemitismus bedroht genau die Grundwer-
te, auf denen unser friedliches Zusammenleben beruht: Men-
schenwürde, Freiheit und Toleranz.

Deshalb haben wir mit der Israelitischen Religionsgemein-
schaft Baden und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 
Württembergs einen Vertrag zum Schutz jüdischer Einrich-
tungen zur gemeinsamen Abwehr von Antisemitismus unter-
zeichnet. Ich denke, es ist auch ein ganz wichtiges Signal – 
nicht nur an die Juden, sondern an die ganze Gesellschaft –, 
dass wir dafür sorgen, dass so viel Sicherheit gewährleistet 

ist, wie wir nur gewährleisten können. Ich möchte auch mei-
nem Stellvertreter, Minister Strobl, sehr herzlich für sein En-
gagement in dieser Sache danken. 

(Beifall – Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Machen wir mal weiter. Denken wir mal an die Forschungs-
projekte zum Quantencomputing, die wir vor Kurzem be-
schlossen haben und mit 19 Millionen € fördern. Quanten-
technologie, das ist eine Technologie nicht für morgen, son-
dern für übermorgen. Auch um die kümmern wir uns und sind 
sehr froh, dass wir das in das Land Baden-Württemberg zie-
hen konnten.

Genauso wichtig im Zusammenhang mit der ganzen Digita-
lisierung ist die Cybersicherheit. Wir haben eine Cybersicher-
heitsagentur auf den Weg gebracht. Als eines der ersten Län-
der wird Baden-Württemberg damit den gesamten Komplex 
Cybersicherheit bündeln und eine eigene Landesbehörde für 
die Sicherheit im digitalen Raum schaffen. Das klingt doch 
alles nach Tatkraft, Herr Kollege Stoch. 

(Beifall – Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Über das Innovations- und Investitionsförderprogramm ist in 
der letzten Sitzung ausführlich geredet worden. Auch da sieht 
man Tatkraft und Wille, dieses Land voranzubringen. Vorges-
tern haben wir das neue „Tourismusfinanzierungsprogramm 
plus“ an den Start gebracht, weil Baden-Württemberg auch 
ein wichtiger Tourismusstandort ist. 

So kann ich weitermachen. Ich habe noch viele Seiten, die ich 
Ihnen alle gern darlegen kann. 

(Abg. Anton Baron AfD: Sie wissen, dass unsere Gas-
tronomie und Hotellerie vor dem Ende stehen?)

Sie müssen sich nur mal die Kabinettssitzungen bis zum Som-
mer anschauen. Was muss man da sagen? Diese Landesregie-
rung kümmert sich darum, in dieser schweren Krise über die 
Krise hinaus zu denken mit dem Programm „Zukunftsland 
BW – Stärker aus der Krise“, damit wir die Delle, die jetzt 
durch die Pandemie entsteht, durch Innovationen in wichti-
gen Bereichen ausbügeln können, sobald sie überwunden ist, 
und es wieder ausläuft und wir sozusagen nicht in der Wett-
bewerbsfähigkeit zurückfallen. Das ist der Kern dieser gan-
zen Beschlüsse, die wir gemeinsam gefasst haben. 

Was sagt uns das? Das klingt doch nicht nach Kesselflicker-
streit, das klingt doch eher nach Goldschmiede, Herr Kollege 
Stoch.

(Beifall – Zuruf: Weihrauch!)

Da werden wirkliche Schmuckstücke geschmiedet, die wir 
brauchen, damit dieses Land nach der Krise aufholen kann, 
es fit gemacht und auf den richtigen Weg gebracht wird. Das 
zeigt, dass diese Regierung in der Krise täglich engagiert ist, 
aber auch darüber hinaus schaut, dass wir das andere nicht 
vergessen. Wir wissen, was das für Wirtschaft und Gesell-
schaft bedeutet. Deswegen legen wir schon jetzt die ganzen 
Spuren dafür, dass wir nach der Krise schwungvoll weiterma-
chen können. 

Ich glaube, das ist die Botschaft, die wir haben. Das zeigt: Die 
Koalition arbeitet engagiert und erfolgreich für dieses Land. 
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Mit großer Tatkraft geht sie die Probleme an. Und sie redet 
nicht nur über sie, sondern sie macht Vorschläge, sie nimmt 
dafür viel Geld in die Hand, das uns der Landtag für diese Pro-
jekte dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, um die-
ses Land in eine gute Zukunft zu führen.

Vielen Dank.

(Anhaltender lebhafter Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der Stoch, Sie haben jetzt das Wort.

Abg. Andreas Stoch SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, lie-
be Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich möchte in dieser zweiten 
Runde zunächst auf die Kollegen Reinhart und Schwarz ein-
gehen. Herr Kollege Reinhart, der Vorsitzende der FDP/DVP-
Fraktion, Uli Rülke, hat ja bereits das „Schlechtreden“ thema-
tisiert. Sie können, wenn ich hier am Pult stehe, davon ausge-
hen, dass ich sehr wohl differenzieren kann. Ich bitte auch da-
rum, die Differenzierung zur Kenntnis zu nehmen. Ansonsten 
muss ich Ihnen unterstellen, dass Sie mich falsch verstehen 
wollen. Wenn ich hier über Fehler im Management der Krise, 
über Fehler dieser Regierung rede, dann hat das nichts damit 
zu tun, dieses Land schlechtzureden.

(Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Sehr gut, Herr 
Kollege!)

Ich sage Ihnen noch eines: In meiner Rede hatte ich deutlich 
ausgeführt, dass wir nicht nur wegen der Coronapandemie in 
einer komplizierten Zeit leben. Die anstehende Wahl macht 
es noch schwieriger, die Debatten so zu führen, dass sie auch 
in der Öffentlichkeit auf die Akzeptanz stoßen, die dringend 
notwendig ist. Hier ist der Ort der Debatte: im Landtag von 
Baden-Württemberg. 

(Zuruf)

Wir haben das in den vergangenen zehn Monaten auch beher-
zigt. Deswegen bitte ich auch, nicht Worte in einen Topf zu 
werfen, die eben doch unterschiedlich sind. Debatte ja, gern 
auch Debatten zwischen Opposition und Regierung, gern auch 
Debatten zwischen den Regierungsfraktionen, aber Gezänk 
nenne ich das, was kleingeistiger Streit ist, der den anderen 
schlecht aussehen lassen will.

(Zuruf)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Gezänk ist das, was in den 
letzten Wochen und Monaten von Ihnen in allzu vielen Fällen 
leider aufgeführt wurde.

(Beifall)

Jetzt gehen wir einmal ein bisschen raus in unser schönes Ba-
den-Württemberg. Da wurde u. a. von der Impfinfrastruktur 
gesprochen, z. B. den zentralen Impfzentren und den Kreis-
impfzentren. Ich habe mir das vor Ort angeschaut. Ich kann 
Ihnen sagen: Es ist eine außerordentlich gute Leistung. Wir 
haben eine hochleistungsfähige Infrastruktur. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass wir dann, wenn wir genügend Impfstoff ha-
ben, auch in großer Zahl und in hoher Qualität die Impfungen 
verabreichen können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren – jetzt sind wir wie-
der an dem Punkt –, wenn wir Teile des Impfkonzepts kriti-

sieren, das die Landesregierung und in diesem Fall insbeson-
dere das Sozialministerium ausgearbeitet hat, dann sollten Sie 
sich diese Kritik gut anhören. Denn diese Kritik setzt nicht an 
dem Satz an: „Sie haben alles falsch gemacht, Herr Minister-
präsident.“ So dämlich sind wir nicht. Vielmehr wollen wir 
Ihnen sagen, an welchen Stellen es besser werden muss. 

Wenn Sie mit den Menschen in diesem Land reden würden, 
dann würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten 
vier Wochen ganz viele Menschen, die alle wussten, dass der 
Impfstoff noch in zu geringer Menge vorhanden ist, durch die 
Terminvergabesystematik ein Stück weit frustriert sind. Da-
durch droht ein Verlust der Akzeptanz für das Impfen. Ich hö-
re das, wenn mir Leute sagen: „Ich habe jetzt die Schnauze 
voll.“ Auch Angehörige sagen das. Wir könnten uns das er-
sparen. 

Ich weise da auf Äußerungen der Regierungsfraktionen, in 
diesem Fall der CDU, hin – ich habe es letztens ausgeführt –, 
die im südwürttembergischen Raum, in Oberschwaben, den 
eigenen Mitgliedern und über 80-Jährigen sogar anbietet, zur 
Vermittlung von Impfterminen zur Verfügung zu stehen. In 
dem Zeitungsartikel steht: 

... weil der Sozialminister offensichtlich nicht in der La-
ge ist, ein vernünftiges Verfahren auf die Beine zu stellen.

(Zuruf)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer so spielt, der 
spielt bewusst falsch. Erzählen Sie mir doch nicht, dass das 
nichts mit der Landtagswahl am 14. März zu tun habe.

(Beifall)

Wenn Sie ein solches Impfzentrum besuchen, dann sprechen 
Sie doch einmal mit den verantwortlichen Bürgermeistern 
oder Landräten. Dann hören Sie ziemlich schnell, dass die 
gern mit dem Land zusammenarbeiten, dass aber das, was im 
Vorfeld der eigentlichen Impfung geschieht, als ganz proble-
matisch angesehen wird. Die sagen Ihnen dann, sie hätten 
Angst davor, den Menschen nicht erklären zu können, woran 
es liegt, dass das Verfahren so schlecht funktioniert. Dann 
müssen Sie sich einfach auch einmal hier im Landtag der Kri-
tik stellen. 

Wir üben nicht nur Kritik. Wir haben auf unserer Fraktions-
klausur im Januar – das war der Zeitpunkt, als die Impfungen 
gerade angelaufen sind – deutlich gemacht, was wir für sinn-
voll halten würden. Wir halten es z. B. für sinnvoll, sich ge-
meinsam mit den Kommunen zu überlegen, ob man nicht zu 
einem Einladungssystem kommen könnte – das hat sogar die 
CDU-Fraktion hier im Landtag schon thematisiert –, bei dem 
man sagen kann: „Wir haben eine begrenzte Menge an Impf-
stoff – das wird womöglich noch im zweiten Quartal besser, 
wird aber noch immer zu wenig sein –, und deshalb werden 
nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Impf-
gruppen gebildet. Wenn alle aus der ersten Gruppe geimpft 
sind, folgt die zweite Gruppe.“

Wenn die Gruppen zu groß sind, werden alle versuchen, mög-
lichst schnell einen Termin zu bekommen. Wollen wir das? 
Wollen wir wieder Frust erzeugen? Oder sagen wir nicht, wir 
brauchen dann innerhalb der Stufen, die die Ständige Impf-
kommission empfiehlt, weitere Priorisierungen und nach die-
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ser Idee dann auch ein Einladungssystem, bei dem den Leu-
ten klar gesagt wird, wann und wo sie ihre Impfung verab-
reicht bekommen? Das würde für eine viel höhere Akzeptanz 
im Impfprozess sorgen. Dann könnten wir den Leuten sagen: 
„Soundso viel Impfstoff haben wir, so wird geimpft.“ Dann 
werden die Menschen auch sagen: „Das ist eine Politik, das 
ist das, was ich mir wünsche, nämlich ein Staat, der sich um 
mein körperliches Wohl kümmert.“

(Beifall)

Herr Ministerpräsident, Sie haben das Thema „Verantwor-
tungslos“ in den Mund genommen. Ich habe Ihnen nicht Ver-
antwortungslosigkeit vorgeworfen. Auch hier werfen Sie wie-
der etwas in die Debatte ein, was überhaupt nicht Thema war. 
Aber wenn die Öffentlichkeit – das sind bei Weitem nicht nur 
die SPD-Fraktion und die FDP/DVP-Fraktion hier im Land-
tag – das Gefühl hat, dass es eben nicht mehr um die Sache 
geht, sondern um den politischen Positionsvorteil im Kampf 
um Wählerstimmen, dann erzählen Sie mir nicht – das hatten 
wir vor gut zwei Wochen an dieser Stelle schon einmal –, dass 
die Reaktion der Kultusministerin auf Ihre Haltung in einer 
gemeinsamen Pressekonferenz nicht dem Wunsch geschuldet 
war, sich von Ihrer Positionierung abzusetzen und sich damit 
gegenüber Ihrer Position, die Sie als gemeinsame Entschei-
dung verkündet haben, zu profilieren. Herr Ministerpräsident, 
das funktioniert nicht, Sie können den Leuten kein X für ein 
U vormachen.

(Beifall)

Wenn es um die Frage der Infektionszahlen geht, kommt von 
Ihnen der Satz: „Wir können ja nicht alles falsch gemacht ha-
ben.“ Dazu muss ich sagen: Ich habe hier niemanden gehört 
– bis auf Sonderpositionen –, der behauptet hätte, die Regie-
rung würde hier alles falsch machen. Wir haben an diesem 
Pult in den letzten Monaten Diskussionen geführt. Ich habe 
es vorhin in meiner Rede schon gesagt: An ganz vielen Punk-
ten stimmen wir, was die Strategie zur Coronabekämpfung 
angeht, mit der Linie der Landesregierung und auch mit der 
der Bundesregierung überein. 

Aber wir haben im Detail auch Verbesserungsvorschläge. Wir 
haben an manchen Stellen schon im Herbst gesagt: Wir kön-
nen nicht so tun, als wäre Corona in manchen Bereichen nicht 
relevant, und in anderen Bereichen, die uns vielleicht weni-
ger wichtig erscheinen, machen wir den Laden dicht. Das ist 
dann eine Unterscheidung, die das Gerechtigkeitsgefühl der 
Menschen berührt. Dann sind wir ganz schnell wieder bei der 
Akzeptanz von Maßnahmen. Wir haben schon damals gesagt: 
Themen wie der Schutz am Arbeitsplatz, wie der Schutz in-
nerhalb der Bildungseinrichtungen sind wichtig, differenzier-
te Systeme, die auch die Risiken in den Blick nehmen, sind 
richtig. 

Ich wage einmal die Behauptung: Wir hätten uns vielleicht 
acht Wochen harten Lockdown – wenn ich von Mitte Dezem-
ber an rechne – sparen können, wenn wir an anderen Stellen 
früher gut reagiert hätten. Das ist eine Prognose, deren Rich-
tigkeit niemand beweisen kann. Das ist doch klar. Aber ich 
glaube, dass auch der Hinweis „Wir können ja nicht alles 
falsch gemacht haben“ völlig an der Debatte vorbeigeht.

Wir wollten heute thematisieren – das ist, glaube ich, in eini-
gen Redebeiträgen auch deutlich geworden –, dass wir gera-

de in einer solchen Krisensituation, in der sich unser Land be-
findet, gerade auch angesichts einer heraufziehenden Land-
tagswahl, alles vermeiden sollten an kleingeistigem Streit, der 
nur der Taktik geschuldet ist und eben nicht der inhaltlichen 
Debatte. 

Deswegen möchte ich, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, alle noch einmal auffordern – wir haben heute den vor-
letzten regulären Plenartag; wir werden sicherlich noch die ei-
ne oder andere Sondersitzung haben –: Wir müssen auch im 
Blick der Öffentlichkeit deutlich machen, dass es uns darum 
geht – obwohl Wahlkampf ist –, gut durch diese Pandemie zu 
kommen, und dass wir alle gemeinsam das Interesse haben 
müssen, dass es, wenn die Wahl vorbei ist und eine neue Re-
gierung gebildet worden ist, gelingen kann, dieses Land in ei-
ne gute Zukunft zu führen. Es darf nicht durch kleingeistigen 
Streit, durch gegenseitiges Ans-Schienbein-Treten der Ein-
druck entstehen, die Menschen hätten Grund, das Vertrauen 
in Politik und in politische Entscheidungsprozesse zu verlie-
ren. 

Herr Ministerpräsident, Sie haben aus dieser Debatte mit Ih-
rem Beitrag durch die Bemerkung unter dem Stichwort „Tat-
kraft“ eine Generaldebatte gemacht. Wenn Sie diese Tür schon 
aufmachen, dann gehe ich gern durch diese Tür hindurch – 
wenngleich sich das Thema der Aktuellen Debatte auf etwas 
anderes bezogen hat. Aber ich kann zu den Themen, die Sie 
angesprochen haben, gern etwas sagen. 

(Zuruf der Ministerin Edith Sitzmann) 

Sie haben uns wunderschöne Überschriften genannt. Ich sa-
ge Ihnen: Viele von diesen Überschriften werden wir auch un-
terschreiben, weil wir sagen: Das sind wichtige Zukunftsfel-
der. Es sind wichtige Felder, in denen wirtschaftliche Chan-
cen für Baden-Württemberg bestehen, in denen Innovations-
felder beschrieben sind, die dieses Land auch in Zukunft stark 
machen können, beispielsweise, wenn es um neue Arbeitsplät-
ze für Baden-Württemberg geht. Ich spreche über das Thema 
Medizintechnik, über das Thema „Künstliche Intelligenz“, 
über die Wasserstoff-Roadmap – alles unstrittig. 

Aber jetzt kommen wir doch mal zu ein paar Punkten, die viel-
leicht auch in Ihr Blickfeld rücken sollten. 

(Zuruf)

Wie wäre es denn z. B., wenn wir uns mal mit dem Thema 
Wohnen beschäftigen? Wie sieht es denn bei der Landesregie-
rung mit einem Thema aus, das für viele Menschen in Baden-
Württemberg, noch verschärft durch Corona, sehr virulent ist? 
Hier haben Menschen nämlich das Gefühl, dass, wenn es da-
rum geht, bezahlbaren Wohnraum zu finden, viel zu wenig ge-
tan wird. 

(Zurufe)

Ich glaube, dass wir aus der Coronapandemie eines lernen 
können: Wenn ein Staat in der Lage ist, zu investieren, wenn 
wir dafür sorgen können, dass auf dem Wohnungsmarkt eben 
nicht nur die Gesetze des freien Marktes und die Gewinnma-
ximierung regieren, sondern wir auch das Gemeinwohl im 
Blick haben und dafür sorgen, 

(Zurufe – Unruhe)
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dass alle Menschen bezahlbaren Wohnraum finden – – Hier-
zu habe ich in der von Ihnen genannten Liste erstaunlicher-
weise gar nichts gefunden. Das ist aber die Lebensrealität vie-
ler Menschen in diesem Land. 

(Beifall – Zurufe)

Reden wir nun einmal über weitere Themen, die Sie ebenfalls 
nicht angesprochen haben, Herr Ministerpräsident. Sie haben 
gerade über Zukunftsfelder gesprochen. Wie gesagt: Wir tei-
len in vielen Bereichen die Beurteilung, dass hierin große 
Chancen stecken. Aber wir haben in Baden-Württemberg auch 
Industriezweige – manche mögen diese als „alte Industrie“ 
bezeichnen; ich tue das nicht – wie z. B. die Automobil- und 
die Maschinenbauindustrie. In dieser Branche verdienen meh-
rere Hunderttausend Menschen für sich und ihre Familien ih-
ren Lebensunterhalt, und diese Löhne sind meist sehr ordent-
lich. 

Herr Ministerpräsident, mit Verlaub: Wenn wir uns nur mit 
der Frage beschäftigen, wie wir den technologischen Wandel 
schaffen – das ist eine zentrale Frage, insbesondere bei der 
Antriebstechnik –, dann vergessen offensichtlich manche auch 
in dieser Regierung, dass wir auch etwas dafür tun müssen, 
dass die Menschen dieser Veränderung und diesem Wandel 
standhalten können. Von den Ängsten von Menschen, die in 
diesen Bereichen tätig sind und die gern auch noch in zehn 
oder 20 Jahren für ihre Familien genau in dieser Branche Geld 
verdienen wollen, haben wir im Handeln dieser Landesregie-
rung – wenn es beispielsweise um eine konsistente Strategie 
für Weiterbildung geht, gerade für kleine und mittlere Unter-
nehmen – leider überhaupt nichts gehört. 

Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren: Hören 
Sie den Menschen zu! Die Menschen wollen die Zuversicht 
haben, dass sie mit ihren Problemen und ihrem Leben von der 
Politik wahrgenommen werden. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Gewerkschaften und Betriebsräte haben aber all-
zu oft das Gefühl, dass sie von dieser Regierung aus Grünen 
und CDU nicht wahrgenommen werden. 

(Beifall – Zuruf)

Kommen wir nun zum Stichwort Tatkraft, beispielsweise in 
einem Bereich mit der Überschrift „Klima“. Vorhin gab es ei-
ne Debatte mit Umweltminister Franz Untersteller. Schauen 
wir uns einmal die aktuellen Zahlen an, Herr Ministerpräsi-
dent, und befassen uns mit folgenden Fragen: Wie ist es mit 
der Energiewende in Baden-Württemberg weitergegangen? 
Wie stark steigt der Anteil der regenerativen Energien? Wie 
sieht es aus mit einem ganz wichtigen Bestandteil, wenn es 
um das Thema Klimaschutz geht, nämlich dem Verkehr?

(Vereinzelt Lachen)

Dazu – das kann ich Ihnen sagen – sehe ich in einer Koaliti-
on aus Grünen und CDU maximale Differenzen und Diskre-
panzen, sehe ich ideologische Unterschiede bei ganz wichti-
gen Zukunftsfragen. 

In diesen zentralen politischen Handlungsfeldern ist in den 
letzten fünf Jahren nichts, gar nichts passiert, und deswegen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, braucht dieses Land 
eine neue Regierung, um Tatkraft in diesen Zukunftsfeldern 
zu haben.

(Beifall)

Dann möchte ich Ihnen noch etwas zum Thema Familien sa-
gen. Familien kommen bei Ihnen immer nur in den Über-
schriften vor. Familien in Baden-Württemberg haben in ihrem 
täglichen Leben – das merken wir gerade in der Coronazeit – 
ganz erhebliche Herausforderungen zu bewältigen.

(Abg. Winfried Mack CDU: Wer hat denn das Lan-
desfamiliengeld abgeschafft?)

Die Familien müssen in dieser Zeit – sei es, wenn es um be-
zahlbaren Wohnraum geht, sei es beim Thema Kosten gerade 
im Bildungsbereich – ganz erhebliche Herausforderungen be-
wältigen. Ich sage Ihnen: Nur immer über Familien zu reden, 
aber nicht konkret zu handeln, ist zu wenig. Die einfachste 
Handlung, das leichteste Programm zur Förderung von Fami-
lien und auch ein Anreiz dafür, dass sich junge Menschen für 
Kinder entscheiden, wären eine hohe Qualität im Bildungs-
bereich sowie eine hohe Qualität in der frühkindlichen Bil-
dung und eben keine Strafsteuern für Eltern – deswegen un-
sere Forderung nach Abschaffung der Kitagebühren, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen.

(Beifall – Zurufe)

Und nun, wenn Sie gestatten, abschließend noch ein Blick in 
den Bereich der Bildungspolitik.

(Unruhe)

Wir haben in diesem Bereich in den letzten Wochen die ma-
ximale Verunsicherung der Menschen in diesem Land gespürt. 

(Zuruf: Völlig richtig!)

Diese Verunsicherung kam nicht, weil die Opposition irgend-
welche Bemerkungen über die Landespolitik oder die Regie-
rungspolitik gemacht hätte, insbesondere über die Politik von 
Frau Eisenmann. 

(Zuruf)

Es gab Signale aus der Partei der Grünen, Signale aus der 
CDU, Signale aus dem Kultusministerium – die überhaupt 
nicht zusammengepasst haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie sich ein-
mal den Luxus gestatten würden, an eine Schule zu gehen, mit 
Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen,

(Zuruf des Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU) 

mit Schulleiterinnen und Schulleitern, mit Schulsozialarbei-
tern, mit Eltern gar oder mit Schülern – –

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Sie sprechen nur 
mit Wissenschaftlern!)

– Herr Kollege Röhm, 

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Ja!)

ich zitiere einmal kurz aus dem „Südkurier“, wenn Sie gestat-
ten. 

(Abg. Bernd Gögel AfD: Ach nein, komm! – Abg. 
Karl-Wilhelm Röhm CDU: Das interessiert mich we-

nig!)
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Der Vertreter des Landesschülerbeirats, der Vorsitzende – –

(Zurufe – Unruhe)

– Ich weiß, das gefällt Ihnen nicht, aber vielleicht hören Sie 
einmal zu. Das gehört in der Schule auch dazu. Vielleicht ler-
nen Sie noch etwas. 

(Zurufe, u. a. des Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU)

Der „Südkurier“ hat berichtet, dass der Vorsitzende des Lan-
desschülerbeirats eine Audienz bei der Frau Kultusministerin 
hatte; das war wohl im August. 

(Abg. Bernd Gögel AfD: Eine Audienz? – Abg. An-
ton Baron AfD: Sie haben genug angerichtet!)

Da war die Frage des Landesschülerbeirats: „Frau Eisenmann, 
wie sieht es eigentlich aus mit differenzierten Modellen, wenn 
es jetzt um Unterricht unter Coronabedingungen geht, z. B. 
mit Wechselunterricht?“ In dem Artikel des „Südkuriers“ 
steht, dass Frau Eisenmann dem Vorsitzenden des Landes-
schülerbeirats nahegelegt habe, die nächste Frage zu stellen. 

Sie hatte außerdem offensichtlich wohl nichts Besseres zu tun, 
als an ihrem Handy zu daddeln. Auch das ist dem Vorsitzen-
den des Landesschülerbeirats aufgefallen. 

(Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Steht in der Zei-
tung!)

Er hat gesagt, dem Ganzen die Krone aufgesetzt habe, dass 
Frau Eisenmann während des Gesprächs an ihrem Handy ge-
spielt habe. Wenn Sie so mit den Interessen der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Eltern in Baden-Württemberg umge-
hen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

(Oh-Rufe – Unruhe)

dann, muss ich Ihnen sagen, kann daraus gar keine gute Schul-
politik entstehen. 

(Beifall – Zurufe)

Kommen wir wieder zum Ausgangspunkt. In den nächsten 
Wochen und Monaten werden wir mit dieser Coronapande-
mie in Baden-Württemberg leben müssen. Wir werden in ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen auch damit umgehen 
müssen, insbesondere im Bildungsbereich. 

Deswegen habe ich nicht ohne Grund sowohl mit Vertreterin-
nen und Vertretern aus der Schulwelt wie auch aus der Kita-
welt Gesprächsrunden durchgeführt. 

(Zuruf des Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU) 

Von dort wurde deutlich kommuniziert, dass sie einbezogen 
werden wollen in die Suche nach Lösungen für die nächsten 
Wochen und Monate. 

Da werden keine Maximalforderungen gestellt; das kann ich 
Ihnen sagen. Alle sind daran interessiert, wie wir diese Ge-
sellschaft, aber vor allem auch die Kinder und Jugendlichen 
gut durch diese Coronapandemie bekommen. Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, das, was dort geäußert wurde, sind 
alles Ideen, die dem, was ich bisher an Konzepten aus dem 
Kultusministerium gehört habe, bei Weitem überlegen sind. 

Wir brauchen Konzepte, damit wir in diesem Land, in Baden-
Württemberg, vor allem im Bereich Bildung gut durch diese 
Pandemie kommen und die richtigen Lehren aus dieser Pan-
demie ziehen. Wir brauchen in Baden-Württemberg ein gutes 
Bildungssystem für alle Kinder und Jugendlichen. Wir dürfen 
die sozial Schwächeren nicht erst dann erkennen, wenn sie 
uns in die Argumentation in der Pandemie passen. Wir brau-
chen gute Bildung für eine gute Zukunft in diesem Land.

(Zuruf)

Herzlichen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der Gögel, Sie haben das Wort.

(Zuruf: Mahlzeit!)

Abg. Bernd Gögel AfD: Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren! Wahlkampfgezänke und Wahlkampfgetöse, das ha-
ben wir jetzt hier fast eine Dreiviertelstunde vom Kollegen 
Stoch gehört. 

(Zuruf: Genau, richtig!)

Ich habe fast gedacht, das wäre heute schon eine Aschermitt-
wochsveranstaltung. Doch haben dazu noch ein paar marki-
ge Aussagen von Franz Josef Strauß gefehlt.

(Vereinzelt Lachen – Zuruf)

Tatkraft: Liebe SPD, der letzte Politiker, der in Ihrer Partei 
richtig Tatkraft hatte, war Helmut Schmidt. Machen Sie sich 
einmal Gedanken, wie dieser großartige Politiker diese Krise 
tatsächlich gemanagt hätte.

(Vereinzelt Beifall – Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: 
Vor allem, was er Ihnen auf Ihre Politik geantwortet 

hätte!)

Bei der Suche nach einer Antwort finden Sie vielleicht auch 
Ihre ehemaligen Wähler, die Sie zwischenzeitlich verloren ha-
ben, meine Damen und Herren.

(Vereinzelt Beifall – Heiterkeit des Abg. Anton Ba-
ron AfD)

Das, was der Kollege Stoch hier heute Morgen fabriziert hat, 
war nichts anderes, als der FDP/DVP die Aktuelle Debatte 
von morgen zu entziehen, diese nach heute zu verlagern. Die 
Diskussionen, die wir heute führen, setzen wir morgen an glei-
cher Stelle fort.

Ich möchte zu den Aussagen des Ministerpräsidenten kom-
men. Da muss ich vorn anstellen – kein Zitat –, dass Herr See-
hofer im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise von der 
„Mutter aller Probleme“ gesprochen hat. Ich habe mir die Mü-
he gemacht und mir gestern Abend um 20:15 Uhr die Mutter 
aller Probleme in der ARD angehört.

(Vereinzelt Heiterkeit – Abg. Anton Baron AfD: Das 
stimmt!)
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Da ist ein Satz bei mir hängen geblieben, der mir fast den Bo-
den unter den Füßen weggezogen hat. Meine Frau hat gefragt, 
ob sie schwer hört oder das nicht richtig verstanden hat. Das 
war der Satz: „Die Menschen, die sich nicht impfen lassen 
wollen, werden wohl damit leben müssen, dass sie nicht alle 
Rechte haben werden.“

(Abg. Anton Baron AfD: Unglaublich, diese Frau!)

Eine unglaubliche Aussage, gestern Abend um 20:15 Uhr – 
live – in der ARD, 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

die Aussage von einer Kanzlerin, dass nicht alle Menschen in 
diesem Land gleich sind und dass einige ihre Grundrechte 
nicht zurückbekommen. Das ist unglaublich. Das ist die Mut-
ter aller Probleme. 

Ihr Heilsbringer ist der Impfstoff. Doch kann niemand hier in 
diesem Haus sagen, ob die heute zugelassenen Impfstoffe ei-
ne dauerhafte Wirkung erreichen, wie lange eine solche Wir-
kung anhält und welche Nebenwirkungen sie am Ende haben. 
Wir alle hoffen, dass es keine schweren Nebenwirkungen ge-
ben wird. Aber in dieser Republik gab es in der Vergangen-
heit durchaus schon Krisen im Impfbereich bzw. im medizi-
nischen Bereich, so z. B. bei der Schluckimpfung gegen die 
Kinderlähmung oder beim Conterganskandal. Wir hatten es 
in diesem Land schon mit schweren Krisen zu tun. Wir hof-
fen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Wir können nur hof-
fen, dass die Impfstoffe auch tatsächlich ausreichend getestet 
sind. Es bleibt aber offen, ob das der Fall ist.

Bei dieser Sachlage kann eine Kanzlerin nicht sagen: Men-
schen, die sich auf dieser Grundlage nicht impfen lassen wol-
len, bekommen ihre Grundrechte nicht zurück, meine Damen 
und Herren.

(Vereinzelt Beifall)

In welcher Republik leben wir hier?

(Zurufe, u. a. Abg. Anton Baron AfD: Absolut!)

Was wir heute erwartet hätten, Herr Ministerpräsident, wäre 
ein Antrag der Regierungskoalition auf eine Debatte über ei-
ne Öffnungsstrategie. Was haben Sie sich vom Zeitplan her 
vorgestellt? Wann möchten Sie den Einzelhandel öffnen? 
Wann öffnen Sie die Kitas und die Schulen? Wann öffnen Sie 
die Friseursalons? Sie sehen ein Vorgehen entlang der Inzi-
denzzahlen als Allheilmittel an; 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

dann lassen wir das einfach mal so stehen. Aber dann können 
Sie doch sagen: Der Landkreis in Baden-Württemberg, der ei-
ne Inzidenzzahl von 50 unterschritten hat, darf selbst entschei-
den, ob er die Kitas und Schulen öffnet. Er darf dann selbst 
entscheiden, ob er die Friseurläden aufmacht.

(Beifall – Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Wenn der Landkreis diese Inzidenzzahl, die Ihnen wie auch 
vielen anderen so wichtig ist – dazu komme ich nachher noch 
–, wieder überschreitet, dann schließt er die Einrichtungen 

wieder. Das ist nichts anderes als das, was Italien mit einem 
Ampelsystem versucht. 

Machen Sie das. Aber dann sagen Sie den Menschen: „Das 
wollen wir jetzt machen, das machen wir ab dem und dem 
Tag.“ Dann gehen die Menschen auch mit. Dann verlieren Sie 
diese Menschen nicht auf dem Weg. Sie könnten Datum und 
Inzidenzzahl exakt benennen und einen Anhaltsspunkt geben, 
ab wann die Maßnahmen in Kraft treten. Es gälte die Subsi-
diarität; die Entscheidungsgewalt ginge runter in die Land-
kreise, wo die Entscheidungen auch getroffen werden können.

(Beifall)

Das vermissen wir. Wir diskutieren heute Morgen, und wir 
werden dann, wenn Sie aus der Telefonkonferenz mit Berlin 
zurückkommen, wieder über die Beschlüsse diskutieren, die 
dort gefasst wurden. Wir hätten hier heute gern gehört: Wann 
wollen Sie die Öffnungen vornehmen?

Zu Ihrem Thema, zu den Impfstoffen: Dem galt der zweite 
Satz, den Frau Merkel gestern Abend in der ARD-Sendung 
auf Nachfrage losgelassen hat; der hat mir dann den Rest ge-
geben. Sie sagte: „Im Großen und Ganzen ist nichts schiefge-
laufen.“

(Vereinzelt Lachen – Zuruf des Abg. Anton Baron 
AfD) 

Eine größere Unverschämtheit habe ich schon lange nicht 
mehr gehört. Sie sagte das auf die Frage, was in Brüssel 
schiefgelaufen sei.

Wir kritisieren die EU immer wieder als überzogenen Verwal-
tungsapparat mit dem Ziel einer europäischen Zentralregie-
rung. 

(Abg. Anton Baron AfD: Bürokratiemonster!)

Ich kann Ihnen sagen: Die Menschen werden dem nicht mehr 
so hinterherlaufen. Denn dieser Apparat mit ein paar Tausend 
Beschäftigten ist nicht einmal in der Lage, einen einfachen 
kaufmännischen Vertrag für den Erwerb von Impfstoffen zu 
schreiben und umzusetzen. Wenn ich etwas kaufe, schreibe 
ich in den Vertrag, wie viel ich will, wann ich das will und 
was ich dafür bezahle. Dann hat sich das. Dann unterschrei-
ben beide Vertragspartner; dann läuft das. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Das ist das kleine Einmaleins. So etwas lernt man in der ers-
ten Klasse der Berufsschule.

(Abg. Reinhold Gall SPD: Genau! So stellen Sie sich 
Regieren vor! Genau so stellen Sie es sich vor!)

– Vielleicht hätten Sie zuhören müssen, als es im Unterricht 
darum ging, wie ein Vertrag geschrieben wird. 

(Abg. Reinhold Gall SPD: Märchenstunde!)

Das sind einfache und wesentliche Dinge, die in einen Ver-
trag gehören. 

(Abg. Anton Baron AfD: Absolut!)



8800

Landtag von Baden-Württemberg – 16. Wahlperiode – 142. Sitzung – Mittwoch, 3. Februar 2021
(Bernd Gögel) 

Wenn man nicht in der Lage ist, einen solchen Vertrag zu 
 schreiben, dann muss man sich nicht wundern, 

(Abg. Anton Baron AfD: Wenn man bei dem falschen 
Hersteller bestellt!)

wenn andere Länder deutlich weiter sind, für ihre Bevölke-
rung tatsächlich den Gesundheitsschutz im Auge hatten, die 
nötigen Mengen an Impfstoff so schnell wie möglich geordert 
haben und den Preis, der dafür gefordert wurde, bezahlt ha-
ben. Diese Länder haben jetzt fast die Hälfte ihrer Bevölke-
rung geimpft. 

Die täglichen Impfzahlen für Baden-Württemberg können wir 
uns abends im SWR anschauen, wir können sie morgens in 
der Zeitung nachlesen. Wir können auch in ein Impfzentrum 
fahren, so wie ich in der letzten Woche, um uns das live an-
zuschauen. Es ist alles gut vorbereitet. Wir können nicht alles 
schlechtreden. Die Impfzentren sind hervorragend vorberei-
tet. Da ist viel Engagement der Menschen, die in den Land-
ratsämtern arbeiten, und von denen, die dort freiwillig arbei-
ten. Das ist eine tolle Leistung. Die Menschen stehen aber da 
und drehen Däumchen. Die Verantwortlichen in Brüssel und 
in Berlin haben sich weggeduckt. Das geht nicht. Wo ist Frau 
von der Leyen? Sie muss zurücktreten. 

(Beifall)

Das müssten Sie fordern. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Diese Frau hat in jedem Amt, in dem sie tätig war, eine Wüs-
te hinterlassen. Aber hier geht es um Menschen und Gesund-
heit. Da kann sie mit ihrer Ausrede „Wir haben das noch prü-
fen müssen, da gibt es keine Fehler“ nicht davonkommen. Die 
Kanzlerin deckt sie und sagt, im Großen und Ganzen sei nichts 
schiefgelaufen. Das geht so nicht. Ich erwarte vom Minister-
präsidenten, dass er in diesen Kreisen Klartext redet.

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Ihre Projekte, die sogenannten Erfolgsprojekte, die Sie vor-
gestellt haben, sind sicher wunderbar. 

(Vereinzelt Lachen)

Es ist mit Sicherheit wichtig, in die Zukunft zu investieren, in 
Forschung zu investieren, um vielleicht doch noch irgendwann 
den letzten Wagen des weltweiten Zugs in die Zukunft zu er-
wischen und nicht komplett abgehängt zu werden. Aber es 
sind aktuell einfach Schaufensterprojekte. Aktuell profitiert 
niemand von diesen Projekten. Das sind Zukunftsgeschich-
ten. Das sind wichtige Maßnahmen, in Ordnung. Aber aktu-
ell wollen die Menschen wissen, wann sie ihr normales Le-
ben zurückbekommen, wann sie ihren Arbeitsplatz zurückbe-
kommen, wann die Kinder wieder in die Schule dürfen.

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Zum Schulbereich haben Sie Studien anfertigen lassen – nicht 
nur eine Studie. Darin gibt es Aussagen, wonach sich viel-
leicht zwei Kinder von 1 000 Kindern infizieren. Warum ver-
trauen Sie den Ergebnissen nicht? Öffnen Sie die Kitas und 
die Schulen!

An dieser Stelle eine kleine, lustige Anekdote: Mein Enkel, 
der sieben Jahre alt ist, hat jetzt von der Bundesregierung ein 
Schreiben bekommen mit der Aussage, man wolle ihn auch 
schützen, und er hat einen Gutschein für FFP2-Masken be-
kommen.

(Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Sehr gut! – Abg. 
Anton Baron AfD: Alles Wahlkampf!)

– Sehr gut. Alles kein Wahlkampf!

(Zurufe)

Ich habe einen Brief vom Sozialministerium Baden-Württem-
berg zur Impfung bekommen. Ich bin allerdings mit der Imp-
fung noch nicht dran. Jetzt kommen erst die über 70-Jährigen 
und einige Menschen mit schweren Erkrankungen dran sowie 
– man höre und staune! – in dieser zweiten Reihe auch die Be-
wohner von Asylheimen. 

(Oh-Rufe)

Diese sind also schon in der zweiten Runde dran. Herr 
Schwarz, Herr Rülke, Sie sind jetzt noch nicht unter diesen 
über 70-Jährigen, ich auch nicht.

(Zurufe, u. a. Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: 
Sie sehen aber so aus! – Vereinzelt Lachen)

– Herr Rülke, wie Sie im Moment unter der Maske aussehen, 
kann ich nicht beurteilen. 

(Vereinzelt Lachen)

Sie könnten auch als ein über 80-Jähriger durchgehen. Viel-
leicht sind Sie auch schon geimpft. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Jedenfalls gehören zu dieser zweiten Gruppe der Anspruchs-
berechtigten neben den über 70-Jährigen und den Menschen 
mit schweren Erkrankungen auch die Bewohner von Asylun-
terkünften. Das erstaunt mich, und ich bin überrascht. Ich war-
te mal ab, was für ein Bild in der Öffentlichkeit das abgibt. 
Das betreffende Schreiben des Gesundheitsministeriums 
kommt natürlich an die Öffentlichkeit und wird dann sicher-
lich auch debattiert werden. 

(Zurufe)

Ich bin mal gespannt, ob man das so umsetzt oder ob man viel-
leicht nicht doch das Personal in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen und die Lehrer an den Schulen bevorzugt impft 
bzw. ihnen ein Angebot macht, sich impfen zu lassen.

(Zuruf)

Es gibt übrigens nicht nur das Angebot, sondern nach der Aus-
sage der Kanzlerin bleibt dem Personal gar keine andere Wahl. 
Wenn sie sich nicht impfen lassen, werden sie aus ihrer Ein-
richtung entfernt – dieser Satz hat noch gefehlt, aber dazu gab 
es auch keine Nachfrage. 

(Zuruf)
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Hier gibt es also nicht nur Gesprächsbedarf, hier gibt es Auf-
klärungsbedarf: Organisationsmängel von A bis Z, eine Man-
gelwirtschaft beim Impfstoff selbst. 

Diese „Öffnungsdiskussionsorgie“ – das ungeliebte Wort der 
Kanzlerin – werden Sie in der nächsten Woche mit den Kol-
legen und der Kanzlerin selbst wieder führen. Schauen wir 
mal, was dann dabei herauskommt. Allerdings wäre es ver-
nünftig, demokratisch und dem Prozess auch angemessen, 
wenn Sie uns hier heute oder morgen – Sie haben morgen 
noch einmal die Gelegenheit – präsentieren: Wann wollen Sie 
diese unsäglichen Ausgangssperren in der Nacht beenden? 
Wann wollen Sie dem Handel eine Chance geben, sich einzu-
richten? Hat er eine Zukunftschance, kann er weitermachen, 
oder bleibt er – laut Aussage der „großen Führerin“ – bis zum 
21. September im geschlossenen Laden? Die Bürger brauchen 
Antworten auf diese Fragen und kein Wahlkampfgetöse. Die 
Entscheidungen dürfen nicht danach ausgerichtet werden, wer 
mit wem in welchem Land regiert oder künftig koalieren 
möchte. Das ist alles Wischiwaschi. Die Leute wollen Klar-
text. Das wollen wir hier hören, und die Leute wollen es drau-
ßen am Empfänger hören. 

Danke.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Dr. Rülke, Sie 
sind dann als Nächster an der Reihe.

Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Ministerpräsident, Sie 
haben ja diese Aktuelle Debatte zu einer Art Regierungserklä-
rung zum großen Ganzen genutzt und Ihrer Regierungstätig-
keit der letzten Jahre das Etikett „Tatkraft“ umzuhängen ver-
sucht. Nun, der Ausgangspunkt der von der SPD-Fraktion be-
antragten Debatte ist allerdings das Regierungshandeln der 
letzten Wochen, das von der Coronakrise überlagert ist. Man 
kann nicht, wenn man sich selbst als tatkräftig darzustellen 
versucht, von dieser Coronakrise dadurch ablenken, dass man 
erzählt, das Kabinett habe ja oft getagt, und allein das bewei-
se schon, wie tatkräftig und wie einig sich diese Landesregie-
rung sei.

Wir hätten uns bei dieser Gelegenheit schon erhofft, dass Sie 
ein bisschen was dazu sagen, wie Sie sich die nähere Zukunft 
des Landes Baden-Württemberg, das Überwinden dieser Co-
ronakrise vorstellen und unter welchen Voraussetzungen die 
Maßnahmen, die ja vom Landtag von Baden-Württemberg ab-
gesegnet wurden – das bestreiten wir gar nicht –, nach Ihrer 
Vorstellung überwunden werden sollen.

Wir haben morgen in der Tat Gelegenheit, noch einmal darü-
ber zu diskutieren. Wir haben ja bereits in der Vergangenheit 
– die SPD-Fraktion genauso – immer wieder mit Entschlie-
ßungsanträgen Alternativen vorgeschlagen. Die wurden im-
mer wieder abgeschmettert. Eine Protektionsstrategie bei-
spielsweise, wie wir sie als naheliegend erachten, wollen Sie 
nicht. Gut, vielleicht versuchen wir es mit anderen Vorschlä-
gen, und vielleicht erfahren wir ja morgen, was die Regie-
rungskoalition oder was Sie, Herr Ministerpräsident, sich vor-
stellen, wie es in dieser Coronakrise weitergeht, und ob Sie 
den Menschen vor allem eine Perspektive aufzeigen können, 
wie man aus diesen Maßnahmen wieder herauskommt.

Sie, Herr Ministerpräsident, haben dann wortreich erneut dar-
gelegt, dass Sie und auch die Ministerinnen und Minister Ih-
res Kabinetts keinen Wahlkampf machen – weit davon ent-
fernt! –, sondern das sei dann Demokratie. Man setzt sich de-
mokratisch auseinander, aber Wahlkampf ist es nicht.

Die Logik dieser Argumentation war schon eine philosophisch 
besondere: Das, was diese Minister übereinander sagen, blen-
den Sie aus, legen aber apodiktisch fest: Wahlkampf kann es 
nicht sein; denn das wäre ja verantwortungslos. Das erinnert, 
Herr Ministerpräsident, an jemanden, der in strömendem Re-
gen steht und behauptet, es regne nicht, es könne gar nicht 
regnen, sonst würde er ja nass.

Also, mit dieser Logik überzeugen Sie, Herr Ministerpräsi-
dent, nicht, sondern es ist doch völlig klar, dass Ihnen bei sol-
chen Konfrontationen innerhalb Ihrer Landesregierung kein 
Mensch mehr glaubt, dass da niemand im Wahlkampf ist.

(Beifall)

Wenn Sie vom Vertrauen der Bevölkerung sprechen, dann ge-
hört auch das dazu. Dann gehört auch dazu, dass man nicht 
irgendetwas behauptet, was kein Mensch in diesem Land mehr 
glaubt.

Dann haben Sie – so habe ich es zumindest verstanden – ge-
sagt, zu den „Schlaumeiern“ zählten Sie den Kollegen Stoch 
und mich nicht. Sie haben aber vermieden, zu sagen, wer dann 
die „Schlaumeier“ sind.

(Abg. Peter Hofelich SPD: Der unbekannte Schlau-
meier!)

– Ja, „der unbekannte Schlaumeier“ würde wahrscheinlich 
passen.

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Sie sind der Ober-
schlaumeier, Kollege Rülke!)

Aber ich habe das schon so verstanden, dass Sie – an mich ge-
richtet – gesagt haben: Na ja, Ausgangssperren sind Tatkraft, 
und diese Tatkraft war ja erfolgreich; denn die Inzidenzzah-
len sinken.

Herr Ministerpräsident, wir haben heute Mittwoch. Gestern 
war Landespressekonferenz. Ich darf einmal daraus zitieren. 
Da haben Sie noch gesagt, Sie könnten das nicht nachweisen. 
Ja, was stimmt jetzt? Stimmt die Aussage von Kretschmann 
am Dienstag: „Wir können das nicht nachweisen“, oder stimmt 
die Aussage von Kretschmann am Mittwoch: „Weil wir die 
Ausgangssperren in Baden-Württemberg haben, sind die In-
zidenzwerte gesunken“? Das würde mich schon einmal inte-
ressieren.

(Beifall)

Aber der Eindruck ist in der Tat: Man kann das nicht nach-
weisen. Und Sie konnten eben auch nicht nachweisen, wie 
sich die anderen Maßnahmen auswirken. So hat sich z. B. der 
Wellenbrecher-Lockdown nachweislich nicht positiv ausge-
wirkt. Im Gegenteil, die Inzidenzwerte sind weiter gestiegen. 

Jetzt sagen Sie: „Es ist die Ausgangssperre.“ Ich sage: Ich be-
zweifle das. Und ich wiederhole von dieser Stelle aus: Wer 
wie Sie, Herr Ministerpräsident, Ausgangssperren bei einem 
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Inzidenzwert von 200 verhängt, der kann sie bei einem Inzi-
denzwert von 70 nicht noch immer aufrechterhalten. Heben 
Sie diese Ausgangssperren auf!

(Vereinzelt Beifall)

Schließlich haben Sie noch eine bemerkenswerte Drohung ge-
äußert. Sie haben mehrfach gesagt: „Wenn die Opposition jetzt 
nicht endlich glaubt, wie tatkräftig wir sind, dann trage ich al-
les vor, was wir in den letzten fünf Jahren gemacht haben.“ 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Dann haben Sie uns mit einem Protokoll aller Kabinettssit-
zungen seit dem Sommer gedroht. 

(Zuruf des Abg. Peter Hofelich SPD) 

Herr Ministerpräsident, ich will für das Protokoll ausdrück-
lich festhalten: Wir, die FDP/DVP-Fraktion, glauben Ihnen, 
dass das Kabinett getagt hat – 

(Heiterkeit)

absolut. Ob das allerdings schon ausreicht, um die Tatkraft 
dieser Regierung nachzuweisen, ist eine andere Frage. 

Das gilt auch für die eine oder andere Maßnahme, die Sie vor-
gestellt haben. Als Erfolgsmeldung, als Beweis für die Tat-
kraft Ihrer Landesregierung haben Sie z. B. den KI-Innovati-
onspark aufgezählt. Ich will nur einmal festhalten: Zur Verfü-
gung gestellt haben Sie 50 Millionen €. Dann gab es ein Be-
werbungsverfahren, und der Bewerbungsschluss war am ver-
gangenen Freitag. Das ist die Situation. Es gibt noch keinen 
Zuschlag, es gibt noch keine Umsetzung. Vielmehr haben Sie 
lediglich 50 Millionen €, wie Sie gesagt haben, die Ihnen der 
Landtag von Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt hat, 
in einen Topf geworfen und gesagt: Damit machen wir einen 
KI-Innovationspark. 

Wenn das für eine Erfolgsmeldung schon ausreicht, Herr Mi-
nisterpräsident, dann muss es bei den wirklichen Erfolgen re-
lativ dünn aussehen. Das reicht ja nicht. Denn offensichtlich 
ist es ein Phänomen, das Ministerpräsidenten ab einer zwei-
stelligen Zahl von Amtsjahren befällt, dass man sich dann ans 
Redepult des Landtags von Baden-Württemberg stellt – Kol-
lege Reinhart ist lange genug dabei, er erinnert sich –, um so-
zusagen buchhalterisch die Erfolgsbilanz des Landes Baden-
Württemberg vorzutragen und daraus abzuleiten, das Land 
werde gut regiert.

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Da hätte man lan-
ge zu tun!)

– Na ja, Herr Kollege Röhm, „da hätte man lange zu tun“. Es 
gab schon andere Ministerpräsidenten in der zweiten Dekade, 
die das auch beherrscht haben. Aber das reicht eben nicht, um 
zu beweisen, dass eine Regierung die Zukunftsfähigkeit die-
ses Landes wirklich im Blick hat. 

Was die Menschen in Baden-Württemberg im Moment wol-
len, ist nicht ein Ministerpräsident, der ihnen erklärt: „Das Ka-
binett tagt jeden Dienstag“, und auch nicht ein Ministerpräsi-
dent, der aufführt, welche Programme diese Landesregierung 
beschlossen hat – die zum Teil noch gar nicht umgesetzt sind. 
Vielmehr wollen die Menschen in diesem Land wissen: Wie 

geht es am Ende von Corona und nach Corona weiter? Die 
Antwort darauf sind Sie schuldig geblieben.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der Schwarz, Sie haben das Wort.

Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich möchte in der zweiten Runde noch 
mal auf Sie, Herr Kollege Stoch, Bezug nehmen und Ihnen 
ganz klar sagen: Debatte: Ja. Aber die Art und Weise sowie 
der Unterton, den Sie in den Raum gestellt haben: Nein. 

(Beifall – Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Richtig! 
Bravo! – Zuruf: So nicht!)

Ich bin ganz klar für eine lebendige Debatte. Wir sind hier im 
Landtag, da geht es um das Ringen in der Sache. Das macht 
für mich Demokratie aus: das Ringen um die Sache, der Streit 
um die beste Lösung. Es sind ja unterschiedliche Fraktionen 
im Landtag. Deswegen ist Streit in der Sache im Landtag nicht 
nur zulässig, dieser Streit in der Sache ist von uns gewünscht, 
Herr Kollege Stoch. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Genau so habe ich es ge-
sagt!)

Aber Sie haben – um Sie zu zitieren, Herr Stoch – den ande-
ren „kleingeistigen Streit“ vorgeworfen. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Ja!)

Das waren Ihre Worte: „kleingeistiger Streit“. Sie werfen den 
anderen das vor, was die SPD selbst betreibt. 

(Zurufe, u. a. Abg. Andreas Stoch SPD: Haben Sie 
meine Beispiele gehört?)

Das belege ich Ihnen. Ich kann verstehen, Herr Stoch, dass 
die Menschen, die sich jetzt auf die Impfung gefreut haben 
und noch keinen Termin bekommen haben, frustriert sind. Das 
kann ich verstehen. Deswegen ist da ja auch nachgearbeitet 
worden. Deswegen gab es die Veranstaltung in dieser Woche. 
Das wird im Laufe des Jahres besser. – Das verstehe ich. 

Aber den kleingeistigen Streit, mit Verlaub, den die SPD an-
zettelt, den verstehe ich nicht. Der SPD-Generalsekretär 
schickt einen umfangreichen Fragenkatalog an den eigenen 
Minister in der Bundesregierung. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Wieso reden Sie jetzt wie-
der von der Bundesregierung? Reden Sie doch mal 

von Baden-Württemberg!) 

Der Bundesfinanzminister erinnert sich nicht an das, was er 
am Kabinettstisch selbst beschlossen hat. Und der Regieren-
de Bürgermeister Müller, immerhin Koordinator der SPD-
Länder auf Bundesebene 

(Zuruf: MPK-Chef!)

– MPK-Chef –, hat enorm hohe Erwartungen vor der Veran-
staltung zum Impfen formuliert. Erzählen Sie hier also bitte 
keine Märchen, Herr Kollege Stoch. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Das ist ein ziemlich billi-
ges Ablenkungsmanöver!) 
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Wenn Sie von „Wahlkampfgezänk“ oder von „kleingeistigem 
Streit“ sprechen, dann fällt das auf Ihre Partei zurück. 

(Beifall – Zurufe, u. a.: Jawohl!)

Jetzt ist gesagt worden: Wahlkampf. „Wahlkampfgezänk“ ist 
ja der zweite Teil des Titels Ihrer Debatte. Ich will das noch-
mals an den Grundschulen festmachen. Wie sollte das eigent-
lich beim Thema „Öffnung von Kindertagesstätten und Grund-
schulen“ mit dem Wahlkampf gemacht werden? Ich glaube, 
jeder von uns hat in den letzten Tagen und Wochen enorm vie-
le Gespräche mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern an Grund-
schulen, Schulleiterinnen und Schulleitern geführt. 

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: Und nicht nur mit 
Verbänden!)

Wie soll denn da Wahlkampf stattfinden? Der eine Teil der El-
tern sagt: „Ich möchte, dass mein Kind so schnell wie mög-
lich wieder in die Schule geht, weil Präsenzunterricht an der 
Schule das A und O für mein Kind ist.“ Und der andere Teil 
der Eltern fragt: „Funktioniert das momentan? Kann ich das 
aufgrund des Infektionsgeschehens machen?“,

(Abg. Andreas Stoch SPD: Deswegen müssen wir aus 
dem Schwarz und Weiß raus!)

und sagt: „Ich bin in einer Stadt mit einem hohen Infektions-
geschehen zu Hause und möchte mein Kind momentan eben 
nicht in die Schule schicken. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Haben Sie zugehört?)

Ich bin gerade froh, wenn es einen digitalen Unterricht auch 
für Grundschulkinder gibt.“ 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Schrecklich!)

Dieses Thema – da hat der Ministerpräsident recht – eignet 
sich daher eben nicht für Wahlkampfgezänk. Wie wollen Sie 
denn damit Wahlkampf machen? 

(Beifall – Abg. Andreas Stoch SPD: Genau das sage 
ich! – Weitere Zurufe)

Das funktioniert nicht, Herr Stoch. 

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Schwarz, las-
sen Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. Schweickert 
zu?

Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Ja, bitte. 

Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP: Herr Schwarz, vielen 
Dank. – Ich hatte es schon in der ersten Runde probiert. Jetzt 
haben Sie aber noch mal gesagt, man solle hier keine Mär-
chen erzählen. 

Sie haben vorhin zur SPD gesagt, sie solle dafür sorgen, dass 
der Finanzminister die Hilfen schneller auszahlt. Ich habe die 
Frage an Sie: Ist Ihnen bekannt, dass das Land Baden-Würt-
temberg seit Mitte Januar für die Auszahlungen der Novem-
ber- und Dezemberhilfen verantwortlich ist? 

(Vereinzelt Beifall)

Denn man hat einen Deal gemacht, dass der Bund die Ab-
schlagszahlungen macht und das Land jetzt die Abrechnun-
gen machen muss. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: So sieht es aus!)

Noch mal: Da macht man eine große Aufgabe. Aber, Herr 
Schwarz, Sie können hier doch nicht allen Ernstes so tun, als 
ob es nur an einem läge. Wissen Sie, dass hier auch das Land 
in der Verantwortung steht?

Abg. Andreas Schwarz GRÜNE: Herr Kollege Schweickert, 
wenn Sie mir zugehört haben, dann haben Sie meiner Rede 
den Begriff „Verantwortungsgemeinschaft“ entnommen.

(Zurufe)

Ich habe gesagt, dass wir in einer Verantwortungsgemein-
schaft stehen. Deswegen muss ich Ihnen ganz klar sagen: Ich 
ärgere mich, wenn von einer bestimmten Seite immer nur auf 
die Landesregierung gezeigt wird. Ich habe das an diesem Bei-
spiel, an diesem Bild gut festgemacht: Der Landrat zeigt auf 
den Landtagsabgeordneten, der Landtagsabgeordnete auf den 
Gesundheitsminister, 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Sie haben das doch gera-
de gemacht! Das ist ja lächerlich!)

der Gesundheitsminister auf die Bundesregierung, diese auf 
die EU-Kommission. So lösen wir die Krise nicht, wenn je-
der mit dem Finger auf den anderen zeigt. Wir lösen die Kri-
se nur, wenn wir zusammenstehen. Dieser festen Überzeu-
gung bin ich.

(Beifall – Abg. Andreas Stoch SPD: Sie widerspre-
chen sich! – Abg. Reinhold Gall SPD: Dann gehen 
Sie mal mit gutem Beispiel voran! – Zuruf des Abg. 

Peter Hofelich SPD) 

Jetzt möchte ich noch einiges zum Stichwort „Tatkraft“ dar-
legen, weil manches wohl in Vergessenheit geraten ist. Sie, 
Herr Stoch, haben ein wichtiges Thema angesprochen, ein 
Thema, das auch meiner Fraktion sehr wichtig ist: bezahlba-
rer Wohnraum. Aber in diesem Themenfeld hat diese Koaliti-
on geliefert.

(Abg. Andreas Stoch SPD: Ah ja!)

Wir haben in dieser Legislaturperiode mehr als 1 Milliarde € 
für die Landeswohnraumförderung bereitgestellt – so viel wie 
noch nie in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg.

(Beifall)

Wir haben ein neues Instrument aufgelegt – die Wirtschafts-
ministerin hat es aufgelegt –, den Bodenfonds, den Wohn-
raumfonds, den Grundstücksfonds für Kommunen. Es ist ein 
neues Instrument, das wir in dieser Legislaturperiode aufge-
legt haben. Die Rückmeldungen, die ich von Bürgermeistern 
bekomme – einige sind inzwischen dabei –, sind sehr positiv. 
Sie sagen, das sei genau das richtige Instrument, um an mehr 
Grundstücke zu kommen, um dort bezahlbaren Wohnraum zu 
errichten. Bei diesem Thema geht es voran, meine Damen und 
Herren.

(Beifall)
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Herr Rülke hat zu Protokoll gegeben – jetzt ist er leider nicht 
hier; dann muss ich den Kollegen Dr. Kern oder den Kolle-
gen Schweickert ansprechen –, das Kabinett habe getagt. Lie-
be Kollegen von der FDP/DVP, ich bin dem Ministerpräsiden-
ten dankbar, dass er nicht nur die Überschriften genannt hat. 
Die Projekte, die der Ministerpräsident gerade erwähnt hat, sind 
nicht nur Überschriften, es sind nicht nur Ziele, wie wir stärker 
aus der Krise kommen, sondern es handelt sich um sehr kon-
krete Maßnahmen. Es ist alles sehr detailliert ausgearbeitet wor-
den. Da sind ganz konkrete Instrumente in den Bereichen 
Künstliche Intelligenz, Hochschulmedizin, Medizintechnik, 
Maschinen- und Anlagenbau sowie Automobilwirtschaft auf-
geführt worden. In der nächsten Woche wird das Kabinett wei-
ter reichende Beschlüsse fassen, um im Bereich Automobilwirt-
schaft einen Innovationscampus in Baden-Württemberg einzu-
richten. Das ist sehr detailliert ausgearbeitet. Ich finde, das ist 
sehr kluge Regierungskunst, meine Damen und Herren.

(Beifall)

Ich habe das deshalb, Herr Schweickert, so konkret angespro-
chen, weil wir damit glaubhaft belegen können: Wir haben 
Antworten, wie Baden-Württemberg nach Corona stärker aus 
der Krise kommt. Dafür haben wir Vorbereitungen getroffen. 
Die Koalition hat für ein Zukunftsinvestitionsprogramm mehr 
als 1 Milliarde € zur Verfügung gestellt. Wir haben das aus 
gutem Grund gemacht: um Baden-Württemberg stärker aus 
dieser Krise zu bringen. 

Da gibt es, wenn wir an die Beschäftigten im Land denken, 
ein wichtiges Thema. Ich weiß, Herr Kollege Stoch, dass auch 
Ihnen das ein wichtiges Thema ist. Es ist ein wichtiges The-
ma. Meine Abgeordnetenkollegen im Arbeitskreis Wirtschaft 
sind in den letzten Monaten sehr intensiv damit befasst. Das 
ist die Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern. Deswegen bin ich sehr froh, dass die Regierung noch 
im Februar eine kohärente und abgestimmte Weiterbildungs-
strategie auflegen wird. 

Worum wird es dabei gehen? Es geht zum einen um das The-
menfeld Hochschulweiterbildung, es geht um das Themenfeld 
„Fortbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, al-
so berufliche Weiterbildung. Es geht um einen digitalen Wei-
terbildungscampus. Meiner Fraktion ist sehr wichtig, dass wir 
an eine Weiterbildung für gering qualifizierte, für einfach qua-
lifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken. Wir 
haben Mittel in einer Größenordnung von 40 Millionen € für 
diese kohärente Weiterbildungsstrategie aufgelegt. Ich finde, 
meine Damen und Herren, damit sind wir hier auf dem rich-
tigen Weg.

(Beifall)

Zum Schluss das Stichwort Familien. Ich denke, Kollege 
Reinhart, mit der gestrigen Entscheidung zum Familienent-
lastungspaket haben wir gezeigt, wie wichtig uns die Famili-
en sind. Mehr als 100 Millionen € nehmen wir jetzt nochmals 
in die Hand, um Familien bei den Schülermonatskarten, bei 
Kindergartengebühren, beim ÖPNV zu entlasten. Das ist fi-
nanziert; dieser Scheck ist gedeckt. Was aber nicht gedeckt ist 
– das muss ich ganz offen sagen –, ist ein generell beitrags-
freier Besuch des Kindergartens, wie Sie es fordern.

(Abg. Andreas Stoch SPD: Das kommt auf den poli-
tischen Willen an, Herr Schwarz!)

Die generelle Beitragsfreiheit für Kinder unter und über drei 
Jahren würde uns eine halbe Milliarde Euro kosten. Herr 
Stoch, Sie wissen, dass wir die Kredite, die wir aufgenommen 
haben – wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Kredite 
notwendig waren –, in den nächsten Jahren tilgen müssen; 300 
Millionen € werden wir jährlich tilgen müssen. Hinzu kommt 
– wenn sich die Konjunktur wieder erholt – die zusätzliche 
Tilgung der nach der Konjunkturkomponente aufgenomme-
nen Kredite. Deswegen glaube ich, Herr Stoch: Das, was Sie 
fordern, ist nicht finanzierbar.

(Abg. Andreas Stoch SPD: Das ist sehr wohl finan-
zierbar!)

Sie sollten den Menschen nichts versprechen, was Sie an-
schließend nicht einlösen können.

(Vereinzelt Beifall – Zurufe, u. a. Abg. Andreas Stoch 
SPD: Wenn man will, ist es finanzierbar!)

Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben es ausrei-
chend und gut dargelegt: Die Regierung, die Koalition arbei-
tet engagiert und erfolgreich zum Wohl der Menschen in Ba-
den-Württemberg. Wir, meine Fraktion, werden weiterhin mit 
großem Engagement zum Wohl der Menschen in Baden-Würt-
temberg arbeiten. 

Herzlichen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Als Nächster spricht Herr 
Abg. Professor Dr. Reinhart als Vorsitzender der CDU-Frak-
tion.

Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Frau Präsidentin, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte dort anknüpfen, 
wo Kollege Schwarz geendet hat, vor allem in Bezug auf die 
Themen Familie und Wohnen. Diese wurden hier angespro-
chen. In der Tat haben wir gestern eine dreistellige Millionen-
summe vereinbart, die den Familien zugutekommen wird. 

Aber ich will zum Thema Wohnen sagen – die Wirtschaftsmi-
nisterin, die gleichzeitig Wohnungsbauministerin ist, ist an-
wesend und unter uns –: Das Landeswohnraumförderungs-
programm, das neben der Wohnraum-Allianz besteht, hat ei-
nen Umfang wie noch nie in der Geschichte des Landes Ba-
den-Württemberg. Eine Viertelmilliarde Euro pro Jahr – Re-
kordhöhe – wird über das Landeswohnraumförderungspro-
gramm zur Verfügung gestellt. Auch die Mietwohnungs-
bauförderung und der soziale Wohnungsbau gehören dazu. 
Mit dem Kommunalfonds Wohnungsbau unterstützen wir au-
ßerdem die Gemeinden beim Erwerb von Flächen. Das ist das 
Entscheidende. Die Änderung der LBO wurde unter dem As-
pekt „Einfacher, schneller und günstiger bauen“ ebenso ange-
gangen.

(Zurufe)

Das heißt, uns war Wohnen ein wichtiges Anliegen, und das 
wird es auch in Zukunft sein. Wir waren nicht diejenigen, die 
eine Landesentwicklungsgesellschaft abgeschafft haben.

(Beifall)
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Ich will zum Thema Familie sagen: In der Tat – ich habe es 
vorhin zitiert – haben wir die Kindergartenförderung auf 
1 Milliarde € verdoppelt – das betrifft die über Dreijährigen. 
Aber wir haben auch für die unter Dreijährigen im Vergleich 
mit 2010 die Mittel von 100 Millionen € auf über 1 Milliar-
de € – –

(Zurufe, u. a. Abg. Andreas Stoch SPD: Das ist 2012 
passiert, unter Grün-Rot!)

– Moment! Ich habe euch doch noch gar nichts abgesprochen.

(Zurufe, u. a. Abg. Andreas Stoch SPD: Ich will Ih-
nen nur sagen, dass man sich nicht mit fremden Fe-

dern schmückt!)

– Herr Kollege Stoch, jetzt will ich Sie einmal loben, dass Sie 
auf das richtige Gleis gekommen sind.

(Zurufe, u. a. Abg. Reinhold Gall SPD: Wir haben es 
nur gesagt, damit Sie es nicht vergessen!)

– Moment! Ich kann Ihnen sogar sagen, dass wir von 2016 bis 
2020 die Mittel enorm erhöht haben. 

(Zurufe)

Deshalb wollte ich Ihnen nur sagen: Vernünftiges haben wir 
in der Kontinuität einfach fortgeführt. So clever sind wir, 

(Vereinzelt Beifall – Zuruf)

weil wir auch in der Kontinuität bleiben wollen.

(Zuruf: Ach, wie spannend!)

Ich sage Ihnen eines: Ich kenne das Thema „Gebührenfreie 
Kindergärten“. Der Kollege Schwarz hat es kurz angespro-
chen. Es kommt nicht von mir, sondern selbst die „Süddeut-
sche Zeitung“, 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Ach so!)

die kein Presseorgan der CDU darstellt, schreibt unter Bezug 
auf die Bertelsmann Stiftung:

„Die Qualität der Kitas leidet unter der Beitragsfreiheit“ 
... 

Für Familien ist uns deshalb wichtig, dass zunächst einmal 
die Qualität im Vordergrund steht; wir erwägen auch ein Lan-
desfamiliengeld. 

Wir waren es nicht, die das Landeserziehungsgeld abgeschafft 
haben. Auch das muss in diesem Zusammenhang bilanziert 
werden.

(Beifall)

Wir sollten hier schon die Kirche im Dorf lassen. 

Ich möchte auch dem Kollegen Schweickert sagen – weil hier 
angesprochen wird, es liege an der L-Bank und dem Land, 
dass die Auszahlungen verzögert kamen –: Eines ist richtig, 
die L-Bank ist erst seit dem 18. Januar überhaupt im Besitz 
des lange verzögerten IT-Programms und somit in der Lage 
– –

(Zuruf: Das ist doch ein Armutszeugnis für die CDU 
im Bund!)

– Jetzt machen Sie doch mal ganz langsam, Herr Kollege. 

(Zuruf des Abg. Anton Baron AfD) 

Das ist im Grunde genommen genau das, was entwickelt wur-
de, und im Übrigen auch noch das Thema, das Europa hatte, 
weil nämlich die Beihilfen auf dieser Ebene genehmigt wer-
den müssen und insoweit das Programm die Ursache dafür 
darstellt, dass erst jetzt – seit den letzten zehn Tagen im Janu-
ar – über 60 Mitarbeiter der L-Bank beauftragt wurden, es in 
Gang zu setzen. 

Mittlerweile sind von den Novemberhilfen – so höre ich es 
zumindest – über 50 % ausbezahlt, auch die Dezemberhilfen. 
Es ist wichtig, dass auch die Überbrückungshilfe III jetzt in 
Gang kommt. Außerdem hat ein einziges Bundesland – viel-
leicht noch in Teilen Bayern – für Gastronomie und Hotelle-
rie zusätzlich etwas gemacht, während 14 Länder gar nichts 
gemacht haben. Wir haben Stabilisierungshilfen im Umfang 
von 330 Millionen € beschlossen. Darum geht es: dass wir die 
Gastronomen und die Hoteliers nicht im Regen stehen lassen. 
Das war unsere Initiative. Das soll man dann auch mal sagen.

(Beifall)

In diesem Zusammenhang will ich etwas zitieren, weil immer 
gesagt wird, das gehe alles auf Berlin zurück; die FDP ist dort 
in der Opposition. In unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz 
ist immerhin Ihr neuer Generalsekretär Wissing in Amt und 
Würden. Man gibt sich immer wieder Mühe, zu behaupten, in 
der Landesregierung gebe es widersprüchliche Aussagen. Wis-
sing, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, war in 
jede MPK, in jeden MPK-Beschluss eingebunden. Im Übri-
gen hat er auf MPK-Ebene nichts verhindert – im Gegenteil, 
die Länder haben immer gemeinsam mit dem Kanzleramt 
Empfehlungen beschlossen. Am 10. Februar werden sie sich 
wieder treffen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP) 

Das ist sein Amt als stellvertretender Ministerpräsident. Dann 
tritt er noch regelmäßig als Generalsekretär auf und kritisiert 
gleichzeitig die Coronastrategien in Deutschland, auch die 
MPK-Beschlüsse. Sie sehen, selbst in der FDP ist es möglich, 
dass sich ein und dieselbe Person fragt: Wer bin ich und, wenn 
ja, wie viele? 

(Heiterkeit – Beifall)

Manchmal spricht man auch von gespaltenen Persönlichkei-
ten.

(Zurufe, u. a. Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: 
Herr Kollege Reinhart, können Sie Beispiele nen-

nen?)

– Wir haben sehr häufig Kritik des Generalsekretärs der FDP 
vernommen. 

(Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: Ja, was 
denn? Beispiel?)

Da ist u. a. allein schon bei der Frage der Öffnungen, wie Sie 
es hier auch zitiert haben, gefordert worden, man solle sofort 
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öffnen. Und die MPK hat beschlossen – einvernehmlich alle 
16 Länder –, bis zum 14. Februar nicht zu öffnen. 

(Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: Wo hat Wis-
sing gefordert, sofort zu öffnen?)

Es ist überhaupt kein Geheimnis, da es der Ministerpräsident 
schon angesprochen hat: Diese Regierungsfraktionen und die-
se Regierung werden sich – unter Einladung des Ministerprä-
sidenten – in den kommenden Tagen 

(Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: Weiter strei-
ten!)

– nein – über die Frage „Was kann man wann wie lockern und 
öffnen?“ unterhalten. Ich finde, es ist schon ein Erfolg, dass 
wir jetzt die niedrigsten Inzidenzzahlen bundesweit haben, al-
so Werte verzeichnen, die nicht mehr weit über 200, sondern 
schon unter 70 sind. 

Die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Wir sollten 
auch keine Jo-Jo-Effekte provozieren. Die Geduld der Men-
schen geht zu Ende. Das ist unstreitig; wir sehen das an der 
Tonalität der E-Mails und auch an der Aufregung. Die Be-
schränkungen gelten nun auch schon eine lange Zeit. Und na-
türlich hoffen wir alle, dass es neben den Impfangeboten – im 
zweiten Quartal sollen nicht acht Millionen, sondern bundes-
weit 77 Millionen Impfdosen geliefert werden – dann so wei-
tergeht. 

Hier wird die ganze Strategie kritisiert. Ich bin nicht derjeni-
ge, der jeden Tag den Sozial- und Gesundheitsminister zu ver-
teidigen hat. Aber eines will ich an dieser Stelle schon anmer-
ken. – Wir haben übrigens auch in unserer Klausur gesagt: Bei 
der Frage der Information gibt es Verbesserungsbedarf. Schon 
Adenauer hat bekanntlich gesagt: „Was kümmert mich mein 
Geschwätz von gestern, wenn ich heute klüger bin?“ Der Mi-
nister ist klüger geworden. Er macht jetzt das Recall-System. 
Geben wir ihm die Chance; schreiben wir die Menschen an, 
anstatt dass Menschen über 80 Jahre dauerhaft in der Warte-
schleife der Nummer 116 117 hängen. 

Jetzt zitiere ich aber aus der „Stuttgarter Zeitung“ von heute. 
Der dortige Chefredakteur schreibt einen Artikel unter der 
Überschrift „Die Erwartungen an die Impfstoffhersteller sind 
überzogen“ und führt darin gute Gründe für diese Aussage an. 
Die FAZ titelt: „Impfpopulismus“, Zwischenüberschrift: „Die 
Kritik an fehlenden Impfdosen ist überzogen“; Autor ist Jas-
per von Altenbockum. 

Ich will diese Überschriften hier nur zitieren; ich empfehle, 
die Artikel auch zu lesen. Denn ich glaube schon, dass es, 
wenn wir ehrlich sind, ein Stück weit ein Schwarzer-Peter-
Spiel ist, das im Moment betrieben wird. Ursache für die Pro-
bleme ist, dass wir zu wenig Impfstoff haben; gar keine Fra-
ge. Und natürlich kann alles noch besser werden; auch das ist 
keine Frage. Aber eines sollten wir fairerweise sagen. Wir al-
le hatten ja gehofft – das bezog sich auch auf die Veröffentli-
chungen bezüglich BioNTech –, dass das Tübinger Unterneh-
men CureVac auf Augenhöhe ins Ziel einlaufen würde. Jetzt 
haben wir dieser Tage gehört, dass es zusammen mit Bayer 
eventuell sogar bis zum Jahresende dauern wird, bis der Impf-
stoff wirklich breit angeboten werden kann. 

Ich möchte aber doch auf Folgendes hinweisen: Es ist ein 
Wunder der Wissenschaft, es ist eine sensationelle Leistung, 
dass innerhalb von zehn bis zwölf Monaten dieser Impfstoff 
durch Forschung und Entwicklung geschaffen worden ist, 
durch den Fortschritt, den wir haben. Das sollten wir zunächst 
einmal positiv im Auge behalten, bevor wir immer nur Kritik 
üben. 

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Fraktionsvorsitzen-
der, lassen Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abg. Dr. 
 Schweickert zu? 

Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Natürlich. 

Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP: Herr Reinhart, vielen 
Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. – Können Sie mir 
bitte sagen, was der Begriff „überzogene Erwartung“ bedeu-
tet, wenn es um das Thema Impfstoff geht? Von den Alten- 
und Pflegeheimen aus meinem Wahlkreis bekomme ich zu-
rückgespiegelt, dass der erste Termin dort nun am 14. April 
stattfinden wird; dann kommen erstmals die mobilen Impf-
teams. Können Sie mir sagen, was in diesem Kontext eine 
überzogene Erwartungshaltung ist, wenn es um das Impfen 
geht? Immerhin wird ja vielfach gesagt, Impfen sei der 
 Gamechanger. 

Abg. Dr. Wolfgang Reinhart CDU: Ich muss Ihnen sagen, 
ich kenne den von Ihnen beschriebenen Fall nicht und weiß 
nicht, wie schnell die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen 
in Ihrem Wahlkreis vollzogen werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP)

– Ja, ich will Ihnen doch nur eine Antwort geben. – Ich kann 
Ihnen nur sagen, dass ich dieser Tage beispielsweise aus dem 
Nachbarkreis gehört habe, dass dort bereits 60 % der betref-
fenden Menschen durchgeimpft sind. In meinem Wahlkreis 
gibt es eine überdurchschnittliche Zahl von Alten- und Pfle-
geheimen; auch die Altersstruktur ist dort überdurchschnitt-
lich hoch. Dort wurde erreicht, dass die Impfungen besonders 
prioritär und in großer Schnelligkeit durchgeführt werden. In 
den Diskussionen entsteht im Gegenteil momentan der Ein-
druck, dass die älteren Menschen, die nicht in Heimen leben, 
eventuell nicht im gleichen Tempo geimpft werden und nicht 
denselben Schutz erhalten wie andere über 80-Jährige, die be-
reits geimpft wurden oder demnächst geimpft werden können. 

Ich kann Ihnen nur recht geben: Wir müssen – das sage ich 
Ihnen ganz offen – sicherlich darüber diskutieren, wie wir die-
se Wochen gestalten, um gerade den Schutz der älteren Men-
schen, den Schutz für diejenigen, die am meisten gefährdet 
sind, am besten in den Griff zu bekommen, wie wir diese Men-
schen also am besten schützen können. 

Insoweit haben wir überhaupt keinen Gegensatz, Kollege 
 Schweickert. Wir alle wollen das Gleiche. Wenn es in Ihrem 
Wahlkreis nicht klappt, dann müssen Sie mal fragen, weshalb 
dort die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen noch nicht 
durchgeimpft sind. Das würde mich auch einmal interessie-
ren. Bei uns ist es teilweise anders. 

Aber ich wollte noch etwas sagen – die Wirtschaftsministerin 
ist ja auch im Saal –: Wir sind auch in diesen Bereichen in die-
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sem Jahr stark durch die Krise gekommen, und wir sind in 
wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht nach wie vor 
der Motor Deutschlands. Schauen wir doch einmal Folgendes 
an: Sowohl beim Handel – mit dem Dialogprozess „Handel 
2030“ sind die wesentlichen Herausforderungen des Einzel-
handels thematisiert worden – als auch beim Handwerk – ich 
nenne die Zukunftsinitiative „Handwerk 2025“, und es geht 
noch weiter, von der Meisterprämie bis zum Meister-Auf-
stiegsbonus; all das ist eingeführt worden – gilt für die Wei-
terbildung: Mit der Digitalisierung, der Globalisierung, der 
demografischen Entwicklung sind wir in dieses Thema enorm 
und mit vielfältigen Weiterbildungsangeboten über das Wirt-
schaftsministerium eingestiegen. Dies wurde mit zahlreichen 
Förderprogrammen und Maßnahmen wie der Förderung von 
Qualifizierungsverbünden, Lernfabriken und dem Bildungs-
zeitgesetz unterstützt. 

Wir haben in diesem Zusammenhang auch bei den Start-ups 
mit der neuen Strategie, vor allem mit den Innovationspart-
nerschaften von Start-ups und Mittelstand, unser Land als 
Gründerstandort vorangebracht, und zwar wurden neben ei-
ner Vielzahl von Wettbewerben die Förderprogramme deut-
lich ausgebaut. 

So wurde mit dem Programm „Start-up BW Pre-Seed“ die 
frühe Phase der Gründungsvorhaben von Start-ups gefördert. 

Ich könnte diese Bilanz in vielen Bereichen weiterführen. Ich 
habe die Digitalisierung angesprochen.

(Zurufe)

Es wird deshalb viel investiert, um wettbewerbsfähig bleiben 
zu können, um auch neue Geschäftsfelder beginnen zu kön-
nen. 

Ich nenne die Digitalisierungsprämie, regionale Digitalisie-
rungszentren, Weiterbildungen in diesem Bereich, die finan-
ziert wurden, die „Digitalisierungsprämie Plus“. Darüber ha-
ben wir in den Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission 
öfter gesprochen – damit in die Zukunft investiert wird, bis 
hin zur künstlichen Intelligenz, die eng verknüpft ist mit der 
Digitalisierung. Wir bringen das voran. Wir, diese Regierungs-
fraktionen und diese Landesregierung, investieren in die Zu-
kunft.

(Beifall – Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP: 
Herr Kollege, kennen Sie das Instrument des Filibus-

ters?)

– Ja. – Der Ministerpräsident hat hier wichtige Themen ange-
sprochen: unsere Wasserstoff-Roadmap, den Innovationspark, 
Cyber Valley, die 100 Millionen € von der Hector Stiftung 
gestern oder dieser Tage, aber auch die Lebenswissenschaf-
ten, unsere Waldstrategie, mit der wir den Klimawandel an-
gehen, Bioökonomie, die Quantentechnik für morgen und 
übermorgen, Cybersicherheit, Innovationsförderprogramme, 
Tourismus und – diese Woche neu aufgelegt – „Zukunftsland 
BW – Stärker aus der Krise“. Das heißt, hier wird doch enorm 
gearbeitet. 

Insoweit will ich schon einmal darauf hinweisen: Wenn die 
AfD, Herr Kollege Gögel, hier verkündet, nicht Corona sei 
das Problem, sondern der Umstand, wie man darüber spreche 
und debattiere, kann ich nur sagen – – Sie gehen dann noch 

weiter. Herr Kollege Sänze hat hier gesagt: „Krankheit und 
Tod gehören zum Leben“ – nach dem Motto: Da braucht man 
keine Impfstrategie und gar nichts. 

(Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Das hat er nicht ge-
sagt!)

– Doch, das hat er gesagt. 

(Abg. Dr. Rainer Balzer AfD: Nein, das hat er nicht 
gesagt!)

Ich habe es mir aufgeschrieben: „Krankheit und Tod gehören 
zum Leben.“ Was für eine Haltung ist das? Das frage ich Sie.

(Beifall)

Sollen vielleicht noch mehr Menschen an Corona sterben? – 
Wörtlich.

(Abg. Anton Baron AfD: Sie sehen doch: In Ihrer 
Lockdown-Politik sind genauso viele Menschen ge-
storben! Ihre Lockdown-Politik ist völlig verfehlt! 
Man sieht es doch an den Todeszahlen! – Abg. Dr. 
Rainer Balzer AfD: Die Übersterblichkeit ist ja gar 

nicht vorhanden! – Weitere Zurufe)

– Ja, und deshalb warnen Sie vor dem Impfen und sagen: 
„Dann lasst das Impfen lieber gleich sein“? Was für eine Lo-
gik ist das eigentlich, die Sie hier an den Tag legen?

(Zurufe, u. a. Abg. Reinhold Gall SPD: Gar keine!)

– Ja, natürlich. – Wir sollten hier schon sinnvoll und differen-
ziert Themen angehen und darüber beraten, wo wir helfen 
können und wo nicht. 

Insoweit, glaube ich, brauchen wir gute Bildung. Ich kann – 
weil das vom Kollegen Stoch hier kritisiert wurde – nur sa-
gen: Die Kollegin Hubig als ehemalige Vorsitzende der KMK 
hat das ganz anders gesehen und hat im Grunde genommen 
da auch Ihre Zitate zum Besten gegeben. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Ich frage lieber die Men-
schen in Baden-Württemberg!)

– Ja, sie hat sich z. B. sogar der baden-württembergischen Hal-
tung angeschlossen. Auch sie wollte übrigens, wie wir wis-
sen, am 1. Februar in Rheinland-Pfalz die Grundschulen und 
die Kitas öffnen

(Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU: So ist es!)

und hat dann genau in dieser halben Stunde am Folgetag mit 
reagiert – nicht wegen rheinland-pfälzischer Vorkommnisse, 
sondern wegen der Situation in Baden-Württemberg. Das war 
ihre Begründung, auf die sie sich dann im Grunde genommen 
berufen hat. 

Deshalb sollten wir uns nicht gegenseitig ständig sagen: Der 
eine macht Wahlkampf, der andere macht keinen Wahlkampf. 

(Zuruf: Alle machen Wahlkampf!)

Alle machen Wahlkampf; das ist das eine. Man muss jetzt nur 
durch die Straßen fahren, um das zu sehen. 
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Aber das Zweite ist: Wir sind hier trotzdem mit Verantwor-
tung unterwegs und verantwortlich gefordert. Denn ich glau-
be, darauf muss es im Grunde genommen ankommen, wenn 
wir uns hier in dieser Sache verantwortungsvoll bewegen und 
vor allem auch benehmen, wenn wir das ernst nehmen. 

Ich will abschließend Frau Hubig zitieren. Sie sagte:

Ich bedaure sehr, dass wir am Montag nicht, wie geplant, 
mit dem Wechselunterricht an den Grundschulen starten 
können. 

(Abg. Andreas Stoch SPD: Von Wechselunterricht hat 
Frau Eisenmann nie geredet!)

Viele Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrkräfte und ihre 
Eltern hatten sich sehr darauf gefreut, das weiß ich.

So weit sagte sie das. Im Grunde genommen ist ihr darin nur 
recht zu geben. Das war genau die Haltung, die auch Baden-
Württemberg eingenommen hat. 

Kurzum, verehrte Kolleginnen und Kollegen: Ich glaube, wir 
haben eine wichtige, eine gute Bilanz. Es geht auch nicht um 
Gezänk, sondern es geht um Tatkraft, wie wir unterstrichen 
haben – im schwierigsten Jahr der letzten Jahrzehnte. Das hat 
diese Regierung, haben diese beiden Regierungsfraktionen, 
hat dieses Parlament gut bewältigt. Darum muss es gehen: für 
die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, zum Wohl des 
Landes.

(Beifall – Zuruf: Sehr gut!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Meine Damen und Her-
ren, mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann 
würden wir diese Aktuelle Debatte beenden.

Punkt 3 der Tagesordnung ist damit abgeschlossen.

Wir machen jetzt eine Pause bis 16:15 Uhr.

(Unterbrechung der Sitzung: 15:05 Uhr)

*

(Wiederaufnahme der Sitzung: 16:16 Uhr)

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, ich 
rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Regierungsbefragung

Das erste Thema wurde von der Fraktion GRÜNE angemel-
det und lautet:

E i n r i c h t u n g  e i n e r  F o r s c h u n g s s t e l l e 
R e c h t s e x t r e m i s m u s

Herr Abg. Salomon hat das Wort.

Abg. Alexander Salomon GRÜNE: Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Da-
men und Herren! Der Landtag hat mit dem letzten Doppel-
haushalt beim Generallandesarchiv die Dokumentationsstel-
le für Rechtsextremismus eingerichtet. Das war ein wichtiger 
Schritt für die Arbeit gegen Rechtsextremismus und gegen 
Rechts bei uns im Land Baden-Württemberg. 

Nun hat in der letzten Woche ein hochkarätiges Expertenhea-
ring stattgefunden, das insgesamt auch auf sehr viel Zuspruch 
gestoßen ist. Ich darf Ihnen empfehlen, das Video zu dieser 
zweitägigen Tagung, das online abrufbar ist, einmal anzu-
schauen und die verschiedenen Aspekte, die bei dieser Tagung 
angesprochen worden sind, zu betrachten. 

Ziel dieser Tagung war vor allem, dass man jetzt den zweiten 
Schritt von der Dokumentation, die bei uns im Land absolut 
notwendig ist, hin zur Stärkung der Forschung zu dem The-
ma „Rechtsextremismus in Baden-Württemberg“ geht. Die 
Ansätze gehen auf den Untersuchungsausschuss „NSU II“ zu-
rück. Da wurde schon so etwas wie die Einrichtung einer Do-
kumentations- und Forschungsstelle in Baden-Württemberg 
angedacht. Die Tagung hat nun erste Ergebnisse bzw. erste 
Zielrichtungen gebracht.

Deswegen frage ich die Landesregierung, welche vorläufigen 
Schlüsse sie aus dieser Tagung zur inhaltlich-konzeptionellen 
Ausrichtung dieser Forschungsstelle zieht und wie es in Zu-
kunft weitergehen soll. 

Vielen Dank. 

Frau Präsidentin, jetzt setze ich die Maske wieder auf.

Präsidentin Muhterem Aras: Vorbildlich. – Das Redepult 
muss noch desinfiziert werden.

In der Zwischenzeit kann ich schon sagen: Ich habe grund-
sätzlich die Bitte an die Regierungsvertreterinnen und -ver-
treter, sich in ihren Antworten kurzzufassen und maximal fünf 
Minuten zu sprechen, weil wir heute insgesamt nur eine hal-
be Stunde Zeit für die Regierungsbefragung haben. Es wäre 
gut, wenn möglichst viele Abgeordnete ihre Fragen stellen 
könnten.

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Ja! Denken Sie auch 
an den letzten Tagesordnungspunkt! – Zuruf: Wollen 

wir mal sehen, ob das klappt!)

Jetzt erteile ich für die Landesregierung das Wort Frau Minis-
terin Bauer.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst The-
resia Bauer: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Vielen Dank für die Frage der 
Fraktion GRÜNE bzw. des Abg. Salomon. Ich freue mich, hier 
die Gelegenheit zu haben, einen kurzen Einblick in das zu ge-
ben, was sich auf der Grundlage der Ergebnisse des NSU-Un-
tersuchungsausschusses entwickelt hat. Das war damals auch 
der Ausgangspunkt für die Aktivitäten, die wir in der letzten 
Woche in einer hochkarätigen und sehr gut besuchten Tagung 
hatten. Das war ein virtuelles Format; das wissen Sie ja. Deut-
lich über 300 Personen haben an dieser anderthalbtägigen Ver-
anstaltung teilgenommen. Daran sieht man, dass da schon et-
was gewachsen ist.

Lassen Sie mich dennoch kurz den Blick zurückwerfen: Der 
Ausgangspunkt für diese Aktivität ist der NSU-Untersu-
chungsausschuss gewesen mit seinen Empfehlungen, die Auf-
bereitung des Themas Rechtsextremismus im Land systema-
tisch zu verankern und dies in einer doppelten Weise zu tun: 
erstens indem dafür gesorgt wird, dass gesammelt und doku-
mentiert wird, was an Unterlagen und Erkenntnissen da ist, 
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und zweitens durch die Sammlung und Dokumentation den 
Weg zu eröffnen, dies der Öffentlichkeit in einer geeigneten 
Weise – das ist gar keine Frage – und auch der Forschung zu-
gänglich zu machen.

Die Dokumentation, die vielen Unterlagen im Kontext des 
NSU-Untersuchungsausschusses und eine wichtige private 
Sammlung, die für den Untersuchungsausschuss von enormer 
Bedeutung war, werden in den Bereich der öffentlichen Hand 
überführt. Wir sind dem Schenker zu großem Dank dafür ver-
pflichtet, dass er seine private Sammlung, die über Jahrzehn-
te gewachsen ist, jetzt mit dieser Schenkung der Dokumenta-
tionsstelle vermacht hat und diese somit sukzessive zugäng-
lich macht.

Das ist der erste Schritt. Der zweite, der darauf folgen soll – 
den hat Herr Abg. Salomon gerade angedeutet, und er wurde 
vom NSU-Untersuchungsausschuss mit empfohlen –, ist, das 
Thema einer systematischen Forschung zugänglich zu ma-
chen.

Der erste Schritt, die Dokumentation, ist getan. Aber sie ist 
noch nicht verstetigt. Die Dokumentationsstelle, beim Gene-
rallandesarchiv in Karlsruhe angesiedelt, hat ihre Arbeit auf-
genommen. Große Teile des Materials sind inzwischen da. Es 
wird, wie das bei einer Sammlung, die zugänglich gemacht 
wird, eben ist, systematisiert. Datenschutzrechtliche Fragen, 
komplizierte rechtliche Fragen werden behandelt, und das Ma-
terial wird sukzessive einer weiteren Bearbeitung zugänglich 
gemacht. 

Die Mittel zur Finanzierung dieser Dokumentationsstelle hat 
der Landtag zunächst nur für zwei Jahre zur Verfügung ge-
stellt. Das würde für die zwei Jahre 300 000 € bedeuten.

Wir arbeiten beim Generallandesarchiv also mit einer mini-
malen Ausstattung. Wir haben das erste Personal – trotz Co-
rona – einstellen können, um zu beginnen und um die beiden 
Tagungen, die inzwischen stattgefunden haben, zu organisie-
ren. Die erste Tagung hat im November letzten Jahres stattge-
funden, die zweite in der letzten Woche. Dabei hat man einen 
ersten Blick auf die Inhalte des Themas Rechtsextremismus 
geworfen. 

Auch da ist es vielleicht wichtig, in Erinnerung zu rufen: Das 
Thema Rechtsextremismus ist sozusagen der Nukleus; darauf 
wird aufgebaut, um sich sukzessive auch weitere Themen in 
Verbindung mit dem Extremismus zu erschließen. Aber der 
Ausgangspunkt ist, ausgehend vom NSU-Untersuchungsaus-
schuss und den vorhandenen Materialien, das Thema Rechts-
extremismus.

Wir haben Erkenntnisse und Rückmeldungen gesammelt, die 
einen Vergleich zulassen, was es dazu in anderen Bundeslän-
dern gibt. Das lässt uns ein paar Kriterien dazu genauer be-
nennen, wie es weitergehen soll.

Das erste Kriterium ist, dass das Thema Dokumentation am 
Generallandesarchiv verstetigt werden muss. Wir kommen 
nicht mit Zweijahresverträgen, mit sporadisch beschäftigten 
Menschen durch die umfangreiche Materie durch. 

Die Erwartungshaltung, die auch bundesweit geweckt wurde, 
ist groß. Deswegen werden wir in der nächsten Legislaturpe-

riode darüber zu reden haben, wie wir die Dokumentations-
stelle in einen anständigen, verstetigten Zustand bringen.

Das zweite Thema ist die Frage, wie wir das Thema Forschung 
aufhängen können. Uns ist gesagt worden: Forschung muss 
erstens Zugang zu Material haben; der Zugang zu – hoffent-
lich erweiterten – Sammlungen ist also wichtig. Forschung 
braucht zweitens auch eine Einbettung in Wissenschaftskon-
texte, also ein Umfeld von Forschenden, weil eine Person, 
ausgestattet vielleicht mit einem Sekretariat, dieses Thema 
nicht wird bearbeiten können. Also: Zugang zu Dokumenten 
und Einbettung in ein wissenschaftliches Umfeld, am besten 
in einen Forschungskontext, in dem man die Fragen in einem 
größeren Kontext bearbeiten und diskutieren kann; beides ist 
wichtig. 

Das dritte Kriterium: Es ist wichtig, dass man Positionen mit 
Perspektive schafft. Man kann sich nicht von Zweijahresver-
trag zu Zweijahresprojekt hangeln, wenn man die erforderli-
che Expertise wirklich aufbauen will. 

Das letzte Kriterium, das herausgearbeitet wurde: Das Thema 
ist komplex und geht natürlich weit über Baden-Württemberg 
hinaus; deswegen müssen sowohl die Dokumentationsstelle 
als auch die Forschung die Netzwerkbildung und Netzwerk-
pflege zu anderen Institutionen, die es bundesweit und inter-
national gibt, vorantreiben können.

Das sind die Kriterien. Alles Weitere wird in der nächsten Le-
gislaturperiode zu präzisieren sein.

Präsidentin Muhterem Aras: Die nächste Frage kommt von 
Herrn Abg. Filius. Anschließend kommt Herr Abg. von Eyb.

Abg. Jürgen Filius GRÜNE: Vielen Dank, Frau Präsidentin. 
– Sehr geehrte Frau Ministerin, in Ergänzung dessen, was Sie 
schon berichtet haben: Es wird ja eine Forschungsstelle ge-
schaffen. Ist da jetzt eine universitäre Anbindung sinnhaft? 
Was halten Sie davon?

Und das Weitere: Wir hatten ja im NSU-Untersuchungsaus-
schuss zu dem Institut die Überlegung, den Blick von außen 
darauf zu richten, wie Strukturen für den Umgang mit diesem 
Thema entsprechend umgesetzt werden können. Könnte die-
se Forschungsstelle auch eine Beratungsfunktion haben, so-
dass sich Institutionen auch an die Einrichtung wenden könn-
ten?

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst The-
resia Bauer: Ich glaube, das Thema Beratung – um das letz-
te Stichwort als Erstes aufzunehmen – spielt auch schon für 
die Dokumentationsstelle im Generallandesarchiv eine Rolle. 
Nehmen wir einmal die Aufgabe, der nächsten Generation et-
was über typische Argumentationsmuster der rechtsextremen 
Szene nahezubringen. Was ist da pädagogisch und didaktisch 
sinnvoll? Welches Material kann man eigentlich jungen Leu-
ten geben, um sie damit zu konfrontieren? Auch da ist also 
schon das Thema Beratung mitzudenken. Es sind hoch kom-
plizierte Fragen, die man berücksichtigen muss. 

Deswegen glaube ich, Beratung ist sowohl bei der Frage des 
Umgangs mit den Dokumenten und den Originalen von Be-
deutung und muss in irgendeiner Weise abgebildet werden – 
wir wollen ja die Sammlung nicht hinter verschlossenen Tü-
ren halten, sondern durchaus damit arbeiten – als auch bei der 
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Forschung. Wir reden auch in anderen Kontexten immer stär-
ker darüber, dass Forschung nicht nur darin besteht, am Ende 
ein gutes Paper zu veröffentlichen, um zum Erkenntnisfort-
schritt beizutragen. 

Wissenschaft hat immer auch die Funktion, in den Transfer 
zu kommen, in eine Vermittlung auch aktiv hineinzukommen. 
Deswegen ist zu überlegen: In welchem Kontext, in welcher 
Öffentlichkeit, bei welcher Gelegenheit versuchen wir unse-
re Erkenntnisse auch weiterzugeben? Dann ist man nahe an 
dem Thema Beratung dran.

Ich glaube, nicht alle Beratungsfragen eignen sich für den wis-
senschaftlichen Kontext. Aber die Aufgabe, Vermittlung ak-
tiv zu betreiben und deswegen in Auseinandersetzungen, in 
Kontakt mit einer breiteren Öffentlichkeit zu kommen, ist ge-
geben. 

Übrigens war auch schon bei der Tagung in der letzten Wo-
che sehr gut erkennbar, dass nicht nur die Zivilgesellschaft In-
teresse daran hat und Rückmeldungen braucht. Vielmehr gab 
es ein breites Spektrum von Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Presse bis hin zu Bildungseinrichtungen, die Interesse hatten, 
sich einzudenken und Rückmeldungen zu geben.

Bei der Frage der Forschungsstelle sind wir noch nicht fest-
gelegt. Ich würde das auch gern, sofern wir – – Mal schauen, 
wie es nach der Wahl aussieht und wie es in der nächsten Le-
gislaturperiode aussieht. Wir haben die bisherigen Schritte 
schon in enger Auseinandersetzung bzw. im Austausch mit 
dem Parlament gemacht. Der Landtag hat sich diese Einrich-
tung gewünscht. Alle demokratischen Fraktionen waren da-
für. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir im Finanzaus-
schuss darüber geredet haben, ob der Schritt nicht viel zu klein 
ist und ob man nicht schnell größere Schritte gehen sollte. Das 
habe ich noch gut in Erinnerung. Deswegen meine ich, dass 
wir zu Beginn der nächsten Legislaturperiode gemeinsam 
noch einmal darüber reden müssen, wie ambitioniert man da 
herangeht. 

Grundsätzlich gilt natürlich, dass es im Sinne einer guten For-
schung immer besser ist, das nicht als Ein-Mann-Betrieb oder 
Eine-Frau-Betrieb zu organisieren, sondern dafür zu sorgen, 
dass unterschiedliche Aspekte und Facetten zusammengetra-
gen werden können. Deswegen ist eine Frage: Wie viele Per-
sonen will man sozusagen dauerhaft damit beauftragen, und 
in welchem Umfeld will man dies tun?

Die einfachste Möglichkeit wäre, eine Stiftungsprofessur ir-
gendwo zu finanzieren. Dann hat man aber zunächst mal das 
Phänomen, dass es ein Ein-Personen-Betrieb ist, vielleicht mit 
ein paar Sachmitteln oder Möglichkeiten für eine Nachwuchs-
gruppe ausgestattet, aber relativ klein.

Besser wäre es, eine solche Struktur in ein Umfeld zu setzen, 
in dem das Thema „Extremismusforschung, Auseinanderset-
zung mit der Neuen Rechten“ vielleicht im internationalen 
Kontext schon gesetzt ist, damit es ein entsprechendes For-
schungsumfeld gibt. Ich glaube, in jedem Fall braucht man ei-
ne Konzeption, bei der die Einbettung in ein universitäres Um-
feld verbunden wird mit einer Nähe und auch einer Verpflich-
tung, mit unserer Dokumentationsstelle zusammenzuarbeiten. 
Denn das Material, das dort gesichtet und jetzt zugänglich ge-
macht wird, ist noch lange nicht ausgewertet. 

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Jetzt kann ich 
noch eine Frage zulassen, und zwar von Herrn Abg. von Eyb.

Abg. Arnulf Freiherr von Eyb CDU: Frau Ministerin, herz-
lichen Dank. – Wir unterstützen dieses Vorhaben. Das ist ja 
bekannt. Aber für uns ist auch ganz wichtig, dass wir Kopp-
lungsstellen von der Forschungsarbeit in das wirkliche Leben 
haben. Denn anderenfalls haben wir wieder dicke Bücher voll-
geschrieben, haben aber keine Umsetzung.

Deswegen meine konkrete Frage: Welche Organisationen wer-
den schon heute ins Auge genommen, um zu fragen, ob sie 
quasi die Kopplungsstelle in das Leben sein könnten? Die Po-
lizei haben Sie vielleicht schon genannt, aber auch Kultus, 
Handwerkskammer, IHK, Kirchen etc. wären sicher denkbar; 
denn überall da, wo Menschen sind, kann das Thema ja eine 
Rolle spielen. Gibt es in diese Richtung schon Überlegungen?

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst The-
resia Bauer: Vielen Dank für die Frage. – Ich hatte es ja kurz 
angedeutet. Genau darum wird es gehen, das Netzwerk von 
Interessierten und von Öffentlichkeit mitzudenken und aktiv 
mit anzusprechen. Das ist bei den ersten beiden Tagungen 
schon gelungen. Die Tagung in der vergangenen Woche hat-
te, wie gesagt, Zivilgesellschaft mit dabei, Kirchen waren üb-
rigens auch sehr aktiv mit dabei, Gedenkstätten waren mit da-
bei für ihre Gedenkstättenarbeit, die ja auch darauf angewie-
sen sind, in der Verbindung aus Erinnern und den Herausfor-
derungen von heute und der Zukunft die richtigen Rückschlüs-
se zu ziehen und Verbindungen herzustellen.

Also, auch da gibt es ein großes Interesse an Zusammenar-
beit: Polizei, Staatsanwaltschaft, Kirchen, Gedenkstättenar-
beit, Bildungseinrichtungen schulischer Art und außerschuli-
scher Art. Das sind vielleicht die wichtigsten Partner.

Wir haben aber auch das Kompetenzzentrum beim Innenmi-
nisterium nicht zu vergessen, das sich ja auch mit der Frage 
der rechtsextremen Strukturen eine Expertise verschafft. Auch 
da gibt es ein großes Interesse an einer Zusammenarbeit.

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank, Frau Ministerin. 
– Damit ist unsere Zeit für dieses Thema abgelaufen. Es gä-
be zwar noch Fragen, aber die Zeit reicht nicht mehr. Vielen 
Dank.

Während das Redepult desinfiziert wird, rufe ich schon das 
nächste Thema auf, gemeldet von der Fraktion der SPD:

I m p f e n

Für die SPD-Fraktion erteile ich das Wort Herrn Abg. Hinde-
rer.

Abg. Rainer Hinderer SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
werte Kolleginnen und Kollegen! Meine Fraktion sieht beim 
aktuellen Impfablauf einige Problemfelder, für die aus unse-
rer Sicht die Landesregierung Verantwortung trägt. In der jetzt 
impfberechtigten Bevölkerungsgruppe steigt die Frustration 
darüber, dass zwar von der Landesregierung zum Impfen auf-
gerufen wird, aber nach dem Windhundprinzip verfahren wird, 
wobei man weder bei der Telefonhotline noch über das Inter-
netportal einen Termin für das Impfen erhält.
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Dazu ging jetzt ein Brief von Ihnen, Herr Minister Lucha, an 
alle Haushalte, der allerdings auf die alte und nicht auf die 
neue Vergabestrategie Bezug nimmt.

Zum anderen: Baden-Württemberg liegt bei der Impfquote im 
Vergleich der Bundesländer an drittletzter Stelle. Da werden 
Sie argumentieren, dass Sie konsequent die Hälfte der Impf-
dosen zurückhalten und die Unterschiede zum Mittelfeld der 
Tabelle nicht ganz so groß sind.

Aber besonders abgeschlagen sind wir bei der Impfquote der 
größten Gruppe der vulnerabelsten Menschen, nämlich der 
Bewohner von Pflegeheimen. Das kritisieren wir seit Impfbe-
ginn. Nach Angaben des Statistischen Landesamts haben wir 
in Baden-Württemberg 90 813 Pflegeheimbewohnerinnen und 
-bewohner, ohne Kurzzeitpflege und Betreutem Wohnen. Das 
ist die Zahl aus dem Jahr 2019. Aktuellere Zahlen habe ich 
nicht. Ich gehe eher von einem Anstieg aus. Von diesen rund 
91 000 wollen einige nicht geimpft werden, einige können 
nicht geimpft werden, vielleicht weil sie schon infiziert wa-
ren. Aber am 2. Februar, also gestern, waren nach Angaben 
des RKI 47 268 Pflegeheimbewohner erstgeimpft. Nach un-
serer Berechnung entspricht dies 52 % von rund 91 000.

Vor diesem Hintergrund frage ich zuerst: Warum nutzen Sie 
angesichts der prekären Situation in den Pflegeheimen nicht 
die Möglichkeit aus der Impfverordnung, die Impfungen stär-
ker zugunsten der Bewohner und der Beschäftigten in den 
Pflegeheimen zu priorisieren, und wie bewerten Sie die Zah-
len? Sie haben gestern in der Landespressekonferenz etwas 
von 94 % Impfquote in Pflegeheimen gesagt. Das stimmt bei 
Weitem nicht mit den Zahlen des RKI überein.

Vielen Dank.

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Für die Lan-
desregierung erteile ich das Wort Herrn Minister Lucha.

Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Abg. Hin-
derer, ich beantworte Ihre Frage wie folgt: Wir haben in 
Deutschland, Stand gestern – –

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Minister, die Maske kön-
nen Sie ablegen. Dann versteht man Sie auch besser.

(Zuruf: Das ist mir auch schon passiert!)

Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: Ja, 
wir sind schon miteinander verschmolzen. Es ist ja eine, die 
wir haben nachtesten lassen und die gut ist. Ihr wisst das. 

(Zurufe, u. a.: Ein Maskenwechsel hilft da!)

Wir verwenden nur – – Entschuldigung, Sie haben natürlich 
recht.

Stand gestern haben in Deutschland insgesamt 2 033 561 Per-
sonen eine Erstimpfung und 679 649 eine Zweitimpfung er-
halten. In Baden-Württemberg waren es 245 773 Erstimpfun-
gen und 76 041 Zweitimpfungen. Sie wissen, diese Tabellen 
schieben sich zusammen, und letztlich werden alle auf dem 
gleichen Stand sein. Bei den über 80-Jährigen, die nicht in 
Einrichtungen leben, gab es 142 000 Erst- und 44 000 Zweit-
impfungen. 

Wir halten uns natürlich an die Priorisierung der Impfkom-
mission. Es gab ein gewisses Missverständnis. Da muss ich 
mich im Zweifel an meine eigene Nase fassen, Herr Abg. Hin-
derer. Uns liegt jetzt von 94 % der Pflegeeinrichtungen eine 
Rückmeldung zur Terminvereinbarung vor. 

(Zuruf: Aha!)

Wir haben insgesamt 62 188 Impfungen in den Wohn- und 
Pflegeheimen durchgeführt. Das betrifft auch das, was Herr 
Schweickert heute mit dem Apriltermin angesprochen hat. Wir 
haben die Kalkulation, wonach Mitte März alle Bewohnerin-
nen und Bewohner von Pflegeheimen vollständig geimpft sein 
werden. Wir gehen Ihrer Frage aktuell aber noch einmal nach, 
weil das nicht sein kann. – Das sind die aktuellen Zahlen. 

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Jetzt habe ich 
eine Wortmeldung von Frau Abg. Dr. Baum.

Abg. Dr. Christina Baum AfD: Vielen Dank. – Am 31. De-
zember letzten Jahres wurden 41 Bewohner eines Senioren-
heims in Uhldingen-Mühlhofen geimpft, und kurz danach sind 
elf verstorben. Meine Frage: Wurden Obduktionen durchge-
führt, und, wenn ja, wie ist das Ergebnis?

Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: Ich 
habe davon schon einmal gehört. Aber mir ist das nie in die-
sem Zusammenhang mitgeteilt worden. Wir haben auch im 
Gesundheitsamt selbst nachgefragt. Wenn Sie daraus eine An-
frage machen, kann ich sie Ihnen beantworten. 

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Die nächste 
Frage kommt von Herrn Abg. Hinderer.

Abg. Rainer Hinderer SPD: Herr Minister, ich komme noch 
einmal auf meine erste Frage zurück. Jetzt haben Sie eine Kor-
rektur vorgenommen: von 94 % der Pflegeeinrichtungen eine 
Rückmeldung, was die Terminierung anbelangt. 

Haben Sie einen Überblick, wie viele der Pflegeheimbewoh-
nerinnen und -bewohner tatsächlich schon geimpft sind?

Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: Das 
habe ich gesagt.

Abg. Rainer Hinderer SPD: Das war die erste Frage. Ich 
würde – vielleicht zur Vervollständigung – gern noch meine 
zweite Frage stellen. In den Impfzentren sollten zunächst 20 % 
des Impfstoffs – jetzt haben Sie auf 30 % erhöht – für medi-
zinisches und pflegerisches Personal vorgehalten werden. Al-
lerdings gibt es keine Anweisung, welche Personen Sie aus 
dieser Gruppe zuerst impfen wollen und welche noch warten 
müssen, solange nicht genügend Impfstoff zur Verfügung 
steht. Das führt vor allem beim medizinischen Personal, das 
täglich mit Coronakranken zu tun hat, zu Irritationen und Pro-
testen. Wie begegnen Sie dieser Situation?

Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: 
Ganz herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. – Das ist ja genau 
das Kernproblem. Wir gehen derzeit nach der Einordnung der 
Ständigen Impfkommission – in Zusammenarbeit mit dem 
Ethikrat, der Leopoldina und Professor Mertens aus Ulm – 
vor. Die haben uns in der Gesundheitsministerkonferenz noch 
einmal ganz klar gesagt, dass wir alle bitte an ihrer Klassifi-
kation und Priorisierung, solange wir den Mangel haben, 
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nichts ändern sollen, weil sie das Ganze genau nach der Le-
benszeit, nach dem, wo der höchste Benefit ist, anhand vieler 
wissenschaftlicher Studien errechnet und hinterlegt haben. 
Das sind also profunde Modelle. 

Weil wir den Mangel haben, haben wir entschieden, dass wir 
das jetzt, nachdem wir bei den 80-jährigen alleinstehend Le-
benden so erfolgreich waren, etwas zurückfahren, was bei de-
nen zu keiner großen Freude geführt hat. Wir haben dann auch 
vor Ort den Zentren gesagt – im Durchschnitt gehören 10 % 
des medizinischen Personals eines Klinikträgers in die Grup-
pe der höchsten Priorität 1 –: Haltet für eure medizinischen 
Betriebe und Krankenhausbetriebe die entsprechenden Dosen 
und Plätze frei. Das ist meines Erachtens auch gut gelaufen. 

Wir haben natürlich eine sehr gute Botschaft: Der Impfstoff 
von AstraZeneca – das hat uns Professor Klaus Cichutek am 
Montag und am Samstag während der beiden Gesundheitsmi-
nisterkonferenzen in Vor- und Nachbereitung zum Impfgipfel 
gesagt – hat absolut dieselbe Wirkungsfähigkeit wie die zwei 
mRNA-Impfstoffe, nur mit dem Unterschied, dass es in 
Deutschland eine befristete Zulassung für die Altersgruppe 
unter 65 Jahre gibt, weil die Zulassungsdatenlage für diese 
Gruppe in der Wirkgenauigkeit einfach einwandfrei ist. 

Diesen Impfstoff werden wir jetzt ganz gezielt entlang der Pri-
orisierung der Kategorien 1 und 2 den medizinischen Kran-
kenhausbetrieben komplett zur Vollabdeckung zur Verfügung 
stellen, bevor wir mit diesem Impfstoff in die Terminierung 
gehen. Dies halten wir weiter mit dem Impfstoff von BioN-
Tech und dem Anstieg der Zahl von Impfdosen von Moder-
na. 

In Bezug auf BioNTech kann ich nachher, wenn Sie noch Fra-
gen haben, noch etwas zu den Lieferzeitpunkten sagen. Aber 
das ist die Strategie. 

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Baron, Sie haben 
jetzt das Wort und können Ihre Frage stellen. 

Abg. Anton Baron AfD: Vielen Dank. – Herr Minister, ich 
wollte noch mal auf die Briefe mit den veralteten Informati-
onen eingehen. Können Sie uns mal benennen, wie teuer die-
se Aktion war? Finden Sie nicht, dass das kurz vor der Wahl 
ein Geschmäckle hat, wenn man so einen Brief an alle Haus-
halte schickt? 

(Zuruf)

Die zweite Information, die ich gern hätte, ist: Bei uns im Ho-
henlohekreis ist es so, dass die Terminvergaben überhaupt 
nicht stimmen. Können Sie das irgendwie noch mal erklären, 
wie das mit den Terminen funktioniert? Denn viele Bürger be-
kommen einen Termin, gehen hin, und letztendlich klappt es 
nicht, weil der Impfstoff dann doch nicht da ist. Das führt zu 
sehr viel Chaos und Wirrwarr. Die Bürger sind wirklich er-
bost über solche Vorfälle. Und das ist nicht das erste Mal, dass 
das so war. 

Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: 
Dass die Menschen an der Hotline oder am Computer ver-
zweifeln oder, wie der geschätzte Innenminister a. D. darauf 
gekommen ist, wann der richtige Zeitumbruch war, das 
stimmt, das wollen wir jetzt ja ändern. Aber dass die Termi-

ne, die vereinbart wurden, außer Einzelfälle – – Ich habe heu-
te auch die „Stuttgarter Zeitung“ gelesen, über Missverständ-
nisse und Kommunikationsprobleme in Einzelfällen. Aber was 
ich höre, ist: Wenn jemand einen Termin hat, funktioniert das 
im Hinblick auf die Durchführung, die Vergabe, die Betreu-
ung, die Vorsorge, die Nachsorge. 

Bezüglich dieser Punkte müssen Sie mich auch anschreiben. 
Wir gehen jedem Einzelnen nach. 

Wir haben jede Woche mit unseren Kreisimpfzentren – – Sie 
wissen ja, die heißen deshalb Kreisimpfzentren, weil die 
Landkreise unsere verbindlichen Vertragspartner sind. In den 
zentralen Impfzentren haben wir dies mit den Universitäten 
oder mit den Kreisen, mit den Körperschaften umfassend ge-
regelt. 

Wir gehen jedem Einzelfall nach. Auch hier bitte ich Sie, Herr 
Baron: Schreiben Sie mich an, damit ich dem Einzelfall tat-
sächlich nachgehen kann. 

Zum Informationsbrief: Zugegeben, wir haben ja reingeschrie-
ben, es wird weitere Informationen für die Bürgerschaft ge-
ben. Es war, glaube ich, schon noch mal wichtig, dass viele, 
gerade auch die Älteren, das noch mal selbst in der Hand ha-
ben, an ihrer Pinnwand, wie der Ablaufprozess im Moment 
aussieht. Wir haben uns jetzt technisch selbst dazu in die La-
ge versetzt, durch das unglaubliche Engagement meiner eige-
nen IT-Abteilung, meines Bereichs, der dafür verantwortlich 
ist. Wir werden gemeinsam am Freitag in einer Landespres-
sekonferenz mit Präsident Walter und PD H. noch mal vor-
stellen, welche genauen Änderungen wir dann ab nächster 
Woche anbieten können, damit dann einfach die Wartezeit ver-
kürzt wird. 

Der Ministerpräsident hat es Ihnen, glaube ich, heute ganz ein-
drücklich gesagt: Wir werden im medizinischen Bereich mit 
AstraZeneca Entspannung erzielen. Wir werden – Stand heu-
te – Mitte März die Wohn- und Pflegeheime bei uns durchge-
impft haben, und zwar so, wie es BioNTech angekündigt hat, 
dass sie es nach der achten Woche wieder nachkompensieren, 
da sie jetzt aufgrund der technischen Umbausituation Kürzun-
gen vorgenommen hatten. BioNTech und auch Moderna ha-
ben angekündigt, zu erhöhen, sodass wir diesen Impfstoff vor 
allem in den Priorität-1-Gruppen stärker zur Verfügung stel-
len können, weil wir den Personenkreis aus den medizinischen 
Betrieben, der Priorität 1 und Priorität 2 hat, mit AstraZeneca 
impfen können.

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Jetzt kann ich 
noch eine Frage zulassen, und zwar von Herrn Abg. Hinderer.

Abg. Rainer Hinderer SPD: Ich habe noch viele lange Fra-
gen, aber ich nehme zum Ersten die kürzeste Frage bezogen 
auf das neue Terminvergabeverfahren „recall system“: Anruf, 
Vormerkung, Termin. Begrenzender Faktor ist wahrscheinlich 
trotzdem wieder die Telefonhotline, weil alle anrufen werden. 
Gibt es weiterhin die Möglichkeit, es online zu machen? Die 
Onlineplattform hat ja funktioniert, es gab jedoch keine Ter-
mine. 

Zweitens: Gibt es zukünftig wenigstens die Möglichkeit für 
Ehepaare oder sonstige Paare, gemeinsam Termine zu buchen?
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Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: An 
alldem arbeiten wir im Einzelfall exakt. Ich darf an dieser 
Stelle sagen – es ist vielleicht interessant –: Auf Wunsch des 
Bundesministeriums haben wir uns auf die bundeseinheitli-
che Lösung von kv.digital mit der Unterschaltung der Weiche 
mit 500 Personen, Frauen und Männern, die wir selbst für die 
Call-Situation einstellen, geeinigt. 

Wir haben mit kv.digital am Freitag eine Sonderschaltung mit 
den Bundesministern. Sie haben von sich aus noch nicht alle 
technischen Notwendigkeiten für Zweittermingestaltung, für 
Bündeltermingestaltung. Das alles wird uns schon seit Wo-
chen versprochen, es geht jetzt aber einher mit unseren eige-
nen Maßnahmen. Wir machen die, die wir selbst in Eigenre-
gie machen können, und bei den Verbesserungen, die Sie noch 
reklamieren, hängen wir auch wie meine Kollegin in Ham-
burg. Reden Sie mit Ihrer geschätzten Parteikollegin und 
Hamburgs SPD-Vorsitzender Leonhard. Wir singen zu hun-
dert Prozent dasselbe Lied, auch die Kollegin Reimann in Nie-
dersachsen. 

Da haben wir alle noch viel zu tun, aber der Weg ist der rich-
tige. Wir können sagen: Ihr müsst nicht mehr den ganzen Tag 
auf das Telefon und auf den Computer starren. Wenn ihr re-
gistriert seid, bekommt ihr einen Termin. Leider haben wir die 
Zeitachse heute noch nicht hundertprozentig im Griff.

Herzlichen Dank. 

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank, Herr Minister. 

Das nächste Thema kann ich aus Zeitgründen nicht mehr auf-
rufen. Damit ist Punkt 4 der Tagesordnung erledigt.

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Gesetz zur Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes – 
Drucksache 16/9344

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für So-
ziales und Integration – Drucksache 16/9384

Berichterstatter: Abg. Jochen Haußmann

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für die Allge-
meine Aussprache eine Redezeit von drei Minuten je Frakti-
on festgelegt. 

Für die Fraktion GRÜNE erteile ich das Wort Frau Abg. 
Krebs.

Abg. Petra Krebs GRÜNE: Frau Präsidentin, meine Damen 
und Herren! Wir rufen heute zum zweiten Mal den Gesetzent-
wurf zur Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes auf. Das 
Heilberufe-Kammergesetz beschäftigt sich in erster Linie mit 
vielen verschiedenen, teilweise auch kleinen juristischen As-
pekten, um rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen. Die An-
passung war in Absprache mit den Heilberufe-Kammern er-
folgt und ermöglicht nun neue und zeitgemäße Formen der 
heilberuflichen Berufsausübung – das ist auch gut so – und 
bringt somit eine Verbesserung der gesundheitlichen Versor-
gung mit sich. 

Ein paar wenige Aspekte möchte ich hervorheben. Gesund-
heitsberufe werden zu einem sehr großen Teil von Frauen aus-
geübt. Dies gilt für die Patientenversorgung, für die Wissen-

schaft sowie für die Gesundheitsadministration. Gleichzeitig 
gilt dies aber nicht für die Spitzenpositionen in der Gesund-
heitsbranche, die zu einem sehr großen Teil von Männern be-
setzt sind. Das bedeutet, dass die Perspektive der Frauen häu-
fig zu kurz kommt. 

Dies darf nicht sein und muss sich ändern. Denn unser Ge-
sundheitswesen braucht das Potenzial von Frauen und ge-
mischten Teams, um auf allen Ebenen der Zusammenarbeit 
gut weiterzukommen. Eine paritätische Besetzung in den Gre-
mien der Heilberufe-Kammern ist hierbei ein erster wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Genau das fordert jetzt die-
ses Gesetz ein: eine paritätische Gremienbesetzung in der Ver-
treterversammlung, der Kammer, des Kammervorstands usw. 
Das ist gut so.

Ein anderer Aspekt: Die Landesregierung hat in dieser Legis-
latur das bundesweit viel beachtete Modellprojekt „Sektoren-
übergreifende Versorgung“ vorgelegt. Hier wird nun durch die 
Erweiterung des Sektorenübergreifenden Landesausschusses 
ein gemeinsames Gremium „Sektorenübergreifender Landes-
ausschuss für Gesundheit und Pflege“ geschaffen.

Wir brauchen neue Strukturen, um die Herausforderungen im 
Gesundheitswesen beherzt angehen zu können und um den 
Bürgerinnen und Bürgern die bestmögliche Versorgung ga-
rantieren zu können. Hier nimmt Baden-Württemberg eine 
Vorreiterrolle ein. Dieses Gesetz trägt dazu bei. Es ist ein gu-
tes Gesetz, es ist ein wichtiges Gesetz, auch wenn es unschein-
bar daherkommt. 

Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung.

Vielen Dank.

(Beifall – Zuruf – Das Redepult wird desinfiziert.)

Präsidentin Muhterem Aras: Okay, gut. – Nun darf sich 
Frau Abg. Wölfle gleich bereithalten. Habe ich das Zeichen 
richtig verstanden?

(Zuruf)

– Okay. – Während das Redepult desinfiziert und gereinigt 
wird, erteile ich das Wort für die SPD-Fraktion Frau Abg. 
Wölfle.

(Zurufe, u. a.: Sie kommt noch!)

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist alles in Ordnung. 

(Zurufe, u. a.: Sie kommt gleich!)

Frau Abg. Neumann-Martin kommt.

(Zurufe, u. a. Abg. Anton Baron AfD: Nein, nein! 
Jetzt machen Sie weiter, Frau Präsidentin!)

– Moment.

(Zurufe, u. a. des Abg. Anton Baron AfD)

– Ja, es ist doch alles in Ordnung. Frau Abg. Neumann-Mar-
tin spricht, wenn sie im Raum ist.

Jetzt erteile ich das Wort der SPD-Fraktion, und zwar Frau 
Abg. Wölfle.

(Zu- und Gegenrufe)
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Abg. Sabine Wölfle SPD: Frau Präsidentin!

(Zurufe)

– Ja.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Änderungen im Heil-
berufe-Kammergesetz können wir grundsätzlich – –

(Unruhe) 

Präsidentin Muhterem Aras: Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, ich darf Sie um Ruhe bitten. Frau Abg. Wölfle hat das 
Wort. Wir haben insgesamt drei Minuten Redezeit, deshalb 
wäre es gut.

(Zuruf)

Abg. Sabine Wölfle SPD: Ja, genau. – Den Änderungen im 
Heilberufe-Kammergesetz können wir, die SPD-Fraktion, 
grundsätzlich zustimmen, auch den Änderungen bei den Lis-
tenaufstellungen, die ja leider von der SPD – – Von der FDP/
DVP kritisiert werden. 

(Vereinzelt Heiterkeit)

Einen Aspekt möchte ich ansprechen: die Möglichkeit des 
freiwilligen Beitritts für Studierende. Das halten wir für rich-
tig. Aber ich frage mich schon, warum wir dann den Kam-
mern das Recht geben sollten, die Studierenden von den Kam-
merwahlen auszuschließen, sowohl für das passive als auch 
für das aktive Recht. Da halten wir es eher mit Willy Brandt: 
„Mehr Demokratie wagen“ – oder auch nicht. Das, was hier-
zu im Ausschuss als Erklärung kam, hat mich, ehrlich gesagt, 
nicht wirklich überzeugt.

Dann freue ich mich natürlich sehr, dass Sie in Artikel 10 des 
Gesetzentwurfs – Änderung des Landesgesundheitsgesetzes 
– unseren Vorschlag, den Landesausschuss für Gesundheit in 
einen „Sektorenübergreifenden Landesausschuss für Gesund-
heit und Pflege“ weiterzuentwickeln, aufgenommen haben. 
Die Abgeordneten der Fraktion GRÜNE und der Fraktion der 
CDU haben unseren Vorschlag Ende 2018 im Ausschuss ab-
gelehnt, aber man sieht: Auch Dazulernen geht. 

Insgesamt stimmen wir dem Gesetz zu.

Aber zum Schluss muss ich doch noch eine Anmerkung ma-
chen. Das Gesetz, über das wir heute hier abstimmen, hieß ur-
sprünglich: „Gesetz zur Errichtung einer Landespflegekam-
mer“ und war eines der Prestigeprojekte von Sozialminister 
Lucha. Das Gesetzgebungsverfahren ging auf intensive Bera-
tungen in der Pflegeenquete in der letzten Legislaturperiode 
zurück. Es war immer klar, dass es ein Verfahren geben soll, 
das die Beteiligten mit einbindet, sie befragt, ähnlich wie 
Rheinland-Pfalz das gemacht hat. 

Herr Minister Lucha hat dann die von der Enquetekommissi-
on geforderte Befragung der Pflegekräfte allerdings so ange-
legt, dass am Ende ein positives Ergebnis herauskommen 
musste. 

(Zuruf)

Aber dem Großteil der Befragten war nicht bewusst, dass sie 
dann zwangsweise Mitglied sind. Die Fragen waren: „Sind 

Sie für die Einrichtung einer Pflegekammer?“ Darauf hat die 
Mehrheit mit Ja geantwortet. Weiter später kam die kleine Fra-
ge: „Würden Sie dafür auch einen Beitrag zahlen?“

(Zurufe, u. a.: Nein, das ist nicht wahr!)

Da war die Antwort anders. – Zahlen lügen nicht. Das stimmt 
einfach nicht. Das wäre so gewesen, wenn Sie es so umge-
setzt hätten. Dann wäre das Gesetzgebungsverfahren ein ähn-
liches Desaster geworden wie in Niedersachsen. Deswegen 
ist es gut, dass es jetzt erst einmal nicht kommt, dass wir viel-
leicht in der nächsten Legislaturperiode noch einmal überle-
gen, eine neue Befragung durchzuführen, die einfach zu ei-
nem anderen Ergebnis kommt.

Vielen Dank.

(Beifall – Zu- und Gegenrufe – Unruhe)

Präsidentin Muhterem Aras: Die Debatte da hinten scheint 
echt spannend zu sein. Ich würde sagen, wir machen hier vorn 
weiter, und bitte Sie um Ruhe.

Nun erteile ich das Wort für die CDU-Fraktion Frau Abg. Neu-
mann-Martin.

(Vereinzelt Beifall – Zurufe – Unruhe)

Abg. Christine Neumann-Martin CDU: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Entwurf des 
Heilberufe-Kammergesetzes war bereits Teil des Gesetzent-
wurfs zur Errichtung einer Landespflegekammer gewesen – 
wie Kollegin Wölfle ausgeführt hat –, der mit Kabinettsbe-
schluss vom 31. März 2020 zur Anhörung freigegeben wur-
de. Aufgrund der zahlreichen Eingaben der Kammern und Ver-
bände ist der Gesetzentwurf überarbeitet worden. 

Mit Artikel 1 passt das Gesetz das Heilberufe-Kammergesetz 
an Rechtsänderungen wie beispielsweise beim neuen Psycho-
therapeutengesetz und dem Strahlenschutzgesetz an. Darüber 
hinaus greift es Anregungen der Heilberufe-Kammern auf, das 
Heilberufe-Kammergesetz an neue Formen der heilberufli-
chen Berufsausübung und an geänderte technische Rahmen-
bedingungen anzupassen sowie rechtliche Unklarheiten zu be-
seitigen.

Außerdem sollen die Heilberufe-Kammern in ihrem Bestre-
ben gestärkt werden, bei der Gremienbesetzung eine Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu erreichen. Zudem soll 
bei allen Arten heilberuflicher Tätigkeiten die Einhaltung der 
Berufspflichten sichergestellt werden, unabhängig von der 
Rechtsform, in der die Tätigkeit ausgeübt wird. Auch die Wei-
terentwicklung der Digitalisierung im Tätigkeitsbereich der 
Heilberufe soll durch das Heilberufe-Kammergesetz abgebil-
det und für digitale Lösungen, insbesondere bei der öffentli-
chen Bekanntmachung von Kammerrecht, geöffnet werden. 
Schließlich wird der Verlust des Wahlrechts in den Organen 
der Kammern infolge einer Betreuungsanordnung abgeschafft.

In Artikel 2 werden die stimmberechtigten Beteiligungen im 
Landesausschuss um die Gewerkschaften und um die Landes-
Behindertenbeauftragte oder den Landes-Behindertenbeauf-
tragten erweitert. 
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Zur Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versor-
gung in Baden-Württemberg wird in Artikel 10 der „Sekto-
renübergreifende Landesausschuss für Gesundheit und Pfle-
ge“ etabliert. Dieser bezieht auch den Bereich Pflege mit ein.

Die Artikel 3 bis 9 beinhalten redaktionelle Änderungen. Ar-
tikel 11 regelt lediglich das Inkrafttreten.

(Zurufe, u. a.: Lauter! – Können Sie es ein bisschen 
lauter machen? – Es ist zu leise!)

Präsidentin Muhterem Aras: Es ist nicht zu leise, sondern 
ich glaube, da unten ist es insgesamt zu laut.

Abg. Christine Neumann-Martin CDU: Ich probiere es et-
was lauter.

(Zurufe)

– Danke, es wirkt. 

(Zuruf: Wir wollen Sie ja hören!)

– Sehr schön, danke.

Abgestimmt ist die Kabinettsvorlage mit sechs Ministerien. 
Gerade auch hinsichtlich eines ausgewogenen Geschlechter-
verhältnisses sieht der Gesetzentwurf vor, dass bei der Auf-
stellung von Wahlvorschlägen für die Vertreterversammlung 
Frauen und Männer in gleicher Weise zu berücksichtigen sind. 
Der vorliegende Gesetzentwurf berücksichtigt daher in beson-
derem Maß die Geschlechtergerechtigkeit.

Wir empfehlen daher einstimmig die Zustimmung zum Ge-
setzentwurf. 

Vielen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die AfD-Fraktion erteile 
ich das Wort Frau Abg. Dr. Baum.

Abg. Dr. Christina Baum AfD: Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Die Anpassungen des Heilberufe-Kammer-
gesetzes sind größtenteils redaktioneller Art bzw. aktualisie-
ren die geänderten Rahmenbedingungen und bedürfen daher 
keiner weiteren Erörterung.

Jedoch lehnen wir die Gesetzesänderung gleichwohl ab, weil 
die vorgesehene Beteiligung der Männer und Frauen wieder 
eine Frauenquote durch die Hintertür darstellt.

(Beifall)

Unsere Position hierzu ist hinlänglich bekannt, und ich wie-
derhole daher an dieser Stelle nur, dass sich eine Beteiligung 
niemals am Geschlecht, sondern an der Qualifikation orien-
tieren muss.

(Beifall)

Alles andere ist ein Verstoß gegen unser Grundgesetz, Arti-
kel 3. Ich zitiere:

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf 
wegen seines Geschlechts ... benachteiligt oder bevorzugt 
werden.

(Zurufe)

Für mich persönlich bedeutet eine solche Quote eine Diskri-
minierung und Abwertung von uns Frauen; denn sie unter-
stellt automatisch, dass Frauen nur mithilfe von staatlicher 
Unterstützung und nicht aus eigener Kraft und durch eigene 
Leistung bestimmte Positionen bekleiden können. 

(Beifall)

Richtig interessant wird es nun allerdings beim dritten Ge-
schlecht, das ja unter großem Jubel aller Altparteien anerkannt 
wurde. Dabei lassen wir mal die anderen 60 möglichen Ge-
schlechter außen vor, die Ihnen anscheinend schon auf dem 
Weg zur dritten Toilette verloren gegangen sind. 

(Zuruf: Meine Güte!)

Welch eine realitätsferne Politik Sie alle betreiben, zeigt sich 
an diesem Beispiel wieder deutlich. Sie können nur froh sein, 
dass die meisten Menschen, die sich mit einem zweiten und 
dritten Job gerade über Wasser halten können, den ganzen Un-
fug nicht mitbekommen, den Sie hier fast täglich verzapfen. 

(Beifall)

Sonst müssten Sie sich nämlich alle eine richtige Arbeit su-
chen, und dabei würden Sie wahrscheinlich nicht mal die ers-
te Woche in einem notwendigerweise auf Leistung ausgerich-
teten Betrieb überstehen. 

(Vereinzelt Beifall – Zurufe – Unruhe) 

Wir, die Alternative für Deutschland, sind die wahren Volks-
vertreter in diesem Parlament, und wir wissen um die Sorgen 
unseres Volkes. 

(Vereinzelt Beifall – Zurufe, u. a. Abg. Dr. Stefan 
Fulst-Blei SPD: Halleluja! – Unruhe)

Eine Frauenquote, ein drittes Geschlecht oder 60 weitere – –

(Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Seit fünf Jahren Ar-
beitsverweigerung! Seit fünf Jahren Arbeitsverwei-

gerung!)

Präsidentin Muhterem Aras: Herr Abg. Dr. Fulst-Blei, Frau 
Abg. Dr. Baum hat das Wort. 

(Abg. Carola Wolle AfD: Sprechen Sie von sich, Herr 
Fulst-Blei? – Gegenruf des Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei 
SPD: Diesen Mann haben Sie noch nicht mal in 
Mannheim wieder aufgestellt, weil er nichts geschafft 
hat! Also, erzählen Sie mir doch nichts! – Gegenruf 
des Abg. Rüdiger Klos AfD: Das sagt der Richtige! 
Drückeberger vom Dienst! – Abg. Anton Baron AfD: 
Seit fünf Jahren Geschwätz! Seit fünf Jahren Ihr Ge-
schwätz anzuhören! – Weitere Zurufe – Lebhafte Un-

ruhe)

Abg. Dr. Christina Baum AfD: Getroffene Hunde bellen. 
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Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, ich 
würde sagen – – 

(Anhaltende lebhafte Unruhe – Zurufe, u. a. des Abg. 
Dr. Stefan Fulst-Blei SPD)

– Herr Abg. Dr. Fulst-Blei, ich würde sagen, Sie beruhigen 
sich, und Sie beide, Herr Abg. Dr. Fulst-Blei und Herr Abg. 
Baron, können Ihre Auseinandersetzung, wenn diese so span-
nend ist, gern vor dem Plenarsaal austragen, aber nicht hier. 

(Vereinzelt Beifall – Zurufe: Jawohl! – Unruhe) 

Frau Abg. Dr. Baum hat das Wort. 

Abg. Dr. Christina Baum AfD: Wir, die Alternative für 
Deutschland, sind die wahren Volksvertreter in diesem Parla-
ment, und wir wissen um die echten Sorgen unseres Volkes. 
Eine Frauenquote, ein drittes Geschlecht oder 60 weitere Ge-
schlechter gehören jedenfalls nicht dazu. 

(Beifall)

Die Quotenmentalität, die sich flächendeckend in Deutsch-
land breitmacht, muss beendet werden. Wir müssen Entschei-
dungen wieder zum Wohl der Allgemeinheit treffen, und das 
bedeutet nichts anderes als die Auswahl nach Leistung und 
Qualifikation – im Übrigen auch in diesem Parlament. Bei die-
ser Auswahl werden wir Frauen immer ein Wörtchen mitzu-
reden haben. Denn eigentlich sind wir das starke Geschlecht. 

Gestatten Sie mir nun zum Schluss noch ein paar persönliche 
Worte. 

(Zuruf: Oh, noi!)

Obwohl ich morgen noch einmal eine kurze Rede halten wer-
de, möchte ich mich schon heute von Ihnen allen verabschie-
den,

(Unruhe)

und zwar mit einem Zitat von Johann Gottfried Seume, das 
mir erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, bei dem mir aber 
bewusst wurde, dass mich diese Aussage die ganzen fünf Jah-
re hindurch begleitet hat. Ich zitiere: 

Alles, was man in dieser Zeit für seinen Charakter tun 
kann, ist, zu dokumentieren, dass man nicht zur Zeit ge-
hört. 

Vielen Dank. 

(Beifall – Zurufe, u. a.: Ja, eben! Der war gut!)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die FDP/DVP-Fraktion er-
teile ich das Wort Herrn Abg. Haußmann. 

Abg. Jochen Haußmann FDP/DVP: Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Glücklicherweise 
geht es heute nun ja gerade um die Heilberufe. Sollte es nun 
doch noch größere Auseinandersetzungen geben, 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

haben wir zumindest das richtige Thema. 

(Zurufe) 

Beim Heilberufe-Kammergesetz sind viele wichtige Punkte 
geregelt. Die Kammern sind da, denke ich, gut eingebunden 
worden. Beispielsweise der freiwillige Kammerbeitritt für 
Medizinstudierende ist ein wichtiger Beitrag, genauso wie die 
Möglichkeit, einen Ethikrat einzurichten. Auch die Erweite-
rung des Sektorenübergreifenden Landesausschusses um den 
Bereich Pflege stellt eine wichtige Regelung dar. 

Aber sehr wichtig ist auch ein ganz besonderes Thema: die 
Einrichtung von zahnmedizinischen Versorgungszentren, die 
insbesondere im ländlichen Raum ein Thema sind, was die 
Versorgung in der Fläche anbelangt. Hier wurden einige Re-
gelungen eingezogen, die, denke ich, auch berechtigt eine stär-
kere Ausrichtung an der Kammermitgliedschaft nach sich zie-
hen. 

Was wir Freien Demokraten – das haben wir im Ausschuss in 
einem Änderungsantrag formuliert – nicht mittragen können, 
ist die Vorgabe der paritätischen Besetzung der Kammern, und 
zwar sowohl für die Wahlvorschläge zur Vertreterversamm-
lung als auch für die Mitglieder der Ausschüsse und des Kam-
mervorstands. Wir haben im Ausschuss vorgeschlagen, dass 
man aus dieser Verpflichtung, die eben auch entsprechende 
Schwierigkeiten mit sich bringt, eine Empfehlung macht. 

Wer heute aufmerksam die Zeitung gelesen hat, weiß, was das 
Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Dadurch fühlen 
wir Freien Demokraten uns bestätigt; denn dies wurde vom 
Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Bundestags-
wahl 2017 entsprechend zum Ausdruck gebracht. Wenn das 
Bundesverfassungsgericht dies der Politik für die Wahlen vor-
gibt, dann sollten wir seitens der Politik das den Kammern ge-
nauso wenig vorschreiben, sondern eine Empfehlung ausspre-
chen, wie wir es vorgehabt haben.

(Beifall)

Deswegen werden wir bei der Abstimmung über diese Punk-
te einzeln abstimmen. Bei den Einzelpunkten mit diesen bei-
den Vorschlägen werden wir nicht zustimmen. Dem Gesetz-
entwurf zur Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes ins-
gesamt werden wir aber zustimmen. 

Herzlichen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Für die Lan-
desregierung erteile ich Herrn Minister Lucha das Wort. 

Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird unser Heil-
berufe-Kammergesetz aktualisiert und auch an die Digitali-
sierungsentwicklung angepasst. Mit dem Gesetz greifen wir 
zum einen bundesrechtliche Änderungen wie beim Arzneimit-
telgesetz und die Reform der Ausbildung der Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten auf. Wir greifen zum anderen 
aber auch Wünsche der Heilberufe-Kammern selbst auf, neue 
Formen der heilberuflichen Berufsausübung – wie im Rah-
men eines medizinischen Versorgungszentrums – berufsrecht-
lich klar zu regeln. 

Darüber hinaus sollen die Heilberufe-Kammern die Möglich-
keit bekommen, sich mit ethischen Fragen außerhalb der For-
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schung zu befassen. Sie sollen einen Ethikrat als Beratungs-
gremium gründen dürfen, auch kammerübergreifend. 

Natürlich wird auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
erleichtert. Eine Weiterbildung in Teilzeit steht nun gleichbe-
rechtigt neben einer Weiterbildung in Vollzeit.

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen – bei der FDP/DVP sind 
es ja eher Kollegen –, wir unterstützen die Chancengleichheit 
von Frauen und Männern. Auch diese Regelungen haben das 
Ziel, Frauen in der berufsständischen Vertretung besser sicht-
bar zu machen. Sie lassen aber zugleich genügend Spielraum 
für Umsetzungen und greifen eben nicht in verfassungsrecht-
lich gesicherte Positionen ein, wie Sie auch jetzt wieder be-
hauptet haben.

Die Kammern sollen auf Parität hinwirken; das Ziel ist klar. 
Wie sie das tun, liegt in ihrer Verantwortung. Damit setzen 
wir unseren Auftrag um, uns für Chancengleichheit in allen 
Lebensbereichen einzusetzen, und zwar unter Beachtung des 
rechtlichen Rahmens, den uns das Chancengleichheitsgesetz 
vorgibt.

Der Gesetzentwurf umfasst in Artikel 10 die Änderung des 
Landesgesundheitsgesetzes. Gerade die Coronapandemie – 
wir haben darüber debattiert – hat uns gezeigt, dass wir Ver-
sorgungsgrenzen überwinden müssen. Mit dem Landesge-
sundheitsgesetz haben wir 2015 den Sektorenübergreifenden 
Landesausschuss als Gremium an den Schnittstellen des am-
bulanten und stationären Sektors dauerhaft rechtlich veran-
kert. Nun ist es wichtig, diesen Ausschuss zu erweitern. So 
wird das Gremium in „Sektorenübergreifender Landesaus-
schuss für Gesundheit und Pflege“ umbenannt.

Die Stimmrechtsanteile werden neu geregelt. Neu aufgenom-
men wird der Bereich Pflege. Der Ausschuss bekommt damit 
zusätzlich die Möglichkeit, Empfehlungen zur gesundheitli-
chen und pflegerischen Versorgung auszusprechen. Ich bitte 
Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.

Noch drei Sekunden zu der Mär, die die Kollegin Wölfle ge-
rade zur Pflegekammer vorgetragen hat: Der Beteiligungspro-
zess unter der operativen Federführung von Frau Mielich war 
einer der intensivsten und demokratischsten. Er wurde von ei-
ner Gruppe von der ersten Minute an mit unfairen Mitteln tor-
pediert. Aufgrund der Coronapandemie muss das Vorhaben 
jetzt der Diskontinuität anheimfallen,

(Zuruf)

weil wir die erforderliche Beteiligungstiefe nicht mehr hinbe-
kommen haben. Aber jede und jeder, der mit uns regieren will 
– wir streben das an –, wird mit uns zu Beginn der neuen Le-
gislaturperiode die Gespräche zur Pflegekammer genau da 
wieder aufgreifen, wo wir sie jetzt beendet haben, sodass wir 
dann als erste Tat auch eine Pflegekammer bekommen. Diese 
Botschaft darf ich hier mal von mir geben.

Herzlichen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, in 
der Allgemeinen Aussprache liegen jetzt keine weiteren Wort-
meldungen vor. 

Wir kommen daher in der Zweiten Beratung zur  A b s t i m -
m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9344. Ab-
stimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Soziales und Integration, Drucksache 16/9384. 
Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, dem Gesetzentwurf zuzustim-
men.

Ich rufe auf

Artikel 1

Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes

Die Fraktion der FDP/DVP hat darum gebeten, über die Num-
mern 9 und 14 getrennt abzustimmen.

Daher rufe ich zunächst die Nummern 1 bis 8 gemeinsam auf. 
Wer den Nummern 1 bis 8 zustimmt, den bitte ich jetzt um 
das Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Den 
Nummern 1 bis 8 ist damit einstimmig zugestimmt.

Ich rufe Nummer 9 auf. Wer stimmt Nummer 9 zu? – Gegen-
probe! – Enthaltungen? – Nummer 9 ist mehrheitlich zuge-
stimmt.

Nun rufe ich die Nummern 10 bis 13 gemeinsam auf. Wer 
stimmt den Nummern 10 bis 13 zu? – Gegenprobe! – Enthal-
tungen? – Den Nummern 10 bis 13 ist einstimmig zugestimmt.

Ich rufe Nummer 14 auf. Wer stimmt Nummer 14 zu? – Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Nummer 14 ist mehrheitlich zu-
gestimmt.

Ich rufe die Nummern 15 bis 26 gemeinsam auf. Wer stimmt 
den Nummern 15 bis 26 zu? – Gegenprobe! – Enthaltungen? 
– Keine. Den Nummern 15 bis 26 und damit Artikel 1 insge-
samt ist einstimmig zugestimmt.

Ich stelle die Artikel 2 bis 11 jetzt gemeinsam zur Abstim-
mung. – Sie sind damit einverstanden. Vielen Dank.

Artikel 2 bis Artikel 11

Wer den Artikeln 2 bis 11 zustimmt, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Den Arti-
keln 2 bis 11 ist damit einstimmig zugestimmt.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Heilberufe-Kammergeset-
zes“. – Sie stimmen der Überschrift zu.

Wir kommen jetzt zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dem Gesetz ist 
damit mehrheitlich zugestimmt. Vielen Dank.

Punkt 5 der Tagesordnung ist damit erledigt.
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Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD 
– Gesetz zur Änderung des Tariftreue- und Mindestlohn-
gesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg 
– Drucksache 16/9352

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau – Drucksache 
16/9729

Berichterstatterin: Abg. Andrea Lindlohr

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat eine Redezeit 
von drei Minuten je Fraktion festgelegt.

Für die Fraktion GRÜNE erteile ich das Wort Frau Abg. Lind-
lohr.

Abg. Andrea Lindlohr GRÜNE: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Unser Vergaberecht soll zum Gelin-
gen der sozialen Marktwirtschaft beitragen. Die Unternehmen 
in unserem Land, gerade die kleinen und mittleren Unterneh-
men, haben es verdient, dass wir, die öffentliche Hand, Ver-
gaben im Rahmen eines fairen Wettbewerbs machen. 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns und über-
all haben es verdient, dass der Wettbewerb um Aufträge des 
Landes und der Kommunen auf der Basis fairer Löhne statt-
findet. 

Darum ist es richtig, dass wir, der Landtag, das Landestarif-
treue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg geschaf-
fen haben. Es ist gut, dass das Landestariftreue- und Mindest-
lohngesetz wirkt. Es hat einen positiven Einfluss auf die Si-
cherung von Mindestentgelten und von Tariflöhnen hier bei 
uns in Baden-Württemberg.

(Beifall)

Die Evaluation des Gesetzes, über die wir hier schon öfter ge-
sprochen haben, hat gezeigt: Es gibt ein Vollzugsdefizit. Da-
her sollten wir auf den Bereich Kontrollen weiterhin ein gu-
tes Augenmerk haben.

Nun hat die SPD-Fraktion hier ein Änderungsgesetz vorge-
legt. Unser Landestariftreue- und Mindestlohngesetz wurde 
zu einer Zeit eingeführt, als es in Deutschland leider noch kei-
nen allgemeinen Mindestlohn gab. Es ist unstrittig eine Auf-
gabe des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes, Vorga-
ben zu Entgelten zu machen.

Den von der SPD-Fraktion vorgelegten Gesetzentwurf kön-
nen wir leider nicht unterstützen. Wir wollen den Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes nicht branchenübergreifend über al-
le anderen Tarifverträge stellen. Wir, der Landtag, sollten das 
Landestariftreue- und Mindestlohngesetz immer wieder wei-
terentwickeln. Es zeichnet sich ab, dass der Europäische Ge-
richtshof uns als Landesgesetzgeber in Zukunft mehr Spiel-
raum lassen wird. Es wird um soziale und auch um ökologi-
sche Kriterien gehen.

Beim allgemeinen Mindestlohn gibt es – von Union und SPD 
im Bund festgelegt – aktuell leider nur 9,50 € pro Stunde. Für 
uns Grüne ist klar: Für einen fairen Wettbewerb und gute Ar-

beit brauchen wir einen Mindestlohn von aktuell 12 €, der 
auch bei Vergaben gelten sollte.

Vielen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Ich erteile Herrn Abg. Gram-
ling für die CDU-Fraktion das Wort.

Abg. Fabian Gramling CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Die SPD im Wahljahr 2021: 
Heute Morgen hat sie in der Aktuellen Debatte hier in diesem 
Hohen Haus noch von Wahlkampfgeplänkel gesprochen; heu-
te Nachmittag wird das LTMG auf die Tagesordnung gesetzt. 
Das halte ich für sehr stringent und aufrichtig.

(Beifall – Zurufe)

Ein kurzer Rückblick: Im Oktober 2019 hat unsere Wirt-
schaftsministerin, Frau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, das Gut-
achten zur Evaluierung des LTMG vorgestellt. Es gab einen 
transparenten und ergebnisoffenen Beteiligungsprozess, der 
im Oktober 2020 endete. Ja, es gibt vielleicht vereinzelte Voll-
zugsdefizite, aber es wurde festgestellt, dass keine Änderun-
gen am Gesetz notwendig sind.

Die Redezeit ist begrenzt. Wir hatten schon im Ausschuss und 
in der Ersten Beratung ausführlich darüber diskutiert. Aber 
ich möchte noch einmal zwei Punkte festhalten. Der erste 
Punkt ist, dass ich mich frage, ob sich die SPD-Abgeordne-
ten nicht untereinander austauschen und nicht miteinander re-
den. Sie haben in Ihren Reihen den ehemaligen Bürgermeis-
ter Fink. Ich war gestern bei zwei Bürgermeistern in meinem 
Wahlkreis. Beide Bürgermeister haben über das niedrige An-
gebotsniveau bei öffentlichen Aufträgen und auch darüber ge-
klagt, dass man mit einem Gesetz, wie es die SPD vorlegt, den 
Bürgermeistern in den Rathäusern Steine in den Weg legen 
würde.

Der zweite Punkt ist das Thema Bürokratie. Wir alle reden im-
mer über das Thema „Weniger Bürokratie“. Die Einführung 
einer Prüfungs- und einer Berichtspflicht stünde diesem Ziel 
jedoch entgegen. Diesen Regulierungsdrang der SPD-Land-
tagsfraktion hier an dieser Stelle können wir nicht nachvoll-
ziehen.

Grundsätzlich steht der Gesetzentwurf – das hatten wir schon 
im Ausschuss angesprochen – nicht im Einklang mit dem Eu-
roparecht. Er lässt auch das deutsche Mindestlohngesetz au-
ßer Acht. Deswegen lehnt die CDU-Landtagsfraktion diesen 
Gesetzentwurf der SPD entschieden ab.

Danke schön.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Das Wort für die SPD-Frakti-
on erteile ich Herrn Abg. Dr. Weirauch.

Abg. Dr. Boris Weirauch SPD: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten schon Gele-
genheit, hier im Plenum, aber auch im Wirtschaftsausschuss 
über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD zur Änderung 
des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes zu diskutie-
ren. Wir, die SPD-Fraktion, wollen nicht mehr und nicht we-
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niger als Folgendes: Wir wollen einen höheren Mindestlohn 
bei öffentlichen Aufträgen. Wir wollen eine Stärkung der Ta-
rifbindung. Und wir wollen – das ist uns ganz besonders wich-
tig – ein Verbot der tariflichen Schlechterstellung bei Privati-
sierungen öffentlicher Unternehmen gesetzlich verankern.

(Beifall)

Es war zu erwarten – aber deswegen ist es nicht weniger er-
nüchternd –, dass CDU und Grüne unserem Vorschlag gera-
de zur Erhöhung des Mindestlohns bei öffentlichen Ausschrei-
bungen nicht folgen. Die heutige Beratung hat aber wieder 
mehrmals gezeigt, dass Ihnen die Themen „Faire Löhne“ und 
„Stärkung der Tarifbindung“ einfach nicht am Herzen liegen. 

(Beifall)

Machen wir uns nichts vor: Das zieht sich bei Ihnen wie ein 
roter Faden durch die fünfjährige Regierungszeit. Das kann 
man an dieser Stelle zum Abschluss der Legislaturperiode 
noch einmal deutlich kundtun. 

Wir haben bereits im Dezember letzten Jahres dargelegt, dass 
Sie im Jahr 2017 bei der Änderung des Naturschutzgesetzes 
den Versuch unternommen haben, das Tariftreue- und Min-
destlohngesetz zu schleifen und damit dauerhaft die Möglich-
keit eines höheren vergabespezifischen Mindestlohns in Ba-
den-Württemberg zu verhindern. Die Sonntagsreden von Grü-
nen und CDU helfen nicht weiter, wenn es darum geht, Men-
schen, die trotz harter Arbeit am Ende des Monats nicht wis-
sen, wie sie die Miete bezahlen sollen, halbwegs angemessen 
zu entlohnen. 

(Zuruf)

Wir haben hier im Landtag die Möglichkeit, festzulegen, un-
ter welchen Bedingungen die öffentliche Hand öffentliche 
Aufträge vergeben kann. Wir, die SPD, haben Ihnen den Vor-
schlag unterbreitet, eine Lohnuntergrenze bei öffentlichen 
Aufträgen in Höhe von knapp 13 € pro Stunde festzuschrei-
ben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber schon bei der Ersten 
Beratung im Dezember letzten Jahres durften wir erleben, wie 
gerade die CDU ihre heimliche Liebe zur Tarifautonomie ent-
deckt hat. Erstaunlicherweise hören wir solche Treuebekennt-
nisse zur Verfassung an dieser Stelle nur, wenn es darum geht, 
gesetzliche Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in diesem Land zu verhindern.

Wir vergessen Ihnen auch nicht Ihren Kampf – zum Glück 
war er letztlich erfolglos – gegen den gesetzlichen Mindest-
lohn auf Bundesebene. Gut, dass sich da die SPD durchge-
setzt hat. 

Heute sieht es angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Land-
tag leider nicht gut aus für die arbeitende Bevölkerung im 
Land. Aber das wird sich am 14. März ändern. 

(Beifall)

Ich möchte Ihnen abschließend noch mal verdeutlichen, dass 
es hier nicht nur um einen höheren Mindestlohn geht, sondern 
auch um die Verhinderung von Tarifflucht innerhalb von öf-
fentlichen Unternehmen. In Mannheim werden die mehr als 
800 Beschäftigten der Servicegesellschaft des Klinikums nicht 
nach dem TVöD bezahlt wie ihre Kolleginnen und Kollegen 

aus dem Klinikum selbst, sondern nach dem wesentlich 
schlechter dotierten Tarifvertrag für Gebäudereiniger. Sie ver-
dienen im Schnitt etwas über 10 € pro Stunde, und das in ei-
nem kommunalen Unternehmen! Ich habe gestern Abend noch 
mit dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden der Ge-
sellschaft gesprochen. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen 
haben noch einen zweiten Job, um über die Runden zu kom-
men. 

Wir möchten diese Zustände heute ändern. Keine tarifliche 
Schlechterstellung bei der Privatisierung öffentlicher Unter-
nehmen! Ich fordere Sie im Namen der SPD auf: Stimmen Sie 
unserem Gesetzentwurf zu – für einen höheren Mindestlohn 
in Baden-Württemberg und für eine Stärkung der Tarifbin-
dung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Das Wort für die AfD-Frakti-
on erteile ich Frau Abg. Wolle.

Abg. Carola Wolle AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren! In dem von der Landesregierung 
in Auftrag gegebenen Gutachten von Kienbaum Consultants 
International zur Evaluierung des Tariftreue- und Mindest-
lohngesetzes von 2019 heißt es unter dem Punkt „Empfehlun-
gen“:

Da sich aus den dargelegten Befragungsergebnissen kei-
ne eindeutige Argumentationsbasis in Richtung Fortbe-
stand des LTMG ablesen lässt, sollte aus Gutachtersicht 
kritisch überprüft werden, ob der Fortbestand des LTMG 
vor dem Hintergrund der heutigen Umsetzungspraxis 
sinnvoll ist. 

Der Baden-Württembergische Handwerkstag bestätigte in sei-
ner Stellungnahme die Forderung der AfD-Fraktion vom Ok-
tober 2019, nämlich: Das Gesetz sei sinnlos und deshalb ab-
zuschaffen.

(Vereinzelt Beifall)

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Ba-
den-Württemberg sagte damals, die Umsetzung des Gesetz-
entwurfs der AfD sei eine Chance, Kosten einzusparen und zu 
dokumentieren, dass man Bürokratie spürbar abbauen möch-
te.

(Beifall)

Zu dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion gab es nun im De-
zember 2020 eine Anhörung von betroffenen Verbänden. Ich 
zitiere aus den Stellungnahmen: Die kommunalen Landesver-
bände meinen,

... angesichts der zwischenzeitlich geltenden bundesge-
setzlichen Regelungen 

– stellt – 

sich auch aus kommunaler Sicht die Frage ..., ob und in 
welcher Form es eine inhaltliche Begründung für das 
Fortbestehen des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes 
noch gibt.
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Der Arbeitgeberverband Baden-Württemberg stellt fest:

Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD-Landtagsfrakti-
on ist vollkommen ungeeignet, die berechtigte Kritik der 
Wirtschaft am Landestariftreue- und Mindestlohngesetz 
..., die wir als Arbeitgeber Baden-Württemberg u. a. im 
Stellungnahmeverfahren zur Evaluierung des LTMG vor-
gebracht haben, auszuräumen.

Wir fordern daher weiterhin die Abschaffung des LTMG 
und lehnen den Gesetzentwurf der SPD-Landtagsfrakti-
on ... ab.

(Zuruf)

Die Stellungnahmen sprechen für sich, meine Damen und 
Herren. Wir, die AfD-Fraktion, sind unverändert der Meinung: 
Dieses Gesetz gehört umgehend abgeschafft.

(Zuruf)

In diesem Ansinnen müsste uns eigentlich die CDU-Fraktion 
unterstützen.

(Zuruf des Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD)

Denn bei der Einführung des Gesetzes im Jahr 2013 stellte sie 
sich noch vehement dagegen.

(Zuruf)

Herr Dr. Reinhard Löffler zitierte hierzu Montesquieu:

Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann 
ist es notwendig, dieses Gesetz nicht zu erlassen.

(Unruhe)

Meine Damen und Herren, gemeinsam mit FDP/DVP und 
CDU haben wir die Mehrheit, dieses Gesetz abzuschaffen.

Danke schön.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die FDP/DVP-Fraktion er-
teile ich das Wort Herrn Abg. Dr. Schweickert.

Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP: Frau Präsidentin, lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Ich hänge gedanklich noch kurz 
an Montesquieu. Denn das LTMG ist ja schon da. Es ist ja 
nicht so, dass wir es noch gar nicht hätten. Die SPD möchte 
es ändern. Das ist ein kleiner Unterschied.

(Vereinzelt Lachen)

Aber ich möchte auf die Worte des Kollegen Gramling einge-
hen. Das zeigt, dass ich es bedaure, dass seine Kreise in Rich-
tung Berlin ziehen wollen. Denn die Punkte, die er gebracht 
hat, waren richtig. Allerdings fehlt ihm die Konsequenz. Denn 
eigentlich hätte er sagen müssen: Dann ist aber das LTMG 
grundsätzlich auch infrage zu stellen. Das wäre zumindest 
konsequent gewesen, meine Damen und Herren.

(Beifall)

Wir haben ja die Situation, dass im Juli 2019 die Landesre-
gierung eine Evaluation dieses Gesetzes durchgeführt hat, und 
als dann das Wirtschaftsministerium, Frau Ministerin, das 
Ganze vorgestellt hat, haben Sie im Jahr 2019 gesagt: Es gibt 
keinen direkten kausalen Effekt in Bezug auf eine Verbesse-
rung des Wettbewerbs.

Allerdings – da muss man der SPD recht geben –: Als dann 
jemand anders dies interpretiert hat, hieß es dann im Oktober 
2020: Dadurch verhindert man Wettbewerbsverzerrung.

Wahrscheinlich ist es so, wie es immer ist: Der Fisch sieht es 
von unten und der Vogel sieht es von oben; beide sehen sie 
das Gleiche.

(Unruhe)

Aber was beide sehen müssen, ist, dass das Gesetz so, wie es 
ist – insbesondere mit der von Ihnen gewollten Verschärfung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD –, bürokratisch, 
unnötig und für die Wirtschaft belastend ist. Deshalb können 
wir festhalten, dass die SPD den Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst für das Maß aller Dinge hält und dessen Lohnan-
satz bei öffentlichen Aufträgen verpflichtend machen will.

(Zurufe)

– So ist es. 

(Zuruf)

– Ich habe es gelesen. – Das heißt, Sie wollen eine Lohnstei-
gerung. Aber Sie höhlen damit die Tarifautonomie aus und 
wollen eine weitere Bürokratisierung des Vergabewesens. Das 
kann doch nicht der Beitrag von Ihnen in einer wirtschaftli-
chen Krise sein. Anders als Wahlkampf kann ich das nicht ver-
stehen.

(Beifall – Zuruf)

Das ist keine Sachpolitik zur Lösung des Problems unseres 
Landes. Man gibt sich da natürlich wieder mal sozial gerecht, 
verkennt aber, dass die Bürokratie, die durch die Annahme Ih-
res Gesetzentwurfs geschaffen würde, und die Regelungswut, 
die sich darin zeigt, zu neuen Belastungen für die Wirtschaft 
führen würden, die wir jetzt nicht brauchen könnten, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall – Zuruf)

Deswegen sagen wir ganz klar Nein zu der von der SPD-Frak-
tion begehrten Änderung des Tariftreue- und Mindestlohnge-
setzes. Und, wie gesagt, im Gegensatz zu den Kolleginnen 
und Kollegen der CDU gehen wir auch so weit, zu sagen: Die-
ses Gesetz braucht unser Land grundsätzlich nicht. Es gehört 
abgeschafft, und wir fordern, endlich zu einer echten Entbü-
rokratisierung in unserem Land zu kommen.

Vielen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die Landesregierung er-
teile ich Frau Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut das Wort.
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Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut: Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussio-
nen über den Gesetzentwurf im Plenum sowie im Ausschuss 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau haben deutlich ge-
macht: Es gibt keine schlagkräftigen Argumente für die von 
der SPD gewünschte Änderung des Landestariftreue- und 
Mindestlohngesetzes. 

Der Gesetzentwurf spricht wenig überraschend genau die The-
men an, die in dem längst abgeschlossenen Beteiligungspro-
zess bekanntermaßen nicht überzeugen konnten und auch 
nicht mehrheitsfähig waren. Herr Weirauch, ich gehe schon 
davon aus, dass Sie auch die Kommentare im Beteiligungs-
prozess im Rahmen der Anhörung gelesen haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich die 
in dem Gesetzentwurf enthaltenen Vorschläge zur Änderung 
des Gesetzes noch einmal kurz bewerten. 

Zum einen: Die Einführung einer Tariftreuepflicht für nicht 
tarifgebundene Unternehmen halten wir wegen der Tarifauto-
nomie und auch aus europarechtlichen Gründen – ich habe ja 
in der ersten Lesung die rechtlichen Themen immer wieder 
angesprochen – nach wie vor für äußerst bedenklich. Auch ge-
genüber einem Verbot der tariflichen Schlechterstellung gibt 
es nicht unerhebliche rechtliche Bedenken. Und die Orientie-
rung des vergabespezifischen Mindestentgelts am Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der Länder wäre willkürlich und 
sicherlich nicht im Sinne der verfassungsrechtlich veranker-
ten Tarifautonomie.

Die Einführung einer Kontroll- und Berichtspflicht ist nicht 
erforderlich, weil aktuell bereits ausreichende Kontroll- und 
Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen sind. Sie haben das Ge-
setz ja damals auch federführend eingebracht. Außerdem stün-
de der dadurch bedingte Mehraufwand im Widerspruch zur 
ursprünglichen Zielsetzung, ein schlankes und möglichst un-
bürokratisches Gesetz zu erlassen. Und in der Tat: Jetzt, in der 
Pandemie, bürokratische Hürden aufzubauen, dafür fehlt, den-
ke ich, insgesamt bei den Auftraggebern, aber auch in der 
Wirtschaft jegliche Akzeptanz.

Das Tariftreue- und Mindestlohngesetz des Landes wird also 
weiterhin gebraucht. Das Gesetz bezieht sich in einem viel 
weiteren Rahmen auf die Vergabe öffentlicher Aufträge ins-
gesamt und schützt so die heimische Wirtschaft vor Billigkon-
kurrenz und Wettbewerbsverzerrungen. Dies war und ist das 
Ziel der Landesregierung. 

Außerdem brauchen wir eine verbindliche Regelung im Be-
reich des straßengebundenen Personenverkehrs. Auch dafür 
ist das Gesetz notwendig. Arbeitsplätze im Land werden da-
durch gesichert. 

Der von uns auf der Basis des Evaluationsgutachtens durch-
geführte umfangreiche, gründliche, ergebnisoffene und abso-
lut transparente Beteiligungsprozess sieht keinen zwingenden 
legislativen Änderungsbedarf vor. Entsprechend sehe ich auch 
jetzt keinen Handlungsbedarf, das Gesetz zu ändern. Das Ge-
setz ist allseits akzeptiert und im Vergabealltag angekommen. 

Deshalb mein Appell: Nehmen wir das Ergebnis, das in einem 
guten und konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten gefun-

den wurde, an. Akzeptieren wir das Resultat des Beteiligungs-
prozesses, und lassen wir Experimente bleiben, die nicht not-
wendig und aller Voraussicht nach auch rechtswidrig sind.

Vielen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, in 
der Allgemeinen Aussprache liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. 

Wir kommen daher in der Zweiten Beratung zur  A b s t i m -
m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9352. Der 
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau empfiehlt 
Ihnen in der Beschlussempfehlung Drucksache 16/9729, den 
Gesetzentwurf abzulehnen. 

Ich bitte Sie, damit einverstanden zu sein, dass ich den Ge-
setzentwurf im Ganzen zur Abstimmung stelle. – Das ist der 
Fall. Vielen Dank. Wer dem Gesetzentwurf Drucksache 
16/9352 zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist da-
mit bei einer Enthaltung mehrheitlich abgelehnt. 

Punkt 6 unserer Tagesordnung ist damit erledigt. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes – Druck-
sache 16/9417

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Kultus, Jugend und Sport – Drucksache 16/9682

Berichterstatter: Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat festgelegt, dass 
wir in der Zweiten Beratung auf die Aussprache verzichten. 

Wir kommen daher in der Zweiten Beratung gleich zur  A b -
s t i m m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9417. 
Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Kultus, Jugend und Sport, Drucksache 16/9682. 
Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, dem Gesetzentwurf unverän-
dert zuzustimmen. 

Ich rufe auf

Artikel 1

Änderung des Privatschulgesetzes

mit den Nummern 1 bis 12. Ich stelle Artikel 1 insgesamt zur 
Abstimmung. Wer stimmt Artikel 1 zu? – Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Artikel 1 ist einstimmig zugestimmt. 

Ich rufe auf

Artikel 2

Inkrafttreten

Wer Artikel 2 zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Artikel 2 ist ein-
stimmig zugestimmt. 
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Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes“. – Sie 
stimmen der Überschrift zu. 

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich jetzt 
zu erheben. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dem Gesetz ist 
damit einstimmig zugestimmt. Vielen Dank. 

Punkt 7 unserer Tagesordnung ist erledigt. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktion GRÜ-
NE und der Fraktion der CDU – Zweites Gesetz zur Wei-
terentwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie 
(Zweites KIT-Weiterentwicklungsgesetz – 2. KIT-WG) – 
Drucksache 16/9420

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst – Drucksache 16/9735

Berichterstatter: Abg. Martin Rivoir

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat festgelegt, dass 
wir auch hier in der Zweiten Beratung auf die Aussprache ver-
zichten. 

Wir kommen daher in der Zweiten Beratung gleich zur  A b -
s t i m m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9420. 
Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Drucksache 
16/9735. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, dem Gesetzentwurf 
mit Änderungen in Artikel 1 und 2 zuzustimmen. 

Zu den Artikeln 1 und 8 liegt der Änderungsantrag der Frak-
tion GRÜNE und der Fraktion der CDU, Drucksache 16/9875, 
vor. Ich schlage vor, dass ich diesen Änderungsantrag zu-
nächst zur Abstimmung stelle. – Sie stimmen dem zu. Vielen 
Dank. Sind Sie auch damit einverstanden, über die Abschnit-
te I und II dieses Änderungsantrags insgesamt abzustimmen? 
– Auch das ist der Fall. Vielen Dank. 

Wer dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen zu-
stimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Gegenpro-
be! – Enthaltungen? – Dem Änderungsantrag ist damit mehr-
heitlich zugestimmt. 

Nun bitte ich, damit einverstanden zu sein, dass ich die Arti-
kel 1 bis 8 insgesamt zur Abstimmung stelle. – Sie sind damit 
einverstanden. Vielen Dank. Beachten Sie bitte, dass bei den 
Artikeln 1 und 2 die Fassungen der Beschlussempfehlung so-
wie bei Artikel 1 und Artikel 8 zusätzlich die soeben beschlos-
senen Änderungen maßgeblich sind. 

Ich rufe auf

Artikel 1 

Änderung des KIT-Gesetzes

bis

Artikel 8

Inkrafttreten

Wer den Artikeln 1 bis 8 zustimmt, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Den Ar-
tikeln 1 bis 8 ist damit mehrheitlich zugestimmt. 

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Karlsru-
her Instituts für Technologie (Zweites KIT-Weiterentwick-
lungsgesetz – 2. KIT-WG)“. – Sie stimmen der Überschrift 
zu.

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich jetzt, sich 
zu erheben. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dem Gesetz ist 
damit mehrheitlich zugestimmt. Vielen Dank. 

Punkt 8 unserer Tagesordnung ist damit erledigt. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Gesetz zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes 
(LRKG) – Drucksache 16/9448

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Fi-
nanzen – Drucksache 16/9763 

Berichterstatterin: Abg. Thekla Walker

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für die Allge-
meine Aussprache eine Redezeit von drei Minuten je Frakti-
on festgelegt. 

Für die Fraktion GRÜNE erteile ich das Wort Frau Abg. Wal-
ker.

Abg. Thekla Walker GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem neuen Landes-
reisekostengesetz legen wir bundesweit eines der modernsten 
und einfachsten Landesreisekostengesetze heute hier auf den 
Tisch. Wir haben es auch schon im Finanzausschuss debat-
tiert. Was ich noch betonen möchte: Wir haben neben der 
Schaffung eines bürokratiearmen und modernen Gesetzes mit 
der neuen Reisekostenabrechnung gleichzeitig auch noch et-
was für den Klimaschutz getan. 
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Besonders am Herzen lag jedoch der Fraktion GRÜNE, dass 
es mit diesem Gesetz bedeutende Verbesserungen für Auszu-
bildende im öffentlichen Dienst gibt. Es war bislang so, dass 
nur 50 % der Reisekosten und des Trennungsgelds finanziert 
worden sind. Das soll jetzt vollumfänglich erstattet werden. 
Das ist nicht nur gerecht, sondern stärkt auch uns, das Land 
Baden-Württemberg, als Arbeitgeber im Wettbewerb um die 
besten Köpfe im Land, meine Damen und Herren.

(Beifall)

Die Entschädigung der Wegstrecken mit dem Pkw haben wir 
von mehreren Sätzen auf zwei Sätze reduziert, und für das 
Fahren mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike oder Pedelec haben 
wir erstmalig die Möglichkeit geschaffen, 25 Cent pro Kilo-
meter abzurechnen. Das wird nicht nur modernem Mobilitäts-
verhalten gerecht, meine Damen und Herren. Sie konnten in 
den letzten Monaten gerade in der Pandemie den Boom des 
Fahrradfahrens beobachten. E-Bikes und Pedelecs wurden 
massenhaft angeschafft, und die Menschen fahren auch viel-
fach mit dem Rad zur Arbeit. Das muss sich natürlich auch in 
einem neuen Landesreisekostengesetz widerspiegeln.

Mit dieser Wegentscheidung schaffen wir dafür auch zusätz-
liche Anreize. Klar ist: Das ist eine klimafreundliche Mobili-
tät, und damit leistet dieses Gesetz auch einen Beitrag zum 
Klimaschutz. 

(Beifall)

Es gab einzelne Stimmen, die die 25 Cent für die Fahrt mit 
dem E-Bike oder Pedelec als zu hoch empfanden. Denen 
möchte ich nachträglich noch mal empfehlen, sich anzuschau-
en, was die Anschaffung moderner High-Tech-Fahrräder oder 
Lastenfahrräder tatsächlich kostet. Das ist schon kein gerin-
ger Preis, und insofern finden wir das als Entschädigung und 
als Anreiz für eine klimafreundliche Mobilität auch gerecht-
fertigt.

Das neue Landesreisekostengesetz zeichnet sich aber auch da-
durch aus, dass es erheblich weniger Begründungs- und Prü-
fungsaufwand gibt. Anträge können schneller bearbeitet wer-
den. Im Schnitt werden im Land eine Million Dienstreisen be-
antragt. Jetzt – das ergibt sich, wenn man ausrechnet, wie viel 
weniger Aufwand es jetzt bedeutet – sind es minus 80 000 
Stunden Arbeitszeit. Auch in Zeiten von Homeoffice denke 
ich, dass wir mit dem neuen Landesreisekostengesetz wirk-
lich einen Beitrag zur Effizienz leisten. Es ist also innovativ, 
es ist nachhaltig und damit ein sehr guter Gesetzesvorschlag.

Danke schön.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die CDU-Fraktion erteile 
ich das Wort Herrn Abg. Wald. 

Abg. Tobias Wald CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren! Auf die Initiative der CDU-Land-
tagsfraktion erfolgt die Neufassung des Landesreisekostenge-
setzes nun doch in der laufenden Legislaturperiode. Ich bin 
froh, dass wir heute in zweiter Lesung darüber beraten.

Das bisherige Reisekostenrecht ist veraltet, und eine Aktuali-
sierung und Rechtsvereinfachung war dringend notwendig. 

Mit der Novellierung erzeugen wir ein modernes und gerech-
tes, leistungsstarkes Landesreisekostengesetz. Für uns, die 
CDU, war dabei wichtig, dass eine gerechte Entschädigung 
gezahlt und Auslagen vollständig erstattet werden. Wir möch-
ten unsere Beschäftigten nicht steuern oder erziehen, sondern 
gerecht entschädigen. Das war das Ziel dieses Landesreise-
kostengesetzes. 

Ein weiterer wichtiger Punkt war für uns die Senkung der Ver-
waltungskosten und der Abbau der Bürokratie. Auch das ha-
ben wir gut hinbekommen. 

Die Details im Einzelnen: Zukünftig können die einzelnen Mi-
nisterien selbst entscheiden, wann ihre Beschäftigten bei 
Dienstreisen mit der Bahn die erste Klasse nutzen können. 
Hier haben wir flexiblere Lösungen eingebaut. 

Zweitens: Die Wegstreckenentschädigung bei Dienstreisen 
wurde stark vereinfacht, und die Sätze wurden entsprechend 
angepasst. So erhalten unsere Beschäftigten bei Dienstreisen 
mit dem eigenen Pkw verbesserte Entschädigungen: 35 Cent 
pro Kilometer bei erheblichem dienstlichen Interesse, in allen 
anderen Fällen 30 Cent pro Kilometer. Wir unterscheiden 
nicht mehr zwischen Motorrad und Pkw. Ferner zahlt das Land 
zukünftig eine Entschädigung bei der Nutzung von Fahrrad 
oder E-Bike in Höhe von 25 Cent pro Kilometer. 

Für mich und die CDU war der wichtigste Punkt, liebe Kol-
leginnen und Kollegen: Bisher erhalten unsere Beamten auf 
Widerruf, unsere Anwärter, lediglich eine Kostenerstattung 
bei Reisen zu Zwecken der Aus- und Fortbildung in Höhe von 
50 %. Ich kenne kein Unternehmen in der freien Wirtschaft, 
das die Azubis nicht komplett entschädigt. Diese Ungerech-
tigkeit haben wir beseitigt. Wir erstatten zukünftig die Reise-
kosten und Trennungsgelder unserer Beamten auf Widerruf in 
voller Höhe.

Wegen der erforderlichen Vorarbeiten zu diesem Gesetz wird 
die Änderung leider erst zum 1. Januar 2022 in Kraft treten 
können. Wir wären für eine frühere Geltung der Regelung of-
fen gewesen und hätten sie auch begrüßt. Aber fest steht: Lie-
ber spät als nie. 

Die CDU-Landtagsfraktion stimmt der Neufassung des Lan-
desreisekostengesetzes einstimmig zu.

Herzlichen Dank. 

(Beifall – Zuruf)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die SPD-Fraktion erteile 
ich das Wort Herrn Abg. Stickelberger.

Abg. Rainer Stickelberger SPD: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die Vorrednerin und der Vorredner 
haben das Gesetz in seinen einzelnen Regelungen bereits er-
läutert. Auch wir sind froh, dass es als neues Gesetz verab-
schiedet werden kann, ohne an Änderungen herumzustückeln. 
Wir hätten uns allerdings in der Tat gewünscht, dass es nicht 
erst in einem Jahr, sondern etwas früher in Kraft tritt. 

Wir begrüßen natürlich auch die Gleichstellung von Anwär-
terinnen und Anwärtern in diesem Gesetz, ein Anliegen, das 
auch unsere Fraktion seit Langem vertritt.
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Bürokratieabbau und Verfahrenserleichterung bei der Abrech-
nung sind natürlich Ziele, die wir mittragen. Da hätte man 
vielleicht noch etwas mehr machen können. Bei der Wegstre-
ckenentschädigung hätte es sich angeboten, diese generell auf 
35 Cent pro Kilometer festzulegen. Wir gehören übrigens 
nicht zu denen, die an den 25 Cent pro Kilometer herumge-
krittelt haben, sondern schließen uns eher dem Beamtenbund 
an, der sagt, nicht einmal die 35 Cent pro Kilometer deckten 
die richtigen Kosten.

Wir hätten uns auch gewünscht, dass man eine Regelung 
schafft, die es nicht einzelnen Behörden überlässt, ob Beam-
tinnen und Beamte in der ersten oder zweiten Klasse fahren 
dürfen. Ich sehe keinen sinnvollen Grund, warum man hier 
differenziert. Das kann nur zu zusätzlichem Verwaltungsauf-
wand führen. Das hätte man vermeiden können. 

Ein weiterer Punkt: das Thema Klima. Es ist angesprochen 
worden, dass bei Dienstreisen bei der Wahl des Verkehrsmit-
tels auch klimatische Gründe eine Rolle spielen. Dazu wird 
in der Gesetzesbegründung erklärt, dass den Belangen des Kli-
maschutzes Rechnung getragen werden soll, und auf das Lan-
desgesetz zum Klimaschutz verwiesen. Ich frage mich, wie 
bei der hohen Zahl von Dienstreisen diese Grundsätze aus dem 
Landesklimaschutzgesetz auf die einzelnen Dienstreisen von 
A nach B heruntergebrochen werden können. Das wird sicher 
mit erheblichem Verwaltungsaufwand, mit bürokratischem 
Aufwand verbunden sein. 

Aber sei’s drum, insgesamt begrüßen wir, die SPD-Fraktion, 
dieses Gesetz und werden zustimmen.

Vielen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Für die AfD-
Fraktion erteile ich das Wort Herrn Abg. Dr. Podeswa.

Abg. Dr. Rainer Podeswa AfD: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zum Lan-
desreisekostengesetz sollte wenig politischer Diskussionsbe-
darf bestehen. Das sollte man zumindest annehmen. Umso be-
merkenswerter ist, dass selbst bei diesem einfachen Gesetz 
die Entfremdung der grün-schwarzen Landesregierung von 
den Regierten, den Bürgern von Baden-Württemberg, in so 
unglaublicher Arroganz dokumentiert wird.

Hunderttausende Menschen in Baden-Württemberg fürchten 
um ihren Arbeitsplatz. Zumindest die Sorge um ihren Arbeits-
platz teilen die Landesbeamten nicht mit den Bürgern. Genau 
in dieser Situation will die grün-schwarze Regierung den Be-
amten des Landes 5,3 Millionen € höhere Reisekostenerstat-
tungen spendieren, und dies trotz einer explodierenden Staats-
verschuldung, einer Staatsverschuldung ohne Beispiel, und 
trotz einer – das kann man mit Fug und Recht sagen – aufzie-
henden Staatsfinanzkrise. Die Landesregierung will auf der 
Grundlage des Gesetzes 5,3 Millionen € mehr ausgeben und 
beweist einmal mehr, wie abgehoben, wie unsensibel und wie 
fern von den Menschen in Baden-Württemberg sie wieder ein-
mal handelt.

(Beifall)

Und wofür soll ein großer Teil dieses Geldes ausgegeben wer-
den? Es wurde ja schon erwähnt: Beamten und Angestellten 
des Landes soll in Zukunft für jeden Kilometer Dienstfahrt 
per Fahrrad eine vermeintliche Wegstreckenentschädigung 
von 25 Cent pro Kilometer ausgezahlt werden. Dienstfahrten 
mit dem Auto werden mit nur 30 Cent pro Kilometer entschä-
digt; eine krasse Überbezahlung der Fahrradfahrer, grüne Kli-
entelpolitik pur, der Autofahrer hingegen wird, typisch grün-
schwarz, unterentschädigt und benachteiligt. Die CDU hat 
wohl erkannt, dass die einzige Machtoption in einer Koaliti-
on mit den Grünen liegt, und dafür tut die CDU alles und 
schaut diesem grünen Wahnsinn tatenlos zu.

(Beifall)

Den Realitätsverlust der grün-schwarzen Landesregierung hat 
uns heute Vormittag der Herr Ministerpräsident höchstpersön-
lich mit seinem Blick auf die grün-rote Scheinwelt nahege-
bracht. Bei allen Redebeiträgen der Regierungsfraktionen da-
zu fand ich nur einen Gedanken bemerkenswert und nachvoll-
ziehbar. Von einer Art Aufholjagd war die Rede, und in der 
Tat, Baden-Württemberg muss eine Aufholjagd starten, 

(Vereinzelt Beifall)

und zwar eigentlich überall: in der Bildungspolitik, in der 
Wirtschaftspolitik, in der Infrastrukturpolitik, eigentlich über-
all. Wir wissen jetzt auch schon, wie sich zumindest die am-
tierende Landesregierung diese Aufholjagd vorstellt: mit dem 
Fahrrad.

(Heiterkeit – Beifall – Zuruf: Elektrisch!)

Präsidentin Muhterem Aras: Vielen Dank. – Für die FDP/
DVP-Fraktion erteile ich das Wort Herrn Abg. Brauer.

Abg. Stephen Brauer FDP/DVP: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es verwundert mich 
schon, dass diese Hängepartie namens Reisekostenrecht, die 
ja auf das Jahr 2017 zurückgeht, nun doch auf der Zielgera-
den zu sein scheint. Allerdings haben sich auch hier die Grü-
nen durchgesetzt. Alte Streitpunkte wie das Thema „Bahn-
fahrten in der ersten Klasse“ wurden einfach auf die Dienst-
stellen verlagert. Frau Walker, das ist kein Bürokratieabbau, 
das ist nur eine Bürokratieverlagerung. 

Bei der Frage der Kilometererstattungssätze hat die CDU ein-
fach nachgegeben. Die Vereinfachungen im Vergleich zum al-
ten Gesetz sind sehr zu begrüßen; die Situation war aber auch 
wirklich anachronistisch, etwa wenn Reisekosten in Abhän-
gigkeit von der Hubraumgröße berechnet wurden. Ich kann 
mich noch erinnern: Im Referendariat vor 25 Jahren musste 
man unter 1,2 l liegen. Es ist richtig, dass ein solcher Anachro-
nismus nun wegfällt. 

Durch die Verlagerung der Entscheidung auf die jeweilige 
Dienststelle, wann bei Bahnfahrten die erste Klasse genutzt 
werden darf, haben Sie allerdings wieder ein Einfallstor für 
komplizierte und abweichende Regelungen geschaffen. Die-
se hatte man im Gesetz gerade eben erst abgeschafft. 

Das Fehlen einer gesetzlichen Regelung führt hier im Ergeb-
nis dazu, dass hinterher der Wust an Vorschriften größer sein 
wird als zuvor. Zudem sind Sie beim Thema Kostenersatz über 
das Ziel hinausgeschossen. So, wie im alten Recht 2 Cent pro 
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Kilometer für die Radfahrenden deutlich zu wenig waren, so 
sind nun 25 Cent pro Kilometer zu viel. 

Bei der Nutzung eines Pkws für Dienstreisen ist der Reisekos-
tenersatz im Hinblick auf die reale Kostensituation schlicht 
nicht mehr angemessen. Da sind die 30 Cent pro Kilometer 
für normale Fahrten sowie 35 Cent pro Kilometer für die re-
gelmäßige Nutzung des Pkws einfach zu wenig. Im Einzel-
nen lassen sich hier ein Plus von 6 Cent pro Liter seit Jahres-
beginn an der Zapfsäule und die Kostenentwicklung im Be-
reich Wartung und Ersatzteile anführen. 

(Zurufe)

Das geht dann nur noch mit einem sparsamen und weniger 
CO2 ausstoßenden Diesel – wenn man diesen noch fahren darf. 

Wie immer nutzen die Grünen jede Gelegenheit, ihren Kampf 
gegen das Auto nach vorn zu bringen, und die CDU hält nicht 
dagegen. Mit diesen Erstattungssätzen verletzen Sie eigent-
lich den Zweck des Gesetzes, der in § 1 geregelt ist, nämlich 
die tatsächlich vorgenommenen Auslagen für Dienstreisen zu 
erstatten. Sie machen damit Verkehrspolitik; dafür aber ist ein 
Reisekostenrecht nicht da. 

Bei den mit dem Fahrrad zurückgelegten Dienstreisestrecken 
machen die Betroffenen nun einen deutlichen Gewinn – was 
uns für den Einzelnen ja vielleicht freuen mag, was aber nicht 
Sinn und Zweck dieses Gesetzes sein darf. 

(Zurufe – Vereinzelt Heiterkeit) 

Nach der Ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Finanzaus-
schuss kam eine Kollegin der Grünen auf mich zu und sagte 
mir, dass ihr E-Bike so teuer sei, dass ihr die 25 Cent pro Ki-
lometer gar nicht reichen würden. Mit der gleichen Begrün-
dung aber müsste mancher höhere Beamte mit einem Premi-
um-Pkw 60 Cent pro Kilometer abrechnen – was logischer-
weise auch nicht geht, und zwar zu Recht, denn im Landes-
reisekostengesetz kann es nur um die Erstattung von durch-
schnittlichen tatsächlichen Kosten gehen, nicht mehr und nicht 
weniger. 

Deshalb können wir diesem Gesetz nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Für die Landesregierung er-
teile ich das Wort Frau Ministerin Sitzmann. 

Ministerin für Finanzen Edith Sitzmann: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letzte Neu-
fassung des Landesreisekostengesetzes – nicht das Ursprungs-
gesetz, sondern die letzte Neufassung – stammt aus den Neun-
zigerjahren. Deshalb war es dringend nötig, dass wir eine No-
vellierung hinbekommen, und diese Novellierung bringt eine 
Modernisierung und eine deutliche Vereinfachung. 

Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Aber auch Vorgänger 
von mir hätten, da die letzte Fassung aus den Neunzigerjah-
ren stammt, bereits tätig werden können und hätten das Lan-
desreisekostenrecht an die heutigen Verhältnisse anpassen 
können. 

Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, geht es uns darum, 
dass wir die Durchführung und Abwicklung von Dienstreisen 
erleichtern, und zwar spürbar und für alle Beteiligten. Das gilt 
für diejenigen, die eine Dienstreise unternehmen wollen, es 
gilt für diejenigen, die eine Dienstreise genehmigen müssen, 
und es gilt für diejenigen, die am Ende dann die Kosten für 
die Reise abrechnen und erstatten müssen. 

Die Kolleginnen und Kollegen haben bereits gesagt, was die 
wesentlichen Punkte sind. Wir verbessern die Wegstrecken-
entschädigung für die Kfz-Nutzung, und wir integrieren mo-
derne Fortbewegungsformen wie E-Bikes, Pedelecs oder auch 
Carsharing. Damit setzen wir Anreize für klimafreundliche 
Verkehrsmittel. Meine Damen und Herren, wer heutzutage et-
was dagegen einzuwenden hat, hat die Herausforderungen, 
vor denen wir mit dem Klimawandel stehen, nicht mitbekom-
men. 

(Beifall)

Wir setzen Anreize für klimafreundliche Verkehrsmittel, 
schaffen aber auch eine gesetzliche Verpflichtung zum Klima-
ausgleich von dienstlichen Flügen. 

Besonders wichtig ist mir, meine Damen und Herren, dass 
Auszubildende im öffentlichen Dienst die Reisekosten und 
das Trennungsgeld nicht mehr nur zur Hälfte, sondern in vol-
lem Umfang bezahlt bekommen. Warum man dies damals ge-
rade bei denjenigen, die noch in Ausbildung sind, um 50 % 
gekürzt hat, erschließt sich mir bis heute nicht. Deshalb war 
hier eine Änderung dringend geboten.

(Beifall)

Einige der Vorredner haben schon die Vereinfachung der Weg-
streckenentschädigung angesprochen: 35 Cent pro Kilometer 
für die Kfz-Benutzung bei erheblichem dienstlichen Interes-
se, 30 Cent in allen anderen Fällen der Kfz-Nutzung, also bei 
sogenannten Gelegenheitsfahrten, und 25 Cent bei der Benut-
zung von Fahrrad, E-Bike oder Pedelec. 

Alle weiteren Prüfungshürden, die wir heute haben, meine Da-
men und Herren, z. B. den Hubraum oder die Anforderung, 
dass ein Privatfahrzeug, bevor man damit eine Fahrt machen 
kann, erst einmal für die dienstliche Nutzung zugelassen wer-
den muss oder dass man nachweisen muss, dass sich dieses 
Kfz im Eigentum befindet – all diese Punkte entfallen. Das ist 
eine erhebliche Entbürokratisierung.

Herr Kollege Stickelberger, Sie brauchen sich keine Sorgen 
zu machen. Meine Fachleute haben mir noch einmal versi-
chert, dass auch die Auswirkungen auf das Klimaschutzgesetz 
keinerlei bürokratischen Aufwand erfordern werden. Ich ha-
be gerade extra noch einmal nachgefragt.

Meine Damen und Herren, über die Wegstreckenentschädi-
gung kann man tatsächlich diskutieren. Auch ich hätte mir 
vorstellen können, dass wir nur noch zwei Entschädigungen 
haben, nämlich für Dienstfahrten in erheblichem Interesse und 
für andere Dienstreisen, und überhaupt keine Differenzierung 
nach dem Verkehrsmittel mehr vornehmen. Das kann ja in Zu-
kunft in einem nächsten Schritt angepasst werden.

Erlauben Sie mir aber noch eine klarstellende Ergänzung zu 
den Wegstreckenentschädigungen. Es handelt sich dabei nicht 
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– noch nie war dies so – um einen Vollkostenersatz. Es han-
delt sich um eine Entschädigung für den durch die Dienstrei-
se entstandenen Mehraufwand. Das ist der Grundsatz, der da-
hintersteckt. Ich finde es schade, dass die FDP/DVP-Fraktion 
wohl aus diesem Grund nicht zustimmen kann. 

Ich gehe kurz noch auf die Erstattungsfähigkeit von Fahrten 
erster Klasse und zweiter Klasse ein. Grundsätzlich sollen 
künftig die Kosten der zweiten Klasse erstattungsfähig sein. 
Ich finde es, Herr Kollege Brauer, in keiner Weise kritikwür-
dig, wenn das zuständige Ministerium selbst von dieser Re-
gel abweichen kann, sondern ich finde, dass das die Eigenver-
antwortung der Ressorts stärkt und damit eine flexible und be-
darfsorientierte Handhabung ermöglicht. 

Ein, so würde ich sagen, kurioser Punkt, der im jetzt noch gül-
tigen Reisekostenrecht enthalten ist: Wenn eine unentgeltli-
che Verpflegung während einer Dienstreise bereitgestellt wird, 
wird das Tagegeld bisher pauschaliert gekürzt. Dies führt al-
lerdings in vielen Fällen zu einer Versteuerung von geringen 
Cent- und Eurobeträgen als geldwerter Vorteil. Das haben wir 
jetzt natürlich geändert. Das wurde auch höchste Zeit. Das 
macht es für alle Beteiligten leichter und einfacher, und mit 
diesen kleinen Beträgen wird die Staatskasse auch nicht rele-
vant gefüllt oder reduziert.

Wir haben auch die bisher eigenständige Rechtsverordnung 
für Auslandsreisen in das Landesreisekostengesetz integriert. 

Meine Damen und Herren, all das wird zusammen mit der 
Aufnahme der Ausgleichszahlung für dienstliche Flüge der 
Regierungsmitglieder, der Beschäftigten der Ministerien, der 
nachgeordneten Behörden und insbesondere auch der staatli-
chen Hochschulen und der Universitäten mit dieser Novellie-
rung gesetzlich geregelt. Wir setzen damit ein klares Signal 
zugunsten klimafreundlicher Mobilität.

(Beifall)

Lassen Sie mich zu guter Letzt noch ganz kurz auf die Kos-
ten des Gesetzentwurfs zu sprechen kommen. Ja, es entstehen 
Mehrkosten in Höhe von 5,3 Millionen €. Allerdings, Herr 
Kollege Podeswa, sind diese Mehrkosten im Wesentlichen da-
rauf zurückzuführen, dass wir unseren Anwärterinnen und An-
wärtern die Reisekosten und das Trennungsgeld in Zukunft 
voll auszahlen und nicht um 50 % kürzen. Dadurch entstehen 
Mehrkosten von 4 Millionen €.

(Zuruf)

Ich finde es außerordentlich wichtig und richtig, dass wir die-
sen Schritt jetzt tun, meine Damen und Herren.

Baden-Württemberg erhält damit – hoffentlich mit Ihrer aller 
Zustimmung – eines der modernsten, einfachsten und wettbe-
werbsfähigsten Reisekostengesetze bundesweit. Wir sparen 
insgesamt Zehntausende Arbeitsstunden ein, die dann für an-
dere, wichtigere Aufgaben zur Verfügung stehen – lauter gu-
te Gründe, um diesem Landesreisekostengesetz zuzustimmen.

Herzlichen Dank.

(Beifall)

Präsidentin Muhterem Aras: Meine Damen und Herren, in 
der Allgemeinen Aussprache liegen mir keine weiteren Wort-
meldungen vor.

Wir kommen daher in der Zweiten Beratung zur  A b s t i m -
m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9448. Ab-
stimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Finanzen, Drucksache 16/9763. Der Ausschuss 
empfiehlt Ihnen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.

Ich stelle die §§ 1 bis 15 gemeinsam zur Abstimmung:

§ 1 bis § 15

Wer den §§ 1 bis 15 zustimmt, den bitte ich jetzt um das Hand-
zeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Den §§ 1 bis 
15 ist damit mehrheitlich zugestimmt.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Neufassung des Landesreisekostengeset-
zes (LRKG)“. – Sie stimmen der Überschrift zu.

Wir kommen jetzt zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dem Gesetz ist 
mehrheitlich zugestimmt. Vielen Dank.

Punkt 9 der Tagesordnung ist damit erledigt.

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Gesetz zur Durchführung der Verordnung über den Eu-
ropäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZVODG) – Drucksache 16/9483

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau – Drucksache 16/9730 

Berichterstatterin: Abg. Gabriele Reich-Gutjahr

Meine Damen und Herren, das Präsidium hat für die Allge-
meine Aussprache eine Redezeit von drei Minuten je Frakti-
on festgelegt.

Für die Fraktion GRÜNE erteile ich das Wort Frau Abg. Lind-
lohr.

Abg. Andrea Lindlohr GRÜNE: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Zusammenarbeit von Regionen Eu-
ropas, Zusammenarbeit von Baden-Württemberg mit anderen 
Regionen Europas, das gehört seit vielen Jahren zur DNA die-
ses Landes, und das ist gut so.

Ein Instrument für diese Zusammenarbeit sind die Europäi-
schen Verbünde für territoriale Zusammenarbeit, EVTZ. Wir 
sind hier bei der zweiten Lesung eines schönen Gesetzes, des 
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Gesetzes zur Durchführung der Verordnung über den Europä-
ischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit.

Die EVTZ haben zum Ziel, dass die grenzüberschreitende, 
transnationale und interregionale Zusammenarbeit für ihre 
Mitglieder erleichtert wird und dass wir damit den wirtschaft-
lichen, sozialen und regionalen Zusammenhalt in der EU stär-
ken. 

Es gibt erfolgreiche Beispiele solcher Aktivitäten hier bei uns 
in Baden-Württemberg, z. B. den Eurodistrikt Strasbourg-Or-
tenau – das ist sogar eine grenzüberschreitende Gebietskör-
perschaft, wie viele von uns wissen – mit vielen erfolgreichen 
Projekten wie beispielsweise dem Eurodistrikt-Bus, oder das 
Erfolgsmodell für europäische Hochschulzusammenarbeit, 
The European Campus, an dem die Universitäten Basel, Frei-
burg, Haute-Alsace, Straßburg und das KIT beteiligt sind; 
117 000 Studierende können trinational angebotene Kurse an 
diesen fünf Hochschulen frei wählen.

(Beifall)

Mit diesem Gesetz wird die Gründung von Europäischen Ver-
bünden für territoriale Zusammenarbeit erleichtert. Es geht 
darin um den Punkt der Haftungsfreistellungen. Im Moment 
ist es so, dass die EVTZ – eigentlich – unbeschränkt haften, 
es sei denn, eines der Mitglieder der EVTZ hat in seinem na-
tionalen Recht eine Haftungsbeschränkung. Das kann zur Fol-
ge haben, dass es eine asymmetrische Haftung gibt. Das ist 
ein Hemmnis; denn wenn etwas schiefgeht, dann wird ein 
Partner mehr zur finanziellen Verantwortung gezogen als der 
andere. 

Darum geht es in diesem Gesetzentwurf. Die Haftungsasym-
metrien sollen damit aufgehoben werden – für eine gewinn-
bringende europäische Zusammenarbeit der Regionen, für all 
unsere Städte und Kreise, für die Akteure und Institutionen, 
die sich im Land dafür aufmachen, grenzüberschreitend zu-
sammenzuarbeiten zum Wohle unseres Landes. Dazu dient 
dieser Gesetzentwurf. Wir stimmen diesem zu.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Nun darf ich Herrn Abg. 
Gramling zu seiner wahrscheinlich letzten Rede hier im Haus 
aufrufen.

Abg. Fabian Gramling CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Weg zum Podium war 
etwas ganz Besonderes für mich. Es ist zwar ein kleiner 
Schritt für die Menschheit gewesen, aber ein großer für mich, 
weil es meine letzte Rede hier im Landtag von Baden-Würt-
temberg sein wird. Ich möchte mich bedanken für das Wirken 
hier in diesem Hohen Haus für die Menschen in Baden-Würt-
temberg und auch für das Ringen um die besten Möglichkei-
ten für unsere Heimat Baden-Württemberg. Es waren für mich 
persönlich fünf ereignisreiche Jahre. Ich werde auch immer 
gern auf diese Zeit zurückblicken.

(Beifall)

Nun aber in aller Kürze zum Gesetzentwurf: Vereinfacht ge-
sagt geht es darum, dass die baden-württembergischen Mit-

glieder eines Europäischen Verbunds für territoriale Zusam-
menarbeit aktuell ihre Haftung nicht rechtssicher beschrän-
ken können, da es sich bei den Mitgliedern eines sogenann-
ten EVTZ in der Regel um Körperschaften der öffentlichen 
Hand handelt. Daher bedeutet diese Nichtregelung im Land 
ein erhöhtes Haftungsrisiko für unsere öffentlichen Haushal-
te. 

Die kommunale Seite begrüßt daher den Gesetzentwurf. Der 
Normenkontrollrat hat keine Bedenken, da auch kein Erfül-
lungsaufwand mit dem Gesetz einhergeht. Das Gesetz ist auch 
mit dem Europarecht im Einklang. Deswegen haben wir kei-
ne Bedenken oder Vorbehalte und werden dem Gesetz zustim-
men.

Vielen Dank.

(Beifall – Abg. Nicole Razavi CDU: Kurze Ab-
schiedsrede!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Nun darf sich Herr Abg. 
Born bereithalten.

Abg. Daniel Born SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es gibt Gesetze, die kommen im 
Namen lang und sperrig daher, aber das, was sie beinhalten, 
lässt sich in einer kurzen Aussage zusammenfassen: Ja, wir 
können Europa, und ja, wir stehen weiter zu Europa.

Ich denke, das ist umso wichtiger nach dem, was wir im letz-
ten Jahr erlebt haben, als wir feststellen mussten, was es be-
deutet, wenn wir Baden-Württembergerinnen und Baden-
Württemberger plötzlich wieder Grenzen haben, wenn wir uns 
nicht so selbstverständlich in Europa bewegen können. Der 
Rhein verbindet uns mit unseren Nachbarn, der Bodensee ver-
bindet uns mit unseren Nachbarn. Das sind keine Grenzen, 
das sind gemeinsame Räume. In diesen Räumen wächst Zu-
sammenarbeit auf kommunaler Ebene, auf wirtschaftlicher 
Ebene, zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Da darf es keine 
Asymmetrie in der Haftung geben. Da muss es die Möglich-
keit geben, rechtssicher voranzugehen. 

Genau das beinhaltet diese Regelung. Sie ermöglicht es dem 
Wirtschaftsministerium, entsprechende Freiräume zu schaf-
fen. Und wir sollten in Europa Freiräume nutzen. Baden-
Württemberg profitiert von Freiräumen in Europa. Darum 
stimmen wir natürlich diesem Gesetz zu.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Als Nächster spricht Herr 
Abg. Sänze für die AfD.

Abg. Emil Sänze AfD: Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren! Die EU beschenkt uns mit einer neuerlichen heraus-
ragenden Leistung der Eurokratie: dem Europäischen Verbund 
für territoriale Zusammenarbeit. 

In dem Gesetzentwurf der Landesregierung zu diesem Vorha-
ben lesen wir unter „Zielsetzung“ – Zitat –: 

Eine entsprechende Rechtsform wurde bisher nicht nach-
gefragt, ...
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Ich wiederhole: 

Eine entsprechende Rechtsform wurde bisher nicht nach-
gefragt, ... 

Also: Tatsächlich hat die Lebenswirklichkeit bisher keinen 
Bedarf an einem EVTZ. 

In dem Gesetzentwurf der Landesregierung heißt es unter „Al-
ternativen“ weiter:

Der Sachverhalt könnte ungeregelt bleiben.

Aha! Die Landesregierung selbst sagt also, man brauchte die-
sen EVTZ gar nicht. 

Im Protokoll über die Beratungen des zuständigen Ausschus-
ses können wir nachlesen, dass das Gesetz exakt für einen ein-
zigen Anwendungsfall infrage kommt, wobei offen bleibt, aus 
welchem Bundesland dieser Fall ist. Der zuständige Mitarbei-
ter des Wirtschaftsministeriums sagte, es sei nicht bekannt, 
dass weitere Verbünde geplant seien, es handle sich um eine 
– Zitat – „relativ spezielle Konstruktion“. Weiter heißt es – 
Zitat –:

... auf Landesebene habe bislang kein solcher Fall vorge-
legen. 

Also: Es braucht dieses Gesetz zum EVTZ wirklich nicht. 

Warum macht man das also? Warum will man die Bürokratie 
aufblähen? Warum will die Regierung, dass dieses Hohe Haus, 
dieser Landtag ein Gesetz beschließt, das gar nicht gebraucht 
wird? Da stellt sich doch die Frage: Sind wir für Bürokratie-
abbau, oder sind wir dagegen?

Nur weil es ein Befehl aus Brüssel ist, braucht man anschei-
nend dieses Gesetz. Politisch korrekt nennt sich so ein Befehl 
Verordnung. Ich sage es mal umgangssprachlich, womit wir 
uns heute hier beschäftigen: eine bürokratische Hirnflatulenz. 

(Vereinzelt Heiterkeit)

Dieses Gesetz ist überflüssig, unnötig, und wir brauchen es 
nicht. Deshalb lehnen wir dieses Gesetz ab.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Frau Abg. Reich-Gutjahr, 
nun haben Sie das Wort für die FDP/DVP.

Abg. Gabriele Reich-Gutjahr FDP/DVP: Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! So unterschiedlich kann man 
die Dinge sehen. Wir von der FDP/DVP finden es richtig, dass 
dieses EVTZ-Gesetz in Baden-Württemberg gemacht wird. 
Denn es schafft Rechtssicherheit für baden-württembergische 
Partner beim grenzüberschreitenden Zusammenschluss von 
Körperschaften in einem Europäischen Verbund für territori-
ale Zusammenarbeit. Wir wenden eine Möglichkeit an, die 
von der EU im Jahr 2006 geschaffen wurde und die jetzt halt 
aufgrund eines konkreten Anlasses in die Umsetzung kommt. 

Dieses Gesetz ist aus unserer Sicht ein sinnvolles Gesetz, denn 
es steht für einen Staat, der es den Menschen leicht macht, ak-

tiv zu sein, für einen Staat, der mit fairen Spielregeln den Fort-
schritt und die Selbstverantwortung stärkt, für einen Staat, der 
einen Rahmen schafft, in dem die Menschen ihre Ideen um-
setzen können, für einen Staat, der Dynamik unterstützt.

Ich möchte heute, gegen Ende dieser Legislatur, noch einmal 
auf das Thema Dynamik eingehen. Ohne Dynamik kein Wohl-
stand. Wir in unserem Land brauchen mehr Dynamik, wir 
brauchen mehr Tempo bei allem, was wir tun.

(Beifall)

Ein Treiber für Dynamik ist neben einer runden Gesetzgebung 
die Jugend. Ich weiß nicht, ob Ihnen das immer so bewusst 
ist: Die Jugend ist in unserem Land in der Minderheit, auch 
in ganz Deutschland, übrigens auch in diesem Parlament. 

(Zuruf: Ja!)

Denn wir sind hier mit einem Durchschnittsalter von 56,8 Jah-
ren ziemlich alt. Deutschland hat ein Medianalter von 46 Jah-
ren und ist damit das zweitälteste Land der Erde. Zum Ver-
gleich: Das Durchschnittsalter liegt in Israel bei etwa 30 Jah-
ren und in den afrikanischen Ländern bei um die 20 Jahre, und 
diese sind wachsende Nationen.

Natürlich kann man sagen: Dynamik geht von Menschen je-
des Alters aus.

(Abg. Rainer Stickelberger SPD: Aber sicher! – Wei-
tere Zurufe – Heiterkeit)

– Mein lieber Herr Stickelberger, wir beide wissen, wovon wir 
reden.

(Zurufe, u. a. Abg. Reinhold Gall SPD: An uns lag es 
nicht!)

Wir können aus Freude am Tun etwas tun.

(Abg. Reinhold Gall SPD: An uns lag es nicht!)

Wenn uns aber der Staat mit seinen Gesetzen und Verordnun-
gen das Tun schwer macht, dann lassen wir es halt.

(Zurufe, u. a. Abg. Emil Sänze AfD: Warum seid ihr 
dann dafür?)

So geht es anderen Leuten auch.

Ich frage Sie mal: Wie viele Gesetze und Verordnungen hat 
eigentlich dieses Land?

(Abg. Emil Sänze AfD: Was ist jetzt? Sind Sie da-
für?)

Ich habe einmal nachgeschaut: 153 218 Gesetze und Verord-
nungen. 

(Abg. Reinhold Gall SPD: Jetzt habe ich gedacht, wir 
brauchen mehr Kinder!)

260 000 Dokumente findet man auf der Webseite „landesrecht-
bw“.

(Abg. Daniel Andreas Lede Abal GRÜNE: Die span-
nende Frage ist doch, wie viele davon die FDP mit-

verantwortet hat!)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Menschen haben die 
Coronazeit dazu genutzt, auszumisten: Endlich raus mit der 
alten Hose, die eh schon lange zu eng war, und mit dem Erb-
stück, das noch hinten im Schrank verstaubt. Es ist nicht 
leicht, sich zu trennen, aber es ist sehr befreiend. Deshalb 
wünsche ich mir als ausscheidende Abgeordnete dieses Land-
tags von den nächsten Regierungsfraktionen, dass sie „Aus-
misten“ in ihrem Koalitionsvertrag verankern, und zwar mit 
klaren Zielzahlen hinterlegt, nicht „one in, one out“. Denn 
Letzteres funktioniert ja nicht. Das haben wir gesehen.

(Vereinzelt Beifall)

Nach über 70 Jahren muss man da mal ran. Das ist nicht be-
quem, aber Demokratie ist nie bequem.

Unsere Gesellschaft und die Transformation in Wirtschaft und 
Gesellschaft brauchen neue Freiräume. Wir brauchen einen 
Staat, der sich als Dienstleister innerhalb eines transparenten 
Ordnungsrahmens versteht und die Dynamik in unserem Land 
fördert. Das ist mein Wunsch an alle, die hierher zurückkom-
men, und ich hoffe, dass sie das tun – für eine gute Zukunft 
unseres Landes.

Vielen Dank.

(Beifall – Abg. Rainer Stickelberger SPD: Sie wer-
den auch mal älter! – Gegenruf der Abg. Gabriele 
Reich-Gutjahr FDP/DVP: Ich bin es schon! Ich habe 
mich mit Ihnen in eine Reihe gestellt, Herr Stickel-
berger! Ich muss meine Dynamik woanders einset-

zen!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Nun hat Frau Ministerin 
Dr. Hoffmeister-Kraut das Wort.

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Gesetzentwurf geht 
es uns vor allem um Rechtssicherheit – das ist ja auch jetzt 
deutlich geworden – für die baden-württembergischen Part-
ner in einem geplanten Europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit, genannt EVTZ. Bei uns in Baden-Württem-
berg gibt es mehrere EVTZ, aber eben noch nicht diese spe-
zielle haftungsbeschränkte Form, um die es jetzt bei diesem 
Gesetzentwurf geht.

EVTZ sind grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von 
Körperschaften – im konkreten Fall sind es Hochschulen –, 
die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Das erleichtert 
es, EU-Fördermittel einzuwerben. Es gibt ja, wie gesagt, be-
reits eine Handvoll EVTZ bei uns im Land.

Im konkreten Fall soll jetzt erstmalig ein EVTZ mit der Be-
sonderheit gegründet werden, dass die Haftung der Mitglie-
der beschränkt ist. Es handelt sich dabei um eine recht spezi-
elle Konstellation, die so bisher nicht aufgetreten ist. Aber, 
wie gesagt – das wurde von Ihnen, Herr Sänze, falsch darge-
stellt –: Das ist nicht der erste und einzige EVTZ; es ist nur 
der erste mit dieser speziellen rechtlichen Konstellation.

(Zuruf des Abg. Emil Sänze AfD) 

Das ist nach dem zugrunde liegenden EU-Recht grundsätz-
lich auch zulässig. Allerdings bedarf es einer expliziten Re-

gelung im nationalen Recht, um zu vermeiden, dass im Haf-
tungsfall Ungleichgewichte entstehen.

Da eine entsprechende Regelung bisher weder auf Bundes- 
noch auf Landesebene existiert, haben wir diesen Gesetzent-
wurf vorgelegt. Eine Verabschiedung noch in dieser Legisla-
turperiode ist wichtig, um den Akteuren schnell Rechtssicher-
heit zu verschaffen und die geplante Gründung nicht weiter 
zu verzögern. Das Gesetz fasst den bisherigen Stand der Re-
gelungen zusammen und ergänzt diesen um den Haftungsas-
pekt. 

Das Anhörungsverfahren hat zu keinen Änderungen geführt. 
Der Städtetag begrüßt das Vorhaben, und der Normenkont-
rollrat hat keine Einwände erhoben. Deshalb bitte auch ich 
recht herzlich um Ihre Zustimmung.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Meine Damen und Her-
ren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Somit kommen wir in der Zweiten Beratung zur  A b s t i m -
m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9483. Ab-
stimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Drucksa-
che 16/9730. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, dem Gesetzent-
wurf unverändert zuzustimmen.

Deswegen rufe ich jetzt auf

§ 1

Zuständigkeit

Wer § 1 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Vie-
len Dank. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist § 1 
mehrheitlich zugestimmt.

Ich rufe auf

§ 2

Haftungsbeschränkung

Wer diesem Paragrafen zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Danke. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit 
ist auch § 2 mehrheitlich zugestimmt.

Wir kommen zu

§ 3

Verordnungsermächtigung

Wer stimmt diesem Paragrafen zu? – Danke. Gegenstimmen? 
– Enthaltungen? – Damit ist § 3 mehrheitlich zugestimmt. 

Wir kommen zu

§ 4

Inkrafttreten

Wer § 4 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Dan-
ke sehr. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – § 4 ist mehrheit-
lich zugestimmt.



8830

Landtag von Baden-Württemberg – 16. Wahlperiode – 142. Sitzung – Mittwoch, 3. Februar 2021
(Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz) 

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Durchführung der Verordnung über den 
Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZVODG)“. – Sie stimmen der Überschrift zu.

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Danke schön. Gegenstimmen? – Danke. Enthal-
tungen? – Damit ist dem Gesetz mehrheitlich zugestimmt.

Wir schließen Punkt 10 der Tagesordnung ab.

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsverbots-
gesetzes – Drucksache 16/9484

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau – Drucksache 
16/9731 

Berichterstatter: Abg. Daniel Born

Das Präsidium, meine Damen und Herren, hat für die Allge-
meine Aussprache eine Redezeit von drei Minuten je Frakti-
on festgelegt. 

Zuerst erteile ich Frau Abg. Bay das Wort.

Abg. Susanne Bay GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Grünen wollen alle Re-
gister ziehen, damit die Versorgung der Menschen in Baden-
Württemberg mit bezahlbarem Wohnraum gelingt. Dazu ge-
hört für uns, dass Wohnungen dafür genutzt werden, wofür 
sie gebaut sind: zum dauerhaften Wohnen. Deshalb ist uns die-
se Novelle des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes so wich-
tig. 

Wir kommen mit dem Ermöglichen der Registrierungspflicht 
und der Anzeigepflicht einem dringenden Bedarf einiger der 
großen Universitätsstädte oder touristischen Hochburgen in 
unserem Land nach, indem wir ihnen und anderen Kommu-
nen dieses Instrumentarium an die Hand geben. 

Jetzt monieren Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
FDP/DVP, fortwährend, das Gesetz sei lediglich teuer und 
würde nichts bringen, da es keine neue Wohnung schaffe.

(Abg. Emil Sänze AfD: Nicht nur die FDP/DVP!)

Vielmehr könne man von den Kosten für den Verwaltungsauf-
wand viele neue Wohnungen bauen. Zahlen bleiben Sie aller-
dings schuldig. Deshalb haben wir mal für Sie gerechnet: Ca. 
3 Millionen € nimmt der Normenkontrollrat als Erfüllungs-
aufwand an. Legt man jetzt z. B. die förderfähigen Baukosten 
im Wohnraumförderungsprogramm zugrunde – das sind, wie 

Sie wissen, 3 500 €, ohne Grundstück – und eine Standard-
wohnung von, sagen wir, 70 m2, dann können Sie davon in je-
der der fünf Kommunen, die dieses Gesetz unmittelbar an-
wenden wollen, genau 2,4 Wohnungen bauen.

Wir sind dagegen sicher: Durch die neue Möglichkeit im Ge-
setzentwurf werden weit mehr zweckentfremdete Bestands-
wohnungen wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt: 

(Zuruf: Spekulation!)

dem dauerhaften Wohnen, und das ohne neuen Flächenver-
brauch. 

(Beifall – Zuruf)

Die SPD wiederum ist auch unzufrieden mit dem Gesetzent-
wurf und will sich enthalten, da er für sie nicht weit genug 
geht. Nun, ich will jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es 
bei dem vorliegenden Entwurf um eine Verschärfung des Ge-
setzes geht, an dem Sie in der letzten Legislatur maßgeblich 
beteiligt waren. 

(Abg. Rainer Stickelberger SPD: Da hatten wir einen 
schwierigen Koalitionspartner!)

Es ist für uns Grüne also schon – ich sage mal so – irritierend, 
zu sehen, dass ausgerechnet die SPD verschärfte Regelungen 
zur Sicherung von Wohnraum – um nichts anderes geht es hier 
nämlich – vermutlich nicht zustimmend mittragen will. 

(Abg. Daniel Born SPD: Ja, wir wollen es schärfer 
machen!)

Sobald die erwarteten Grundsatzurteile zu den schwebenden 
Verfahren – Sie wissen das ja, genau – zur Rückwirkung beim 
Leerstand vorliegen und weitere Änderungen möglich wer-
den, werden wir Grünen diesbezüglich aktiv. Das habe ich hier 
schon mehrfach gesagt. 

(Abg. Daniel Born SPD: Man kann doch auch jetzt 
aktiv sein! Seien Sie doch aktiv! Machen Sie doch 
was! – Gegenruf des Abg. Reinhold Gall SPD: Dy-

namisch!)

Der gestern Abend nachgeschobene Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion zu diesem Thema ist deshalb also zum jetzigen 
Zeitpunkt aus unserer Sicht fehl am Platz. Ich sage mal so: 
Das kann man jetzt schon so machen, dann ist es eben nicht 
zielführend. 

(Abg. Daniel Born SPD: Das stimmt nicht!)

Wir werden ihn deshalb ablehnen. 

Für heute erkläre ich die Zustimmung der grünen Landtags-
fraktion zu dem Gesetzentwurf in vorliegender Form als wei-
teres Modul für mehr Wohnraum in Baden-Württemberg. 

Vielen Dank. 

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Als Nächster spricht Herr 
Kollege Wald. 
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Abg. Tobias Wald CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren! Heute beraten wir in zweiter Le-
sung die Novelle des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes. 
Unseren Städten und Gemeinden wird mit dieser Novelle ein 
noch besseres und effektiveres Instrument an die Hand gege-
ben, um gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vorzu-
gehen und den vielerorts knappen Wohnungsbestand erhalten 
zu können. 

Städte und Gemeinden mit Wohnraummangel sollen künftig 
von den Betreibern von Internetportalen für die Vermittlung 
von Ferienwohnraum Auskünfte verlangen und für die Ver-
mietung eine Registrierungs- sowie Anzeigepflicht einführen 
können. Gerade für Kommunen in touristisch beliebten Ge-
bieten ist es wichtig, effektiver gegen die Vermietung als Fe-
rienwohnraum agieren zu können. Die Kommunen werden 
dies in einer Satzung selbst festlegen können – müssen es aber 
nicht. 

Ferner werden die Regelungen des Zweckentfremdungsver-
botsgesetzes klarer definiert und angepasst. Für uns, die CDU-
Fraktion, ist jedoch klar: Mit dieser Gesetzesänderung wird 
kein neuer Wohnraum geschaffen. Es kann dadurch lediglich 
verhindert werden, dass Wohnraum verloren geht. 

(Zuruf des Abg. Rainer Stickelberger SPD) 

Ich appelliere nochmals an alle Akteure im Wohnungsbau – 
Städte, Gemeinden, Bauwillige, Bauträger, Baugenossen-
schaften –, alle vorhandenen Potenziale zu nutzen, um neuen 
Wohnraum zu schaffen. Wir haben in dieser Legislaturperio-
de richtige Rahmenbedingungen, richtige Bausteine für mehr 
Wohnraum und weniger Bürokratie gesetzt. Ich glaube, wir 
waren hier richtig gut unterwegs. 

(Beifall)

Wir haben das Landeswohnraumförderungsprogramm flexi-
bilisiert und vereinfacht. Wir haben die Landesbauordnung 
entschlackt und vereinfacht. Wir haben die Bauverfahren di-
gitalisiert. Wir haben Zuschussmittel für Kommunen bereit-
gestellt, welche Baulückenkataster erstellen. Wir haben einen 
kommunalen Grundstücksfonds eingerichtet, und wir haben 
die Wohnungsbaumittel erhöht, nämlich in den Jahren 2016 
bis 2021 auf über 1 Milliarde € für Wohneigentum und sozi-
alen Wohnungsbau. Das ist eine Nummer, das gab es selten in 
Baden-Württemberg. 

(Zuruf der Abg. Carola Wolle AfD) 

Ein wichtiger Baustein auf unserem Weg – mehr Wohnraum, 
weniger Bürokratie – ist, zukünftig auch noch die Genehmi-
gungsverfahren zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu ver-
kürzen. 

(Zuruf der Abg. Gabriele Reich-Gutjahr FDP/DVP) 

Egal, ob bei der Erstellung von Flächennutzungsplänen, bei 
der Ausweisung von neuen Baugebieten oder bei der Hebung 
von Wohnflächenpotenzialen der Innenentwicklung wie 
Brachflächen und Nachverdichtungen: Die Genehmigungs-
verfahren dauern zu lange. Das ist die Aufgabe für die nächs-
te Legislaturperiode, meine Damen und Herren. 

Deshalb arbeiten wir weiter an der gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe: mehr Wohnraum, weniger Bürokratie. Das schafft 
Wohnungen, und das schafft sozialen Frieden im Land. 

Herzlichen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Kollege Born, Sie 
sind als nächster Redner dran.

Abg. Daniel Born SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Politik im besten Sinn heißt Sam-
meln, Entscheiden, Durchsetzen. Ich muss jetzt etwas sagen. 
Die Koalition aus Grünen und CDU hat sich wirklich nicht 
schwergetan mit dem Sammeln in dieser Legislaturperiode. 
Sie haben eine Wohnraum-Allianz aufgelegt, die das fortge-
setzt hat, was wir in der letzten Legislaturperiode an Ge-
sprächsforen gebildet haben. 

(Abg. Tobias Wald CDU: Was haben Sie in der letz-
ten Legislaturperiode gemacht? Nichts!)

Da haben Sie ganz viele wichtige Dinge gesammelt, nur hat 
es am Schluss an der Entscheidung und erst recht an der 
Durchsetzung gemangelt. 

(Zuruf des Abg. Tobias Wald CDU) 

Das wird mit der Grund sein, dass wir heute in den letzten 
Stunden der letzten regulären Sitzung dieser Legislaturperio-
de auch noch das wichtige Instrument des Zweckentfrem-
dungsverbots beraten. Ja, wir stehen hinter dieser gesetzlichen 
Regelung; wir haben sie nicht umsonst in der letzten Legisla-
turperiode aufs Gleis gehoben. Wir wollen auch weitere Ver-
schärfungen. Aber Sie bleiben wie so oft auf halber Strecke 
stehen, und so schafft man keinen bezahlbaren Wohnraum in 
Baden-Württemberg.

(Beifall)

Wenn Sie nicht wollen, dass Wohnraum zweckentfremdet wird 
– – Es ist doch falsch, wenn Wohnungen nicht zum Wohnen 
genutzt werden, sondern in Ferienwohnungen, andere Betrie-
be und Geschäfte umgewandelt werden, oder wenn Wohnun-
gen leer stehen. All das ist nicht sinnvoll. Aber dann kann es 
doch nicht den Unterschied machen, ob vor dem Erlass einer 
Satzung schon mal mit diesem nicht sinnvollen Vorgehen be-
gonnen wurde oder erst danach. Insoweit haben Sie an einem 
ganz entscheidenden Punkt diese Regelung nicht weiterent-
wickelt und können daher auch nicht auf eine Zustimmung 
der SPD hoffen.

Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass Herr Wald glaubt, er 
könne die Möglichkeit nutzen, eine Art Tour d’Horizon über 
die Wohnungsbaupolitik der letzten fünf Jahre zu machen. 
Hier in Baden-Württemberg, in dem Land mit den höchsten 
Mieten, in dem Land, wo die Familien wirklich Angst haben, 
ob sie im nächsten Monat noch die Miete zahlen können, ist 
es nicht angebracht, darüber zu reden, was man in der Woh-
nungsbaupolitik angeblich alles Tolles machen wollte, 

(Abg. Tobias Wald CDU: Wir haben was gemacht, 
Sie haben nur geredet!)
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sondern man müsste sich einmal wirklich am Riemen reißen 
und sagen: Wir müssen dafür eintreten, dass Wohnraum in Ba-
den-Württemberg wieder bezahlbar ist. 

(Beifall – Zuruf des Abg. Tobias Wald CDU)

Denn das haben Sie nicht gemacht. 

Weil Sie mir nicht glauben, Herr Wald, lese ich Ihnen mal das 
Zeugnis Ihrer eigenen Partei vor. Die CDU Baden-Württem-
berg schreibt in ihr Wahlprogramm für die nächste Legisla-
turperiode: 

Der Bestand an Sozialwohnungen im Land ist in den ver-
gangenen Jahren dramatisch zurückgegangen. 

Das stimmt.

(Zuruf: Wer hat regiert?)

Der Immobilienmarkt mit Angebot und Nachfrage funk-
tioniert in diesem Bereich nicht im erforderlichen Um-
fang. 

Das stimmt. 

Wir werden deshalb in der Wohnraumpolitik des Landes 
einen Schwerpunkt auf die Schaffung sozialen Wohnraums 
setzen. 

(Vereinzelt Beifall – Abg. Nicole Razavi CDU: Ja, 
eben!)

Sie haben fünf Jahre die zuständige Ministerin gestellt und sa-
gen jetzt, was Sie in der nächsten Legislaturperiode machen 
wollen. 

(Zurufe)

Ich glaube, wer Ihnen das ins Wahlprogramm geschrieben hat, 
der kann in hundert Jahren nicht CDU wählen. Insofern laden 
wir alle Delegierten Ihres Parteitags dazu ein, die SPD zu 
wählen, damit es eine Wohnraumoffensive in Baden-Würt-
temberg gibt.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Born, kommen 
Sie bitte zum Schluss. Wir sind ja hier im Landtag und nicht 
auf dem Parteitag. 

(Zurufe)

Herr Abg. Baron, Sie haben das Wort. 

Abg. Anton Baron AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! In der Gegenwart 
ist der Immobilienerwerb für Normalsterbliche in Baden-
Württemberg zur Seltenheit geworden. 

(Zuruf)

Das einstige Land der Häuslebauer und der Privatvermieter 
wird zu einem Land der Großinvestoren. Denn diese haben 
ihre Experten, sie haben ihre Rechtsabteilungen und auch ih-
re Share Deals. 

Und was hat der Normalbürger, der im Laufe seines Berufs-
lebens zur Altersabsicherung eine Mietwohnung oder eine Ei-
gentumswohnung erwerben möchte? Dieser hat erstens hor-
rende Preise zu zahlen, die durch Folgekosten Ihrer Klima- 
und Energiesparhysterie und Ihrer Zuwanderungspolitik nach 
oben getrieben wurden und werden. Dieser hat zweitens eine 
horrende Steuer- und Abgabenbelastung, u. a. durch eine 
künstlich erhöhte Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg. 
Dieser Normalbürger hat vor allem auch eine Flut an Büro-
kratie zu bewältigen. Das betrifft etwa die bereits genannte 
Bürokratie unter dem Klimadeckmantel, die wirkungslose und 
dennoch fatale Mietpreisbremse sowie Regelungen zur 
Zweckentfremdung. 

Man gewinnt den Eindruck, Sie möchten um jeden Preis mög-
lichst viele Wohnungen in der Hand von kommunalen und pri-
vaten Großinvestoren sehen und unbedingt verhindern, dass 
Bürger der Mittelschicht Wohnungen kaufen können, um da-
mit der Altersarmut entgegenzutreten. 

In Hamburg bekommt man bereits einen Vorgeschmack, 

(Abg. Rüdiger Klos AfD: Ja!)

wenn die grünen Klimaradikalen die Einfamilienhäuser ver-
bieten.

(Oh-Rufe)

Genau das ist Ihre Vision von Wohnungsbau.

(Zuruf)

Sie wollen die Menschen am liebsten in kleinen Sardinen-
büchsen leben sehen. 

(Beifall – Zuruf: Sehr gut!)

Die Vision der AfD dagegen ist ein Immobilienmarkt, der in 
der Hand der Bürger ist, 

(Zuruf: Sehr gut!)

ein Immobilienmarkt, der von Fairness und Vertrauen geprägt 
ist und nicht von Gängelung und Misstrauen.

(Beifall)

Um dies zu fördern, sind Gesetzesvorlagen wie die vorliegen-
de hochgradig hinderlich. Wenn ein Bürger eine Immobilie 
kauft, möchte er dies mit einem Gefühl von Gewissheit und 
Sicherheit tun – Gewissheit darüber, dass er auch noch in Jahr-
zehnten möglichst frei über die Nutzung bestimmen kann; Si-
cherheit bezüglich der Tatsache, dass ihm der erhoffte Mehr-
wert der Investition nicht schleichend durch immer neue Steu-
ern und immer neue unnütze Bürokratie weggenommen wird. 

(Beifall)

Die AfD-Fraktion wird den vorliegenden Gesetzentwurf da-
her selbstverständlich ablehnen und ruft auch Sie dazu auf, so 
zu verfahren. Denn dieser Gesetzentwurf wird den baden-
württembergischen Wohnungsmarkt zwar nicht im Alleingang 
zerstören, er ist aber sehr wohl ein Mosaikstein von vielen, 
der Ihr wohnungsbaupolitisches Totalversagen abbildet. 

(Beifall)
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Die Sozialisten auf der linken Seite möchten es sogar noch 
verschärfen. 

(Abg. Gerhard Kleinböck SPD: Mannomann!)

Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Deshalb wundert 
es mich auch nicht, wenn Sie auch bei der nächsten Wahl wie-
der abgestraft werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall – Zurufe)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Für die FDP/DVP-Frak-
tion erteile ich das Wort Frau Abg. Reich-Gutjahr.

Abg. Gabriele Reich-Gutjahr FDP/DVP: Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Susanne Bay hat schon vor-
weggenommen, wie wir zu diesem Gesetzentwurf stehen. Die 
vorliegende Novelle und auch den Änderungsantrag der Kol-
legen von der SPD werden wir ablehnen, so wie wir das 
Zweckentfremdungsverbotsgesetz auch schon abgelehnt ha-
ben, als es 2013 unter Grün-Rot eingeführt worden ist. Es trägt 
nicht zu einer besseren Wohnraumversorgung bei. Im Gegen-
teil: Es schreckt Bauwillige ab, weiteren Wohnraum zu schaf-
fen,

(Unruhe – Glocke der Präsidentin) 

und es begrenzt die Rechte des Einzelnen, über sein Eigen-
tum zu verfügen. 

Dieser Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen Änderungen 
im Hinblick auf die Auskunftspflicht für Betreiber von Inter-
netportalen. Er schafft die Möglichkeit, dass man künftig ver-
langt, dass sich Bürger registrieren, wenn sie eine Wohnung 
als Ferienwohnraum anbieten wollen, und dass eine Anzeige-
pflicht für jede einzelne Wohnung eingeführt wird, wenn der 
Bürger sie überlassen möchte. Ist das das digitale Zeitalter von 
Grün-Schwarz: den Bürger besser zu überwachen?

(Zuruf)

Ich finde, das ist wirklich ein Schritt, den man sich auf der 
Zunge zergehen lassen muss. Warum werden denn digitale 
Vermittler anders behandelt als andere Plattformen zur Ver-
mittlung von Wohnungen, wie Zeitungen, Zeitschriften, Mit-
gliederjournale? Es ist einfach nur ein größerer Marktplatz, 
der international leicht zugänglich ist. Aber das ist auch der 
einzige Unterschied zur Chiffre-Anzeige.

Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das juristisch tragfähig wä-
re, was hier drinsteht, wenn sich jemand dagegen verwahrt. 
Dieses Gesetz ist bereits jetzt überflüssig. Das zeigt ja auch 
die Evaluation, wonach es nur fünf Kommunen genutzt ha-
ben; 63 weitere haben es nicht genutzt. Wer will schon seinen 
Bürgern so ein Monstrum – ich sage es mal so – an den Hals 
hängen? Gott sei Dank herrscht da noch Vernunft. Wenn ich 
mir vorstelle, dass ich künftig mit einem Bein im Knast bin, 
weil ich keine Genehmigung vom Amt geholt habe, wenn ich 
meine Wohnung mehr als zehn Wochen vermieten möchte – 
das muss man sich einmal geben –, dann ist das ein Gesetz, 
das wirklich die Rechte des Bürgers enorm einschränkt.

(Beifall)

Über die Kosten haben wir schon gesprochen. 3 Millionen € 
jährlich kostet es allein die fünf Kommunen, die schon bisher 

von der Satzungsermächtigung Gebraucht gemacht haben. Na-
türlich muss man dann das Bußgeld erhöhen, das muss sich 
ja finanzieren. Von 50 000 auf 100 000 € hat man das Bußgeld 
erhöht.

Nein, dieses Gesetz ist aus der Zeit gefallen, es muss dringend 
abgeschafft werden.

Noch ein Wort zum Thema Homeoffice und Homeschooling. 
Machen Sie doch mal den Fall auf: Da gibt es ein Haus mit 
zehn Wohnungen. Eine Wohnung wird frei, die Mieter der 
neun anderen Wohnungen sagen: „Endlich einmal heraus aus 
den beengten Wohnverhältnissen, wir mieten diese Wohnung 
an.“ Ist das Zweckentfremdung? Geht so etwas? 

(Abg. Daniel Born SPD: Aber das ist ja echt nicht das 
Problem!)

– Nein, das ist das Thema, über das wir reden. Können Men-
schen in diesem Land Ideen entwickeln, oder stoßen sie stän-
dig – was ich vorhin schon gesagt habe – auf ein Gesetz, das 
sie zum Täter macht statt zum Akteur? Dagegen wehren wir 
uns. 

Dieses Gesetz ist überflüssig. Zeigen Sie, dass Sie die Zeichen 
der Zeit erkannt haben. Es muss abgeschafft werden.

Vielen Dank.

(Beifall – Zuruf: Oje, oje!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Nun hat sich noch Herr 
Abg. Dr. Gedeon zu Wort gemeldet.

(Abg. Konrad Epple CDU: Das ist jetzt aber nicht die 
letzte Rede! – Zuruf des Abg. Daniel Andreas Lede 

Abal GRÜNE) 

Abg. Dr. Wolfgang Gedeon (fraktionslos): Frau Präsidentin, 
meine Damen und Herren! Ja, so sind die Linken. Erst holen 
sie Millionen von Migranten rein, dann haben sie nicht genü-
gend Wohnungen. Geld haben sie auch keines mehr, denn die 
müssen ausgestattet werden mit Turnschuhen, mit Fahrrädern 
usw.

(Zurufe, u. a.: Ach! – Oje!)

Also, was fällt einem ein? Einem guten Linken fällt dann im-
mer nur Enteignung ein, ist ja ganz klar.

(Zurufe)

Wo geht man ran? An die großen Kapitalisten geht man schon 
lange nicht mehr ran, dazu hat man nicht den Mumm in den 
Knochen. Die Milliardäre, die Banker der Wall Street usw. 
sind tabu, aber es gibt ja Gott sei Dank noch Ersatzkapitalis-
ten, das sind die Wohnungseigentümer. Das sind die Bösen, 
und an denen tobt man sich dann aus.

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist eine kommunis-
tische Sauerei.

(Vereinzelt Beifall – Abg. Reinhold Gall SPD: Mei-
ne Güte!)

– Ja, hören Sie gut hin, gerade Sie auf der linken Seite.

(Abg. Reinhold Gall SPD: Meine Güte!)



8834

Landtag von Baden-Württemberg – 16. Wahlperiode – 142. Sitzung – Mittwoch, 3. Februar 2021
(Dr. Wolfgang Gedeon) 

Der Begriff „Zweckentfremdung“ ist ein dreister Begriff, 
dreister geht es nicht. 

(Vereinzelt Beifall – Zurufe)

Wer bestimmt denn den Zweck, meine Damen und Herren? 
Der Eigentümer oder der Staat? Die Politik und der Staat bei 
Ihnen natürlich. Bei uns in Deutschland in einem gesunden 
Wirtschaftssystem bestimmt der Eigentümer, was er damit 
macht. Er sagt, der Zweck ist das oder das.

(Vereinzelt Beifall – Unruhe)

Dieser Begriff ist schon eine Dreistigkeit. Das ist eine indi-
rekte Enteignung. Wenn es so weitergeht, kommt die direkte 
auch bald noch. Wie gesagt, das ist kryptokommunistische Po-
litik, das ist eine kommunistische Sauerei, das darf nicht 
durchgehen.

(Vereinzelt Beifall – Zurufe, u. a.: War das jetzt auch 
die letzte Rede? – Gegenruf des Abg. Rainer Stickel-

berger SPD: Ach so! War das eine Rede?)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Nun darf ich noch einmal 
um Aufmerksamkeit bitten für Frau Ministerin Dr. Hoffmeis-
ter-Kraut.

(Abg. Daniel Andreas Lede Abal GRÜNE zu Minis-
terin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut: Die rote Jacke ist 
verdächtig! – Weitere Zurufe, u. a.: Kommunistin! – 

Heiterkeit)

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut: Klar, dass die SPD mich jetzt als 
Kommunistin sieht bei der Farbe Rot.

(Heiterkeit – Zurufe, u. a. Abg. Daniel Born SPD: 
Frau Ministerin, Sie sitzen ja auch links von uns!)

– Ja, genau. Unter Beobachtung!

(Vereinzelt Heiterkeit)

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Die Änderung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes 
ist ein weiterer Baustein, um dem nach wie vor im Land Ba-
den-Württemberg noch bestehenden Wohnraummangel ent-
gegenzuwirken. Warum haben wir Wohnraummangel? Weil 
in den letzten Jahren durch die gute wirtschaftliche Entwick-
lung bei uns im Land viele Arbeitsplätze geschaffen worden 
sind, 

(Abg. Anton Baron AfD: Zuwanderung!)

weil wir mittendrin sind in einem demografischen Wandel und 
deshalb – das möchte ich einmal ganz deutlich sagen – mehr 
Menschen in Baden-Württemberg leben und auch Wohnraum 
nachfragen. Deshalb werden wir auch noch in den nächsten 
Jahren mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen. 

Mit der heutigen zweiten Lesung des Gesetzentwurfs können 
wir diesen weiteren wichtigen Baustein unseren anderen Bau-
steinen hinzufügen, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich 
gewirkt haben, wie die Novellierung der Landesbauordnung 
oder die Novellierung des Landeswohnraumförderungsgeset-
zes. Wir haben die Landeswohnraumförderung auf ein Niveau 

von 250 Millionen € pro Jahr gebracht; wir haben die Wohn-
raumoffensive gestartet und damit wichtige Zeichen gesetzt. 

Lieber Herr Born, auch die Zahlen sprechen eine klare Spra-
che: 2015 wurden im Bereich der Wohnraumförderung insge-
samt 1 170 Wohneinheiten geschaffen, 2020 waren es 3 007. 
Also, wir haben hier viel erreicht und wollen diesen Weg na-
türlich auch weiter beschreiten. 

Im Bereich der Landesgesetzgebung war es uns ein Anliegen, 
alle Register zu ziehen, um den Menschen mehr bezahlbaren 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ich möchte mich bei al-
len Beteiligten, gerade auch bei Ihnen, geschätzte Kollegin-
nen und Kollegen, dafür bedanken, dass Sie uns die entspre-
chenden Möglichkeiten eröffnet haben. 

Jetzt befinden wir uns im Schlussspurt. Der vorliegende Ge-
setzentwurf enthält eine Vielzahl von Verbesserungen. Das 
Zweckentfremdungsverbotsgesetz wird an vielen Stellen kla-
rer und effektiver ausgestaltet. Die Städte und Gemeinden 
können damit noch wirksamer gegen die Zweckentfremdung 
von Wohnraum vorgehen, um den vielerorts knappen Woh-
nungsbestand erhalten zu können. Ich möchte hier die Einfüh-
rung des Auskunftsanspruchs für Diensteanbieter im Sinne 
des Telemediengesetzes nennen, konkret für die Betreiber von 
Internetportalen zur Vermittlung von Ferienwohnungen wie 
beispielsweise die Internetplattform Airbnb. Städte und Ge-
meinden können künftig konkret nachfragen, wer hinter den 
Angeboten steht. 

Frau Reich-Gutjahr, bei den Zeitungsinseraten sind die Na-
men der Eigentümer bekannt; deshalb besteht hier dieser Be-
darf nicht. Daher sind wir nun zu dieser Lösung gelangt, die 
ja nicht nur in Baden-Württemberg umgesetzt wird, sondern 
auch in anderen Bundesländern. 

Ich nenne auch die Einführung der Registrierungspflicht für 
das Anbieten und Bewerben von Ferienwohnraum sowie die 
Einführung einer Anzeigepflicht für jede einzelne Überlas-
sung. Dies sind neue Instrumente, die wir den Städten und Ge-
meinden zur Verfügung stellen, um der Zweckentfremdung in 
Form der Vermietung von Wohnraum als Ferienwohnraum 
entgegenzuwirken. Wie gesagt, in den größeren Städten und 
den Ferienregionen ist das ein reales Problem. 

Auf die im Gesetzgebungsverfahren vorgebrachte Kritik, das 
Vorhaben bringe Bürokratieaufwand mit sich, möchte ich noch 
einmal dezidiert eingehen. Alle Instrumente dieses Gesetzes 
stehen unter dem Satzungsvorbehalt und erfordern damit vor 
Ort eine kommunale Entscheidung. Jede Stadt und jede Ge-
meinde kann mit Blick auf ihren örtlichen Wohnungsmarkt 
selbst entscheiden, von welchen Instrumenten des Zweckent-
fremdungsverbotsgesetzes sie Gebrauch machen möchte und 
ob sie überhaupt davon Gebrauch machen möchte. Ich gehe 
davon aus, dass unsere Städte und Gemeinden von unserem 
gesetzlichen Angebot mit Augenmaß Gebrauch machen wer-
den und die neuen Instrumente nur da einsetzen werden, wo 
sie als notwendig und vor allem auch als verhältnismäßig an-
gesehen werden. 

Denn in der Tat: Es ist für die Kommunen mit entsprechen-
den Kosten verbunden. Einige der Städte haben uns in der An-
hörung zum Gesetzentwurf bereits rückgemeldet, dass sie an 
einer Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung in ihren kom-
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munalen Satzungen interessiert sind; sie müssen dann aber – 
das möchte ich ganz deutlich machen – auf der Basis einer be-
wussten Entscheidung vor Ort natürlich auch selbst für das er-
forderliche Personal aufkommen, um den Vollzug der Rege-
lungen zu gewährleisten. 

Fazit: Wir stellen einen wirksamen und attraktiven Instrumen-
tenkasten zur Verfügung, der die Kommunen dabei unterstützt, 
mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Sie müssen dies 
nicht tun – nur wenn vor Ort Bedarf besteht.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Meine Damen und Her-
ren, wir kommen jetzt in der Zweiten Beratung zur  A b -
s t i m m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9484. 
Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Drucksache 
16/9731. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen – – Herr Abg. Wald, 
das wissen Sie.

(Unruhe)

– Herr Kollege Wald, wir wollen über den Gesetzentwurf ab-
stimmen. – Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, dem Gesetzent-
wurf unverändert zuzustimmen.

Ich rufe auf

Artikel 1

Änderung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes

mit den Nummern 1 bis 4. Hierzu liegt der Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD, Drucksache 16/9881, vor, der aus drei 
Ziffern besteht und weitere Untergliederungen aufweist. Ich 
schlage vor, dass wir diesen jetzt zuerst insgesamt zur Abstim-
mung stellen. – Damit sind Sie einverstanden. Wer stimmt 
jetzt diesem – –

(Anhaltende Unruhe)

– Ich darf um Aufmerksamkeit bitten! – Wer stimmt jetzt dem 
Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu? – Danke. Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Damit ist der Änderungsantrag mehr-
heitlich abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Artikel 1. Die Fraktion 
der SPD hat darum gebeten, Nummer 1 getrennt zur Abstim-
mung zu stellen und die Abstimmung über die Nummern 2 bis 
4 dann zusammenzufassen. Wer stimmt Nummer 1 zu? Ich 
bitte um das Handzeichen. – Danke. Gegenstimmen? – Ent-
haltungen? – Damit ist Nummer 1 mehrheitlich zugestimmt.

Wer stimmt den Nummern 2 bis 4 zu? – Danke. Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Den Nummern 2 bis 4 ist mehrheit-
lich zugestimmt.

Ich rufe auf

Artikel 2

Inkrafttreten

Wer Artikel 2 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Danke. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist Artikel 2 
mehrheitlich zugestimmt.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsverbots-
gesetzes“. – Sie stimmen der Überschrift zu. 

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Danke sehr. Gegenstimmen? – Danke. Enthaltun-
gen? – Damit ist dem Gesetz mehrheitlich zugestimmt. 

Tagesordnungspunkt 11 ist erledigt.

Wir kommen zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Gesetz zur Änderung des Bildungszeitgesetzes Baden-
Württemberg – Drucksache 16/9485

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau – Drucksache 16/9732 

Berichterstatter: Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei

(Unruhe)

– Hören Sie mir noch irgendwie zu?

(Abg. Reinhold Gall SPD: Ja, ich schon! – Gegenruf 
des Abg. Daniel Born SPD: Ich auch! – Weitere Zu-

rufe)

– Gut. Aber Sie wissen ja schon, dass das Präsidium eine Re-
dezeit von drei Minuten pro Fraktion festgelegt hat. 

Zuerst spricht für die Fraktion GRÜNE Herr Abg. Schoch.

Abg. Alexander Schoch GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen zu ei-
nem Gesetz, das für Baden-Württemberg eine große Bedeu-
tung hinsichtlich seiner Entwicklung hat, insbesondere für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezüglich der Weiter-
bildung, nämlich das Bildungszeitgesetz.

Das Bildungszeitgesetz ist gut. Es wurde schon 2015 einge-
führt. Schon damals stand in § 11, dass eine Evaluation statt-
finden solle. Diese Evaluation fand auch statt. Die Konsequen-
zen aus dieser Evaluation schlagen sich jetzt in diesem Ge-
setzentwurf zur Änderung des Bildungszeitgesetzes nieder. 

Das Bildungszeitgesetz wird in der Form geändert, dass z. B. 
zur Entbürokratisierung eine Schiedsstelle eingeführt wird. Es 
werden Standardformulare eingeführt, um für die Betriebe ei-
ne Vereinfachung zu erreichen. Meiner Meinung nach ist es 
wichtig, dass dies so geregelt worden ist, und entspricht den 
Empfehlungen aus der Evaluation.
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Das Bildungszeitgesetz ermöglicht Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern Bildungszeit für politische Bildung, für beruf-
liche Bildung und natürlich auch für die Weiterbildung im Eh-
renamt. Das ist gut so. Ich denke, wir müssen unterstützen, 
dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier im Land 
vernünftig entwickeln können und dass sie für die Herausfor-
derungen der Zukunft wie z. B. die Transformation der Wirt-
schaft gewappnet sind. 

(Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Halleluja!) 

Daher stimmen wir diesem Gesetzentwurf zu und danken dem 
Ministerium noch einmal dafür.

(Beifall – Zuruf der Abg. Gabriele Reich-Gutjahr 
FDP/DVP)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Als Nächste spricht Frau 
Kollegin Hartmann-Müller für die CDU.

Abg. Sabine Hartmann-Müller CDU: Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beschlie-
ßen heute die Änderung des Bildungszeitgesetzes, das im Jahr 
2015 in Baden-Württemberg eingeführt wurde. Beschäftigte 
in Baden-Württemberg haben seither einen Anspruch darauf, 
für bis zu fünf Tage bezahlt von der Arbeit freigestellt zu wer-
den. Dies gilt für Maßnahmen, in denen sie sich beruflich wei-
terbilden, politisch bilden oder im Ehrenamt qualifizieren.

Für die CDU-Fraktion gilt: Gute Bildung ist wesentlich für 
individuellen sowie gesellschaftlichen Wohlstand.

(Beifall)

Mit Zeiten der Freistellung erhalten Beschäftigte Anreize, sich 
z. B. im Bereich der Sprachen, der Digitalisierung, der Füh-
rung oder im Management beruflich weiterzubilden. Das Eh-
renamt wird gestärkt, um engagierte Bürgerinnen und Bürger 
für zivilgesellschaftliche Aufgaben und Führungsfunktionen 
zu qualifizieren.

Gleichwohl haben sich in der Anwendung des Bildungszeit-
gesetzes verschiedene Schwachstellen gezeigt. Diese werden 
mit der vorliegenden Gesetzesänderung nachjustiert. Ziel ist 
es, den bürokratischen Aufwand zu reduzieren und durch kla-
re Regeln das Konfliktpotenzial in Unternehmen zu verrin-
gern. 

Unsicherheiten schüren Streit und schaffen Unruhe auf bei-
den Seiten, bei den Beschäftigten wie bei den Unternehmen. 
Dafür wird eine Schiedsstelle beim Regierungspräsidium in 
Karlsruhe eingerichtet. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmer können bei Unstimmigkeiten diese Schiedsstelle an-
rufen.

Den eingereichten Änderungsantrag der SPD lehnen wir ab. 
Der jetzige Gesetzentwurf lässt die Frage der Gebühren für 
die Antragsteller bewusst offen,

(Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Aha!)

um eine zielführende und dem Einzelfall angemessene Lö-
sung zu ermöglichen. 

(Lachen des Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD)

Wir halten an dem Gesetzentwurf der Landesregierung fest.

(Beifall – Zuruf: Sehr gut!)

Mit dem Reformgesetz unterscheiden wir zukünftig zwischen 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten. Das ist wichtig für kleine 
Unternehmen mit einem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftig-
ten. Sie werden durch diese differenzierte Zählweise nicht 
weiter benachteiligt. 

Helfen werden Standardformulare und die Achtwochenfrist 
zum Vorlegen des Teilnehmernachweises. Darüber hinaus 
müssen Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten zukünf-
tig nur noch auf ausdrücklichen Wunsch die Gründe einer Ab-
lehnung schriftlich darlegen.

Alles in allem vereinfacht das Änderungsgesetz zum Bil-
dungszeitgesetz die Handhabe und fördert die Akzeptanz der 
Weiterbildung. Die CDU-Fraktion stimmt dem Gesetz zur Än-
derung des Bildungszeitgesetzes zu.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Als Nächster hat Herr Abg. 
Dr. Fulst-Blei das Wort.

Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Herzlichen Dank. – Frau 
Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! „Halleluja!“, möch-
te man ausrufen, nachdem man das gehört hat. Das ist ja fan-
tastisch: Eine riesengroße Koalition steht hinter dem Bil-
dungszeitgesetz hier in diesem Haus. Halleluja!

(Vereinzelt Beifall – Zurufe)

Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen: Bevor ich wusste, 
was Sie sagen, hatte ich mir schon aufgeschrieben: Wir müs-
sen uns hier nicht gegenseitig missionieren. 

(Abg. Nicole Razavi CDU: Ja, aber warum machen 
Sie es dann?)

Die CDU war schon immer gegen das Bildungszeitgesetz und 
wollte es am liebsten abschaffen. 

(Vereinzelt Beifall)

Die Grünen hat man in der letzten Legislatur dahin tragen 
müssen. Es gab auch noch so etwas wie geheime Nebenab-
sprachen. Ich finde das bis heute peinlich, liebe Koalitions-
partner GRÜNE und CDU.

(Vereinzelt Beifall)

Aber sich hier hinzustellen und zu sagen: „Boah, das ist wich-
tig! Weiterbildungskultur fördern!“ etc., und dann heute ein 
Gesetz vorzulegen, mit dem Sie praktisch einen großen Teil 
von Beschäftigten in kleineren Unternehmen von der Mög-
lichkeit der Bildungszeit abkoppeln, 

(Abg. Nicole Razavi CDU: Ach was!)

das ist doch Zynismus pur, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall)
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Dann sollten Sie von der CDU eher sagen: „Das schaffen wir 
lieber ab.“ Den Mut habt ihr nicht, weil ihr nämlich auf der 
Straße von den Gewerkschaften, von den Kolleginnen und 
Kollegen massiven Widerstand bekommen habt. Den Kampf 
haben wir von der SPD auch gern hier im Parlament geführt. 
Das ist allemal ehrlicher als das, was Sie heute machen.

Zum Bürokratieabbau: Haben Sie eigentlich die Stellungnah-
men zum Gesetzentwurf gelesen? Ich glaube, ein einziges Mal 
habe ich – wahrscheinlich war die Stellungnahme bestellt – 
gelesen: „Damit wird weniger Bürokratie verursacht.“ Selbst 
breiteste Stimmen aus der Wirtschaft sagen: „Das Gegenteil 
ist der Fall. Hiermit kommt viel mehr Bürokratie ins System.“ 
Mit der Schiedsstelle wird es übrigens auch noch richtig teu-
er, haben uns gestern die Gewerkschaften bestätigt. Das ist 
doch – Entschuldigung – echt gaga.

(Vereinzelt Beifall)

Dann machen Sie sich bitte einfach ehrlich, was die Schieds-
stelle anbetrifft. Vielen Dank für Ihre ehrlichen Worte, Frau 
Hartmann-Müller. Wenn Sie sagen: „Die Kosten lassen wir 
einmal offen“, dann ist das nichts anderes als eine plumpe An-
drohung: „Wenn du vor die Schiedsstelle trittst, kann das rich-
tig teuer werden.“ Zeigen Sie mir einmal die Beschäftigte, die 
sagt: „Das Risiko gehe ich ein, im Zweifelsfall auch einen 
Konfliktfall.“ Das ist Zynismus. Das schadet der Weiterbil-
dungskultur in diesem Land.

Ich fordere Sie noch einmal ausdrücklich auf: Stimmen Sie 
dem Antrag der SPD zu! Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die vor die Schiedsstelle treten, dürfen nicht mit Kosten-
gefahren konfrontiert werden.

Ich appelliere vor allem an die Kolleginnen und Kollegen von 
den Grünen: Wenn ihr es mit der Weiterbildungskultur in die-
sem Land auch nur ansatzweise ernst meint, müsst ihr diesem 
Antrag zustimmen. Alles andere ist meines Erachtens Verrat 
an dem Grundsatz dieses Gesetzes, nämlich die Weiterbil-
dungskultur in Baden-Württemberg zu fördern.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Frau Abg. Wolle, nun ha-
ben Sie das Wort.

Abg. Carola Wolle AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Erinnern Sie sich 
noch an meine Rede zum Bildungszeitgesetz vom März 2020?

(Zurufe, u. a.: Ganz sicher nicht!)

Erinnern Sie sich noch an die genannten Bildungsmaßnahmen 
„Mythos und Heilkraft der Bäume“ oder „Die wunderbare 
Welt der Pilze“? Damals haben Sie das belächelt und es als 
Unsinn abgetan. Aber auch heute noch können Sie diese Se-
minare in einem Bildungsurlaub buchen, meine Damen und 
Herren.

Aber auch ohne einen solchen offensichtlichen Unsinn ist das 
Gesetz überflüssig. Der Evaluierungsbericht der Landesregie-
rung zum Bildungszeitgesetz hat eigentlich alles dazu gesagt, 
nämlich lediglich 1,1 % der Anspruchsberechtigten haben 

2017 Bildungszeit in Anspruch genommen. Was ist denn ein 
Gesetz wert, das von fast niemandem in Anspruch genommen 
wird, wenn die Betroffenen es nicht einmal wollen?

(Zurufe)

42,4 % der befragten Teilnehmer verfügen über Abitur oder 
Hochschulreife, 33,9 % haben sogar einen Fachhochschul- 
oder einen Universitätsabschluss. Bildungszeit für bereits Ge-
bildete – war das wirklich Ihre ursprüngliche Zielgruppe, lie-
be Damen und Herren von der SPD?

(Zurufe, u. a. Abg. Dr. Stefan Fulst-Blei SPD: Wir 
sind zumindest arbeitnehmerfreundlich, im Gegen-

satz zur AfD!)

Bei früheren Anhörungen hielten die befragten Verbände ei-
ne gesetzliche Regelung der Fort- und Weiterbildung in Gän-
ze für entbehrlich. Es hieß, das Bildungszeitgesetz sei nach 
wie vor unnötig und ein belastendes Gesetz. 

Bei der Einführung des Gesetzes war die CDU noch vehement 
dagegen. Die Kosten – so hieß es damals –, die aus dem Bil-
dungszeitgesetz resultierten, stellten für große Unternehmen 
kein großes Problem dar, aber eben für kleine und mittlere 
Unternehmen. Und jetzt, meine Damen und Herren? Jetzt beu-
gen Sie sich Ihrem Koalitionspartner. Vergessen sind die Wor-
te von damals. „Was interessiert mich mein Geschwätz von 
gestern?“

(Zuruf des Abg. Daniel Andreas Lede Abal GRÜNE) 

Eine Schiedsstelle soll das jetzt alles richten. Der bürokrati-
sche Aufwand soll so tatsächlich verringert werden. Wie viel 
Bürokratie könnte man eigentlich abbauen, wenn man dieses 
Gesetz einfach streicht? Viel, sehr viel, meine Damen und 
Herren.

(Vereinzelt Beifall)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Himmel unse-
rer Industrie ziehen rabenschwarze Wolken auf. Es zeigt sich 
bereits jetzt, dass der dilettantische Umgang mit der Corona-
pandemie eine Schneise der Verwüstung bei den Unterneh-
men in unserem Land hinterlässt. 

(Zurufe)

Vor diesem Hintergrund kommt einem dieses Gesetz wie ein 
Relikt aus uralten Zeiten vor. Daher gehört dieses Gesetz ab-
geschafft.

Danke schön.

(Beifall – Zurufe)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Dr. Schwei-
ckert, jetzt haben Sie das Wort. 

Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP: Frau Präsidentin, lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Am Anfang dieser Legislatur 
ist diese grün-schwarze Koalition als Komplementärkoaliti-
on gestartet. Wenn man heute zurückblickt, wäre aber eher die 
Beschreibung „Dauerstreit mit Vertrag“ passend.

(Abg. Daniel Andreas Lede Abal GRÜNE: Als FDP 
wäre ich da mal vorsichtig!)



8838

Landtag von Baden-Württemberg – 16. Wahlperiode – 142. Sitzung – Mittwoch, 3. Februar 2021
(Dr. Erik Schweickert) 

Ich weiß nicht, wie Sie das bezeichnen, was wir heute hier 
vorgelegt bekommen. Definitiv ist es Worst Practice, ein Of-
fenbarungseid, ein Beispiel der Handlungsunfähigkeit dieser 
Landesregierung.

Da bin ich zwar nicht inhaltlich, aber von der Bewertung des-
sen, was uns hier vorgelegt wird, komplett bei Stefan Fulst-
Blei. 

Mit dem, was Sie hier machen, verfolgen Sie nach eigenen 
Angaben die Zielsetzung – ich zitiere aus Ihrem Gesetzent-
wurf –:

Zudem soll durch Einrichtung einer Schiedsstelle das be-
triebsinterne Streitpotenzial bei der Beantragung von Bil-
dungszeit reduziert werden.

Sie müssen also ein Gesetz machen, weil Sie ein Gesetz ge-
macht haben, das betriebsinternes Streitpotenzial auslöst. Ich 
habe bei den Unternehmen, die ich besucht habe, nachgefragt. 
Betriebsinternes Streitpotenzial entsteht nicht, weil sich Mit-
arbeiter betrieblich fortbilden wollen und der „böse Chef“ das 
nicht zulässt, es entsteht bei denen, mit denen ein Unterneh-
mer ohnehin permanent im Clinch liegt. Denn in aller Regel 
funktioniert die Fortbildung, meine Damen und Herren. 

(Zuruf: Genau!)

Die Basis für eine erfolgreiche Wirtschaft sind doch gut qua-
lifizierte Mitarbeiter. Wir brauchen deshalb leistungsfähige 
Hochschulen, starke Berufsschulen, aber auch kontinuierliche 
Weiterbildung zur Fortentwicklung der Unternehmen. Das ha-
ben wir bisher auch ohne dieses Gesetz hinbekommen – soli-
darisch zwischen Mitarbeitern und Unternehmen. 

(Beifall)

Die Unternehmen haben freigestellt, sie haben Kosten über-
nommen, Lösungen wurden kooperativ entwickelt und an der 
gemeinsamen Zukunft im Unternehmen ausgerichtet. Dazu 
brauchte es keinen staatlichen Zwang und keine Bevormun-
dung der Wirtschaft durch diese grün-schwarze Landesregie-
rung, meine Damen und Herren.

(Beifall)

Wenn das von der Wirtschaft geleistet wird, reicht Ihnen das 
aber nicht. Dann wird ein Bildungszeitgesetz erlassen, das Un-
ternehmen verpflichtet, Mitarbeiter auch für politische und eh-
renamtliche Bildungsaktivitäten freizustellen. In der Praxis 
heißt das: Bildungsurlaub für Yogakurse und Extrakurse zur 
beruflichen Veränderung. Und dafür soll die Firma noch Ur-
laub gewähren, damit sich die Mitarbeiter auf „Fortbewer-
bungskursen“ fortbilden können?

Meine Damen und Herren, schauen Sie selbst auf die Ergeb-
nisse Ihrer Evaluierung: nur marginale Erhöhung der Weiter-
bildungsteilnahme, häufige Mitnahmeeffekte, das Gesetz ist 
bürokratisch und führt zu Streitfällen. Wenn man die Streit-
fälle hätte lösen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann 
hätte man den Mut haben müssen, zu definieren, welche Fort-
bildungsmaßnahme denn unter das Ziel des Gesetzes fällt und 
welche nicht – und nicht das Ding abdrücken an eine Schieds-
stelle, die dann die Entscheidung trifft, und das Ganze noch 
beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Das zeigt, wie wenig 

Sie noch in der Lage sind, für dieses Land gute Kompromis-
se zu schnüren. Sie drücken alles weg; die anderen Ebenen 
müssen es lösen, damit man sich selbst nicht mehr damit aus-
einandersetzen muss.

(Beifall)

Deswegen muss halt die nächste Regierungskoalition sich des 
Themas Bildungszeitgesetz annehmen, meine Damen und 
Herren, und eine Lösung finden. Aber das, was Sie heute hier 
abspielen, hat die Bezeichnung „Kompromiss“ nicht verdient.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Nun hat noch einmal Frau 
Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut das Wort.

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut: Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau 
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kurz vor Weih-
nachten habe ich Ihnen an dieser Stelle den Gesetzentwurf zur 
Novellierung des Bildungszeitgesetzes vorgestellt. Wir wol-
len mit dieser Novellierung die positiven Auswirkungen des 
Bildungszeitgesetzes durch verschiedene Nachjustierungen 
im Detail weiter verstärken.

Die Auswertung der Evaluation, die wir – das möchte ich noch 
einmal ganz deutlich machen – ergebnisoffen durchgeführt 
haben, und der Austausch mit den berührten Interessengrup-
pen haben gezeigt, dass alle drei vom Bildungszeitgesetz um-
fassten Bereiche – zum einen die berufliche und zum anderen 
die politische Weiterbildung sowie die Qualifikation für die 
Ausübung des Ehrenamts – ihre Berechtigung haben, und sie 
sollen daher alle drei in vollem Umfang erhalten bleiben.

Der voranschreitende Strukturwandel, den wir ja in vielerlei 
Hinsicht in den unterschiedlichsten Foren diskutieren, mit 
dem unsere Wirtschaft derzeit ganz stark beschäftigt ist – 
durch Corona nochmals beschleunigt –, und auch die Heraus-
forderungen, vor die uns die Pandemie und der Strukturwan-
del stellen, führen uns vor Augen, wie wichtig die berufliche 
Weiterbildung als Investition in unser aller Zukunft ist.

Aber auch die politische Weiterbildung ist gerade angesichts 
der immer lauter werdenden antidemokratischen Strömungen 
in unserer Gesellschaft ein wichtiger Baustein des Bildungs-
zeitgesetzes.

Das Ehrenamt spielt in Baden-Württemberg traditionell eine 
wichtige Rolle, und die Möglichkeit einer Inanspruchnahme 
von Bildungszeit stärkt das Ehrenamt und motiviert die eh-
renamtlich Tätigen.

Im Rahmen der Ersten Beratung des Gesetzentwurfs habe ich 
Ihnen die zentralen Inhalte erläutert. Dies ist zum Ersten ins-
besondere die Einrichtung einer Schiedsstelle, und das aus gu-
tem Grund und eben auch mit guten Argumenten.

Zum Zweiten sind das die Neuregelung der Kleinstbetriebsklau-
sel und die Möglichkeit, Standardformulare für Antrag, Teil-
nahmenachweis und Ablehnung eines Antrags einzuführen, Bü-
rokratie abzubauen.

(Zuruf)
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Besonders auf die Einrichtung einer Schiedsstelle möchte ich 
nochmals ausführlich eingehen. Hier gibt es offensichtlich 
noch Klärungsbedarf. 

Zum einen bezogen auf den Antrag der SPD: Wir streben hier 
keine Kosten an. Wir haben nicht die Absicht, eine Gebühr zu 
erheben. Die Schiedsstelle hat den Zweck, Rechtsstreitigkei-
ten zu vermeiden und den Betriebsfrieden zu wahren. Wenn 
man das Gesamtbild betrachtet und eben nicht nur selektiv 
den überschaubaren Aufwand für die Anrufung der Schieds-
stelle, dann zeigt sich hier eindeutig eine Erleichterung für al-
le Beteiligten.

Auch auf die Überarbeitung der Kleinstbetriebsklausel möch-
te ich noch einmal explizit eingehen. Hier möchte ich noch 
einmal klarstellen, dass es hierdurch nicht zu einer Schlech-
terstellung der Beschäftigten von Kleinstbetrieben – wie Sie, 
Herr Fulst-Blei, das auch ausgeführt haben – kommt; das ist 
nicht wahr. Das Bildungszeitgesetz hat auch bislang Betriebe 
mit weniger als zehn Beschäftigten von der Pflicht zur Frei-
stellung ausgenommen. Herr Fulst-Blei, das war ja auch ein 
Gesetz, das Sie wesentlich gestaltet haben. 

Da bei einer solch kleinen Betriebsgröße der Ausfall eines Be-
schäftigten besonders stark ins Gewicht fällt, war eine solche 
Klausel schon immer – und das ist sie auch jetzt; das möchte 
ich noch einmal ganz deutlich machen; wir schärfen jetzt nur 
nach im Sinne des Gerechtigkeitsgedankens – sinnvoll und 
wichtig – und so wohl auch der SPD.

In der bisherigen Ausgestaltung wurden jedoch durch die Zäh-
lung nach Köpfen kleine Betriebe mit einem hohen Anteil an 
Teilzeitbeschäftigten benachteiligt. Die Neuregelung gewich-
tet jetzt Teilzeitbeschäftigte entsprechend und beendet diese 
Ungleichbehandlung.

Da Kleinstbetriebe schon immer von der Pflicht zur Freistel-
lung ausgenommen waren, ist eine schriftliche Begründung 
bei Ablehnung eines Bildungszeitantrags durch die entspre-
chenden Betriebe schon immer eine vollkommen überflüssi-
ge Belastung gewesen. Es findet also auch hier keineswegs ei-
ne Schlechterstellung der Beschäftigten statt.

Nachdem der Wirtschaftsausschuss am 20. Januar dieses Jah-
res dem Novellierungsentwurf zugestimmt hat, bitte ich nun 
auch Sie um ein positives Votum, sodass die Neuregelungen 
ab 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten können. Damit hat die 
Landesregierung an dieser Stelle auch geliefert. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir dadurch eine für alle Beteiligten tragfähi-
ge Lösung gefunden haben, mit der wir der Weiterbildung in 
unserem Land zusätzliche Impulse verleihen werden.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Meine Damen und Her-
ren, mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Damit kommen wir in der Zweiten Beratung zur  A b -
s t i m m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9485. 
Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Drucksache 
16/9732. Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, dem Gesetzentwurf 
unverändert zuzustimmen.

Ich rufe jetzt auf

Artikel 1

mit den Nummern 1 bis 4. Dazu liegt der Änderungsantrag 
der SPD-Fraktion, Drucksache 16/9882, vor, der die Num-
mer 1 betrifft und den ich jetzt zunächst zur Abstimmung stel-
le. Wer stimmt diesem Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
zu? – Danke schön. Gegenstimmen? – 

(Abg. Gerhard Kleinböck SPD: Feiglinge!)

Enthaltungen? – Damit ist der Änderungsantrag mehrheitlich 
abgelehnt.

Jetzt schlage ich Ihnen vor, dass ich Artikel 1 insgesamt zur 
Abstimmung stelle. – Damit sind Sie einverstanden. Wer 
stimmt Artikel 1 zu? – Danke. Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Damit ist Artikel 1 mehrheitlich zugestimmt.

Ich rufe auf

Artikel 2

Wer Artikel 2 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Danke sehr. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist Ar-
tikel 2 mehrheitlich zugestimmt.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Bildungszeitgesetzes Ba-
den-Württemberg“. – Sie stimmen der Überschrift zu. 

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Danke sehr. Gegenstimmen? – Danke schön. Ent-
haltungen? – Damit ist dem Gesetz mehrheitlich zugestimmt. 

Wir schließen Punkt 12 der Tagesordnung ab.

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Gesetz über die dialogische Bürgerbeteiligung (Dialogi-
sche-Bürgerbeteiligungs-Gesetz – DBG) – Drucksache 
16/9486

Beschlussempfehlung und Bericht des Ständigen Aus-
schusses – Drucksache 16/9835 

Berichterstatter: Abg. Dr. Ulrich Goll

Auch hier gilt laut Präsidiumsbeschluss eine Redezeit von drei 
Minuten pro Fraktion.

Zuerst spricht Frau Abg. Erikli für die Grünen.

Abg. Nese Erikli GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsidentin, lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Baden-Württemberg war bis 
2011 ein Schlusslicht in Sachen Beteiligung von Bürgern und 
Bürgerinnen in Deutschland. 

(Zuruf: He, he, he!)



8840

Landtag von Baden-Württemberg – 16. Wahlperiode – 142. Sitzung – Mittwoch, 3. Februar 2021
(Nese Erikli) 

Mittlerweile hat sich die Situation unter den grün geführten 
Landesregierungen in den letzten Jahren deutlich gewandelt.

(Beifall)

Und weil wir wissen, dass nichts so gut ist, dass es nicht bes-
ser werden könnte, sind wir bemüht, das bestehende Instru-
mentarium beständig zu optimieren. Hierbei helfen uns die 
praktischen Erfahrungen sehr, die wir mit der dialogischen 
Bürgerbeteiligung sammeln konnten.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll für dialogische Bür-
gerbeteiligungsverfahren der Zugang auf Daten der Meldebe-
hörden ermöglicht werden. Durch die zufällige Auswahl von 
Bürgerinnen und Bürgern wird die Vielfalt der Teilnehmen-
den erhöht, und durch dieses Gesetz wird die dialogische Bür-
gerbeteiligung auch deutlich günstiger. Die dialogische Bür-
gerbeteiligung ersetzt förmliche Verfahren nicht, sondern sie 
ergänzt diese. 

Die Evaluationen haben belegt, dass die dialogische Bürger-
beteiligung die Verfahrensakzeptanz steigert. Auch der Land-
tag hat mit diesem Instrument mittlerweile sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Der Zufallsbürger wurde beispielsweise auf 
Landesebene bei der Erarbeitung einer Altersversorgung für 
Abgeordnete eingesetzt. 

(Beifall)

Das Instrument der zufällig ausgewählten Bürgerinnen und 
Bürger ist ein unglaublich wertvolles Instrument der Politik-
gestaltung. Die Einbindung von Menschen, die sich sonst 
nicht angesprochen gefühlt hätten, beugt Politikverdrossen-
heit vor, und es stärkt unser Gemeinschaftsgefühl. 

(Abg. Hermann Katzenstein GRÜNE: Genau!)

Ich danke Gisela Erler, der Staatsrätin für Zivilgesellschaft 
sowie Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, herzlich für ihren 
unermüdlichen Einsatz in dieser Sache. Sie hat die Zufalls-
bürgerinnen und -bürger maßgeblich hier bei uns im Land Ba-
den-Württemberg etabliert. Wir alle sind für diese Initiative 
sehr dankbar. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Jetzt hat das Wort Herr 
Abg. Haser. 

Abg. Raimund Haser CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Wunsch nach der poli-
tischen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Je näher und un-
mittelbarer die Entscheidungen wirken, desto größer ist auch 
die Bereitschaft geworden, für das Für oder Wider auf die 
Straße zu gehen, Leserbriefe zu schreiben oder wahlweise 
auch mal den Streit auf dem Geburtstagsfest zu riskieren. 

Nicht mitgewachsen mit der Bereitschaft zum aktiven Einmi-
schen in die Politik ist leider die Bereitschaft, sich für politi-
sche Ämter zur Verfügung zu stellen. Es ist geradezu paradox: 
Je politischer die Gesellschaft wird, desto weniger bereit 
scheinen die Menschen zu sein, sich systematisch – sprich: 

für einen langen Zeitraum – und themenunabhängig in politi-
schen Ämtern zu engagieren. 

(Beifall)

Die parlamentarische Demokratie basiert aber nicht auf der 
Vertretung von Partikularinteressen, nicht auf zeitlich befris-
tetem Engagement, sondern, um es mit den Worten von Er-
win Teufels Biografie zu sagen, auf dem Gewissen für das 
Ganze. 

Wer für Projekt A mehr Geld will, muss sagen, bei welchem 
Projekt B bis Z er oder sie das Geld einsparen will. Das ist an-
strengend, das macht nicht beliebt, und umso wichtiger ist die-
ser Dienst, den gewählte hauptamtliche und ehrenamtliche 
Vertreter in den Gremien des Landes und der Kommunen Tag 
für Tag leisten. 

Dieser Vorspann sei mir erlaubt, wenn es heute um die Verab-
schiedung des Gesetzes über die dialogische Bürgerbeteili-
gung geht. Denn bei diesem Gesetz geht es eben genau nicht 
darum, die parlamentarische Demokratie zu schwächen, Ge-
meinderäte zu schwächen, Kreisräte zu schwächen, sondern 
es geht darum, ihre Entscheidungen in besonders strittigen 
Fragen auf eine breitere Basis zu stellen und sie letztendlich 
dadurch zu stärken. 

(Abg. Reinhold Gall SPD: Möge das gelingen!)

Wir begrüßen deshalb, dass mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf ein weiteres Element strukturierter Bürgerbeteiligung im 
Vorfeld wichtiger Entscheidungen geschaffen wird. Wer künf-
tig zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger einbinden 
möchte, kann bei der Auswahl dieser zeitlich befristeten Be-
raterinnen und Berater auf das Melderegister zurückgreifen. 
Das gibt Rechtssicherheit für diejenigen, die auf dieses Inst-
rument zurückgreifen wollen. Und Rechtssicherheit ist eine 
gute Sache in einem Rechtsstaat. Deswegen bitten wir Sie, 
dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Weber, Sie ha-
ben das Wort. 

Abg. Jonas Weber SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin, lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist ein kleiner Mosaik-
stein im Bürgerbeteiligungsbaukasten, der hier heute auf eine 
datenschutzrechtliche Grundlage gestellt wird. Aber, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, es ist kein großer Wurf, und es ist 
auch kein Meilenstein. So ehrlich müssen wir dann doch sein. 

Ich habe gerade aufmerksam Herrn Haser gelauscht, der auf 
die verschiedenen Instanzen einer Demokratie hingewiesen 
hat. 

(Zuruf)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grenzen der Bürgerbe-
teiligung erlebe ich gerade bei mir im Wahlkreis. Da geht es 
darum, aus drei Krankenhausstandorten möglicherweise ei-
nen Standort oder zwei Standorte zu machen. Doch Corona 
hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht beim The-
ma Präsenzbürgerbeteiligung, und wir haben jetzt Onlinefor-
mate. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie schwierig es 
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ist, wenn man Bürgerbeteiligung in einem kleineren Kreis 
macht. Da mögen auch tausend Bürgerinnen und Bürger eben 
noch immer ein kleiner Kreis sein bei zwölf Millionen Ein-
wohnern, die dieses Land ja nun hat. 

Insofern ist es ein kleiner Baustein, der hier heute verabschie-
det wird. Wenn man ins Gesetz schaut, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dann sieht man auch, dass es kein fester Baustein 
ist; er ist nämlich freiwillig und informell. Insofern ist es eben 
kein Meilenstein, sondern ein kleiner Mosaikstein. 

Ich will auf das zurückkommen, was gerade schon angespro-
chen worden ist, nämlich dass Bürgerbeteiligung insbesonde-
re davon lebt, dass sie Akzeptanz für Entscheidungen auf den 
Weg bringt und diese Akzeptanz auch stärkt. Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ich glaube nicht, dass solche neuen Instru-
mente wie ein runder Tisch wirklich ein Meilenstein sind. 

Aber Sie haben es angesprochen. Der entscheidende Punkt ist 
– Frau Kollegin Erikli, das ist auch richtig; wir ziehen da an 
einem Strang, wenn es um den Datenschutz geht –: Dann müs-
sen wir eben auch jede Form, auch wenn es ein kleiner Teil 
ist, auf eine datenschutzrechtliche Grundlage stellen und da-
für Sorge tragen, dass es sauber ablaufen kann.

Ich wünsche mir beteiligte Bürgerinnen und Bürger in Baden-
Württemberg. Ich kann mich auch der Aussage von Herrn Ha-
ser zu den Funktionen und Ämtern anschließen, ob es im Ge-
meinderat, im Ortschaftsrat oder hier im Landtag ist.

Insofern freue ich mich auf viele zufällige Bürger, die nach 
der Landtagswahl hier neu oder nochmals erscheinen. Ansons-
ten wünsche ich Ihnen allen gutes Gelingen bei Ihren Wahl-
kämpfen.

Vielen Dank.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Als Nächster spricht Herr 
Abg. Klos von der AfD.

Abg. Rüdiger Klos AfD: Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die dialogische Bürgerbeteiligung ist 
heute unser Thema. Der Duden schreibt: Dialog bedeutet, dass 
zwei oder mehrere Personen abwechselnd eine Rede und Ge-
genrede, ein Zwiegespräch oder eine Wechselrede halten. In 
der Bezeichnung Ihres Gesetzes erkennt man auch das Defi-
zit. Sie wollen reden, aber der Bürger darf nicht entscheiden. 
Denn er bekommt kein Mittel an die Hand, um etwas durch-
setzen zu können.

(Beifall)

§ 2 Absatz 2 zeigt klar den Mangel auf. Zitat:

Es besteht nach diesem Gesetz kein Anspruch auf Durch-
führung einer dialogischen Bürgerbeteiligung.

Also Dialog nur, wenn es Ihnen oder anderen passt. Meine 
Damen und Herren, das ist kein Demokratieverständnis, zu-
mindest nicht das, was die AfD-Fraktion unter Demokratie 
versteht. 

(Beifall)

Denn, meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil von 
Respekt vor dem Souverän, dem Wähler. 

(Abg. Daniel Andreas Lede Abal GRÜNE: Dem in 
Tübingen oder dem in Mannheim?)

Die AfD-Fraktion hat schon vor Jahren das Gesetz zur Stär-
kung der direkten Demokratie in der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg, das Demokratiestärkungsgesetz, im Ent-
wurf eingebracht. Wir stehen damit in der Tradition seit 
1818/1819, als das Königreich Württemberg 

(Abg. Jonas Weber SPD: Das war aber noch keine 
Demokratie! Das wissen Sie schon!)

und vor allem das Großherzogtum Baden sich Verfassungen 
mit stark freiheitlich-demokratischen Elementen gaben und 
damit die fortschrittlichsten Verfassungsstaaten des Deutschen 
Bundes waren.

(Beifall – Zurufe)

„Baden-Württemberg zuerst“, das muss unser Motto sein – in 
Forschung, Lehre, Bildung, Technik, Autonomie und Mitbe-
stimmung. 

Ihr Gesetzentwurf greift zu kurz. Denn die drei Typen von 
Hürden bleiben bestehen. Wir wollten damals die Fristen ver-
längern, die bei der Beantragung und Durchführung der Ver-
fahren einzuhalten sind. Das haben Sie abgelehnt. Wir woll-
ten Quoren senken oder sogar abschaffen, um das Mitsprache-
recht der Bürger zu erhöhen. Das haben Sie abgelehnt. Aber 
vor allem wollten wir die Reduzierung der Themenausschlüs-
se. Ab einem bestimmten finanziellen Volumen müssen die 
Bürger eine direkte Mitsprache haben. Sie haben alles abge-
lehnt – teilweise waren Sie argumentativ auch völlig blank – 
und kommen jetzt mit diesem unausgereiften konzeptlosen 
Entwurf kurz vor Toresschluss. Das ist ja mitleiderregend.

(Beifall – Zuruf)

Das einzig Gute daran ist – etwas Positives hat der Gesetzent-
wurf tatsächlich –, dass Sie die Bedenken des Datenschutzbe-
auftragten, Herrn Dr. Brink, gegen die bisherige Regelung auf-
gegriffen haben und diese ändern. In diesem Bereich schafft 
es tatsächlich Rechtssicherheit und führt zu Kosteneinsparun-
gen. 

Aber dieses Placebo reicht nicht aus, um die Zustimmung mei-
ner Fraktion zu bekommen. 

(Abg. Hermann Katzenstein GRÜNE: Die wollen wir 
auch gar nicht! – Abg. Reinhold Gall SPD: Die will 

kein Mensch!)

Das richtige Gesetz, meine Damen und Herren, haben wir Ih-
nen schon vorgelegt. Aber vielleicht werden wir es auch in der 
nächsten Legislaturperiode von der Regierungsbank aus auf 
den Weg bringen. 

(Beifall – Vereinzelt Lachen – Oh-Rufe – Weitere Zu-
rufe)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Ich gebe nun das Wort 
Herrn Abg. Professor Dr. Goll.
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Abg. Dr. Ulrich Goll FDP/DVP: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wir werden dem Gesetzentwurf zu-
stimmen, aber nur aus einem einzigen Grund, nämlich aus 
dem Grund, dass niemand von Ihnen herumlaufen und sagen 
kann, die Liberalen hätten gegen Bürgerbeteiligung gestimmt. 

(Zurufe, u. a. Abg. Rüdiger Klos AfD: Also aus 
Angst!)

Das haben Sie natürlich vor. Sie wollen das Thema auf der 
Zielgeraden besetzen, allerdings mit einem Instrument, von 
dem man sagen muss: Wenn je ein Unternehmen den Titel 
„Alibiveranstaltung“ verdient hat, dann ist es dieses. Sie 
schaffen ein zusätzliches Instrument, bei dem einem Juristen 
– lieber Willi Stächele und andere – eigentlich sofort der 
Spruch aus dem Studium in den Sinn kommt: Formlos, frist-
los, fruchtlos.

(Beifall – Zuruf)

Uns ärgert es natürlich ein bisschen, dass Sie überall dort, wo 
Mitbestimmung wehgetan hätte, ausgewichen sind. Sie sind 
bei der Sanierung der Oper ausgewichen. Sie sind ausgewi-
chen, als wir z. B. die Mitwirkungsrechte bei der Wahl von 
Landräten erweitern wollten, 

(Zuruf)

als die SPD ihr Begehren zu den Kindertagesstätten vorge-
bracht hat – da hätten wir übrigens nicht zugestimmt; das ist 
bekannt. Aber wir hätten es erst einmal zugelassen. Das hat 
man natürlich auch verhindert. Weil man jegliche Mitbestim-
mung verhindert hat, wo es wehtut, macht man jetzt halt ein 
solches Ding. 

Übrigens finde ich das gerade bei Corona bedenklich; denn 
bei Corona haben wir jetzt die Lage, dass ganz oben und ganz 
unten eigentlich jeweils Gremien sind ohne richtige Kontur. 
Das muss man sich einmal überlegen. Das Ganze wird dann 
sozusagen vielleicht auf einer Achse von 50 Leuten entschie-
den, die man zufällig befragt, und von den Ministerpräsiden-
ten, die von Frau Merkel befragt werden. Da muss man auch 
schon merken, dass es dann für einen blöden, simplen Land-
tag, wie wir es sind, ganz schön schwierig wird, in dem Spiel 
überhaupt eine Rolle zu haben.

(Beifall)

So gibt es mancherlei Einwand. Aber ich komme darauf zu-
rück: Klar ist, wenn wir jetzt am Schluss nicht zustimmen, 
dann machen wir uns irgendwo missverständlich, weil die 
Leute auf der Straße – das verstehe ich auch – dann fragen: 
„Warum stimmen die dem Gesetz nicht zu, wenn 50 Leute be-
fragt werden sollen?“

(Zuruf)

Also: Befragen Sie 50 Leute, und „lott jonn“. Wir werden zu-
stimmen. 

(Beifall – Zurufe)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Frau Staatsrätin Erler, jetzt 
haben Sie das Wort. 

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Was hinten raus-
kommt, ist immer ehrlich! – Gegenruf)

Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Gi-
sela Erler: Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren Ab-
geordnete! 

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Da bin ich aber froh, 
dass ich jetzt vorne sitze! – Vereinzelt Heiterkeit)

– Ich bin auch froh, dass ich Sie sehe. 

Auch ich halte heute meine letzte Rede vor diesem Hohen 
Haus – nach fast zehn Jahren der Bemühungen, das Thema 
Bürgerbeteiligung im Land zu stärken und damit auch unse-
re Demokratie zu festigen. Sie haben ja unterschiedliche Ur-
teile darüber; darum geht es jetzt aber nicht.

Es freut mich, dass ich Ihnen heute dieses Gesetz zur Abstim-
mung vorlegen kann. Es ist ein kleiner, aber wichtiger Bau-
stein in dem Gerüst, das wir zur Bürgerbeteiligung geschaf-
fen haben. 

Ich will Ihnen vorweg sagen – auch noch einmal an Sie, Herr 
Goll –: Dies ist keine Marotte des Gehörtwerdens der Staats-
rätin in Baden-Württemberg und ihres Ministerpräsidenten. 
Der Ansatz mit den Zufallsbürgern ist wirklich etwas, das sich 
weltweit, in allen OECD-Ländern,

(Zuruf)

in den letzten 20 Jahren stark ausgebreitet hat, in allen libera-
len Demokratien.

(Zuruf: Deshalb muss er nicht gut sein!)

Er wurde ganz stark kommunal genutzt und bietet konkrete 
Problemlösungen, aber häufig auch einen guten Einstieg in ei-
ne gesellschaftlich-gemeinsame Lösung von Großkonflikten.

Ich erinnere an die wichtigste Entwicklung, die es da gab, 
nämlich in Irland, wo dies bei einem sehr großen Konflikt so-
wohl um die Abtreibung als auch um die Homosexuellenehe 
durch einen großen Bürgerrat, der ein Jahr lang getagt hat, der 
informell ist und nur dem Parlament zuarbeitet, dazu geführt 
hat, dass ein Referendum – wie wir es in solchen Fällen auch 
begrüßen – jeweils eine Entscheidung getroffen hat, die sehr 
klar war und die ohne diesen Bürgerrat – das ist einhellige 
Meinung – niemals stattgefunden hätte. Weltweit sieht man 
das – und es gibt auch eine Studie der OECD, die das sagt –: 
In mindestens 50 % der Fälle werden erfolgreiche Lösungen 
durch diese Bürgerräte herbeigeführt. – So viel vorweg.

(Beifall)

Warum möchte man, gerade wenn man wie ich für Bürokra-
tieabbau ist, überhaupt ein Gesetz für eine solche Methode? 
Andere Methoden werden auch nicht gesetzlich geregelt. Es 
geht tatsächlich um die Rechtssicherheit.

(Zuruf)

Es ist so: In unserem Land, in dem die Skepsis gegenüber dem 
Staat und seinen Informationsbedürfnissen so groß ist, darf 
jedes Unternehmen zum Einwohnermelderegister gehen und 
sagen: „Ich möchte für meinen Werbungszweck die Daten be-
stimmter Leute aus bestimmten Straßen usw.“, und es be-
kommt sie. Die öffentliche Hand darf aber bisher solche An-
fragen nicht stellen. Hier wollen wir Rechtssicherheit schaf-
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fen. Es wurde teilweise mit dem Einwohnermelderegister auch 
so verfahren, aber das ist bisher nicht zulässig.

Ich nenne Ihnen zwei lustige bzw. traurige Fälle: Bei der Pri-
orisierung zur Corona-Impfung, bei den Anschreiben, die in 
Niedersachsen an die Prioritätsgruppe 1 herausgehen sollten, 
hat das Land die Adressen bei der Post gekauft und daraufhin 
viele bereits verstorbene Menschen angeschrieben, was zu ei-
nem großen Aufruhr führte – weil es eben nicht auf die Daten 
der Melderegister zugreifen durfte. In Sigmaringen wollte der 
Bürgermeister ein Nachbarschaftsgespräch machen, griff nach 
dem bekannten Verfahren in seine Einwohnermeldedatei und 
bekam dann böse Briefe von Bürgern, die sagten: „Wir wer-
den dich verklagen, weil du in nicht legitimer Weise unsere 
Daten benutzt.“

Um hier Rechtssicherheit für kleine oder große Dialoge zu 
schaffen, wird dieses Gesetz gemacht.

Welche Vorteile hat es? Es wurde schon gesagt: Es ist deut-
lich billiger und effektiver. Wenn Sie eine größere Befragung 
machen, müssen Sie heute etwa 30 000 € aufwenden, um über 
eine Agentur die Leute anzurufen. Nur 6 000 € kostet es ins-
gesamt, wenn Sie es über das Register machen. Die Leute ha-
ben auch viel mehr Vertrauen, wenn es über das Amt gemacht 
wird, als wenn eine Agentur sie anruft und fragt, ob man viel-
leicht an einem Bürgerdialog teilnehmen möchte. Es ist ein 
mühseliges und unsinniges Geschäft, wenn es diese Dateien 
gibt. Darum macht man das.

Warum ist es trotz allem wichtig? Weil wir dieses dichte Ge-
füge, an dem wir jetzt zehn Jahre gebaut haben, mit viel Aus-
dauer und auch Frustrationstoleranz – – Der berühmte Leitfa-
den, die Verwaltungsvorschrift und die Fort- und Weiterbil-
dung der Beamten, das Umweltverwaltungsgesetz und die 
Kompetenzstellen in den Regierungspräsidien – das ist wirk-
lich ein Gefüge, das da entstanden ist, das die Leute auf allen 
Ebenen nachweislich viel mehr einbindet als vorher. Sie ent-
scheiden nicht, aber sie wissen mehr, sie können mehr beitra-
gen, sie werden mehr gehört und stärker berücksichtigt. Das 
ist das Resultat, und das ist ein wichtiger Baustein. Deswegen 
wird es gemacht, und es ist auch wichtig.

(Beifall)

Jetzt noch zwei Dinge: Wir hören Vorbehalte von zwei Sei-
ten. Zum einen heißt es: „Ihr verabschiedet euch jetzt von der 
direkten Demokratie.“ Wir haben es hier gehört, und als ich 
das letzte Mal hier zu diesem Thema gesprochen habe, haben 
wir es auch von der SPD gehört: Es hieß, wir würden uns von 
der direkten Demokratie verabschieden. Nein! Wir haben die-
se Quoren gesenkt. Etliche von Ihnen waren damals dabei; 
auch die SPD war dabei. Es gab nicht sehr viel mehr Bürger-
entscheide, und diese haben ihren Zweck erfüllt. 

(Zurufe)

Wir haben auch die Bauleitplanung geöffnet – alles gut und 
schön. 

Herr Goll, wer hat denn bitte den Bürgerentscheid zum The-
ma Kitagebühr untersagt? War es der Ministerpräsident, oder 
waren es die Grünen? Das war das Gericht. Wir hätten, wenn 
dies zugelassen worden wäre, 

(Zurufe – Unruhe) 

jederzeit gern diesen Volksentscheid durchgeführt und dies 
angenommen und uns dem gestellt. Ich bin im Übrigen über-
zeugt, wir hätten ihn auch gewonnen, und zwar mit unseren 
besseren Argumenten. Aber das ist ja wieder eine andere Fra-
ge. 

Ein zulässiger Volksentscheid – jederzeit gern. Ich habe da-
mals von keinem hier in diesem Raum gehört, dass Sie ande-
re Zulässigkeitskriterien wollten, als wir das damals ausver-
handelt hatten. 

(Beifall)

Die direkte Demokratie ist sehr gut und wichtig; sie verhin-
dert vor Ort manches, was sonst möglicherweise eingetreten 
wäre. Sie ist ein Votum der Bürger. Aber häufig kann man sie 
nicht anwenden, und häufig polarisiert sie die Leute unnötig; 
sie verhindert Sachargumente und verhindert vor allem das, 
was im Moment am meisten fehlt, nämlich dass Leute einan-
der zuhören. 

(Zurufe, u. a. Abg. Karl Zimmermann CDU: Wie 
wahr!)

Das Bürgerforum ist ein Ort, wo – das sehen Sie, wo auch im-
mer Sie hingegangen sind – – Sie werden dort von den Men-
schen, die mitgemacht haben, hören, dass sie begeistert sind 
darüber, dass es wieder Formate gibt, wo man Menschen mit 
anderen Meinungen zuhört, wo man sie ausreden lässt und 
auch einmal überlegt, ob die Person vielleicht recht hat. Man 
findet da nicht unbedingt zu Kompromissen, aber kommt viel-
leicht auf neue Ideen, und es werden dann tatsächlich auch 
Vorschläge entwickelt, und zwar lösungsorientiert

(Zuruf)

und nicht auf Polarisierung hin ausgerichtet. Das schätzen die 
Menschen; das brauchen wir in unserer Demokratie. – Das ist 
die eine Seite. 

Die andere Seite ist die Sorge – diese nehme ich sehr ernst; 
ich habe sie über zehn Jahre hinweg immer wieder gehört – 
von Gemeinderäten, von gewählten Vertretern, von Parlamen-
tariern, dass man sie durch solche Gremien ins Abseits brin-
gen könnte. Ich kann Ihnen nur sagen: Das Gegenteil ist der 
Fall. Es ist an Ihnen, jederzeit zu großen, wichtigen Streitthe-
men einen Bürgerrat zu berufen, wie es etwa in Vorarlberg der 
Fall ist, wie es jetzt in Ostbelgien der Fall ist. Das sind Bera-
tungsgremien; es sind exquisite, sinnvolle Gremien für die 
Parlamente, und sie helfen dabei, Entscheidungen zu treffen 
– auch auf Gemeindeebene. 

Ich möchte den Vorschlag machen – vielleicht sitze ich ja, 
wenn ich später in Pension bin, da und schaue, was hier in die-
sem Landtag passiert –, dass Sie das Thema der Versöhnung 
von direkter Demokratie und dieser Form der Beteiligung auf-
greifen, indem wir nämlich hergehen und den Volksantrag – 
Artikel 59 Absatz 2 unserer geschätzten Landesverfassung – 
erweitern, und zwar dergestalt, dass, wenn die Leute einen 
Volksantrag stellen, nicht nur oder nicht zwingend hier im 
Landtag eine Debatte stattfindet, sondern 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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dass das Resultat eines Volksantrags sein kann, dass ein Bür-
gerrat eingesetzt wird, der das Thema breit und öffentlich 
sichtbar diskutiert und Ihnen anschließend die Resultate vor-
legt – und dann kann das weiter seinen Gang gehen. 

(Beifall)

Das würde die Brücke zwischen Bürgerinnen und Bürgern 
und dem Parlament sehr viel breiter bauen. Ich schlage dies 
ernsthaft vor. Wir sehen in vielen Ländern inzwischen Ten-
denzen, eine solche rechtliche Brücke zwischen diesen Ver-
fahren und den Parlamenten zu schaffen. Ich glaube, dass das 
sehr wertvoll ist, und ich bin, wenn ich mir die internationa-
le Landschaft anschaue, fest davon überzeugt, dass die libe-
rale Demokratie diese Instrumente zunehmend nutzen wird, 
und zwar überall, um sich die Rückbindung an die Bürger zu 
erhalten und diese zu verstärken. 

In genau demselben Kontext sehen wir das Corona-Bürgerfo-
rum, das ja auch heftig kritisiert wurde. Es bündelt nicht alle 
Meinungen; es gibt einen Einblick, es berät die Regierung. 
Alles, was von dort kommt, ist nachlesbar. Wir kommen das 
nächste Mal zur Impfthematik, sie wird dort breit diskutiert.

Ich bitte Sie, dieses Thema einfach respektvoll und vielleicht 
mit eigenem Nutzen für Sie selbst in den nächsten Jahren wei-
terzuverfolgen. Ich glaube, das hat noch eine große Zukunft 
vor sich. 

Danke schön.

(Anhaltender Beifall – Zahlreiche Abgeordnete spen-
den stehend Beifall.)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Eigentlich wollte ich fra-
gen, ob es noch Wortmeldungen gibt, aber ich nehme an, der 
Applaus hat das dann erledigt. 

Damit kommen wir jetzt in der Zweiten Beratung zur  A b -
s t i m m u n g  über den Gesetzentwurf Drucksache 16/9486. 
Abstimmungsgrundlage ist die Beschlussempfehlung des Stän-
digen Ausschusses, Drucksache 16/9835. 

(Unruhe)

– Meine Damen und Herren, wir möchten gern abstimmen. 
Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. – Der Ausschuss empfiehlt 
Ihnen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

Ich rufe auf

§ 1

Öffentliche Aufgabe Bürgerbeteiligung, Zweck des 
Gesetzes

Wer § 1 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Dan-
ke schön. Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Damit ist 
§ 1 mehrheitlich zugestimmt.

Wir kommen zu

§ 2

Zuständigkeit, Verfahren

Wer § 2 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Dan-
ke schön. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist § 2 
mehrheitlich zugestimmt.

Ich rufe auf

§ 3

Datenverarbeitung

Wer stimmt § 3 zu? – Danke schön. Gegenstimmen? – Ent-
haltungen? – § 3 ist ebenfalls mehrheitlich zugestimmt.

Ich rufe auf

§ 4

Inkrafttreten

(Unruhe)

– Herr Abg. Zimmermann, bitte, in der ersten Reihe. – Wer 
§ 4 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Damit ist § 4 mehrheitlich zuge-
stimmt.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz über die dialogische Bürgerbeteiligung (Dia-
logische-Bürgerbeteiligungs-Gesetz – DBG)“. – Sie stimmen 
der Überschrift zu.

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Danke sehr. Gegenstimmen? – Danke schön. Ent-
haltungen? – Damit ist dem Gesetz mehrheitlich zugestimmt.

Wir haben Tagesordnungspunkt 13 abgeschlossen.

(Unruhe)

Ich rufe jetzt Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung – Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag 2021 – 
Drucksache 16/9487

b) Zweite Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung – Gesetz zur Änderung des Landesglücksspielge-
setzes – Drucksache 16/9488

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für In-
neres, Digitalisierung und Migration – Drucksache 16/9778 

Berichterstatter: Abg. Karl Zimmermann

Das Präsidium hat für die Allgemeine Aussprache zu den 
Buchstaben a und b eine Redezeit von fünf Minuten je Frak-
tion festgelegt.
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Zuerst spricht für die Fraktion GRÜNE Frau Abg. Häffner.

(Anhaltende Unruhe)

– Ich bitte auch die Regierungsbank um etwas Ruhe. Es ist 
heute sehr unruhig,

(Zuruf: Das stimmt!)

sogar auf der Regierungsbank.

(Zurufe)

Abg. Petra Häffner GRÜNE: Sehr geehrte Präsidentin, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit diesen beiden Geset-
zen machen wir wichtige Schritte hin zu einer besseren 
Glücksspielpolitik.

(Zurufe)

Erstens schaffen wir dadurch Kohärenz. Es gab dringend 
Handlungsbedarf, die bestehenden Regelungen deutschland-
weit kohärent zu machen. Warum? Weil wir die rechtlichen 
Anforderungen der Europäischen Union erfüllen müssen.

Notwendig ist dieses Gesetz auch, weil wir damit einen Fli-
ckenteppich vermeiden. Die Einheitlichkeit ist kein Selbst-
zweck. Die Bemühungen, für 16 Bundesländer gemeinsame 
Regeln zu finden, hatten ein zentrales Ziel: eine effektive Re-
gulierung. Mit dem neuen Staatsvertrag ist das geschafft.

Zweitens geht es hierbei auch um eine Anpassung an die 
Spielrealität. In Zeiten der Digitalisierung ist es nicht realis-
tisch, in Kiel Onlineangebote zu unterbreiten, diese aber in 
Stuttgart zu verbieten.

Glücksspielregulierung ist keine einmalige Aufgabe, sondern 
ein Prozess. Es besteht regelmäßig Anpassungsbedarf an neue 
Spielformen, an neue Technologien und an die demografische 
Entwicklung. Der Glücksspielmarkt hat sich gewandelt. Vie-
le Spielerinnen und Spieler haben an den traditionell angebo-
tenen Spielen kein Interesse mehr. Stattdessen nutzen sie ille-
gale Onlineangebote, für die es keine Schutzmechanismen 
gibt. 

Mit den neuen Regeln reagieren wir darauf. Wir bringen da-
bei das voran, was wir als das Herzstück einer verantwor-
tungsvollen Glücksspielpolitik sehen. Zum einen ist dies der 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor Sucht, zum anderen 
stärken wir den Jugendschutz und den Verbraucherschutz.

(Beifall)

Das heißt, der vorhandenen Nachfrage nach Glücksspielen 
soll ein zeitgemäßes legales, faires und kontrolliertes Ange-
bot gegenübergestellt werden. Gleichzeitig werden Spielerin-
nen und Spieler sowie Kinder und Jugendliche vor Gefahren 
durch Glücksspielsucht, vor Betrug und anderen Formen der 
Kriminalität geschützt. 

Die neuen Glücksspielregeln geben uns dafür wichtige Werk-
zeuge an die Hand, die sowohl den Online- als auch den Off-
linebereich betreffen. Erstmals wird legales Onlineglücksspiel 
erlaubt. Dabei müssen aber alle Anbieter lizenziert sein und 
eine Vielzahl von strengen Vorgaben zum Jugend- und Spie-
lerschutz einhalten.

Ein spielformübergreifendes nationales Spielersperrsystem 
wird eingeführt. Die Glücksspielaufsicht wird deutlich ge-
stärkt, indem eine zentrale bundesweite Behörde eingerichtet 
wird. Neue Mittel zur Sperrung von illegalen Onlineangebo-
ten werden eingeführt. Zahlungswege werden besser kontrol-
liert und die Werbung reguliert. Sportwetten dürfen nur lizen-
ziert angeboten werden, Livewetten sind nur eingeschränkt 
möglich. Mindestabstände gibt es nun auch für Wettvermitt-
lungsstellen.

Meine Damen und Herren, das sind wichtige Meilensteine ei-
ner einheitlichen und suchtpolitisch sinnvollen Regulierung. 
Genau wie im Sport gilt hier: Das Spiel darf nicht ohne 
Schiedsrichter angepfiffen werden. Wir müssen dafür sorgen, 
dass die Aufsicht von Anfang an effektiv und schlagkräftig ar-
beiten kann. Nur so kann die beabsichtigte Wirkung der 
Glücksspielreform eintreten.

Ein verstärkter Schutz von Kindern und Jugendlichen, ein bes-
serer Schutz vor Sucht- und Betrugsgefahren, die Gewährleis-
tung von fairen und transparenten Spielen und eine verbesser-
te Kriminalitätsbekämpfung – das muss es uns wert sein.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Zimmermann, 
jetzt haben Sie Ihren großen Auftritt.

(Zurufe, u. a. Abg. Hans-Ulrich Sckerl GRÜNE: Jetzt 
geht’s los! Jimmy, jetzt wird Geschichte geschrieben! 

Grundsatzrede!)

Abg. Karl Zimmermann CDU: Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Der Redner trägt noch seine Mund-Nasen-Bede-
ckung. – Zuruf: Maske! – Der Redner nimmt seine 

Mund-Nasen-Bedeckung ab.)

– Oh.

(Zurufe, u. a.: Jimmy!)

Heute werde ich mich hoffentlich an mein Manuskript halten, 
was das erste und letzte Mal in 20 Jahren wäre.

(Heiterkeit – Vereinzelt Beifall)

Sonst halte ich die Redezeit nicht ein.

Ziel des Gesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist es, 
die Umsetzung des von allen 16 Bundesländern ausgehandel-
ten und unterzeichneten Glücksspielstaatsvertrags 2021 durch 
Ratifizierung herbeizuführen. Nach heutigem Stand ist davon 
auszugehen, dass dieses Mal alle 16 Bundesländer zustimmen 
werden. 

Die Beteiligung unseres Parlaments sieht unsere Verfassung 
bei Staatsverträgen in dieser Form vor. Mit dem Glücksspiel-
staatsvertrag 2021, der Neuregelung des Glücksspielwesens 
in Deutschland, beabsichtigen die Länder eine inhaltliche Wei-
terentwicklung – das haben Sie schon angesprochen – der 
Glücksspielregelung. Privaten Anbietern wird es unter stren-
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gen Bedingungen erlaubt, bislang in Deutschland verbotene 
Onlineglücksspiele anzubieten. Damit wird den Spielern on-
line eine legale und sichere Alternative zu den auf dem 
Schwarzmarkt angebotenen Spielen ermöglicht.

(Zuruf)

Zur Wahrnehmung der Glücksspielaufsicht, insbesondere im 
Bereich des Internets, errichten die Länder eine von allen Län-
dern getragene gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder 
als Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Sachsen-An-
halt. Die Hauptaufgaben dieser Anstalt werden die Aufsicht 
und die Erlaubniserteilung für länderübergreifende Glücks-
spielangebote, insbesondere im Internet, sein. Diese muss auf 
effektive Sanktionen gegenüber den illegalen Anbietern zie-
len und das herrschende Recht durchsetzen.

Hier schließe ich mich den Worten des Geschäftsführers der 
Toto-Lotto GmbH, Georg Wacker, gern an. Ich blicke zu ihm 
nach oben. Er sagt – ich habe ihn gefragt, ob ich es wörtlich 
vortragen darf –: 

Wenn dies nicht gelingt, wird sich der seit Jahren beob-
achtete Wildwuchs vom Glücksspiel im Internet nur noch 
weiter beschleunigen. Die gesetzlichen Leitplanken müs-
sen kontrolliert und Verstöße sanktioniert werden, sonst 
ist der neue Glücksspielstaatsvertrag nichts weiter als ein 
beschriebenes Papier, ... 

– So Wacker. 

(Beifall)

Meine Damen und Herren, das Ländermonopol wird – was 
manche befürchten – nicht gefährdet, sondern gestärkt. Es gibt 
eine Bündelung, mehr Kontrollen, und die Eindämmung des 
Glücksspiels durch Private ist möglich.

Der Glücksspielstaatsvertrag enthält auch eine Öffnungsklau-
sel, für die wir von der CDU-Fraktion – das möchte ich beto-
nen – uns von Beginn an starkgemacht haben. Diese Öff-
nungsklausel für alle Länder betrifft das terrestrische Spielan-
gebot der Spielhallen, die derzeit dem Verbundverbot unter-
liegen. Die Öffnungsklausel räumt den Ländern Spielräume 
ein.

Wir sollten die Frage der Nutzung der Öffnungsklausel nach 
der Landtagswahl sehr zeitnah erneut aufrufen. Das Thema 
drängt sehr. Wir müssen noch vor dem 1. Juli 2021 eine kon-
struktive Lösung für die vielen betroffenen Spielhallen finden, 
die auch die betroffenen Arbeitsplätze im Blick hat. Bei „wir“ 
schließe ich mich aus; das müssen Sie machen.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Mit der vorliegenden Änderung des Landesglücksspielgeset-
zes setzen wir den Inhalt des Dritten Glücksspielstaatsvertrags 
von 2020 um. Der zum 1. Januar 2020 in Kraft getretene Drit-
te Glücksspielstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass die Zahl 
der Sportwettenkonzessionen künftig nicht mehr begrenzt sein 
wird. Er beinhaltet den Übergang von einem Auswahlverfah-
ren zu einem Erlaubnisverfahren für den Bereich der Sport-
wetten.

Die Deckelung der Zahl der Wettvermittlungsstellen – Sie er-
innern sich vielleicht noch – pro Konzessionär wird aufgege-
ben. Die Konzessionen sind nicht mehr auf 20 beschränkt.

Die nach dem Glücksspielstaatsvertrag geforderte Begrenzung 
des Glücksspielangebots unter Berücksichtigung des Spieler- 
und Jugendschutzes erfolgt nunmehr, indem die Wettvermitt-
lungsstellen neben Mindestabständen zueinander auch Min-
destabstände zu Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie zu 
Sporteinrichtungen einzuhalten haben. Wenn das Landes-
glücksspielgesetz heute verabschiedet wird, können Sie sich 
gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode an eine wei-
tere Änderung des Landesglücksspielgesetzes machen.

Lassen Sie mich zum Schluss einen Appell an Sie richten: 
Wenn die Einnahmen des Landes Baden-Württemberg gesi-
chert werden sollen, dann behandeln Sie die Staatliche Toto-
Lotto GmbH gut, und pflegen Sie auch weiterhin einen kon-
struktiven Umgang.

Der Spagat zwischen Werbung und Suchtvermeidung – das 
ist meine Überzeugung; so habe ich das erlebt – ist der Toto-
Lotto GmbH Baden-Württemberg unter der Führung unseres 
früheren Kollegen Georg Wacker hervorragend gelungen. Ich 
danke ihm und allen Mitarbeitern der Staatlichen Toto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg für ihre hervorragende Arbeit und 
wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt reicht’s. Jetzt haben 
Sie Ruhe vor mir. 

(Oh-Rufe)

Dies ist mein letzter Redebeitrag in diesem Gremium, histo-
risch betrachtet. Vielleicht mache ich noch ein paar Zwischen-
rufe in den verbleibenden Stunden morgen, aber dann ist es 
gut. 

(Vereinzelt Heiterkeit)

Danke für den kritischen Diskurs über fast alle Fraktionsgren-
zen hinweg. Ich habe zu denen gehört, die oft auch die Sozi-
alräume der anderen Fraktionen aufgesucht haben. 

(Zurufe)

Das habe ich gern gemacht und gepflegt – nicht nur wegen 
dem, was dort angeboten wird, 

(Heiterkeit)

sondern auch zum Austausch mit den Kollegen. 

Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Landtagsverwaltung und der Fraktionen für ihre 
wunderbare Unterstützung und – erlauben Sie mir das, weil 
ich 20 Jahre Mitglied im Petitionsausschuss war – auch an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Petitionsbüro mit ihrem 
Leiter Herrn Haas; und natürlich den parlamentarischen Be-
ratern im Petitionsausschuss, von unserer Fraktion nament-
lich Herrn Dr. Bauer, aber auch Herrn Buscot, für die Vorbe-
reitung; sonst wäre manches vielleicht danebengegangen. 

(Beifall)
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Ich wünsche Ihnen allen, Kolleginnen und Kollegen, bei der 
bevorstehenden Landtagswahl viel Erfolg. 

(Zurufe: Allen?)

– Jetzt zuhören! – Mögen diejenigen hier in diesem Gremium 
wieder ihren Platz einnehmen, die es verdient haben und die 
sich für unsere wertvolle parlamentarische Demokratie enga-
gierten und auch künftig engagieren wollen. 

Herzlichen Dank. 

(Anhaltender Beifall – Zahlreiche Abgeordnete spen-
den stehend Beifall. – Bravo-Rufe – Zuruf: Jimmy 

for President!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Stickelberger, 
jetzt dürfen Sie reden.

Abg. Rainer Stickelberger SPD: Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! In dieser schweren Stunde 

(Heiterkeit)

möchte ich trotzdem einige Bemerkungen zum Glücksspiel-
staatsvertrag und zu dem dazugehörigen Landesgesetz ma-
chen. Nach Jahren der Rechtsunsicherheit und des Wirrwarrs 
zwischen den Bundesländern haben wir jetzt eine Neuaufla-
ge dieses Staatsvertrags, und dem kann man nur Glück wün-
schen. Denn das Glück hat diesem Staatsvertrag in den letz-
ten Jahren weiß Gott gefehlt. Er hat viele Änderungen erfah-
ren, Klauseln, die sich „Experimentierklauseln“ nannten, 
Rechtsunsicherheit in den Bundesländern – und dazu der Streit 
zwischen den Bundesländern: Regulierung einerseits und 
Spielerschutz und Prävention andererseits. Das ist jetzt in die-
sen Staatsvertrag eingeflossen. Es ist ein umfassendes Regel-
werk, das eine große Fleißarbeit darstellt. Aber ich habe schon 
Zweifel, ob sich dieses Regelwerk auch in der Praxis bewäh-
ren wird.

Es gibt eine Fülle von Vorschriften, z. B. für Erlaubnisinha-
ber. Diese müssen künftig ein Sicherheitskonzept, ein Wirt-
schaftskonzept und ein Sozialkonzept vorlegen. Ich frage 
mich, wer das alles überprüfen soll, welches Personal das ei-
gentlich machen soll.

(Vereinzelt Beifall)

Die Wertigkeit dieses Staatsvertrags wird sich in seiner Um-
setzung zeigen. Ich bin gespannt, wie die Behörden das um-
setzen, auch die Landesbehörden im Hinblick auf das Landes-
glücksspielgesetz, das jetzt geändert wird. Diese Änderungen 
beziehen sich ja nur auf die Sportwetten. Aber auch das ist ein 
sehr differenziertes Regelwerk. 

Frau Kollegin Häffner hat es angesprochen, und der Kollege 
Frey hat sich schon vor einigen Tagen dezidiert dazu geäußert 
und die Frage aufgeworfen: Schaffen unsere Behörden das 
überhaupt in der Umsetzung? Ich bin gespannt. Da kann man 
nur appellieren: Tun Sie das Nötige, damit dieses Gesetz auch 
umgesetzt werden kann. 

Zweifel bleiben gleichwohl. Die Öffnung des Marktes für den 
Onlinebereich mag geboten sein, klar. Übrigens war der In-
nenminister bis vor einem Jahr noch konkret der Meinung, 

dass man hier nicht öffnen solle. Jetzt haben wir die Öffnung; 
sie lässt sich wahrscheinlich auch nicht verhindern. Aber 
glaubt man wirklich, man könnte diesen Onlinemarkt mit gän-
gigen gesetzlichen Mitteln regulieren? Ich habe da meine 
Zweifel.

(Zurufe, u. a. Abg. Karl Zimmermann CDU: Ja, pro-
bieren wir es halt!)

Wir machen einen Staatsvertrag für die Bundesrepublik 
Deutschland, wir machen ein Landesglücksspielgesetz für das 
Land Baden-Württemberg, und die Onlineangebote werden 
uns international ins Haus schneien und machen bestimmt 
nicht an den Landesgrenzen Halt.

Deshalb gilt meine große Sorge der Frage: Wie können wir 
eigentlich künftig diesen Onlinemarkt, der von außen kommt 
und nicht reguliert ist, der illegal ist, überhaupt in den Griff 
bekommen?

Ein letzter Satz noch zu dem Entschließungsantrag der FDP/
DVP-Fraktion: Das ist ja ein diametraler Gegenentwurf zu 
dem, was uns die Regierung im Anschluss an den Staatsver-
trag vorlegt. Wir werden da nicht mitgehen, wenngleich wir 
natürlich für die Bedenken, die diesem Entschließungsantrag 
zugrunde liegen, was rechtliche Vorgaben angeht, was die Ver-
meidung von Rechtsstreitigkeiten angeht, durchaus Verständ-
nis haben. Aber wir glauben nicht, dass wir mit dem Rege-
lungsvorschlag, wie ihn die FDP/DVP jetzt eingebracht hat, 
Rechtsunsicherheit, Rechtsunklarheiten auf Dauer beseitigen.

Die Zielrichtung beider Gesetze tragen wir mit. Wir werden 
deshalb zustimmen. Der Praxistest steht aus. Es wird sicher 
ein Stresstest werden.

Vielen Dank.

(Beifall – Zu- und Gegenrufe – Zuruf: War das die 
letzte Rede? – Gegenruf des Abg. Karl Zimmermann 

CDU: Nein, er redet morgen noch!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Rottmann, Sie 
haben das Wort.

Abg. Daniel Rottmann AfD: Frau Präsidentin, sehr geehrte 
Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! „Rien ne va plus“ 
– so habe ich im Jahr 2016 meine allererste Landtagsrede be-
gonnen, auch damals bereits zum Thema Glücksspiel.

(Zuruf: Und die letzte!)

– Nein, das ist nicht die letzte. – Rien ne va plus, nichts geht 
mehr. Damals wie heute ist es mir ein Anliegen, den Spielern 
und Spielsüchtigen den Schutz einzuräumen, den sie brau-
chen, damit sie nicht Haus und Hof verspielen und ihre Fami-
lien ruinieren. Rien ne va plus, nichts geht mehr – so sah es 
in den vergangenen Jahren regelmäßig aus, wenn wir mal wie-
der über Lösungsansätze und einen erneuten Glücksspielän-
derungsstaatsvertrag beraten haben. Die Beteiligung der Län-
der war nie vollständig – entsprechend die Halbwertszeiten 
der Verträge.

Auch die heutige Vorlage ist sicherlich nicht der große Wurf, 
vielleicht aber eine praktikable Lösung, um zumindest die 
drängendsten Fragen zu klären und eine gewisse Ausgewo-
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genheit herzustellen. Ich glaube, den Rednern aller Fraktio-
nen oder zumindest einiger Fraktionen war die Erleichterung 
ins Gesicht geschrieben, heute in diesem Hohen Haus letzt-
mals über die zahllosen Irrungen und Wirrungen des Glücks-
spielwesens und -unwesens zu reden.

Die unendliche Geschichte nahm bereits im Jahr 2012 ihren 
Anfang mit dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag. 
Sie begleitete also manche Abgeordneten über zwei komplet-
te Legislaturperioden. Wie soll man Außenstehenden erklä-
ren, dass deutsche Parlamente fast zehn Jahre benötigen, um 
eine wirklich dringend benötigte Regelungsmaterie auch tat-
sächlich ins Werk zu setzen? Es geht natürlich ums große Geld 
in einem großen Markt, es geht um große Geldbeträge in ille-
galen Märkten, und es geht um hohe Steuereinnahmen.

Es ist eines Rechtsstaats unwürdig, dass illegale Zustände jah-
relang wegen anhängiger Klagen und handwerklicher Fehler 
geduldet werden mussten. Erst mit diesem Vertragswerk wer-
den illegale Sportwetten in legale Bahnen gelenkt. Unglaub-
licherweise soll es in Deutschland derzeit 850 illegale, aber 
geduldete Wettvermittlungsstellen geben, die den menschli-
chen Spieltrieb ausnutzen und oft eben auch unbeschreibli-
ches Leid verursachen. Die Legalisierung von Teilen des ille-
galen Marktes mag ein hilfloser Versuch sein, der Sache Herr 
zu werden. Klare Regelungen und Zulassungsverfahren bie-
ten aber auch die Möglichkeit für staatliche Kontrollen und 
Regulierungen.

Wichtig ist meines Erachtens in dem Gesetz zum Glücksspiel-
staatsvertrag der Aspekt, der in der Begründung unter Ab-
schnitt IV genannt wird. Ich zitiere:

Es wird erwartet, dass sich bei der Legalisierung von On-
line-Glücksspielen die flankierenden Maßnahmen wie bei-
spielsweise Spielkonto, Sperrdatei und Limitdatei positiv 
auf Suchtprävention, Jugend- und Spielerschutz auswir-
ken werden. Durch die vorgesehenen spielerschützenden 
Maßnahmen soll das Spiel begrenzt werden, was dazu bei-
tragen soll, Spielsucht und Überschuldung einzelner Spie-
ler in der Folge der Teilnahme an Glücksspielen zu ver-
hindern. Diese Wirkung gilt es zu beobachten und zu ge-
gebener Zeit auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen.

Mein Vorredner von der SPD hat ja auch schon die Bedenken 
angesprochen, ob sich das in allen Punkten wirklich so um-
setzen lassen wird. 

Viel mehr als um Geld sollte es um Menschenschutz, um Spie-
lerschutz, um Gesundheitsschutz gehen. Das ist eine der vor-
dringlichsten staatlichen Aufgaben gerade in diesem Bereich.

Spielsucht sieht man den Süchtigen nicht an. Dennoch wird 
ihre Existenz von niemandem bestritten, und dennoch dauer-
te es unbegreiflich lange, bis nunmehr endlich tatsächlich An-
sätze eines wirkungsvollen Kampfes gegen Suchtmittel auf 
dem Papier stehen – auf dem Papier wohlgemerkt. 

Der hoffentlich ab dem 1. Juli dieses Jahres geltende Glücks-
spielstaatsvertrag sieht eine Menge Ansätze der Suchtpräven-
tion vor. Es wird entscheidend darauf ankommen, wie diese 
Ansätze von den Regulierungs- und Aufsichtsbehörden vom 
Papier in die Realität umgesetzt werden. Umso mehr kommt 
es in Baden-Württemberg darauf an, dass auch das Land in 

Zukunft konsequenten Spielerschutz und Jugendschutz be-
treibt.

Noch eine Bemerkung zu einem meiner Vorredner, Herrn Zim-
mermann, der davon sprach, dass diesmal wohl alle 16 Län-
der zustimmen würden, was in der Vergangenheit nie der Fall 
gewesen ist. Da möchte ich doch noch mal kurz aus der Be-
gründung des Gesetzes zitieren:

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Ich schicke allen 
meine Rede zu! Da brauchen Sie keine Sorge zu ha-

ben!) 

Der von allen Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder unterzeichnete Glücksspielstaatsvertrag 2021 
soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten. Voraussetzung ist 
hierfür, dass bis zum 30. April 2021 mindestens 13 Rati-
fizierungsurkunden bei der Staatskanzlei ... hinterlegt 
worden sind. 

Da hat man sich schon gedacht, dass bestimmt wieder nicht 
alle unterschreiben werden. Aber sei’s drum: Was lange währt, 
wird endlich gut. Dies möchte ich den vorliegenden Gesetzen 
und dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 wünschen. Schau’n 
wir mal, was daraus wird.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Herr Abg. Dr. Goll, wenn 
ich es richtig sehe, ist die Rede zu diesem Thema jetzt auch 
Ihre letzte.

Abg. Dr. Ulrich Goll FDP/DVP: Frau Präsidentin, es sieht in 
der Tat so aus. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich 
ist es schon ein bisschen schade, dass ich jetzt meine in der 
Tat wohl letzte Rede zu einem Thema halte, zu einem Stück 
staatlichen Handelns, das ich persönlich schon immer mit dem 
Begriff „Staatliche Doppelmoral“ überschrieben habe. Bei 
dem, was ich jetzt sagen werde, geht es um ein Stück, das 
überschrieben sein soll mit „Das staatliche Doppelmoraldra-
ma in drei Aufzügen“. 

(Beifall)

Erster Aufzug sozusagen – ich kenne das Thema ja nun wirk-
lich seit unvordenklichen Zeiten –: Wir haben über das 
Glücksspielmonopol geredet, und da hieß es immer: „Wir 
müssen das haben, um die Bürger zu schützen.“ Und jeder hat 
gewusst, dass Toto-Lotto kein Suchtpotenzial bietet. Der 
Grund bestand eigentlich rein darin, das Geschäft beim Land 
zu halten. Das war die Begründung. Und da haben wir gesagt: 
Das ist eigentlich ein bisschen unehrlich. 

Ich weiß, dass Leute wie Erwin Teufel auch durchaus die Mei-
nung vertreten haben, dass der Staat mit Glücksspiel kein Geld 
verdienen sollte. Er hat sich dann aber bei der Gründung der 
Stuttgarter Spielbank auffällig zurückgehalten und konnte 
auch mit dem Widerspruch leben, dass wir eigentlich behaup-
tet haben, dieses Spiel mache süchtig. Dabei war es gar nicht 
wahr. Man hat nur versucht, dass nicht andere das Geschäft 
machen – nur das Land. 

Das Ganze, der „erste Aufzug“, ging eine Weile lang gut, bis 
halt dann die Gerichte doch lästig geworden sind. Diese ha-
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ben ein bisschen an der Begründung Sucht usw. gezweifelt 
und haben gesagt: „Wenn das Monopol aufrechterhalten wer-
den soll, müsst ihr Sucht aktiv bekämpfen.“ Das hat das Land 
dann gemacht, allerdings nicht bei dem, was es selbst veran-
staltet, sondern ausschließlich bei den privaten Anbietern. Die 
privaten Anbieter sind bis ans Absurde reguliert worden. Da-
für könnte ich Ihnen jetzt Beispiele nennen; Sie würden nicht 
glauben, dass es so ist. Aber es ist so.

Dort hat man sich, so möchte ich fast sagen, ausgetobt, wäh-
rend es beim Staat genauso weiterging wie bisher. Überlegen 
Sie sich einmal diese Ansage: „Glücksspiel kann süchtig ma-
chen.“ In der Radiowerbung wirkt es wie ein gelungener Wer-
begag eines Werbeunternehmens. Da merkt man gar nicht, 
dass das eine Pflicht ist, sondern man denkt: Gute Idee! 
„Glücksspiel kann süchtig machen“, das macht die Sache rich-
tig spannend. 

(Heiterkeit)

Das war also der zweite Aufzug und der zweite Teil der staat-
lichen Doppelmoral. Aber das Ganze erfährt jetzt eine gewis-
se Steigerung. Wir haben jetzt einen Glücksspielstaatsvertrag 
bekommen, der natürlich – das darf man sagen – genau in die 
Richtung dessen geht, was wir immer wollten. Dieser Staats-
vertrag ist vom Grundsatz her richtig und in Ordnung. 

Jetzt muss ich aber noch mal sagen – damit Sie verstehen, was 
da auch in mir vorgeht –: In diesem Stück bisher und im Gan-
zen waren die Rollen jahrelang fest verteilt. Es gab natürlich 
den Finanzminister, es gab die Gutmenschen, und es gab den 
Schurken. Und der Schurke war sozusagen wie immer der Li-
berale. Wir waren natürlich auch deswegen Schurken, weil 
wir das Onlinespiel legalisieren wollten. 

Jetzt geht der Vertrag auf. Was passiert als Erstes? Die Toto-
Lotto springt in dieses Geschäft. Für mich ist das schamlos; 
das sage ich ehrlich. Jetzt hat man uns jahrelang erzählt: „Ihr 
macht die Jugend kaputt“, und sobald man selbst damit ein 
Geschäft machen kann, legt man mächtig los. 

Mittlerweile kursieren sogar Gerüchte, dass die Zulassung pri-
vater Anbieter in diesem Bereich möglichst verzögert werden 
soll, bis das Toto-Lotto-Angebot sich da mal richtig festge-
setzt hat. Das wäre nicht redlich. 

(Beifall – Zuruf des Abg. Karl Zimmermann CDU) 

Jetzt sind wir bei dem Glücksspielstaatsvertrag und bei dem 
Landesglücksspielgesetz. Wir werden uns bei der Abstim-
mung des Gesetzentwurfs zum Glücksspielstaatsvertrag ent-
halten. Dieser geht zwar in die richtige Richtung, aber er ent-
hält auch wieder so viele Hindernisse, dass man zweifeln 
kann, ob es in der Tat dann gelingt, lieber Herr Kollege Sti-
ckelberger, das illegale Geschäft ins Legale zu ziehen. Und 
das wollen wir. Wenn das zu umständlich ist, machen die wei-
ter wie bisher; dann geht es halt weiter von Malta aus. Da sind 
wir nicht ganz sicher, ob das nicht schon wieder ein bisschen 
viel der Regulierung ist. 

Außerdem ist uns ebendiese Ausnahme wichtig, diese Öff-
nungsklausel, die auch Jimmy Zimmermann angesprochen 
hat. Denn wir wissen ja: Wenn wir nichts machen, dann ent-
steht etwa Mitte des kommenden Jahrzehnts eine irre Situati-
on. Dann gibt es in der Stuttgarter City keine Spielhallen 

mehr, dort, wo sie hingehören. Sie werden dann versuchen, 
sie irgendwo zu verteilen. 

Auch die Regelung des 500-m-Abstands kann dann mancher 
Gemeinde auf die Füße fallen, die auf einmal keinen Kinder-
garten mehr bauen kann, weil da schon eine Spielhalle in der 
Nähe ist. 

(Lachen der Abg. Dr. Christina Baum AfD)

Von diesen ganzen Sachen halten wir wenig. Deswegen wer-
den wir den Gesetzentwurf auch ablehnen, weil wir keine 
Freunde der Abstandsregelung sind. Wir halten das für ein fal-
sches Mittel. Dies kommt auch in unserem Entschließungs-
antrag vor. 

Ich glaube, der Entschließungsantrag stellt das alles nicht noch 
mal auf den Kopf. So ist es nicht gemeint. Aber da sind Punk-
te drin, die wir für wichtig halten, nämlich, Vorkehrungen zu 
treffen, dass möglichst bald Konzessionen erteilt werden, 
dann, die Ausnahmeregelung für das Betreiben von Bestands-
spielhallen zu verlängern, sodass man das sinnvoll regeln 
kann. Ich glaube, da steht einiges Sinnvolle drin. Ich bitte Sie 
um Zustimmung, wenn auch nur mit begrenzter Hoffnung.

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Die Gewinnchance 
ist gering! – Heiterkeit)

– In der Tat, die Gewinnchance ist gering. 

Es ist auch meine letzte Rede. Ich hätte jetzt vielleicht noch 
einen launigen Teil angehängt, aber es findet ja morgen noch, 
glaube ich, die Verabschiedung aller Ausscheidenden im Rah-
men sozusagen der Betriebsversammlung statt. 

(Heiterkeit)

Aber vielleicht doch ein paar ganz wenige Sätze. Ich bin ja 
nun tatsächlich vor 33 Jahren das erste Mal hier hereinmar-
schiert; man glaubt es nicht. 

(Abg. Karl Zimmermann CDU: Waren Sie da schon 
wahlberechtigt? – Heiterkeit) 

– Wie? – Ich möchte mich dann im Grunde genommen vor al-
lem für die Zeiten bedanken, die ich da erlebt habe. In gewis-
ser Weise war der Landtag mein Wohnzimmer, so wie Boris 
Becker einmal Wimbledon als sein Wohnzimmer bezeichnet 
hat. Wobei der Vergleich schon deswegen fehlgeht,

(Zuruf: Na ja!)

weil ich nicht pleite bin. 

(Heiterkeit – Zuruf des Abg. Karl Zimmermann 
CDU) 

Ich möchte mich bedanken bei Ihnen allen, bei den Kollegin-
nen und Kollegen, bei der immer freundlichen Landtagsver-
waltung, natürlich ganz besonders bei meiner eigenen Frakti-
on. Wir hatten immer ein super Betriebsklima – von kleinen 
Einschränkungen abgesehen. Aber im Großen und Ganzen 
war es in den Fraktionen, die ich erlebt habe, immer gut. 

Ich kann jetzt im Grunde genommen aufhören. Mir ist kürz-
lich ein SPD-Kollege – Sie dürften ihn sicher noch kennen – 
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aus Neustadt eingefallen, der mal unten in der Kantine, als es 
noch eine richtige Landtagskantine gab, wo jeder mit jedem 
reden konnte, gesagt hat: „Ich muss ja noch mal antreten, denn 
bei mir daheim ist der Platz der Regierung bereits besetzt.“

(Heiterkeit)

Dann habe ich mir gedacht, man kann es vielleicht auch ein-
mal umgekehrt probieren. 

Auf Wiedersehen!

(Heiterkeit – Anhaltender lebhafter Beifall – Zahlrei-
che Abgeordnete spenden stehend Beifall. – Abg. 
Karl Zimmermann CDU: Die Ehefrau hat der Rede 

zugehört!)

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Jetzt lassen wir die Regie-
rung sprechen. Herr Staatssekretär Klenk, Sie haben das Wort. 

(Zurufe, u. a.: Das ist auch die letzte Rede?)

Staatssekretär Wilfried Klenk: Frau Präsidentin, meine lie-
ben Kolleginnen und Kollegen! Fußballbundesliga, Australi-
an Open, Handball-WM – trotz Corona finden auch derzeit 
diverse Sportveranstaltungen statt. Auch Wintersportwett-
kämpfe werden unter strengen Sicherheitsvorgaben ausgetra-
gen, und obgleich die sogenannten Geisterspiele die in nor-
malen Zeiten übliche und auch euphorische Stimmung eines 
Sportereignisses vermissen lassen, sorgen sie doch für ein we-
nig Abwechslung in diesen Zeiten. 

Gleichzeitig sorgen sie aber auch weiterhin für eine große 
Nachfrage nach Sportwetten. Damit nicht in den Wettbüros – 
sagen wir mal so – gespenstische Zustände der anderen Art 
herrschen, bedarf es eines verlässlichen Rechtsrahmens für 
Sportwetten, sozusagen einer Art Sicherheitskonzept. Nur so 
können verantwortungsvolles Spielen gewährleistet und Sucht-
gefahren minimiert werden. Neben dem aktuell besonders wich-
tigen Infektionsschutz auf dem Platz und in den Wettbüros müs-
sen wir auch den Schutz vor den Gefahren von Glücksspiel-
sucht ernst nehmen. 

(Unruhe)

Mit dem Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag, der seit 
dem letzten Jahr in Kraft ist, haben wir einen solchen Rechts-
rahmen für Sportwetten. Er sieht den Übergang von einem 
Auswahlverfahren zu einem zahlenmäßig nicht limitierten Er-
laubnisverfahren für den Bereich der Sportwetten vor und soll 
jetzt durch die vorliegende Gesetzesänderung des Landes-
glücksspielgesetzes in Landesrecht umgesetzt werden. 

Es sieht insbesondere Folgendes vor: Die Deckelung der Zahl 
der Wettvermittlungsstellen pro Konzessionär wird aufgeho-
ben. Die Begrenzung der Zahl der Wettvermittlungsstellen er-
folgt nunmehr durch Mindestabstände zwischen Wettvermitt-
lungsstellen zu Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie zu 
Sporteinrichtungen.

Im Interesse eines effektiven Vollzugs ist der Mindestabstand 
zwischen Wettvermittlungsstellen sowie zu Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen nicht von solchen Wettvermittlungsstellen 
einzuhalten, die bereits vor dem 3. April 2020 gewerberecht-
lich angemeldet waren und auch betrieben wurden. Erfolgt 
nach diesem Zeitpunkt ein Betreiberwechsel oder die Errich-

tung der Wettvermittlungsstelle in einer neuen Örtlichkeit, 
sind die Abstandsgebote einzuhalten. 

Wir haben es jetzt in der Hand, durch unsere Zustimmung zu 
diesem Gesetz ein umfassendes Regelungssystem für Sport-
wetten in unserem Land zu schaffen. Doch wie schon die Fuß-
balllegende Sepp Herberger gern zu sagen pflegte: Nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel. So ist unser Blick, lieber Kollege Sti-
ckelberger, mit dem ebenfalls vorliegenden Gesetz zum 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 gleichzeitig auch schon in die 
Zukunft gerichtet. 

Denn wenn es einen Coronagewinner gibt, dann ist es das On-
lineglücksspiel. Nicht zuletzt zeigt das Werbevolumen der An-
bieter den enormen Zuwachs, den der Markt erfahren hat. Ein 
gesamtkohärentes Regelungssystem für das Glücksspiel, das 
vor den Gefahren der Glücksspielsucht schützt, kann nur er-
reicht werden, wenn neben den Sportwetten auch das Online-
spiel reguliert wird.

Mit der Ratifizierung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 tra-
gen wir dem Rechnung. Mit dem neuen Glücksspielstaatsver-
trag wird das bisherige Recht fortgeschrieben, an den bishe-
rigen Zielen wird dabei freilich festgehalten. Im Bereich des 
Onlineglücksspiels gibt es eine Öffnung, aber im Gegenzug 
wurden auch verstärkte spielerschützende Maßnahmen vor-
gegeben.

Privaten Anbietern wird unter strengen Bedingungen erlaubt, 
bislang in Deutschland verbotenes Onlineglücksspiel anzu-
bieten. Damit wird den Spielern künftig eine legale und siche-
re Alternative zu den auf dem Schwarzmarkt angebotenen 
Spielen ermöglicht. 

Die Zentralisierung von Aufgaben wird fortgeführt, und es 
wird eine gemeinsame Anstalt gegründet, die die Länder ent-
lastet. Durch die Bündelung der Aufgaben wird auch auf lan-
ge Sicht eine effektivere Aufsicht gewährleistet. 

Nach langem Ringen ist es letztendlich geglückt, eine einheit-
liche Regelung für ganz Deutschland zu schaffen, was wir für 
den Spielerschutz sehr begrüßen. Das war nicht einfach – die 
Kollegen haben es zum Teil schon betont –; denn es galt, For-
derungen nach einer Liberalisierung des Onlineglücksspiels 
mit Forderungen nach strikteren, ordnungsrechtlichen Regu-
lierungen, wonach keine weiteren Onlinespiele zugelassen 
werden sollten, in Einklang zu bringen. Es handelt sich zwar 
um eine Kompromisslösung, sie schafft aber die Möglichkeit, 
des illegalen Onlinespiels besser Herr zu werden, was den ein-
zelnen Ländern isoliert nicht gelingen würde.

Lassen Sie uns deshalb dafür sorgen, dass nicht nur der sport-
liche Wettkampf, sondern auch die Sportwette und das On-
lineglücksspiel in einem sicheren Umfeld stattfinden, in ei-
nem Umfeld, das nicht nur vor Virus-, sondern auch vor 
Suchtgefahren schützt.

Ich bitte Sie deshalb im Namen der Landesregierung, beiden 
Gesetzentwürfen zuzustimmen.

Ich danke Ihnen recht herzlich. Auch für mich war es die letz-
te Rede. Alles Gute!

(Lebhafter Beifall – Zahlreiche Abgeordnete spenden 
stehend Beifall. – Zurufe, u. a. Abg. Karl Zimmer-
mann CDU: Wir haben heute Glück gehabt mit un-

seren letzten Reden, gell! – Gegenrufe)



 8851

Landtag von Baden-Württemberg – 16. Wahlperiode – 142. Sitzung – Mittwoch, 3. Februar 2021

Stellv. Präsidentin Sabine Kurtz: Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, jetzt liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen in der Zweiten Beratung zur  A b s t i m -
m u n g  über die beiden Gesetzentwürfe. Der Ausschuss für 
Inneres, Digitalisierung und Migration empfiehlt Ihnen in den 
Ziffern 1 und 2 der Drucksache 16/9778, den beiden Gesetz-
entwürfen zuzustimmen. 

Ich lasse zunächst über den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, Drucksache 16/9487, abstimmen. 

Ich rufe auf

§ 1

Wer § 1 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Ge-
genstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist § 1 einstimmig zu-
gestimmt.

Ich rufe auf

§ 2

Wer stimmt § 2 zu? – Danke. Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Damit ist auch § 2 einstimmig zugestimmt. 

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag 2021“. – Sie 
stimmen der Überschrift zu.

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Danke sehr. Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dan-
ke schön. Damit ist dem Gesetz einstimmig zugestimmt.

Nun kommen wir zur  A b s t i m m u n g  über den Gesetz-
entwurf der Landesregierung, Drucksache 16/9488. Hierzu 
liegt der angekündigte Entschließungsantrag der Fraktion der 
FDP/DVP vor, den ich nach der Schlussabstimmung zur Ab-
stimmung stellen werde.

Ich rufe auf

Artikel 1

mit den Nummern 1 und 2. Ich schlage vor, dass ich über Ar-
tikel 1 insgesamt abstimmen lasse. – Sie sind damit einver-
standen. Wer also Artikel 1 zustimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Danke schön. Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Damit ist Artikel 1 mehrheitlich zugestimmt.

Ich rufe auf

Artikel 2

Inkrafttreten

Wer Artikel 2 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Danke. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist Artikel 2 
mehrheitlich zugestimmt.

Die Einleitung

lautet: „Der Landtag hat am 3. Februar 2021 das folgende Ge-
setz beschlossen:“.

Die Überschrift

lautet: „Gesetz zur Änderung des Landesglücksspielgesetzes“. 
– Sie stimmen dieser Überschrift zu. 

Wir kommen zur

S c h l u s s a b s t i m m u n g

Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dem Gesetz ist 
mehrheitlich zugestimmt.

Jetzt haben wir noch abzustimmen über den Entschließungs-
antrag der FDP/DVP, Drucksache 16/9877, der in Abschnitt I 
fünf verschiedene Feststellungen und in Abschnitt II drei Er-
suchen an die Landesregierung begehrt. Sind Sie damit ein-
verstanden, dass ich den Entschließungsantrag insgesamt zur 
Abstimmung stelle? – Das ist der Fall. Wer also dem Ent-
schließungsantrag der Fraktion der FDP/DVP, Drucksache 
16/9877, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Dan-
ke schön. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Entschlie-
ßungsantrag ist mehrheitlich abgelehnt.

(Zurufe)

Wir haben noch abzustimmen über Ziffer 3 der Beschlussemp-
fehlung des Innenausschusses, Drucksache 16/9778. Das be-
trifft die Erledigterklärung des Antrags des Abg. Dr. Goll. Wer 
stimmt Ziffer 3 zu? Ich bitte um das Handzeichen. – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Damit ist der Beschlussempfeh-
lung einstimmig zugestimmt.

Wir haben jetzt Tagesordnungspunkt 14 erledigt und sind am 
Ende der heutigen Tagesordnung angekommen. 

Wir sehen uns morgen um 9:30 Uhr wieder. 

Ich danke Ihnen und schließe die Sitzung.

Schluss: 20:37 Uhr
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Anlage 1 

Wahlvorschlag
der Fraktion GRÜNE

Nachwahl eines Vertreters des Landtags in den Stiftungsrat der 
Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg

Es scheidet aus:

Abg. Jürgen Walter

02.02.2021

Andreas Schwarz und Fraktion

Anlage 2 

Wahlvorschlag
der Fraktion der FDP/DVP

Nachwahl eines Vertreters des Landtags in den Stiftungsrat der 
Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg

Zur Wahl wird vorgeschlagen:

Abg. Daniel Karrais

02.02.2021

Dr. Rülke und Fraktion


